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Vorwort

Die vorliegende Arbeit, wozu der frühere Präsident der Gesellschaft,
Dr. Otto Mittler, den Anstoß gegeben und mit deren Abfassung der
Vorstand den Autor beauftragt hat, bot in der Zeit ihres Werdens dem
Verfasser viele -wertvolle Anregungen und Einsichten, für die er außerordentlich

dankbar ist.
Die einzige wirkliche Belastung war die strenge zeitliche Befristung,

die nicht zu ändern war. Soll eine Arbeit, wie die nun vorliegende, sinnvoll

sein, so muß sie auf den Anlaß, für den sie geschrieben wird,
vorliegen und darf nicht post festum erscheinen. Erfahrungsgemäß aber

zeigen sich immer wieder gerade interessantere Fragestellungen erst, wenn
die Arbeit in vielen Teilen schon fortgeschritten ist. In solchen Fällen
bleibt dann - will man sich an den Termin halten - nichts anderes übrig,
als die Probleme mindestens festzuhalten und sie einer späteren Bearbeitung

zu empfehlen. Von dieser Möglichkeit mußte da und dort, wenn
auch mit Bedauern, Gebrauch gemacht werden. Daß das in entscheidenden

Fragen nicht nötig war, danke ich vor allem der Hilfe von Herrn
Dr. G. Boner auf dem Staatsarchiv.

Die wichtigsten Akten, die Gründung der Historischen Gesellschaft
des Kantons Aargau betreffend, lagen im Staatsarchiv nicht vor, doch
fand er den Faszikel «Akten betr. Historische Gesellschaft des Kantons
Aargau 1858-62» im Archiv der Erziehungsdirektion. Diese Akten, weil
für die Gründungsgeschichte der Gesellschaft und als Zeugnis für ihre
geistige Formung von grundlegender Bedeutung, wurden in der Folge im
Text fast alle wörtlich wiedergegeben, wie überhaupt der Versuch
unternommen wurde, alle für die Organisation und für die Tätigkeit der
Gesellschaft grundlegenden Dokumente - auch wenn einzelne da und dort
zerstreut schon einmal gedruckt worden sind - hier zu vereinigen. Wenn
eine Auswahl doch etwa nötig wurde, so erfolgte sie nach dem Grundsatz,
die Anfänge von Entwicklungen eingehend festzuhalten und eher den

Fortgang knapper zu schildern.
Die Protokolle der Vorstandssitzungen hegen im Staatsarchiv. Sie

wurden nicht konsequent ausgeschöpft, sondern beigezogen, wenn es

galt, Angaben zu überprüfen.
Aus sachlichen Erwägungen wie im Hinblick auf die an der

Gesellschaftsgründung beteiligten Persönbchkeiten erschien es unumgänglich,



die Untersuchung auch auf das halbe Jahrhundert zwischen
Kantonsgründung und Gesellschaftsgründung auszudehnen. Das Resultat davon
ist die Erkenntnis, daß der Gründung von 1859 eine solche von 1811

vorangeht, in vielen Einzelheiten diejenige von 1859 vorwegnehmend,
die gleichen für den Kanton Aargau dringlichsten Probleme erkennend
und aufgreifend, doch nach anderthalb Jahrzehnten an den innern
Schwierigkeiten der Gesellschaft und an den politischen Geschehnissen
der dreißiger Jahre, die ihre Kräfte beanspruchten, erlahmend. Trotzdem
wirkt dieser doppelte Einsatz von 1811 und 1859, beide Male von der

Richtigkeit der gleichen Zielsetzung durchdrungen, erschütternd und
überzeugend: Sicherstellung dessen, was die Vergangenheit dem Kanton
im Boden und in den Archiven hinterlassen hat, Durchführung einer
Bestandesaufnahme aller der Güter einer Vergangenheit, in deren Besitz
sich eine Nachkommenschaft setzen wollte, die für die Zukunft des jungen

staatlichen Gebildes sich verantwortlich fühlte. Gegenüber der Gründung

von 1811 ergibt sich das Bedürfnis festzustellen, ob sich die
Auswirkung der Tätigkeit dieser Neugründung «statistisch» erfassen lasse

- in einer gesteigerten Beschäftigung (Bereinigung) mit den Archiven,
- in einem zunehmenden Bedürfnis, die vorhandenen wissenschaftlichen

Bibliotheken zu Rate zu ziehen,

- in einer erhöhten publizistischen Tätigkeit auf dem Gebiete der
Historiographie.

Beim Versuch, diese Fragen summarisch zu beantworten, zeigte es sich,
daß hiezu grundlegende Voraussetzungen fehlen :

- eine Geschichte des aargauischen Staatsarchives,

- eine Geschichte der aargauischen Kantonsbibliothek.

Dem dritten der genannten Bedürfnisse vermöchte eine «Bibliographie
zur aargauischen Geschichte» zu entsprechen. Eine solche für das 18.

Jahrhundert und für den Beginn des 19. flüchtig zusammenzutragen und
daran abzulesen, ob die Gründung von 1811 zu einer Steigerung der

historiographischen Tätigkeit im Aargau geführt habe, hat der Verfasser

versucht, mußte aber aus Zeitgründen von einer Durchführung des
Versuches absehen. Doch ist ganz klar, daß es eine der nächsten Aufgaben der
Historischen Gesellschaft wird sein müssen, Mittel und Wege zur
Herausgabe einer solchen Bibliographie zu finden.

Warum die eine Gründung von 1811 wieder einging, die andere aber

von 1859 zu Leben und Wirken gelangen konnte, wird sich aus der vor-



liegenden Arbeit ergeben. Sicherlich dankt die Historische Gesellschaft
vieles dem Umstände, daß bei ihrer Gründung 1859 eine glückliche
Verbindung von staathcher Autorität und privatgesellschaftbcher Liberalität

zustande kam und über die ersten Jahrzehnte hinaus andauerte.

Umgekehrt mag der Schwung des Geistes, wie er der ersten Gründung
eigen war, durch Eingriffe der staathchen Zensur gedämpft worden sein.
Doch ist keineswegs festzustellen, daß und in welchem Umfange
historische Werke als unmittelbare Folge von Zensurmaßnahmen zum Beispiel
ungeschrieben oder ungedruckt blieben. Es fehlt eine umfassende
Geschichte der aargauischen Zensur, die allein schlüssige Anhaltspunkte zu
bieten vermöchte. Einzelne Fälle, die bisher untersucht worden sind, belegen,

daß nicht nur die pobtische Tagesschriftstellerei, sondern auch die ge-
schichtbche Publizistik, die beide natürbch nahe beieinander lagen, durch
die Tätigkeit der Zensur in ihren freien Entfaltung zuweilen behindert
wurden.

Da heute das Biographische Lexikon des Kantons Aargau 1803-1957

zur Verfügung steht, konnte auf die Angabe von Personalnotizen
verzichtet werden. Von diesem Grundsatz wurde einzig in begründeten Fällen

abgewichen.
Hundert Jahre stellen auch im Leben einer Gesellschaft ein gutes

Stück Zeit dar, lange genug, daß nicht eine einzige Generation am Werk
bleibt, sondern daß sich das fruchtbare Zusammenwirken aus mehreren
Geschlechtern formen kann, dem wir in der Geschichte immer begegnen
und das als eine ständig fortschreitende beharrbche Kontinuität alle
Kräfte des Beharrens und der Bewegung umfaßt. Nicht immer dürfen
die Bemühungen um historische Betätigung, von denen in der Folge die
Rede sein wird, nach ihrem Erfolg gemessen werden. Vielfach sind Idee
und Absicht, wie auch der treibende Wille zu wissenschaftlicher Arbeit
rein um dieser selbst willen in ihrem Wert und in ihrer Bedeutung zu
erkennen. Wichtig wäre, wenn man feststellen dürfte, daß mit der Arbeit
der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau wirklich das innere
Gefüge des Staatswesens an Festigkeit gewonnen hätte und daß aus dem
vermehrten Wissen um seine Vergangenheit dem Aargauer Volk ein starkes

Zusammengehörigkeitsgefühl erwachsen wäre.
Die Historische Gesellschaft, die dem Kanton für mannigfaltige

Unterstützung Dank schuldet, wäre glücklich, wenn sie im oben angedeuteten

Sinne vermocht hätte, sich den Kanton zu verpflichten, indem sie

immer wieder die Bbcke aller auf die Vergangenheit des Aargaus lenkte,



die Quellen, die diese Vergangenheit in jeglicher Form erkennen lassen,

bloßlegte und der Öffentlichkeit zugänglich machte.
Wo das bis jetzt noch nicht hat geschehen können, da sieht die Historische

Gesellschaft des Kantons Aargau ihre weiteren Aufgaben. Unsere
Wünsche geleiten sie ins zweite Jahrhundert hinein.

Aarau, im August 1959 Rolf Zschokke
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Einleitung

Am 3. November 1859 wurde in Brugg im Roten Haus auf Anstoß von
Regierungsrat Augustin Keller, Erziehungsdirektor, - nachdem er sich
schon mehr als ein Jahr zuvor durch einen Regierungsratsbeschluß die

Unterstützung der Gesamt-Regierung gesichert hatte - und mit
Zustimmung von um die achtzig Aargauer Bürgern aus allen Kantonsteilen

die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau gegründet. Damit
steht der offizielle Geburtstag der Gesellschaft fest. Die Gesellschaft mag
sich freuen, ihn festlich zu begehen.

Dem Aargauer aber, der mit den Verhältnissen seines Kantons während

des ersten halben Jahrhunderts seiner Staatwerdung im Persönlichen

wie im Sachlichen näher vertraut ist, ihm mag es immerhin etwas
seltsam vorkommen, daß die Gründung einer so wichtigen Institution
einmal so spät erst erfolgt ist und sodann noch auf obrigkeitliche
Veranlassung hin. Sicher war es eine schwierige Angelegenheit, die einzelnen
Teile des Kantons von so verschiedenster Herkunft zu einer gemeinsamen
Tat aufzurufen, die - wie Sammeln und Bewahren von Altertümern, Bemühung

um Archivalien, Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung -
doch nicht jedermann als eine erste dringende, praktisch notwendige
Aufgabe zu erscheinen vermochte.

Außerdem, wenn schon die Aufmerksamkeit auf die Beschäftigung
mit der Vergangenheit gelenkt werden konnte, so mußte im
wohlverstandenen staatspobtischen Interesse des jungen Kantons eine Gefahr

von Anfang an erkannt und vermieden werden: daß nämlich die einzelnen

Kantonsteile sich nicht mit ihrer Forschung und Schreibung in ihrer
Sonder-Geschichte im bereits vertrauten Kreise bewegten und abkapselten,

sondern daß von Beginn solcher Tätigkeit an das neugeschaffene
Ganze als ideeller Richtungspunkt im Auge behalten wurde.

Ist normalerweise die gemeinsam verlebte Vergangenheit - eben die
Geschichte — das stärkste Bindemittel in einer menschbchen Gemeinschaft,

so sollte für den Kanton Aargau eigentlich erst noch erfaßt werden,

was an gemeinsamer Vergangenheit ideell dem neuen Staat und
dem Staatsvolk Tragfähigkeit zu verleihen vermöchte, wobei es denn
nahe lag, vor dem rein pobtischen manchem anderen Gebiete, dem

kulturgeschichtlichen oder historisch-geographischen Problemen den

Vorrang zu geben.
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Was Johann Caspar Zellweger (1768-1855), der 1841 die Allgemeine
Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz ins Leben rief, als

eidgenössischer Zollinspektor im Hinblick auf die gesamtschweizerische
Situation in einem Gutachtenl feststellte :

«Wollen wir einen Nationalsinn bilden, so kann das nicht durch
gewaltsame Maßregeln geschehen, sondern nur durch Institutionen,
vermöge welcher der Schweizer die ganze Schweiz als ein Vaterland
erkennt, das ihn beschützt und beglückt», das mußte doch wohl - im
gleichen Geiste und nur den etwas anderen Verhältnissen entsprechend
angepaßt - auch das Anliegen der Männer sein, die dem neugegründeten
Kanton Aargau ein geistiges Antlitz zu geben und ihn zu einer
staatspobtischen Persönlichkeit zu prägen berufen waren. In der Tat war es

auch ihr Ziel, vom Anbeginn weg ein aargauisches Nationalgefühl, einen

aargauischen Gemeinsinn zu erzeugen, indem sie «Institutionen» ins
Leben riefen, die unter anderm die Kenntnis der Vergangenheit fördern
und die Geschichte in den Dienst der Politik stellen sollten, wie ja schon
das 18. Jahrhundert - es sei nur an die Helvetische Gesellschaft erinnert-
die enge Verbindung zwischen Politik und Geschichtspflege gekannt und
anerkannt hat.

Auch für die Männer des neuen Kantons Aargau gilt die Feststellung
Richard Fellers2, der schweizerische Historiker sei gleichzeitig politisch
interessiert, er schreibe unter Umständen auch aus politischen Gründen.
Politisch bewegte Zeiten sehen ihn im politischen Kampf und nicht am
Studiertisch. - Und natürlich ist der Satz gleichzeitig in seiner Umkehrung

zu verstehen, daß ebensosehr der Politiker historisch interessiert ist.
An der Versammlung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft

der Schweiz 1892 in Paverne erklärte Georg von Wyß es als

Berufspflicht der Historiker, «nach dem ursprünglichen Geiste der Bünde

vor allem der Eintracht des Vaterlandes zu dienen»3.

Neuerdings behandelt J.R. von Salis4 besonders eingehend und die

Zusammenhänge nach der Tiefe verfolgend diese schweizerische
Eigentümlichkeit, indem er am Beispiel Karl Meyers darlegt, wie er seinen

genuinen politischen Sinn, der sein schweizerisches Erbteil gewesen, am
Studium der Geschichte und der Gegenwart ungemein verfeinert und

geschärft habe; wie die redliche Bemühung um objektive Erforschung
der Wahrheit und die Partei ergreifende, zu den politischen Fragen Stellung

nehmende Gesinnung in diesem Historiker sich ständig bekämpften
und aus dieser innern Spannung eine immer neu ansetzende, sich lau-
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ternde Vertiefung der Erkenntnisse hervorging, daß er infolgedessen um
die Wichtigkeit der Imponderabilien wußte, die kein Staatsmann
ungestraft vernachlässigen darf.

Mit diesen Belegen soll nicht der Anschein erweckt werden, als ob es

sich im Aargau um derart begünstigte historisch-politische Denker
gehandelt hätte, vorab nicht um Menschen, denen sich alle Dinge, und
überdies in allen ihren innern Zusammenhängen so klar ins Bewußtsein

gehoben hätten ; denen ein Sensorium für die Feststellung eigen gewesen
wäre, daß es auch Imponderabilien gibt, die in der Geschichte wirksam
werden. Gerade dieser zuletzt genannten Erscheinung gegenüber waren
die doch stark von der Aufklärung bestimmten Geister des beginnenden
19. Jahrhunderts eher zurückhaltend. Immerhin wird im Kreise der 1811

gegründeten «Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde im
Aargau» im März 1816 die Frage diskutiert: «Woraus erklärt sich am besten
der durch die Literargeschichte erwiesene Hang der Schweizer zur
Geschichtsforschung»5 und stellt sich eben diese Gesellschaft in ihrer
Verfassung die Aufgabe nicht nur der Erforschung und Darstellung der
altern und Jüngern Schicksale und Zustände des Vaterlandes, «sondern
auch jener tiefer liegenden Quellen der Schicksale, wodurch
Völkerschaften wurden, was sie geworden». Es erweist sich hiemit, daß auch
die Aargauer jener Periode sich im einen wie im andern Sinne den allgemein

feststellbaren geistigen Richtungen nicht entzogen, sondern sie

bewußt aufnahmen und pflegten.
Es sollte einzig die Tatsache der allgemein erkannten schweizerischen

Eigentümlichkeit belegt werden, daß die Historiker der Politik nicht
weniger verbunden waren als ihrem Fach und der homo politicus seinerseits

der Geschichte nicht weniger verpflichtet als der Politik. Solche
Menschen mit dem ihnen eigenen Wollen und Wirken, das heißt mit
einem historischen Bedürfnis, wie sie es formten und auswerteten, waren
in der Zeit der Kantonsgründung bei der Hand.

Daher darf man die Tatsache nicht unbesehen hinnehmen, daß erst
im Jahr 1859 die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau gegründet

wurde. Es würde dem Geist des beginnenden 19. Jahrhunderts ganz
allgemein, es würde den staatspolitischen Bedürfnissen des jungen
Kantons im besonderen nicht entsprochen haben, wenn nicht Sorge um
die Vergangenheit des Landes und um seine Altertümer, wenn nicht
Geschichtsforschung und -Schreibung ihm in jeder Hinsicht helfend zur
Seite gestanden wären.
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Auch die «erste Aargauer Generation» durfte sich dem Ruf der
Geschichte nicht entziehen; auch sie erkannte deren politischen Wert und
sie bedurfte ihrer Unterstützung in mehrfacher Hinsicht. Noch war sie,
deren Geist doch im 18. Jahrhundert wurzelte, zu sehr auch von der
erzieherischen Bedeutung der Geschichte überzeugt, einer Erziehung zu
Aufklärung und Humanität.

Jede Weisheitslehre müsse eine Moral enthalten, die mit dem Plane
Gottes in der Natur übereinstimme, so daß sie eine «habituelle Erkenntnis

wird, die jedermann in allen Fällen anwenden kann.» Zur Morabtät
aber bedürfe der Mensch der äußern Erweckung und Stütze; dies die
Aufgabe der Eltern und Lehrer. Ähnlich aber wie mit dem einzelnen
Menschen verhalte es sich mit ganzen Nationen, nur daß hier die
Geschichte die Aufgabe der Stütze zu übernehmen habe. Die Vernunft aber
müsse erzogen werden, damit sie die Verbindlichkeit der moralischen
Vorschriften zu erkennen und sie anzuwenden vermöge. Auf dieses Ziel
hätten neben der Geschichte auch die Gesetzgeber hinzuwirken. Diese
Lehrsätze nach G.S.Steinbart6 sind für jene Haltung typischer
Ausdruck, so wie Steinbart7 mit seinen Gedankengängen der typische Vertreter

der weitverbreiteten, durchschnittlichen PopulärphUosophie in
Deutschland ist.

Wenn Steinbart im vorliegenden Zusammenhang als Zeuge angerufen

wird, so deshalb, weil Heinrich Zschokke, einer der geschichtlich
stark interessierten Aargauer der ersten Jahrzehnte des Kantons, sein
Schüler war und mithin Steinbarts Gedankengut am unmittelbarsten
seiner Wahlheimat hat vermitteln können, womit ideell ebenfalls die

Verbindung zum Gedankengut des Pädagogen Basedow und zu seinem

Philantropinum hergestellt wurde, dessen Bedeutung für die Tätigkeit
einer Gruppe von Aargauern sich im folgenden erweisen wird. Im weiteren

ergibt sich die Notwendigkeit, diese Zusammenhänge festzuhalten,
auch daraus, daß Zschokke im Aargau zu den Initianten gehörte, die
eine erste geschichtsforschende Gesellschaft im Kanton ins Leben zu
rufen versuchten.

Doch ist zu bedenken, daß eben mit Zschokkes Niederlassung in der
Schweiz - vorerst in Graubünden - sein aufklärerisches Weltbürgertum
eine konkrete Begrenzung am historisch gegebenen Land empfing, und
daß so aus dem heimatlosen Kosmopoliten ein Bürger bestimmter
Nationalität wurde. Wenn sich der junge Johannes von Müller an der
nationalen Sehnsucht der Aufklärer entzündet hat8, so mögen den jungen

14



Zschokke zu seinem Aufbruch in die Schweiz ähnbche Gefühle bestimmt
haben, wobei er offensichtbch in diesem Lande den auf dieser Welt
bestmöglich organisierten Staat zu finden hoffte. Die Schweizer des 18. und
des beginnenden 19. Jahrhunderts - von den großen Strömungen des

Abendlandes erfaßt - haben diese ins Heimische umgearbeitet, schon
einmal während der Reformation, jetzt auch während der Zeit der
Aufklärung. Sie trachteten nicht nach theoretischer oder praktischer
Befriedigung des naturrechtlichen Rationalismus, sondern nach erleuchteter

Vaterlandsliebe. Ähnlich lehnten sie ein Weltbürgertum europäischer

Färbung ab und nationalisierten das Gedankengut der Aufklärung.

- So charakterisiert R. Feller die Schweizer Historiker jener Zeit.
Die Kräfte rein schweizerischen Ursprunges erfuhr der junge Zschokke
an sich selber. So sprach auf sie Gleichgestimmtes und Gleichgerichtetes
an und er unterzog sich freiwillig einer Umwandlung der Art, so daß die
Assimilation ihm leicht wurde und auch andere, die Ansässigen,
anzunehmen bereit waren, was er zu bieten hatte. Diese Bereitschaft war
wohl besonders groß, nachdem die Helvetik in mancherlei Hinsicht den
alten nationalen Glauben vernichtet hatte und sich ein neuer erst bilden
mußte - im Aargau aber, dieser Schöpfung der Mediation, überhaupt
erstmals zu schaffen war. Da begegnen sich in diesem Zeitpunkt und in
dieser Landschaft zweifellos in glücklichster Weise Personen und
Aufgaben zu ersprießlicher Lösung.

Daneben darf natürbch die Wirkung nicht unerwähnt bleiben, die der
schweizerische Geschichtsschreiber Johannes von Müller (1752-1809)
auch im Aargau auslöste. Wenn er im wesentlichen dem 18. Jahrhundert
angehörte, so eröffnen doch seine «Geschichten Schweizerischer
Eidgenossenschaft»9 das neue Jahrhundert. Viele Schweizer - Geschichtsforscher

und Geschichtsliebhaber, unter ihnen die Aargauer — fühlen sich
ihm mit vollem Bewußtsein in mancher Hinsicht verpflichtet. So wird er,
wie im folgenden noch darzustellen sein wird, für einen bestimmten
Kreis von Aargauern im entscheidenden Sinne Wegweiser und Präzeptor
in Historie, Humanität und Staatsweisheit, insbesondere durch die Art,
wie er in seinem Hauptwerk dem Volk den ihm gebührenden Platz
einzuräumen sucht. Nicht von ungefähr, daß dieser Aargauer Kreis sich

am 29. Mai 1812, «als am Sterbetag des großen Schweizerhistorikers
Joh. von Müller» außerordentlich versammeln und diesen Tag feierlich
begehen wollte, sich für seinen Versammlungsraum am 4. September
1813 einen Gipsabguß von Bildhauer Christens Müller-Büste anzuschaf-
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fen beschloß, welche dann am 5. November 1814 feierlichst
entgegengenommen wurde; keine Zufälligkeit, daß aus diesem Kreis im Wetteifer

mit Müllers Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft 1813-1818
Der Baierischen Geschichten erstes bis sechstes Buch hervorgingen.

Diesem Kreis möge zunächst die Untersuchung sich zuwenden.
Daß geschichtsforschende und geschichtsschreibende Tätigkeit über

die Einzelpersönlichkeit hinaus Zweck und Ziel einer gesellschaftlichen
Vereinigung sein könnte, daß die Bemühungen des Einzelnen von einer
Gemeinschaft getragen und daß eine Vereinigung der Kräfte auf ein
gemeinsames Ziel auch dieser wissenschaftlichen Tätigkeit förderlich sein

möchte, dieser Gedanke setzt sich in der Schweiz allgemein erst im
Anfang des 19. Jahrhunderts durch. Erste historische Gesellschaften10
entstehen 1828 in Chur, 1832 in Zürich (wo 1818 schon die vaterländischhistorische

Gesellschaft vorhanden ist), 1836 in Basel, 1837 in Lausanne

(die aus der société d'utilité publique entstandene société d'histoire
de la suisse romande) und am frühesten die am 17. Dezember 1811

von Nikiaus Friedrich von Mülinen gegründete Schweizerische
geschichtsforschende Gesellschaft, deren Zweck es war, die historischen

Studien zu heben, Freunde der Geschichte zusammenzufassen
und in einem Gesellschaftsorgan, dem Geschichtsforscher, wertvolle Texte
zu publizieren. Dieser Bernischen Gesellschaft mit schweizerischem
Namen wurde es zum verhängnisvollen Schicksal, daß sie sich im
Personellen und im Stofflichen allzusehr begrenzte: Außer Bernern
umfaßte sie nie mehr als zehn Mitglieder aus der übrigen Schweiz - die

Hauptgebiete, denen sie sich zuwandte, waren Heraldik und Genealogie
der vornehmen Familien. Die Gesellschaft schien auch sehr eng mit der
Persönlichkeit ihres Schöpfers verbunden, so daß seit dem Tode von
Mülinens 1833 ihre Tätigkeit mehr und mehr zurückging. Ihre
Wiederbelebung erfolgte von ganz anderer Seite, von außen her durch Johann
Caspar Zellweger von Trogen.

Am 28. und 29. September 1840 trafen sich auf eine Einladung Zell-

wegers in Baden etwa dreißig Historiker aus der ganzen Schweiz, um
die Gründung einer schweizerischen Gesellschaft vorzubesprechen. Ein
Jahr darauf, am 25. September 1841, fand am gleichen Ort die Gründung
statt, und dies trotz der Ungunst der Verhältnisse im Aargau, wo im
Januar des gleichen Jahres der Große Rat die Aufhebung der Klöster
beschlossen und damit Anlaß zu Auseinandersetzungen in der ganzen
Schweiz gegeben hatte.
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Unter den Teilnehmern an der Badener Vorbesprechung von 1840

fand sich aus dem Aargau Heinrich Zschokke. Zschokke ist unter den in
Baden versammelten schweizerischen Geschichtsforschern bei weitem
nicht der bedeutendste, wenn er auch als «le plus illustre représentant
de l'école romantique»11 bezeichnet wird. Doch dankte er seiner fruchtbaren

Feder und seiner für das Volk verständbchen Schreibweise eine

gewisse Wirkung in die Breite. Es soll aber nicht deshalb hier von ihm
die Rede sein, sondern weil er - und zwar im jungen Kanton Aargau -
Gründer oder Mitbegründer einer Gesellschaft war, die es sich neben
andern Zielen zur ausgesprochenen Aufgabe gesetzt hatte, Altertümer
zu sammeln, die vaterländische Geschichte zu erforschen, die Resultate
ihrer Bemühungen in zusammenfassender Darstellung dem Volke
mitzuteilen und damit einen, wie sie glaubte, wesentlichen Beitrag zur
Bildung eines aargauischen Staats- und Zusammengehörigkeitsgefühls zu
leisten. Diese aargauische Gesellschaft geht zudem allen im Vorhergehenden

erwähnten Gesellschaften zeitlich voran, indem die ersten Gedanken

zu dem Unterfangen im Herbst 1810 ausgesprochen wurden, die Gesellschaft

aber ihre Tätigkeit schon im Frühjahr 1811 aufnahm.
Daß sie mit Geschichtsforschung und -Schreibung im Aargau dazu

beitragen wollte, gerade die auseinanderstrebenden Tendenzen der ur-
sprüngbch einander fremden Landesteile durch Darstellung der aus der
Geschichte geschöpften gemeinsamen und verbindenden Elemente zu
überwinden, war ihre große Schwierigkeit, aber auch ihre große Aufgabe.

Jene zu überwinden und diese zu erfüllen, war einmal möglich, wenn
man vorerst aus dem kantonalen Bereich sich hinaufhob auf die Ebene
der nächst höheren Einheit, der Schweiz, von welchem Blickpunkt aus
sich dann leichter das Gemeinsame aus der Vergangenheit und in der

Zielsetzung für die Zukunft, selbst für den Aargau, erfassen und formulieren

ließ. In dieser Hinsicht hatte vor allem die Helvetik mit ihrer
deutlichen Absage an die Vergangenheit günstige Vorbedingungen geschaffen.

So mag sich erklären, daß im Aargau manches Werk hinwieder aus
dem Blick auf die gesamtschweizerische Lage und Entwicklung zu
entstehen vermochte12.

In ähnlicher Weise dürfte in einzelnen Fällen für den Aargau der
Umstand von Bedeutung gewesen sein, daß hier zugewanderte Ausländer,

denen Schweiz und Aargau aus tatsächlicher Liebe zur Wahlheimat
geworden waren13, am Werden des neuen Staatswesens und seiner
Einrichtungen mitwirkten, denen - weil sie durch die Vergangenheit der
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dreizehnörtigen Eidgenossenschaft nicht belastet waren - unter
Umständen ein unbefangeneres Urteil über die Notwendigkeiten der

Gegenwart möglich war und die, selber traditionsfrei, sahen, was nach den
Einschnitten von 1798 und 1803 auch im Hinblick auf Erforschung und
Darstellung der Geschichte zugunsten des jungen Kantons zu tun war.
Ihnen kam es zustatten, daß sie sich in ihrem Wollen zusammenfanden
mit eingesessenen Persönlichkeiten, die mit Land und Leuten vertraut
waren. Die Verbindung beider Elemente zu regem gegenseitigem
Gedankenaustausch war fruchtbar. Aus dieser Konstellation heraus ergab
es sich, daß schon der eben geschaffene Kanton die Persönlichkeiten zur
Verfügung hatte, die sich seiner Vergangenheit und damit ebensosehr
seiner Zukunft anzunehmen willens waren. Auf der von ihnen gesch afl'e-

nen ideellen und wirklichen Grundlage erst vermochte die Generation
von 1859 aufzubauen und weiter zu schaffen.

Es wird demgemäß vorerst weniger von der tatsächlich hervorgebrachten

geschichtsforschenden und geschichtsschieibenden Tätigkeit
und deren wissenschaftlichen Erfolgen - gemessen gar an den

Forderungen heutiger wissenschaftlicher Arbeitsweise - die Rede sein müssen,
als vielmehr vom Willen und Wunsch, sich zur Geschichte als einem

wichtigen, im öffentlichen staatlichen Leben mächtig wirkenden Faktor
zu bekennen, ihr durch die Forschung zu dienen, aber auch die oft
raschen Ergebnisse auszuwerten, und zwar entsprechend der geistigen
Haltung jener Zeit in pädagogischer Hinsicht im weitesten Sinne dieses

Wortes zu Nutzen und Frommen des Volkes und des Staates auszuwerten

im Glauben an eine ständig fortschreitende Vervollkommnung des

menschlichen Geschlechtes und im Dienste einer Geschichtsschreibung,
die noch stark pragmatisch gefärbt, doch unter dem Einfluß der von
Montesquieu in seinem Werk De l'esprit des lois1* vorgetragenen Gedanken

bereit, auch geographische und klimatische und andere
Umweltbedingungen als in der Geschichte wirksame Kräfte zu berücksichtigen ;

im übrigen aber in natürlichem Rahmen gehalten durch die von
gesundem politischem Empfinden freiwillig auferlegten Einschränkungen,
wie sich das in der Schweiz ergeben hatte.

Daß sich auf dieser Grundlage auch die Probleme für Geschichtsforschung

und Geschichtsschreibung in ganz anderer Weise stellten als

heute, ist selbstverständlich. Was unsere Zeit etwa als unwichtig abtut,
stand damals bedeutungsmäßig weit im Vordergrund: andererseits waren

gewisse Problemstellungen damals noch gar nicht möglich, weil die
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Voraussetzungen fehlten, die Probleme für die Zeitgenossen nicht sichtbar

waren. Werner Kaegi formuliert die Sachlage, indem er feststellt15
«das vorige Jahrhundert habe die Wissenschaft von den Quellen
entwickelt; das unsrige aber, in dem das historische Bedürfnis, im ganzen
genommen, trotz allem gegenteiligen Anschein wohl eine geringere Rolle
spiele als im vorigen, habe eine neue Disziplin geschaffen: diejenige von
den historischen Problemen». Dieser Feststellung von der Abnahme des

historischen Bedürfnisses könnte vielleicht die Begründung beigefügt
werden, daß eben im vorigen Jahrhundert oder doch in seiner ersten
Hälfte die Verbindung von Geschichtsforschung und -Schreibung zu
bürgerlich-staatlicher Öffentlichkeit viel enger und viel reger war;
vielfach bestand Personalunion in den auf beiden Gebieten führenden
Persönlichkeiten ; überdies waren der Staat und die gesamte offentbchkeit
bei weitem noch nicht so durchorganisiert wie heute und der aargauische
Staat gerade für die Bewältigung seiner auf- und ausbauenden Tätigkeit

in weitem Maße auf das angewiesen, was ihm eine lebhafte
Geschichtsforschung an Unterlagen zu beschaffen in der Lage war. Das
dürfte ganz allgemein erklären, weshalb damals ein größeres und regeres
historisches Bedürfnis wahrzunehmen ist. Es wurde aus einem großen
Kreise genährt, wie ihn, allerdings aus anderen Gründen, wiederzu-
schaffen Ziel und Aufgabe unserer heutigen Gesellschaft ist. Es drängt
sich sogar die Frage auf, ob das historische Bedürfnis damals nicht nur
größer, sondern auch seinem Wesen nach anders war. Bestand nicht
damals, im Gegensatz zu unserem heutigen mehr wissenschaftlich-theoretisch

gerichteten, ein ausgesprochen durch Fragen des praktischen
Lebens bestimmtes historisches Bedürfnis - Es wird in der Folge
darzutun sein, daß infolgedessen auch die Problemstellung im Bereich der
historischen Betätigung vielfach von diesem praktischen Bedürfnis
geleitet wurde.

Ebensosehr wird zu berücksichtigen sein, welche Widerstände sich von
Anfang an diesem Wunsch und Willen zu geschichtsforschender und
geschichtsschreibender Tätigkeit, dem historischen Bedürfnis schlechthin,
entgegenstellten. Gerade im neugeschaffenen Kanton Aargau waren es

bis 1815 die vielfachen Sorgen um die Erhaltung des Staatswesens und
die daraus erwachsenden Maßnahmen, welche eine freie Betätigung des

historischen Bedürfnisses einschränken ließen, so sehr auf der andern
Seite gerade in diesem Existenzkampf eine geschichtbch begründete
Verstärkung der aargauischen Gemeinschaft wünschenswert war.
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Dort wo die Geschichtsforschung dem Staate nicht erwünscht war,
namentlich auch die publizistische Tätigkeit aus innern oder äußern
Gründen Beunruhigung erwarten ließ, setzten auch die verantwortbchen
Behörden - wenn selbst gegen ihre eigene Überzeugung — das Mittel der
Zensur ein. Die Behinderung, welche die historische Betätigung auf diese
Weise erfuhr, war vielleicht tatsächfich gar nicht so groß, wenn man die
Zahl der Werke zu ermitteln vermöchte, deren Erscheinen wirklich
durch die Zensur verhindert wurde. Viel wichtiger erscheint der
Umstand, daß durch die sich wiederholenden Plackereien, daß durch die

ständigen Unterhandlungen mit den Zensurbehörden dem historischen
Bedürfnis der Schwung und die freudige Beschwingtheit genommen,
daß der einzelne Autor, dem die Zensur ihre besondere Aufmerksamkeit
schenkte, auf die Dauer ermüdete und resignierte. Es ist festzustellen,
daß im ersten Jahrzehnt des Bestandes des Kantons Aargau diese

Behinderung nicht bestand16. Erst als die Frage der Erhaltung des

Kantons gegen die Ansprüche Berns nochmals in ein akutes Stadium
eingetreten war und eine gegenüber Bern dirigierte aargauische Politik
und Presse wünschbar erschien, sodann unter der Einwirkung der

Heiligen Allianz wurde eine aargauische Zensur ins Leben gerufen.
Die Karlsbader Beschlüsse (1819), die Kongresse von Troppau (1820),

Laibach (1821) und Verona (1822), die zu einer verschärften Tätigkeit
der Organe der Heiligen Allianz nicht nur in den ihr unmittelbar
zugänglichen Gebieten, sondern mittelbar auch in der Schweiz führten,
dann die in der übrigen Schweiz, aber selbst im Aargau deutlicher
hervortretenden restaurierenden Kräfte veranlaßten, teils auf den Druck
des Auslandes, teils auf Begehren der weniger demokratisch organisierten

Kantone, in wenigen Fällen auch aus eigener aargauischer Initiative,
eine schärfere Handhabung der Zensur. Erst als im Dezember 1829 die

Zensur aufgehoben wurde, ergab sich für den Aargau eine endgültige
Regelung dieser Frage.

Schließlich sei erwähnt, daß der Neuerung, die geschichtsforschende
und geschichtsschreibende Tätigkeit aus dem Bereich einer
Einzelpersönlichkeit herauszuheben und sie zu einer Angelegenheit einer Gesellschaft

zu machen, da und dort im Kanton mit Mißtrauen begegnet
wurde. Äußerungen solcher unfreundlicher Gefühle, wenn Nichteinge-
weihte in den Versammlungen historisch Interessierter verkappte
Freimaurer-, Illuminaten- oder Carbonarikonventikel vermuteten, waren
imstande, einzelnen Geschichtsfreunden das Bekenntnis zu unvoreinge-
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nommener, sachhcher historischer Betätigung über weltanschauliche und
gesinnungsmäßig gegebene pobtische Schranken hinweg zu erschweren
und zu verunmöglichen. Trotz all diesen Schwierigkeiten erlaubte das erste
Vierteljahrhundert aargauischen Geschehens die Entstehung einer Gesellschaft

von Freunden und Förderern aargauischer Geschichte. Daß am
Orte ihrer Wirksamkeit eine Druckerei zur Verfügung stand, war ihrem
Unternehmen förderlich.

Wenn ihre anfänglich sehr lebhafte Betätigung gegen Mitte der zwanziger

Jahre erlahmte, so geht dies nicht auf ein Abflauen des historischen
Bedürfnisses zurück. Es lagen andere Gründe vor. Hatten sich im
Anfang der Kantonsbegeisterung alle aargauisch Gesinnten und Interessierten

in der einen Mittelpunkt bildenden vaterländischen Gesellschaft
gesammelt, so gruppierten sich die Geister, als es vom dritten Jahrzehnt
an um den weiteren Ausbau des Kantons ging, immer deutlicher um
weltanschauliche und politische Pole, womit die ursprüngHche
Gesellschaft, soweit sie sich nicht gemeinnützigen Aufgaben widmete, in ihrer
umfassenden Form gesprengt wurde. Die Jahre von 1830 bis 1848
förderten diese Entwicklung, doch die ursprüngliche Aufgabe bbeb bestehen.

Im Gegenteil, die Jahre stürmischer Entwicklung ließen den Wunsch,
die aargauische Vergangenheit als ein pobtisches Bindemittel zu erfassen

und darzustellen, kräftiger als je werden. Das historische Bedürfnis
war durchaus lebendig.

1 Vom 23. Februar 1833, vgl. Hundert Jahre, S. 30/31.
2 Die schweizerische Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert.
3 Hundert Jahre, S. 2.
4 Vorwort zu Karl Meyer, Weltgeschichte im Überblick, S. 7 ff.
5 Protokoll vom 8. März 1816.
6 System der reinen Philosophie oder Glückseliglehre des Christentums, Züllichau 1778.
7 1738-1809, Professor an der Universität Frankfurt an der Oder.
8 Feller.
9 Erschienen 1786 bis 1808 in fünf Bänden, nicht abgeschlossen, im 5. Band bis in den

Schluß des 15. Jahrhunderts reichend.
10 Hundert Jahre, S. 1 f.
11 Hundert Jahre, S. 4.
12 Vgl. Verfassung der Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde im Aargau,

§2a.
13 z. B. Sauerländer, Evers, von Schmiel und andere.
14 Band II und III der gesammelten Werke, Basel 1799.
15 Schweiz. Zeitschrift für Geschichte, 1958, Heft 4, S.474.
18 Schaffroth, Argovia 61.
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Die historische Klasse der Gesellschaft für
vaterländische Kultur

«Da scheint es uns nun, daß die erste Bedingung des Hangs
zur Geschichtsforschung sei, daß ein Volk einen historischen

Hintergrund habe und daß es auch selbsttätig sich
im Leben bewegen könne
Den Menschen interessiert, was er übersehen kann und
zum Teil leidet oder wirkt, und natürlich bewahrt er dieses

Interesses wegen alles der Art gern auf oder teilt es gern
mit
Hang zur Geschichtsforschung beweist uns demnach bei
einem Volke Teilnahme an sich selbst und ein patriotisches

und historisches Gemüt sind sich nahe verwandt.
Eben dasselbe, was für das Vaterland gern leidet oder gern
etwas dafür tut, erkennt auch gern den Lebensprozeß des

Vaterlandes, die Geschichte, und wir halten dieses für den
ehrenvollen Hauptgrund des Hanges der Schweizer zur
vaterländischen Geschichtsforschung. »

Aus dem Protokoll der Gesellschaftfür vaterländische Kultur
vom B.März 1816

Wenn die historische Klasse der Gesellschaft für vaterländische Kultur
des Kantons Aargau oder - wie sie sich auch nannte - die «Gesellschaft
für vaterländische Geschichtskunde im Aargau» - als erstes Sammelbecken

für alle an der aargauischen Geschichte Interessierten und damit
auch als Ausgangspunkt für jegliche geschichtliche Betätigung seit dem
Bestehen des Kantons angesprochen werden muß, so rechtfertigt sich
damit eine Betrachtung ihrer Entstehung, ihres innern Ausbaues und
ihrer Tätigkeit mindestens in den ersten Jahren ihres Bestehens.

Ihre Gründung und Organisation

Die Gründungsgeschichte der Gesellschaft für vaterländische Kultur
im Aargau aufzuhellen, ist nicht in jeder Hinsicht einfach1.
Übereinstimmend berichten alle Quellen die Vorgeschichte2. Im Oktober 1810

reisten fünf Männer von Aarau (Carl von Hallwil, Friedrich Heldmann,
Heinrich Remigius Sauerländer, Johann Nepomuk von Schmid und
Heinrich Zschokke) nach Freiburg im Breisgau, zwei von ihnen, um in
der dortigen Loge «Zur edlen Aussicht» einen höhern Grad in der Mau-
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rerei zu erlangen, die andern, um in die maurerische Gemeinschaft

aufgenommen zu werden. Die Leitung lag wahrscheinlich bei Carl von Hall-
wil, der - wie sein Vater - früher schon Mitglied der Freiburger Loge
geworden sein muß. Zschokke, bei seinem Abschied von Frankfurt an der
Oder zum Mitglied der dortigen Loge ernannt, erwartete wohl von einer
Verbindung mit den maurerischen Kreisen die Gelegenheit zu umfassender

kultureller Betätigung, wobei möglicherweise seine Erwartungen,
sogar seine konkreten Pläne, viel weiter gespannt waren, als was sich in
dieser an feste Formen und Bräuche und übernationale Bestimmungen
gebundenen Gesellschaft verwirklichen lassen konnte.

Jedenfalls ergab sich als Folge der Freiburger Reise die Bildung einer

eng verbundenen Gesellschaft in Aarau, die sich versprach, regelmäßig
jede Woche zusammenzukommen. Am 9. November trafen die
Teilnehmer sich erstmals und am 4. Dezember 1810 unterzeichneten alle das

Protokoll der ersten Sitzung. Bis ins folgende Jahr erweiterte sich
der Kreis um mehrere Mitglieder. Ziel des Kampfes, den diese

Aarauer 1811 führten, war die Anerkennung ihrer Vereinigung als einer
selbständigen Loge im Kreis der schon bestehenden, wobei ihnen vor
allem die Basler Loge aus formalen Gründen Schwierigkeiten machte.
Der Verlauf dieser Auseinandersetzungen braucht hier nicht im besonderen

verfolgt zu werden. Wesentlich ist nur, daß - nachdem die Aarauer
nach vielen Bemühungen im Oktober 1811 den Code maçonnique als für
sie verbindliches Gesetzbuch zugestanden erhalten hatten - Zschokke
und andere höchstem Mißfallen Ausdruck gaben3. Offensichtbch sagte
ihm nicht zu, daß in diesem Code die zum Teil antiquiert anmutenden
Formen den Inhalt, den Geist zu überwuchern drohten und ihm die

Durchführung dessen, was ihm an kulturellen Plänen vorschwebte, zu
gefährden oder gar zu verunmöglichen schienen. Darüber äußert er sich
in den Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeit 1817 wie in der Selbstschau

von 1842. Die dortige Darstellung wird seiner Haltung und
Stimmung in den Jahren 1810-1812 - wie seine nächsten Schritte bestätigen -
recht genau entsprechen, wenn er sagt: «Jeder träumte sich in die
alten Symbole und hohlen Formen andern Inhalt hinein, und ich leugnete

nicht, daß ich ungefähr das Gleiche tue, wenn auch die höhere
Bedeutsamkeit, welche ich in meinen Gedanken dem Maurertum gäbe,
wenigen behagen möchte. Denn ich stellte das Institut desselben höher,
als man pflegte, nämlich dem Institut der Kirche und des Staates

gegenüber, oder vielmehr nicht gegenüber, sondern zwischen beide,
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als Mittelglied, als fehlenden Ring in der zerbrochenen Kette von
Staat und Kirche, der beide, aber in erhabnerm Sinn, wieder zu der
einzigen und ganzen mache» (S. 212), nachdem er vorher schon festgestellt
hatte «Ich verhelte nicht, daß die Richtungen, welche im Lauf der
Zeiten die meisten maurerischen Gesellschaften genommen, wenig
Genießbares und Erbauliches für mich hätten.»4

So ergriff er den nächsten sich bietenden Anlaß5, am 18. Dezember
1811 seinen Austritt zu nehmen. Die innere Spannung, die sich nach
außen unerfreulich hätte auswirken können, wurde für einmal behoben
und Zschokke zum Bleiben veranlaßt. Im Februar 1812 erfolgte aber
doch sein definitiver Austritt.

Mehr als ein Jahr vor seinem endgültigen Austritt hatte Zschokke im
Verein mit von Schmiel6 am 14. Dezember 1810 den Vorschlag gemacht
«um Gutes und Nützliches zu wirken, eine Gesellschaft zu gründen, die

zwar nicht gerade aus lauter Maurern, doch aber aus den besten und fähigsten

Köpfen des Kantons bestünde, welche von uns zu Mitgliedern derselben

gewählt und zu bestimmten Zeiten versammelt werden sollten, auf
daß sie sich wechselseitig ihre Ansichten und Erfahrungen in den
verschiedenen Zweigen des Wissens und Wirkens mitteilten und auf solche
Weise das Gute und Nützliche vielseitig vorbereitet und befördert
werde.» Dieser Vorschlag wurde allseitig mit Beifall aufgenommen und
einer aus dem Kreise ersucht, die Konstitution einer solchen Gesellschaft

zu entwerfen.
Der mit der Abfassung Beauftragte war Johann Nepomukvon Schmiel.

Er entledigte sich seines Auftrages sehr schnell und legte 8 Tage später,
am 20. Dezember 1810 die von ihm verfaßten Statuten der neuen
Gesellschaft vor7.

Die Statuten, deren Abschnitte 1 bis 6 sich lediglich mit den Formalitäten

der Aufnahme neuer Mitglieder befassen und damit wie auch der
Abschnitt 8 ihren Ursprung deutlich werden lassen, wurden durchberaten

und gutgeheißen, mit dem einzigen Wunsch auf Umsetzung der

fremdsprachlichen Ausdrücke in passende deutsche Wörter, damit
politische Mißdeutungen vermieden werden könnten. Die Gegenstände, mit
denen sich die Gesellschaft befassen sollte, waren absichtlich unbestimmt
umschrieben, doch sollte alles in Betracht gezogen werden, was nur
immer Auffindung, Verbesserung und Erweiterung eines Kunst- oder

Erwerbszweiges oder moralische Vervollkommnung betreffe, dies alles

in näherem Bezug auf die Bürger des Kantons Aargau. Der «neue Bund»8
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erhielt den Namen «Gesellschaft für vaterländische Kultur». Über eine
weitere Entwicklung dieses Ansatzes schweigt sich die Geschichte der
Loge zur Brudertreu aus.

Doch wurde - wie es scheint nach einer Zäsur, die vom 20. Dezember
1810 bis zum 2. März 1811 dauerte - die ganze Angelegenheit von anderer

Seite aus an die Hand genommen. Die Protokolle der späteren,
anders geformten «Gesellschaft für vaterländische Kultur im Aargau» lassen

das Werden der Vereinigung mit Eindeutigkeit verfolgen. Was aber
in der Zwischenzeit vom Winter 1810 bis zum frühen Frühling 1811 sich
ereignet hatte, darüber können nur Vermutungen ausgesprochen werden.
Es liegt die Annahme nahe, daß die Männer, die im März 1811 zu einer
Neugründung schritten, sich eine bessere Wirkung ihres Unternehmens
auf die Bevölkerung des Kantons versprachen, wenn sie als «neutrale»
Vereinigung und nicht als maurerische Gründung vor die Öffentlichkeit
traten. Möglicherweise hatten sich im ursprünglichen maurerischen
Kreise persönliche Meinungsverschiedenheiten über Zweck und Form
der neuzugründenden kulturellen Gesellschaft erhoben, so daß sich eine

Splittergruppe loslöste, um ihre eigenen Wege zu gehen, ohne aber von
Schmiels Statutenentwurf, so wie er war, zu ihrem eigenen zu machen.
Somit könnte auch der Wunsch, sich - unbehindert von schon gefaßten
Beschlüssen — Satzungen freieren Geistes und gelockerterer Formen zu
geben, zu dieser Neugruppierung geführt haben. Andererseits gehörten
Persönlichkeiten wie von Schmiel und andere beiden Gesellschaften an,
während Zschokke sein Verhältnis zur Loge löste.

Die Protokolle der neuen Gesellschaft setzen mit der ersten Sitzung
vom 2. März 1811, an der die Versammlung von der Veranlassung und
von der Absicht der Stiftung der Gesellschaft näher unterrichtet wurde,
ein. « Freundschaftliche Zusammenkünfte unter Männern zu veranlassen,

die gerne einem freimütigen, ungezwungenen Verkehr sich hingeben,
und, was in den sonst gewöhnlichen Spiel- und Trinkgesellschaften
ebenso selten sich findet als geübt werden kann, Vergnügen und Befriedigung

für Geist und Herz, in wechselseitigem gefälligem Austausch von
Ansichten, Gedanken und Erfahrungen über das ganze Gebiet menschlichen

Wissens und Handelns zu finden gewohnt sind», sollte ihr erster
Zweck sein (vgl. Anhang 4). Geschäftsbesorger der Gesellschaft war bis
Ende des Jahres von Schmiel9.

Mit der ersten Sitzung hatte die Gesellschaft ihre vorläufig lockere
Organisation erfahren. Sie grenzte sich einerseits deutlich gegen die üb-
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liehen Spiel- und Trinkgesellschaften ab, suchte andererseits ihre
Zusammenkünfte zu geistiger Unterhaltung in freier Form zu halten,
stellte überhaupt die Pflege geistiger Unterhaltung voran und ordnete
den gesellschaftlichen Verkehr nur in dem Sinne, wie es sich für geistig
interessierte Männer von natürlichen guten Umgangsformen von selbst

ergab. Wenn in späteren Zeiten das Anwachsen der Gesellschaft weitere
und ins Einzelne gehende organisatorische Bestimmungen nötig werden
ließ, so blieb das anfängliche Verhältnis doch stets gewahrt, indem
formelle Regelungen hinter die Sache zurücktraten und nie eine Rolle spielten,

die ihnen ihrer Bedeutung nach nicht zukam. Während in der zweiten

Sitzung10 Professor Heldmann lediglich eine Mitteilung über
Verschiedenheit von Maß und Gewicht machte, entwickelte Professor Evers
in der dritten Versammlung am 16. März nach Benjamin Franklins
Entwurf11 die Idee einer wirksamen Gesellschaft und begleitete seinen

Vortrag mit Fragen, welche nähern Bezug auf die gegenwärtige Gesellschaft

hatten. Da dieser Vortrag allen Mitgliedern sehr erwünscht kam,
«auch bereits von dem altern Vereine der Entivurf eines die Gesamtkultur
alles Wissens und Könnens entsprechenden Planes abgefaßt worden war :

so ward beschlossen, ein Komittee zu ernennen, welches die vorgetragenen

Ideen und den vorhandenen Entwurf zu vergleichen und das
Resultat sobald möglich vorzutragen hätte12. In den Ausschuß wurden
Evers, Zschokke, Heldmann, Johann Rudolf Meyer und von Schmiel

abgeordnet. Am 23. März trug Zschokke den «Verfassungsentwurf der

Gesellschaft für vaterländische Kultur» vor. Er ist nicht erhalten; so mag
an seiner Stelle die Verfassung der Gesellschaft in der Form stehen, wie
sie erstmals 1814 gedruckt vorgelegt wurde. Gegenüber dem Entwurf
dürfte die endgültige Form keine wesentlichen Änderungen mehr erfahren

haben, sonst wäre deren Besprechung - nach Übung der Gesellschaft

- im Protokoll vermerkt worden (vgl. Anhang 2). Der Name erscheint
als eine glückliche sprachliche Schöpfung; er stammt aus von Schmiels
erstem Entwurf. Er umschreibt in schmiegsamer Form ein reiches

Programm und vermag auch Menschen, die mehr gefühlsmäßig ihre Stellung

nehmen und Entscheidungen treffen, zu ergreifen. Auch wenn die
Gesellschaft später einen Ausbau nach mancherlei Richtung erfahren
sollte, so vermochte der Name allen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Verfassungs-Entwurf fand allgemeine Zustimmung. Weil man
aber die Schwierigkeiten der Ausführung des Planes einsah, wollte man
ihn einstweilen beiseite legen, im Publikum nichts davon verlauten las-
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sen, ihn aber stets im Auge behalten und seine «Vollziehung» nach und
nach anbahnen.

Man fragt sich allerdings, ob zu dieser vorsichtigen Art des Vorgehens

nicht auch andere Gründe Veranlassung boten: Berücksichtigung
eines größeren Publikums, von dem unter Umständen Mißtrauen gegenüber

einer derartigen Vereinigung zu erwarten war. In der Tat hatte die
Gesellschaft für vaterländische Kultur gegen derartige Bedenken der
Öffentlichkeit anzukämpfen.

Die gleiche Versammlung, welche den Verfassungsentwurf bilbgte,
nahm noch eine Bestimmung an, die auf die Gestaltung der weiteren
Sitzungen von bestimmendem Einfluß war. Sie bewirkte, daß letztlich
aus der gesprächsweisen Unterhaltung der Gesellschafter eine auf praktisch

verwertbare und der kantonalen Öffentlichkeit nützliche Resultate

gerichtete Diskussion wurde.
Man sah für die Zukunft vor, daß die Mitglieder über ihnen beliebende

Gegenstände Fragen aufwerfen sollten, sei es, daß sie auf diese Weise

lediglich zu Händen des Gespräches, der Diskussion ein Problem, für das

sie allgemeines Interesse voraussetzen durften, zur Verfügung stellten,
sei es, daß sie die Diskussion gleich noch durch ein Referat oder eine

Vorlesung einleiteten. Dem Geschäftsbesorger sollten die Fragen vorher
mitgeteilt werden; seine Aufgabe war es, sie in die Fächer, in die sie
annähernd einschlugen, einzuordnen und sie der nächsten Versammlung
vorzulegen.

Offenbar dachte der «Verfassungsentwurf» schon an eine Einteilung
der Gesellschaft in Klassen oder Fakultäten. Deshalb die Verpflichtung
des Geschäftsbesorgers, die Fragen in die Fächer einzuteilen, denen sie

zukamen
Über die Fragen und deren Beantwortung sollte ein Protokoll geführt

werden.
Noch wurde ein weiterer Vorschlag angenommen. Ob er dem

Verfassungs-Entwurf entstammte, oder ob er gesondert erfolgte, ist nicht
abzuklären. In seiner grundsätzlichen Bedeutung für die Organisation der
Arbeit und für den Ausbau der Gesellschaft war er von Wichtigkeit : Es

sollten nach und nach auswärtige Mitglieder für die Aufnahme in die
Gesellschaft vorgeschlagen werden, damit man mit ihnen eine allfällige
Korrespondenz, die sich bei der Behandlung der Fragen ergeben mochte,
führen konnte. Gerade die Regelung des Gespräches durch vorbereitete
Fragen muß auf Benjamin Franklins Entwurf zurückgehen. In den
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«Regeln zur Errichtung einer Gesellschaft in Philadelphia»13 stellt er
24 «vorläufige Fragen, welche bei jeder Zusammenkunft beantwortet
werden müssen» und leitet sie mit der Grundfrage «Haben Sie heute

morgen die Fragen durchgelesen, um zu erwägen, was Sie der Gesellschaft

über eine derselben zu sagen haben möchten ?» ein. Seine Fragen
berühren Gebiete der Wissenschaft, der Künste, der Technik, der Moral
und der Sitten, der Menschheit wie des Vaterlandes und des täglichen
Umganges, und sie konnten in ihrer umfassenden und von einem
praktischen Verstand diktierten Art sehr wohl als Ausgangspunkt für die
Besprechung aller der Angelegenheiten dienen, die im jungen Kanton
Aargau einer Abklärung zugeführt werden mußten. Franklin spricht
sich selber über die Anwendung und den Nutzen dieser Fragen in seinem
Klub aus: «unsere Sätze wurden immer eine Woche, bevor wir sie

besprachen, vorgelesen, und so fanden wir Veranlassung, aufmerksam
Bücher über den fraglichen Gegenstand durchzulesen, um desto umfassender

darüber verhandeln zu können. So gewöhnten wir uns an eine

passende Redeweise, indem jeder Gegenstand unseren Statuten gemäß
und in einer Art besprochen wurde, die jeden gegenseitigen Verdruß
verhütete. Diesem Umstände kann man das lange Bestehen des Klubs
zuschreiben, dessen ich im Verlaufe noch häufiger werde gedenken
müssen.» Es sei die beste Schule für Philosophie, Moral und Politik gewesen,
welche damals in der Provinz bestanden habe14.

Das ernste Spiel mit den Fragen, die Art, mit der sie besprochen wurden,

haben etwa den Spott außenstehender Zeitgenossen, aber auch der
Nachwelt hervorgerufen. Man vergißt allzuleicht, daß die Fragen in
ihrer Formulierung durchaus das Gepräge ihrer Zeit tragen. Sie scheinen
rein theoretisch gefaßt und an der Wirklichkeit vorbeizugehen und sind

durchgängig von jenem Geist getragen, der in aufklärerischer Weise an
die Möglichkeit unbedingten Fortschrittes auf eine allgemeine
Glückseligkeit hin glaubt, wie er auch davon überzeugt ist, daß für die
Einsichtigeren unter den Menschen die sittliche Verpflichtung bestehe, nach
Kräften auf die Veredlung und Versittlichung des andern Teiles
hinzuwirken und ihn auf dieses allgemeine Ziel hin zu erziehen. Darob wird
übersehen, daß aus der Besprechung solcher Fragen - sobald man, wenn
sich das reine Gespräch erschöpft hatte, zur Tat schritt - wichtigste
Institutionen hervorgingen, welche zum Teil heute noch aus dem öffent-
bchen Leben unseres Kantons gar nicht mehr wegzudenken sind, während

andere wieder eingingen. Andererseits zeigt die Verwirklichung des
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Beschlusses, Fragen zu stellen, wie man auf wissenschaftlichen Gebieten
— es berührt uns vor allem, was mit dem weiten Feld geschichtbcher
Betätigung zusammenhängt — in vielen Fällen aus dem praktischen
historischen Bedürfnis heraus zur glücklichen Fragestellung gelangte.

Die Beantwortung anderer Fragen wiederum diente schon in diesem
frühen Zeitpunkt dem späteren organisatorischen Ausbau der Gesellschaft

und ihres Wirkungskreises, namentlich auch der rechtzeitigen
Abgrenzung der gesellschaftlichen Bemühungen gegenüber der Tätigkeit

aller staatlichen, behördlichen Organe, da man ja in der Gesellschaft

- das war der Hauptgrund zu ihrer Gründung - von Anfang an
sich an die öffentbchkeit zu wenden gedachte. So führt das Protokoll
der Sitzung vom 30. März an : Die Gesellschaft fand in der nachfolgenden
Frage für heute den Stoff einer angenehmen und lebhaften Unterhaltung:

«In welchem Verhältnis steht unsere Gesellschaft zu der
Regierung?» In Debattierung dieser Frage vereinigte man sich allgemein
dahin : So lange die Gesellschaft nicht in praktische Anwendung ihrer
Beschlüsse trete, nicht im mindesten eingreife in das, was außer ihr wirklich

bestehe, kurz so lange sie ohne Wirkung nach außen sich bloß mit
und für sich selbst unterhalte, Vorarbeiten mache, Materialien sammle,
damit sie der Erreichung ihrer Zwecke einst desto sicherer sei : so lange
müsse sie sich außer aller Relation mit der Regierung und in dem
Verhältnis gegen dieselbe ansehen, wie jede Gesellschaft, die sich zu ihrem
\ergnügen versammelt15.

In der gleichen Sitzung noch wurden die zwei folgenden Fragen
diskutiert: «Wie müßte ein Volksblatt eingerichtet sein, um die Zwecke der
Gesellschaft zu befördern?» und «Sind die Vorteile oder die Nachteile
überwiegend, wenn dem Landvolk die Gerichtsordnungen und
Landesgesetz-Sammlungen in seiner Muttersprache in die Hände gegeben werden

?» Praktisch ergab sich aus dem Gespräch, daß die Gesellschaft auf die
Herausgabe einer eigenen Zeitung zur Verbreitung ihres Gedankengutes
verzichtete, auf der andern Seite aber sich an die Aufgabe heranmachte,
die im Aargau geltenden Gesetze zu sammeln und die früheren als

wichtige Geschichtsquelle vor dem Schicksal des Vergessenwerdens zu
bewahren.

Ein unvoreingenommenes Urteil über die ganze Angelegenheit wird
überhaupt nur mögbch, wenn man in die lange Reihe der behandelten
Fragen Einblick nimmt und sich vergegenwärtigt, was der Verwirklichung

zugeführt werden konnte16.
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Schon im Mai17 wurde der Wunsch ausgesprochen, nun in vermehrtem
Maße Mitglieder aufzunehmen, um für die Gesellschaft allmählich eine

größere Wirksamkeit zu erlangen. Man wollte nach angesehenen Männern

Umschau halten, denn von den Persönlichkeiten hing es ja
weitgehend ab, wie sich die Gesellschaft weiterhin zu entwickeln und in der
Öffentlichkeit Ansehen zu verschaffen vermochte. Als Werbung für die
Gesellschaft in mannigfaltiger Hinsicht sollte auch die Übung dienen, die
noch im gleichen Monat eingeführt und für die Folgezeit beibehalten
wurde, daß auf Zeiten der Großrats-Sitzungen außerordentliche
Gesellschafts-Zusammenkünfte angesetzt wurden, sofern die ordentlichen
außerhalb der Zeit der Tagungen dieses Rates fielen, so daß sich die
Möglichkeit ergab, auswärtige Großratsmitglieder zu den Sitzungen der
Gesellschaft einzuladen18. Bei diesem Anlaß erfährt man davon, daß jedem
neuen Mitglied bei der Aufnahme drei Fragen vorgelegt wurden, die es -
gewissermaßen bekenntnishaft - zu beantworten hatte:

1. Glauben Sie, daß eine Gesellschaft für vaterländische Kultur unserm
Kanton von wesentlichem Nutzen sein werde

2. Wollen Sie nach Kräften alles befördern, was zur genauen Kenntnis

und zur Kultur unseres Kantons gehört
3. Sind Sie einverstanden, daß strengste Sorgfalt bei Aufnahme von

Mitgliedern erforderlich sei

Auch damit wurde das Franklinsche Vorbild übernommen19.
Am 7. September 1811 deutet das Protokoll an, daß der Gesellschaft

der Zeitpunkt nun gekommen schien, an die innere Gliederung
heranzutreten. Damit glaubte man wohl den Rhythmus im Ausbau
einzuhalten, der schon in der Versammlung vom 23. März empfohlen worden
war20. Sei es, daß die Mitgliederzahl inzwischen entsprechend
angewachsen, sei es, daß man die Anlaufschwierigkeiten mehrheitlich für
behoben hielt - am erwähnten Tag wurde «von dem Herrn Geschäfts-

besorger die projektierte Einteilung der Mitglieder in Klassen und die

Bezeichnung deren Vorsteher der Gesellschaft vorgelegt und die
provisorische Einführung derselben auf dem vorgeschlagenen Fuß genehmigt.»
Noch bevor aber etwas von weiteren organisatorischen Maßnahmen
vernehmbar wird, sah sich einen guten Monat später der Vorsitzende21

zur Mitteilung an die Gesellschaft veranlaßt, «daß Gegenstände,
worüber sich die Gesellschaft in ihren bisherigen Zusammenkünften
unterhalten, auf eine ganz entstellte Weise ins Publikum getragen worden
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und zu gehässigen Auftritten den Anlaß gegeben, indem man Mitgliedern

Persönlichkeiten (Persönliches!) zur Last lege, und andere
Ungereimtheiten mehr ausstreue; weshalb es notwendig werde, strenge
Verschwiegenheit über die Verhandlungen zu beobachten, um allen ferneren

Mißbeliebigkeiten vorzubeugen. Nachdem die Versammlung diesen
Bericht angehört, mit lebhaftem Bedauern, daß die Geschwätze, womit
sich das Publikum über die Beschäftigungen der Gesellschaft herumtrage,

von Mitgliedern selbst herrühren sollen ; so wurde beschlossen, den
Statuten der Gesellschaft einen Artikel beizufügen, der die Mitglieder
zur Verschwiegenheit verbinde.»

Was man anfänglich befürchtet, im Publikum einem gewissen
Mißtrauen zu begegnen, das war jetzt eingetreten. Es lag damals durchaus
in der Luft, in jeder nicht in voller Öffentlichkeit erscheinenden
Vereinigung ein konspiratorisches Element zu wittern, dem man von der
einen Seite Umsturzpläne gegen Staat, Kirche und Religion, von der
andern Seite Unterdrückungsabsichten in politischer Hinsicht oder

gegenüber der freien Meinungsäußerung schlechthin unterschob. Schuld
daran war die Erinnerung an die Clubs der französischen Revolution, an
die Illuminaten, die Carbonari und sicher auch an die Maurerei, die
mit ihrem dem Nichteingeweihten fremd erscheinenden Symbolismus
die Neugierde anreizten.

Möglicherweise haben gerade Erwägungen solcher Art die Gründer
der Gesellschaft für vaterländische Kultur veranlaßt, sich von der

Verbindung mit dem Maurertum abzusetzen und ihr Vorhaben vorerst
geheim zu halten, um erst nach innerer Konsolidierung und nachdem man
schon auf einige Leistungen hinweisen konnte, offen herauszutreten.

Die «gehässigen Auftritte» störten den Gang des weiteren Ausbaues
der Gesellschaft nicht. Am 26. Oktober konnte die naturhistorische
Klasse der Gesellschaft ihre vollzogene Konstituierung mitteilen und
ihren Organisationsplan vorlegen 22.

Ein formeller Vermerk am Protokoll der Gesellschaft, daß sich auch
die «historische Klasse» organisiert habe, besteht nicht wie für die

naturhistorische. Dagegen findet man anläßlich einer Besprechung der

Frage über Wünschbarkeit, Form, Tenor und Zeitpunkt des Erscheinens

eines öffentlichen Blattes im Schöße der Gesellschaft am 23.
November den Beschluß, die Frage der historischen Klasse zur sorgfältigen
Untersuchung und Beratung zu übergeben, und ebenso wird am 14.
Dezember beschlossen, «das hohe Interesse der Gesellschaft für diese Fra-
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gen veranlasse, daß dieselben der historischen Klasse zu Untersuchung,
Beratung und Vorschlag überwiesen werden sollen.» Die Klasse wurde
demnach, bevor sie sich wirklich organisiert hatte, schon mit Aufgaben
bedacht, deren sie sich aber vorweg entledigt zu haben scheint.

Für die historische Klasse wurde der 21. Dezember 1811 zum
entscheidenden Tag. Sie war bereit, ihren Bericht über die Tätigkeit im
verflossenen Monat zu erstatten. «Demzufolge legte der Vorsteher der
historischen Klasse den Entwurf ihrer Organisation der Versammlung
vor, welcher mit einer kleinen Abänderung genehmigt worden.»39 Das

Organisations-Statut ist heute lediglich in der Form bekannt, in der es

als Beilage zum ersten Druck der Gesellschafts-Satzungen im Juli 1814

herauskam und folgenden Wortlaut hat:

« Verfassung der Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde im Aargau

§ 1 Geschichte im höchsten Sinne des Wortes, nicht nur Erforschung
und Darstellung der altern und Jüngern Schicksale und Zustände
des Vaterlandes, sondern auch jener tiefer liegenden Quellen der
Schicksale, wodurch Völkerschaften wurden, was sie geworden
sind, Sprache, Erziehung, Wissenschaft und Kunst des Schönen,
Alles in geschichtlicher Rücksicht ist Gegenstand von den

Beschäftigungen der Gesellschaft.
§ 2 Daher liegen in dem Kreise ihrer Tätigkeit eingeschlossen :

a) Die alte und neue Geschichte der Eidgenossenschaft überhaupt
und einzelner Kantone insbesondere;

b) Alles, was auf die Veredlung oder Verschlimmerung von Denkart,

Sitten und Gebräuchen, auf Entwickelung des Menschlichen

im Menschen am unmittelbarsten einwirkte; Gang und
Wandel der Gesetzgebung, der Wissenschaften, der Künste,
der öffentlichen Erziehung und der Sprache.

§ 3 Teils um diesen Zweck glücklicher zu erreichen, teils um der Ge¬

schichte als Wissenschaft wesentliche Dienste zu leisten, haben

nicht nur die im Aargau wohnhaften ordentlichen Mitglieder der
Gesellschaft ihre Kräfte vereint, sondern sie erwählen zu sich auch

auswärtige Freunde der vaterländischen Geschichte als
außerordentliche Mitglieder.

§ 4 Die Gesellschaft erwählt sich alljährlich aus ihrer Mitte ihren Vor¬

steher und ihre Secretairs.
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§ 5 Sie versammelt sich ordentbcher Weise alle Monate einmal, und
zu außerordentlichen Sitzungen, so oft sie von ihrem Vorsteher
dazu eingeladen wird.

§ 6 Sie bildet aus den Vorlesungen, Beiträgen und freiwilligen Ge¬

schenken ihrer Mitgbeder eine Sammlung für Vaterlandsgeschichte ;

bemüht sich, die noch im Aargau vorhandenen und zerstreuten
Denkmale des römischen und des Mittelalters vom gänzlichen
Untergange zu retten, und auswärtige Freunde der Vaterlandsgeschichte

in andern Kantonen nach Kräften in ihren Arbeiten zu
unterstützen.

§ 7 Auswärtige Mitglieder sind weder zu Vorlesungen, Beiträgen noch
Geschenken angehalten; doch gehen sie, mit Annahme ihrer
Ernennung, die Verpflichtung ein, den an sie von der Gesellschaft in
geschichtlicher Hinsicht gelangenden Wünsche, Anfragen usw. nach
besten Kräften zur Beförderung der Wissenschaft zu entsprechen.

§ 8 Dagegen verpflichtet die Gesellschaft gegen ordentliche und außer¬

ordentliche Mitglieder, denselben in ihren allfälligen besondern
geschichtlichen Forschungen und Arbeiten, so weit Kenntnisse und
äußere Hilfsmittel der Gesellschaft reichen mögen, Rat, Auskunft
und Beistand zu leisten.
So ist demnach die Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde

im Aargau, in Bezug auf auswärtige Mitglieder, als ein
Bund von zerstreut wohnenden Freunden der Vaterlandsgeschichte
anzusehen, welche sich durch gegenseitigen Beistand ihre Arbeiten
zu erleichtern trachten.

§ 9 Da die Gesellschaft zugleich eine Abteilung und Klasse der Ge¬

sellschaftfür vaterländische Kultur im Aargau ist, sind alle auswärtigen

Mitglieder zugleich außerordentliche Mitglieder der Gesellschaft

für vaterländische Kultur im Aargau, und können an deren
besondern und allgemeinen Versammlungen teilnehmen, ohne

deswegen besonders Verpflichtungen auf sich zu laden.
§ 10 Sollte sich jemals die Gesellschaft für vaterländische Geschichts¬

kunde auflösen, fallen ihre Sammlungen, Archive und übriges
Eigentum der Gesellschaft für vaterländische Kultur zu.

Gegeben Aarau, den 31. Christmonat 1811

Der Vorsteher der Gesellschaft für vater¬
ländische Geschichtskunde
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Die Satzungen beider Klassen, der naturhistorischen wie der historischen,
sind 1814 bei der ersten Drucklegung der Einrichtung der Gesellschaft für
vaterländische Kultur im Kanton Aargau auch separat erschienen. Beide
Klassen treten in diesen Separatdrucken mit ihrer Namenform nicht als

Unterabteilungen der Gesellschaft in Erscheinung, sondern als
«Naturforschende Gesellschaft im Aargau» und als «Gesellschaft für
vaterländische Geschichtskunde». Beide Klassen tragen nach Namen und
Organisationsstatut die Möglichkeit ihrer Verselbständigung in sich.
Beide können kantonsauswärtige Mitglieder, auch Ausländer aufnehmen
und sind in der Lage, dieser Kategorie Mitglieder als eigene wissenschaft-
Uche Verbindungen entgegenzutreten. Sowohl Johann Rudolf Meyer wie
auch Heinrich Zschokke, die Vorsteher der beiden Klassen, waren dank
ihrer Tätigkeit und dank ihrer persönlichen Verbindungen durchaus in
der Lage, auswärtige korrespondierende Mitglieder für ihre Klasse auch
im Ausland zu gewinnen, Meyer als Chef eines angesehenen Handelshauses,

dann aber als der Urheber des schweizerischen Atlaswerkes,
seines Reliefs, des von ihm in Auftrag gegebenen Trachtenwerkes,
Zschokke als Herausgeber der Erheiterungen, der Miszellen für die neueste

Weltkunde und als Redaktor des Schueizerboten, ab 1817 auch der
Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeit und seit 1818 als Autor der
Bayerischen Geschichte, zu deren Vorbereitung er mehrere Reisen nach

Bayern und Besuche in bayerischen Archiven unternommen hatte. So

lag der Plan zu einer Ausweitung der beiden Klassen über den rein
aargauischen Kreis hinaus sicher beiden Männern, die überdies eng
befreundet waren, nahe. Sie durften es sich zutrauen, Mitarbeiter von
Bedeutung jenseits der Kantons- und der Schweizergrenze zu gewinnen.

Im übrigen ist das Programm, das in der Verfassung der Gesellschaft
für vaterländische Geschichtskunde im Aargau entwickelt wird - und
darin ist es eben ganz dem Geist seiner Zeit und ihrer Menschen verhaftet

- sehr weit gespannt. Darin zeigt sich der fortschrittsgläubige
Optimismus jener Generation24. Nicht nur Geschichtsforschung in positiver
Art und in positivistischem oder pragmatischem Sinne ist Anliegen der

Gesellschaft, sondern es gilt auch die Erforschung «jener tiefer liegenden
Quellen der Schicksale, wodurch Völkerschaften wurden, was sie geworden

sind.» Neben dem geschichtsphilosophischen Bedürfnis, das dieser

Forderung zu Grunde liegen kann, mag der Wunsch mitgewirkt haben,
auf diese Art für den neuentstandenen Aargau verschiedenartigster
Herkunft einen gemeinsamen geschichtlichen Urgrund zu finden. Daneben
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stehen Programmpunkte in dieser Verfassung - Erforschung und
Darstellung der altern und Jüngern Schicksale und Zustände des

Vaterlandes; Alte und neue Geschichte der Eidgenossenschaft und der

Kantone; Sammlung für Vaterlandsgeschichte (Denkmale der
römischen Zeit und des Mittelalters) - die alle in nächster Zeit in tätiger Arbeit
in Angriff genommen werden, wobei man sich allerdings erst nach und
nach bei fortschreitender Befassung mit der Aufgabe über den Bedarf an
Arbeitseinsatz und Zeit klar wurde und zu entscheiden vermochte, was
in einem ersten flotten Anlauf zu bewältigen möglich war, und was nur
einer wohldurchdachten Arbeitsteilung auf längere Sicht gelingen konnte.

Von diesen Bemühungen zeugen die Protokolle der folgenden Jahre.
Davon zeugt aber auch und spricht für eine auf weitere Jahre geplante
Arbeitsorganisation ein gedrucktes Formular25, das - indem es nur noch
wenige handschriftliche Ergänzungen nötig machte - zur Erhebung
historischer Angaben überallhin verschickt werden konnte und eine bedeutende

Arbeitserleichterung in einer Gesellschaft darstellte, in der jede Arbe-t
ehrenamtlich und handschriftlich erfolgte.

Eine Schwierigkeit, die entstehen konnte, war offenbar von den Schöpfern

der Verfassung der Gesellschaft für Geschichtskunde nicht bedacht
Morden — eine Schwierigkeit, die im Zeitpunkt der Gründung gar nicht
zu sehen war. Sie lag im Persönlichen, mußte sich aber aus der Sache

ergeben, wenn man einmal daran ging, «jene tiefer liegenden Quellen
der Schicksale» zu erforschen oder auszudeuten.

Die Satzungen machen durchaus den Eindruck einer rein auf
sachlichwissenschaftliche Bestrebungen gerichteten Vereinigung. Die Auswahl
der Persönlichkeiten, deren Beitritt man wünschte, erfolgte ebenso nach
sachlichen Gesichtspunkten. Allein indem man es keineswegs mit
Fachleuten zu tun hatte, konnte nicht die fachliche Qualifikation entscheiden,
sondern die Neigung und Liebe zur Geschichte und zur geschichtbchen
Betätigung, das historische Bedürfnis. Dieses aber, mochte es beim
Einzelnen noch so lebendig, tief und ehrlich sein, konnte den verschiedensten

Motiven entsprungen sein. Nahm man darauf- und auch das mußte
im Kanton Aargau vorerst noch gelernt werden - gegenseitig nicht Rücksicht,

so bedeutete dies eine Gefährdung der Gesellschaft in ihrem
Bestand.

Gerade bei der Erfassung «jener tiefer liegenden Quellen» handelte
und handelt es sich nicht mehr um eine unvoreingenommene Hebung
sachbcher Zeugnisse aus der Vergangenheit, sondern um eine persön-
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liehe Stellungnahme, die einzunehmen dem Einzelnen nur möglich war,
wenn er weltanschaulich seinen Platz bezogen hatte. Bei der engen Ver¬ls o
quickung von Geschichte und Politik, che eine Eigenheit des Schweizer
Historikers ist, bestand auch die Gefahr politischer Meinungsverschiedenheiten

bei der Behandlung geschichtsphilosophischer Fragen. Wenn
die Gefahr, die hier angedeutet wird, anfänglich die Gesellschaft keineswegs

bedrohte, wenn sie nicht einmal verspürt wurde, so ist dies wohl
auf den glücklichen Umstand zurückzuführen, daß im ersten freudigen
Anlauf die meisten Mitglieder nur die verpflichtende und verlockend
schöne Aufgabe vor sich sahen, dem neugeschaffenen Kanton, den sie in
seiner Ganzheit oder in seinen Teilen liebten, mit Hingebung zu dienen,
indem sie seine Vergangenheit zu erforschen und darzustellen suchten
und damit ihm aus ihrer historischen Sicht auf die Vergangenheit ein
ideelles geistiges Zentrum geben zu können hofften.

Nachdem die Organisation der historischen Klasse stattgefunden,
nachdem schon auswärtige Mitglieder aufgenommen worden, stellte sich
die Frage, wie zwischen diesen und der Gruppe in Aarau in zweckmäßiger

Weise die wünschenswerte ständige Verbindung aufrecht erhalten
werden konnte. Von gedruckten Mitteilungen wollte man absehen; so
zirkulierten monatlich zwei Abschriften der Protokolle unter den
Mitgliedern, die nicht an den Sitzungen hatten teilnehmen können26.

Am 24. Mai 1814 fand zum ersten Mal im Bad Schinznach eine
allgemeine \ ersammlung der Mitglieder der Gesellschaft für vaterländische
Kultur statt. Jetzt war also der Zeitpunkt gekommen, an dem man
glaubte, innerlich gefestigt an die Öffentlichkeit heraustreten zu dürfen.
Es war auch die Zeit, da die Auseinandersetzung mit Bern um den
Bestand des Kantons einen Höhepunkt erreicht hatte. Vielleicht war diese

Tatsache mitbestimmend gewesen, ein öffentliches Bekenntnis zum Aargau

abzulegen. Für die Gesellschaft bedeutete diese Tagung einen
wesentlichen Schritt weiter im Ausbau ihrer Organisation. Nicht nur wurde
beschlossen, die Satzungen im Druck herauszugeben, sondern es sollte

jetzt an die Bildung von Tochtergesellschaften in allen Bezirken
geschritten werden27. Einer zweiten allgemeinen Versammlung im Herbst
des Jahres konnte das Organisationsstatut für die Bezirksgesellschaften
vorgelegt werden. Mit seiner provisorischen Genehmigung wurden auch
gleich die Geschäftsführer in den verschiedenen Bezirken ernannt. Mit
solcher Erweiterung gewann die Gesellschaft eine viel breitere Grundlage

für die Durchführung ihrer Arbeiten und zahlreiche Kräfte, an die
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Aufgaben gemeinnütziger, aber auch wissenschaftlicher Natur
übertragen werden konnten. Von einigen Bezirksgesellschaften erfuhr die

Tätigkeit der Hauptgesellschaft fruchtbare Förderung. Andererseits

zeigte sich, daß die Bezirke, wenn sie sich nach dem Vorbild der Aarauer
Gesellschaft in fünf Klassen gliedern und an der akademisch anmutenden

Arbeitsweise sich beteiligen sollten, in ihren Mögbchkeiten verkannt
und überfordert wurden. So fanden sich in den Bezirken stets willige
Kräfte, wenn es um die Bewältigung praktischer Aufgaben ging (Klasse
für Gewerbe und Wohlstand, Gemeinnützigkeit), doch weit schwieriger
war es, für die historische Klasse Mitarbeiter zu finden. Im einen Bezirk
(Zofingen) verzögerte sich schon die Gründung, mehrere Bezirksgesellschaften

erlahmten rasch in ihrer Tätigkeit (Bremgarten, Muri, Zurzach).
Schwierigkeiten stellten sich erstmals ein, als die Aarauer Gesellschaft
(staatswissenschaftbche Klasse) eine historisch-geographisch-statistische
Beschreibung des Kantons Aargau herausgab28 und zwei Bezirke mit
der Beurteilung, die sie darin erfahren, nicht einverstanden waren
(Zurzach und Baden) und Einspruch erhoben29.

Es fehlte auch nicht an Kritik von Seiten Außenstehender, die
bedeutend genug erschien, daß man im Schöße der Gesellschaft sich damit
befaßte30. Mit der Schaffung der Bezirksgesellschaften ließ sich die

Verbindung zwischen ihnen und der Aarauer Gesellschaft, die einen
sogenannten Ausschuß bildete, nicht mehr durch handschriftliche Kopien
des Protokolls aufrechterhalten, umso weniger, als auch zwischen den

Bezirksgesellschaften ein Gedankenaustausch erwünscht schien.
Gedruckte Verhandlungsblätter, in die die Mitteilungen der lokalen
Gesellschaften ebenfalls aufgenommen wurden, erschienen seit 1816, zuerst in
einer Auflage von 200, ab Februar 1817 von 400 Exemplaren. Einen
weiteren organisatorischen Ausbau hat die Gesellschaft für vaterländische

Kultur und mit ihr die historische Klasse nicht erfahren. Mit dem
Beginn der zwanziger Jahre, unter dem Einfluß der politischen
Geschehnisse31 und während die weltanschaulichen Gegensätze deutbcher
auch innerhalb der Gesellschaft hervorzutreten begannen32, setzen die

unablässigen Bemühungen der führenden Persönlichkeiten um Erhaltung

des Bestandes der Bezirksgesellschaften, wo nötig um deren
Neugründung ein. Jahr um Jahr sind die Präsidialreden an den allgemeinen
Versammlungen im Bad Schinznach vom beschwörenden Geist getragen,
über allem Trennenden doch die große gemeinsame und verbindende
Aufgabe im Dienste des Kantons nicht aus den Augen zu verlieren33.
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Hier ist es auch gegeben, von der hemmenden Wirkung der Zensur im
Aargau zu reden. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Regierung
schon einmal Zschokkes Schiveizerboten durch die Zensur überwachen
lassen (1813-1815) und seine Miszellen für die neueste Weltkunde waren
verboten worden. Der anschließende Kampf gegen die Zensur hatte den
Kleinen Rat veranlaßt, die Zensurmaßnahmen mit der Verordnung vom
18. Juni 1816 wieder aufzuheben. Die Folgen dieser Lockerung waten
ungeheuer. Durch Druck auf den eidgenössischen Vorort und auf die

Tagsatzung erreichten die fremden Mächte, daß der Aargau neuerdings
eine Art Zensur einführen mußte. Stein des Anstoßes waren der Schweizerbote,

im Ausland vor allem die Überlieferungen zur Geschichte unserer
Zeit, dank dem bedeutenden Mitarbeiterstab, den sich der Herausgeber,
Zschokke, auch in den ausländischen Hauptstädten zu sichern verstanden

hatte. Er wurde schon 1819, besonders aber 1821 und 1822 durch
fremde Spitzel überwacht. Nach dem Kongreß von Verona (1822) zeigten

sich die Mächte der Heibgen Allianz empfindlicher als je. Der Druck
auf die Eidgenossenschaft, wie die Bespitzelungen in Aarau erreichten
ihren Höhepunkt 1823. Im gleichen Jahr stimmten die Aargauischen
Gesandten auf der Tagsatzung dem Presse- und Fremdenkonklusum zu,
womit die Zensur im Aargau auferstand, diesmal an Schärfe zunehmend.
Zschokke war seit 1819 mehrmals zitiert, verwarnt worden und hatte
Verweise entgegennehmen müssen, ebenso der Drucker, Sauerländer.
1823 wurde der Schweizerbote unter Vorzensur gestellt, die Überlieferungen

zur Geschichte unserer Zeit gingen - eine Folge der sich verschärfenden

Zensur - Ende des Jahres ein. Zschokke war eines der tätigsten
Mitglieder der historischen Klasse, und so müssen die Zensurmaßnahmen

bewirkt haben, daß die Tätigkeit der historischen Klasse in den

Jahren 1822 und 1823 gelähmt und schließlich gänzlich eingestellt
wurde34. Mit Bedauern wurde 1827 festgestellt, daß die historische und
die staatswissenschaftliche Klasse, «deren Arbeiten in den ersten Jahren
zu den interessantesten gehört haben, seit mehreren Jahren» nicht mehr

tätig seien35. Von der Historischen Klasse vernimmt man in den
Protokollen seit 1822 nichts mehr. Jetzt sollen die beiden Klassen wieder
ins Leben gerufen werden, der historischen wird weiterhin die Aufgabe
zugedacht, Materiahen zur Geschichte, Topographie und Statistik des

Kantons zu sammeln36. Doch erst Ende 1829 trat eine vorberatende
Kommission zusammen, die mit einigen eingeladenen Interessenten
zusammen zur Konstitution einer historisch-statistischen Klasse schritt37.
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Die neue Klasse versammelte sich erstmals im Januar 1830, revidierte
die Statuten und plante die Herausgabe von Aargauischen Denkwürdigkeiten38.

Die politischen Ereignisse der nachfolgenden Monate und
Jahre waren der Neugründung nicht günstig, so daß sie trotz wiederholten

neuen Ansätzen nicht wirksam werden konnte39.

Ihre Arbeiten

In einer ihrer ersten Sitzungen40 untersuchte die Gesellschaft für
vaterländische Kultur die Frage, welche verschiedenartigen zur Bildung
eines National-Charakters führenden Mittel es gebe. Da die Schaffung
eines aargauischen «Nationalbewußtseins» erstes Anliegen der Gesellschaft

war, sollte die Beantwortung der Frage nicht überstürzt, sondern

gründbch bedacht werden. Hiezu anerbot sich ein Mitglied. Sobald
einmal die historische Klasse konstituiert war, wurde es ihre Aufgabe, die

Beantwortung aller auf diesen Zweck zielenden Fragen vorbereitend zu
bearbeiten41. Fruchtbare Gedanken lagen in ihren Vorschlägen, durch

Einführung gleicher Zivilgesetze und Aufhebung der verschiedenen
differierenden Rechte, durch Schaffung von Zentral-Schulanstalten,
durch zweckmäßigen Religionsunterricht und Förderung der Toleranz
einen lebendigen Sinn für Gemeinwesen, Vaterland und Einheit zu
fördern, überdies durch Stiftung eines aargauischen Nationalfestes und von
Jugendfesten42, wie es sich die Gesellschaft angelegen sein beß,
Zusammenzüge von Kadettenkorps der verschiedenen aargauischen Städte zu
gemeinsamem Fest zu unterstützen. Sodann glaubte man, in der Gesellschaft

selber ein Mittelzur Errreichung dieses Zweckes erblicken zukönnen.
Aus ähnbchen Gründen untersuchte die Klasse die Frage, welche

Schriften im Kanton am häufigsten gelesen werden, und erkannte, wie

wichtig es wäre, dem Volk zu Stadt und Land Anleitung zu geben, was
es lesen sollte43.

An Mitteln, in dieser Hinsicht Einfluß zu nehmen, gebrach es der
Gesellschaft nicht, stand ihr doch mittelbar der Wohlerfahrene Schweizerbote

zur Verfügung, in dessen Spalten Des Schweizerlands Geschichte für
das Schweizervolk erstmals erschien, und stellte sich ein Mitgbed der
historischen Klasse mit manchem seiner Werke absichtsvoll in den

Dienst der Bestrebungen der Gesellschaft44.
Zum gleichen Zweck suchte die Klasse, durch Abfassung und

Verbreitung der Biographien vorzügbcher Aargauer Bürger (Johann Rudolf
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Meyer von Aarau, Friedensrichter Siegrist ab Bözberg) zur Nacheiferung
anzuspornen45.

Der Klärung politischer Gegenwartssorgen wie der Förderung des

Gemeinsinnes diente die Besprechung der Frage, welches die Nachteile
des eidgenössischen Föderalismus seien, wobei sich ergab, daß als Folge
des Föderalismus der Blick allzusehr vom Allgemeinen abgezogen, die

Tagsatzung selbst in ihrer Macht gelähmt, die Durchführung von in die
Mediationsakte gelegten Anordnungen, wie die Aufstellung eines
allgemeinen Münz-, Maß -und Zollsystems verhindert und für die Schweiz
eine bedenkliche Zukunft herbeigeführt werde.

Über der Behandlung dieser Fragen, die ihr eigentliches Arbeitsgebiet
nur am Rande streiften und ihr meist von der Gesellschaft für vaterländische

Kultur überwiesen wurden, vergaß die historische Klasse die in
ihrer Verfassung, § 2 a, b, § 6, ausgesprochene Hauptaufgabe nicht. Seit

anfangs 1812 befaßte sie sich mit dem Sammeln von Materialien für die
Geschichte des Kantons und mit der Frage, was sich in den Archiven des

Kantons, die Geschichte des Landes betreffend, vorfinden möchte und
wo?46 Ein nächster Schritt bestand in der Aufstellung eines Planes zur
systematischen Bearbeitung einer Statistik des Kantons47 und schließlich

wurde beschlossen, eine allgemeine gründliche Geschichte unseres Kantons

abzufassen, worin die Geschichte jeder Stadt sowohl als jedes Dorfes,

jedes Schlosses oder Hofes aufgenommen werden sollte48. Da es sich
hiebei um eine «schwere Arbeit» handelte, zu deren Bewältigung eine

wohldurchdachte Organisation nötig war, so dachte man daran, die

Bearbeitung der gesonderten lokalen Geschichten einzelnen Mitgliedern zu
übertragen (vgl. Formular Anm. 25) und beabsichtigte, die eingehenden
Einzeluntersuchungen zu einer Gesamtdarstellung der Geschichte des

Kantons zu verarbeiten. Alle Mitglieder der Gesellschaft für vaterländische

Kultur - auch die auswärtigen - sollten beigezogen werden und
wurden aufgefordert, die im Kanton noch vorhandenen Altertümer und

allfällig ihnen bekannte historische Quellen mitzuteilen. An den
Staatsschreiber Kasthofer, Mitglied der Gesellschaft, erging das Gesuch, über
die Archive des Kantons Aufschluß zu geben, «soweit es seine Pflichten
erlauben». Einen Monat später vereinfachte sich die historische Klasse ihre

Arbeit, indem sie die Bearbeitung der aargauischen Geschichte bezirksweise

organisierte und somit nur noch mit den Mitgliedern zu verkehren
hatte, die den Gruppen vorstanden, wofür besonders geeignete
Persönlichkeiten ausgelesen wurden49.
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Im Herbst erstattete die Klasse Bericht über den Stand der übernommenen

verschiedenen Arbeiten. Daraus erhellte «daß solche mit
Gemächlichkeit vorrücken und besonders für die Spezialgeschichte unseres
Kantons bereits mehrere interessante Materialien aufgewiesen worden
sind 50. »

Die Neuorganisation der Gesellschaft für vaterländische Kultur 1814
durch Begründung der Bezirksgesellschaften, ebenso der durch Abgang
und Neueintritte verursachte Wechsel im Bestand der historischen Klasse
machten im Herbst 1814 eine neue Verteilung der Arbeit an der
Geschichte des Kantons notwendig51. In der gleichen Zeit liefen die ersten
Beiträge zum Werk ein52. Die Arbeiten wurden durch die historische
Klasse einer kritischen Sichtung unterzogen, Ungenügendes wurde
beiseite gelegt53.

Ganz allgemein hatte die Arbeit der historischen Klasse 1814 unter
den Zeitumständen - Kampf für den Bestand des Kantons - gelitten,
doch hoffte man, 1815 mit der Geschichte des Kantons einen wesentlichen

Schritt weiter zu kommen54.
Vom Beginn ihres Unternehmens an war sich die historische Klasse

bewußt gewesen, mit der Abfassung der Geschichte des Aargaus ein Werk
auf lange Sicht übernommen zu haben. Da es aber aus staatspolitischen
Gründen wünschbar erschien, dem Aargauer Volk nicht erst nach Jahren
die Geschichte seines Kantons vorzulegen, so wurde 1815 die Veröffentlichung

zweier vorläufiger Darstellungen in die Wege geleitet: Im
Helvetischen Almanach für das Jahr 1816 sollte eine historisch-geographischstatistische

Beschreibung des Kantons erscheinen55 und die Klasse selber

beabsichtigte, die von ihr geplante Folge von Neujahrsblättern nach
dem Vorbild der zürcherischen mit dem Umriß einer allgemeinen
Geschichte des Kantons Aargau auf Neujahr 1816 zu eröffnen. Offenbar
fühlte man die große Verantwortung dem Kanton und der Leserschaft

gegenüber, die sich der Klasse mit der Herausgabe der Werke auferlegte.
Beide Arbeiten wurden in der historischen und in der statistischen Klasse
vorgelesen und durchberaten56. Trotzdem fand nach ihrem Erscheinen
die statistische Beschreibung des Kantons nicht überall im Aargau gute
Aufnahme57. Dem Helvetischen Almanach war zudem noch eine
Monographie über die «Salzarbeiten im Sulztal» beigegeben.

Die Hoffnung auf ein ungestörtes Fortschreiten der Arbeit an der
Kantonsgeschichte - frei vom Druck politischer Geschehnisse — hatte
sich auch 1815 nicht erfüllt. So wurde die Mitteilung der Bezirksgesell-
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schaft Laufenburg vom Januar 1816, daß sie ihre Kräfte zur Bearbeitung

der Geschichte ihres Bezirkes zusammenfassen möchte, mit aller

Genugtuung aufgenommen, da nur unter Mitwirkung aller
Bezirksgesellschaften besonders das materielle Detail zu einer umfassenden
Geschichte des Kantons vervollständigt werden könne58. Einem Zurzacher

Mitglied verdankte man den Auszug aus Dokumenten von St. Blasien,
die auf die Geschichte des Kantons Bezug haben1'9. So liefen die
Mitteilungen und Beiträge spärlich ein. Die Bezirksgesellschaft Laufenburg
berichtete, was sie über in Laufenburg geschlagene Münzen und eine

ehemalige Druckerei hatte in Erfahrung bringen können60 und schickte

Abhandlungen historischen Inhaltes über Mettau, über die Pest in
Laufenburg und über die Kirchenreformation61. Am 7. Februar 1820

erstattete der neue Vorsteher der historischen Klasse Bericht von deren

Tätigkeit, sprach über die Geschichte des Aargaus, deren einzelne Teile

nun ausgearbeitet würden. Spätere Protokolle erwähnen die Arbeit
nicht mehr. - Einer der eifrigsten Mitarbeiter an der Geschichte des

Kantons war Pfarrer Brentano in Gansingen, später in Laufenburg,
wo er die Leitung der Bezirksgesellschaft übernahm. Er legte schon 1817

der Gesellschaft einen Aufsatz Versuche zur vaterländischen Geschichte

vor, teilte der allgemeinen Versammlung in Schinznach 1820 die
Geschichte des Fricktales und seiner Vereinigung mit dem Kanton Aargau
mit, und zwei Jahre darauf die Beschreibung der Schicksale des Fricktals
vom Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und Frankreich bis zum
Jahr 1816»™.

Mit einem aargauischen Sonderfall, den beiden Judengemeinden von
Endingen und Lengnau, befaßte sich die historische Klasse bei Bearbeitung

der Aargauer Geschichte besonders. Ausgangspunkt hiezu bildete
eine Besprechung über den aktuellen bürgerlichen Zustand jener
Gemeinden und über die Frage, ob nicht der Kanton nach dem Vorbild
Frankreichs durch zweckmäßige Institutionen eine wohltätige Einwirkung

erzeugen könnte. Von da an dehnte die historische Klasse ihre

Bemühungen um eine Materialiensammlung zur Geschichte des Kantons

auch auf die Gemeinden Endingen und Lengnau aus und erhielt
durch ein Mitglied Kenntnis von einem in Zürich zum Verkauf angebotenen

Manuskript Johann Caspar Ulrichs fortgesetzte Sammlung jüdischer

Geschichten in der Schweiz, 2 Foliobände. Die Sammlung wurde von
der Klasse erworben und nachdem sie vom Inhalt in Kenntnis gesetzt
worden, beschloß sie, die Fortsetzung der Geschichte der Juden bis auf
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die Gegenwart an die Hand zu nehmen. Rektor Evers übernahm die

Aufgabe, ein weiteres Mitglied stellte einige Beiträge in Aussicht63. Zehn
Jahre später gelangte die Gesellschaft an den inzwischen nach Lüneburg
verzogenen Evers, er möchte die Manuskripte zur Fortsetzung der
Geschichte der Juden in der Schweiz zu Händen der historischen Klasse
einschicken64. Ein Eingang der Manuskripte ist nicht vermerkt.

Die Befassung mit der Geschichte des Kantons mußte naturgemäß zu
einer Beschäftigung mit den Quellen führen. Die Kenntnis vom Vorhandensein

«merkwürdiger (bemerkenswerter) Manuskripte an verschiedenen

Orten im Kanton» veranlaßte, die historische Klasse mit der
Herstellung eines vollständigen Verzeichnisses dieser Manuskripte im Kanton
zu beauftragen65. Sodann bewirkte ein Hinweis von Meyer von Knonau
in Zürich, es könnte in den Archiven von Innsbruck Urkunden und
Schriften, die Geschichte des Aargaus betreffend liegen, Erkundigungen
«ob die ehemaligen oesterreichischen Archive von Baden sich in
Innsbruck oder wo sonst befinden und von welchem Wert sie in Hinsicht
unseres Kantons seien66.» So erfuhr man, daß die gesuchten Archive in
Wien lägen, wohin man sich darauf mit der gleichen Frage richtete67.
Im selben Sinne einer Erschließung von für die aargauische Geschichte

wichtigen Quellen beschloß die historische Klasse, einen zweckmäßigen
Katalog (Realkatalog) sowohl zu den Handschriften der Zurlaubenschen
Bibliothek als auch zu den Urkunden des sogenannten Badischen
Archivs zu erstellen68. Wenig später wurde die Arbeit unter verschiedene

Mitgbeder verteilt69. Zwei nicht näher bezeichnete Foliobände einer
Sammlung geschichtbcher Aktenstücke, die besondern Bezug auf den

«ehemaligen Kanton Bern» nahmen, wurden von einem weiteren
Mitglied bearbeitet. Unter den Mitgliedern wurde darum der Versuch eines

Glossariums zu den in alten schweizerischen Urkunden erscheinenden
veralteten und dunkelgewordenen Ausdrücken von Pfarrer Lutz in
Läufelfingen in Zirkulation gesetzt, das ihnen bei ihrer Arbeit helfen sollte70.

Auswärtige Mitglieder belieferten die Klasse mit Verzeichnissen von den

Aargau angehenden Urkunden in Chur und im Kloster St. Urban71, und
es wurde die Erlaubnis zur Benutzung der Archive von Leuggern und
Sion nachgesucht72.

Diese mühselige, verstückelte Arbeit - es standen der historischen
Klasse hiefür doch nicht Fachleute zur Verfügung - die vom Einzelnen
neben der beruflichen geleistet wurde, konnte kaum zu einem Ergebnis
führen. Trotzdem wurde 1818 nochmals der ganze Fragenkomplex, wie
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eine Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons einzurichten sei,

durchbesprochen, und man kam nochmals überein, die Forschung in den
verschiedenen Zeiträumen an einzelne Mitglieder zu verteilen.

Im Anschluß daran wurde eine Übersicht über eine Anzahl Urkunden,
verfaßt von Dr. Schnell vorgezeigt, wohl um die Laien in solchen Dingen
an Hand der Arbeit eines Fachmannes zu belehren73.

Von einer besonderen Beachtung der Rechtsquellen ist nichts
festzustellen. Einzig eine Sammlung aller, in den verschiedenen Teilen des

Kantons Aargau geltenden Zivilgesetze und Übungen, von denen ein
Teil noch nicht gedruckt sei, und eine Vergleichung derselben
untereinander wird in Aussicht genommen74. Doch bestand zu diesem

Zeitpunkt die dreibändige Sammlung der in Kraft bestehenden Kanton
Aargauischen Gesetze und Verordnungen. Im Besitz der Gesellschaft fanden
sich die Berner Gerichts-Satzung und die Sammlung der Helvetischen
Gesetze. Ebenso stand ihr eine Sammlung Gesetze und Gerichts-Gebräuche

aus mehreren Gegenden des Kantons zur Verfügung, aus der
Abschriften herzustellen beabsichtigt war, weil es wirklich an einem
solchen Werk in unserm Kanton fehle75. Die Gesellschaft hatte seinerzeit

erkannt, welche Bedeutung der Schaffung einheitlicher
Rechtsverhältnisse für die Förderung eines aargauischen Zusammengehörigkeitsgefühles

zukomme. Schon aus diesem Grund war eine Sammlung
der Rechtsquellen gegeben. Sie unterblieb, wohl weil die Schwierigkeiten
bei dem völligen Mangel an fachlich geschulten Mitarbeitern zu groß
geworden wären. Deshalb fehlten bei der späteren Abfassung des

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches diese Grundlagen.
Dagegen beschäftigte die Hebung eines andern Schatzes aargauischer

Geschichtskunde die historische Klasse in den Jahren 1820 und 1821:
Die Herausgabe von Schodolers Chronik'6. Nachdem Drucker und
Lithograph, Sauerländer und Belliger, beide Mitglieder der Gesellschaft, ihre

Anträge hinsichtlich Druck, Format, Kosten, Umsetzung der
Holzschnitte in Lithographie gemacht hatten, beriet und beschloß die Klasse
die Herausgabe77. Noch im Januar des folgenden Jahres rechnete man
mit dem baldigen Erscheinen des Werkes78. Daraufbrechen die
Nachrichten ab. Auch im Archiv der Firma Sauerländer konnten bis jetzt
keine weiteren Anhaltspunkte gefunden werden.

In der Verfassung der Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde
wird auch die Sprache als Gegenstand geschichtlicher Betrachtung
genannt. Dieser Absicht kam es zustatten, daß 1812 der 2. Band von
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F. Stalders Versuch eines Schweizerischen Idiotikons"9 herauskam. Von
Zofingen aus wurde die Anregung gemacht, die Gesellschaft für
vaterländische Kultur möchte es sich angelegen sein lassen, durch Erfassen der
verschiedenen im Kanton Aargau bestehenden Mundarten dieses eben

erschienene Idiotikon bereichern zu helfen80. Mit der Durchführung der
Arbeit wurde die historische Klasse beauftragt. Sie nahm mit Stalder

Verbindung auf und er teilte nun selber mit, in welcher Richtung er eine

Mitarbeit wünschte. Da in seinem Werk Fricktaler Idiotismen nicht zu
finden waren, wurden Pfarrer Brentano, Bezirksamtmann Fischinger
und Appellationsrat Jehle von der Klasse ersucht, deren Sammlung
vorzunehmen81.

Daneben hatten sich zwei Mitglieder anerboten, in der historischen
Klasse über Stalders Werk zu referieren82.

Es hatte nur dieser Anregung bedurft, daß weitere Anerbieten eingingen,

mit neuen Sammlungen zur Vermehrung des Stalderschen Idiotikons

beizutragen83. In die Reihe von Pfarrer Brentanos Arbeiten gehören

seine Versuche über den Ursprung der Benennung der Ortschaften8*.
Über den Weg der Sprache und ihrer Schöpfungen in Geist und Wesen

der Vergangenheit einzudringen, versuchte die historische Klasse noch

mit dem Beschluß, die Volkssagen, Geschichten und Sprichwörter zu
sammeln, welche geeignet seien, den vaterländischen Sinn zu heben. Es

gehe darum, «die in den schweizerischen Kantonen noch im Munde des

Volkes lebenden Sagen aus der Vorwelt oder Sprichwörter, besonders

solche einzusammeln, welche irgend eine historische Beziehung haben
können. Denn diese Quellen der Geschichte, so trübe sie auch sein

mögen, wurden bisher nur zu wenig benutzt, da sie wenigstens am getreue-
sten den Geist und die Vorstellungsart des Volkes in verschiedenen
Zeitaltern oder den Eindruck der Begebenheiten auf die Denkart der
Menschen darstellen.» Daß dieser Plan durch Stalders Arbeit angeregt wurde,
ist nicht ausgeschlossen85.

Wer gewillt war, sich mit der Geschichte des Kantons nachdrücklich
zu befassen, dessen Augen mußten natürlicherweise auf die im Kanton
an verschiedenen Orten vorhandenen Altertümer als sichtbarster Zeugen
der Vergangenheit aufmerksam werden. Neben der Absicht, ein
Verzeichnis der Denkmäler anzulegen, verfolgte die Gesellschaft vor allem
den Plan, die römischen Altertümer festzustellen und sie vor gänzbchem
Untergang zu retten. Vor allem die auswärtigen Mitgbeder sollten die
ihnen bekannten, im Kanton noch bestehenden Altertümer zu Händen
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des Verzeichnisses melden86. Daraufhin wurde die Auffindung einer
römischen Urne bei Brugg angezeigt, was neuerdings den Wunsch wach
werden ließ, die Denkmäler des Altertums im Kanton sorgfältiger, als bis
anhin geschehen, zu sammeln und aufzubewahren. Der Fundort der
Urne wurde aufgesucht und die Beschreibung jener klassischen Gegend
wie die weitere Besprechung des Gegenstandes führte zur Feststellung,
daß aus Mangel an einem Aufbewahrungsort für aufgefundene
Altertümer und einer entsprechenden Verwaltungsbehörde solche Schätze

nach ihrer Entdeckung entweder auswanderten oder verlorengingen. So

sorgte man sich auch um einen in Brugg befindlichen Inschriftenstein.
Deshalb beschloß die Gesellschaft, selber die Sammlung von Altertümern

zu übernehmen, einen passenden Aufbewahrungsort ausfindig zu
machen und sich deswegen mit dem Verwalter von Konigsfelden und mit
andern Personen in Verbindung zu setzen, ebenso damit weitere
Entdeckungen der Gesellschaft gemeldet würden. Kurz darauf wurde der
historischen Klasse der Fund einer kleinen Sammlung alter Münzen bei

Konigsfelden mitgeteilt, so daß sie deren Erwerb einleiten konnte. Sie

beschloß zudem, die Landleute der ganzen Gegend auffordern zu lassen,

wenn sie dergleichen alte Münzen auffänden, sie der historischen Klasse

zum Ankauf anzutragen, bevor sie sie der bis anhin üblichen Auswanderung

preisgäben87. Römische Münzen gingen am häufigsten ein88,

so daß ein Mitglied mit der besonderen Sammlung und Wartung der
Münzen beauftragt wurde. Die Sammlung veranlaßte überdies, daß der
historischen Klasse ein Aufsatz über die im Kanton gefundenen seltenen
römischen Münzen vorgelegt wurde, der Stoff zu wiederholter Diskussion
bot. - Über ein Straßenstück im Walde hinter Rohr, in dem eine Römerstraße

vermutet wurde, gab die historische Klasse ein Gutachten ab, in
dem sie den römischen Ursprung ablehnte und eine spätere Entstehung
annahm89.

Erfreulich ist die Feststellung, daß neben der Sorge um die Erhaltung
der Altertümer römischer Zeit in drei Fällen von der historischen Klasse
der Wunsch geäußert wurde, Denkmälern einer späteren Zeit schützende

Pflege angedeihen zu lassen. Das eine Mal ging es darum, «daß besonders
auch für die Erhaltung der merkwürdigen gefärbten Kirchenfenster zu
Konigsfelden gesorgt würde», das andere Mal, «daß für die Erhaltung
des sehr merkwürdigen Chores in der Kirche zu Konigsfelden zweckmäßig

gesorgt» und eben dieses Lokal zur Aufbewahrung der Monumente

aus der Vorzeit angewiesen werden möchte90. Es lag in der Situa-
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tion des Kantons begründet, der mit Mühe die Mittel für die dringendsten

praktischen Bedürfnisse kaum aufbrachte, wenn solche Wünsche

ungehört verhallten. Es war auch das geistige Interesse an der Erhaltung

derartiger Kunstdenkmäler durch oft wiederholte Rufe erst zu
wecken. Mehr Erfolg hatte die Klasse 1820 in einem andern Unternehmen.

Man hegte Besorgnis, es möchten beim Bau der neuen Kirche zu
Seengen die «Inschriften und Denkmäler des Hauses Hallwil und
Landenberg beschädigt oder gar vernichtet werden.» Auf erfolgte Anfrage
kam — von Pfarrer Schinz in Seengen — die beruhigende Zusicherung, daß
Inschriften und Denkmäler möglichst gut aufbewahrt würden.

Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die Jahre 1814/15
mit ihrer zum Teil heftigen Auseinandersetzung mit Bern um den
Fortbestand des Kantons der historischen Tätigkeit im Aargau nicht günstig
gewesen seien. Von selbst ergab es sich aber, daß die historisch Interessierten

auch zu Trägern diesespolitischen Kampfes wurden. Eine der heftigsten
Streitschriften, Von den Freiheiten und den Rechten der Kantone Bern,
Aargau und Waadt, stammte aus den Reihen der historischen Klasse der
Gesellschaft für vaterländische Kultur. Umso mehr atmete man gerade
in diesen Kreisen auf, als 1815 der Bestand des Kantons endlich
gesichert war. Dem Bewußtsein, eine schwere bedeutungsvolle Zeit
überstanden zu haben, entsprang der Beschluß der historischen Klasse «eine
soviel als möglich vollständige Sammlung aller in der letzten
verhängnisvollen Zeit erschienenen und das schweizerische Vaterland betreffenden

Broschüren und Flugschriften zu veranstalten in der Überzeugung,
daß eine solche Sammlung in der Folge der Zeit einen großen historischen
Wert erlangen werde91.» Die Sammlung war ergiebig, sie ging -
möglicherweise zur Bearbeitung — an ein Mitgbed über, von wo sie anläßlich
der Neuordnung des Archivs der Gesellschaft nachdrücklich und wiederholt

zurückverlangt werden mußte92.
Die Gesellschaft für vaterländische Kultur wie ihre historische Klasse

haben sich nicht ausschließbch mit Fragen und Arbeiten zur Geschichte
des Kantons Aargau beschäftigt. Dem Studium anderer Gebiete
verschlossen sie sich nicht, wenn auch ihre größte Aufmerksamkeit dem
heimatlichen Kanton galt. Von diesem Umstand ließ sich die vorstehende

Darstellung gerne führen. Die Entwicklung der geschichtsfor-
schenden Tätigkeit im Kanton Aargau der zweiten Jahrhunderthälfte
gewinnt damit einen andern Aspekt. Ihren Bemühungen war vielfach
Erfolg beschieden. Obgleich der ersten Generation sich sichtbare Erfolge
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versagten, wurden ihre Anstrengungen von außenstehenden Zeitgenossen

ernst genommen. Das bezeugen die außerkantonalen Persönlichkeiten,

die sich als Mitglieder aufnehmen oder aus freien Stücken der
Gesellschaft ihre Mitarbeit zuteil werden beßen. Das bezeugen aber ebenso

sehr die zahlreichen Aargauer, die die Arbeiten der Gesellschaft tragen
halfen (vgl. Anhang 3). Ohna wesentlichen sichtbaren Erfolg zu ernten,
hat die «Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde im Aargau»
möglicherweise die geistige Bereitschaft für eine günstigere Aufnahme
der jüngeren Gründung und das Wissen um die Notwendigkeit einer

derartigen Gründung vorbereitet. Sie hat der Entstehung von Bindungen

persönlicher Natur von Bezirk zu Bezirk nach Kräften Vorschub
geleistet und mit ihren Werken einen Beitrag geliefert an die Bildung
eines Aargauischen Gesamtbewußtseins oder Nationalgefühls. Am
Abschluß ihrer Bemühungen um die Geschichte des Kantons Aargau steht
die Veröffentlichung einer Schrift, die eines ihrer geschichtlich
interessierten Mitglieder, nun aus seinem geschichtlichen Verständnis des

Geschehens der Politik zugewendet, zum Verfasser hat und die der
Revision des Bundesvertrages von 1815 und der Schaffung einer starken
eidgenössischen Bundesgewalt ruft93.

1 Schon der Vorsteher der Gesellschaft von 1814, David Frey, sah in der Frage des

Zeitpunktes der Gründung nicht mehr klar. Als die Gesellschaft zum ersten Mal seit
ihrem Bestehen eine allgemeine Zusammenkunft ihrer Mitgbeder im Bad Schinz-
nach durchführte - am 21. Mai 1811 - verlangten mehrere Mitglieder, daß die
Verfassung der Gesellschaft, deren Inhalt bisher nur mündlich oder handschriftlich
mitgeteilt worden, nun gedruckt werde. Diesem Begehren kam der Vorsteher am 9. Juli
1814 nach. In seiner Einleitung zu den Satzungen schrieb er: «Es bildete sich die
Gesellschaft zuerst im \^ intermonat 1810; ihre gegenwärtige Verfassung im Jänner
1811.» Auch der im Juli 1814 erstmals gedruckten Einrichtung der Gesellschaft für
vaterländische Kultur im Aargau gab er das Datum «Aarau, im Jänner 1811». Wenn
er für die Bildung der Gesellschaft schon einen Termin aus dem Jahr 1810 angeben
wollte, dann kamen nur der 14. und der 20. Dezember in Frage. Im November traten

erstmals die Freimaurer zusammen. Für die Entstehung der «gegenwärtigen
Verfassung» ist einzig der Monat März 1811 zutreffend.

2 Tschopp; Emil Zschokke, Geschichte der Gesellschaft für vaterländische Kultur;
Heinrich Zschokke, Eine Selbslschau, hier eine unrichtige Zeitangabe.

3 Tschopp, S. 18 ff.
4 Vgl. Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeil, 1817, Nr. 5, «Überblick des

gegenwärtigen Zustandes der Freimaurerei in Europa», besonders S. 134-140. - Eine
Selbstschau, 1842, Abschnitt «Eine Freimaurerloge», worin eine unstimmige
Zeitangabe.
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6 Der von ihm vorgeschlagene Kandidat, Regierungsrat Fetzer hatte bei der
Abstimmung über seine Aufnahme die zulässige Zahl der Nein-Stimmen überschritten
und war abgelehnt worden.

6 Tschopp, S. 24.
7 Logenprotokollvom 20. Dezember 1810, mitgeteilt Wernli, Msc. 63 q, II, 1 Msc.

63 q; Statuten abgedruckt im Anhang 1.

9 Er war von der maurerischen Versammlung am 20. Dezember 1810 zum Präsidenten
der neuzuschaffenden Gesellschaft gewählt worden. Wernli, II, 1 Msc. 63q, S. 6.

10 Protokoll vom 9. März 1811.
11 Benjamin Franklin, 1706-1790. Um welchen Entwurfes sich handelt, ist mit Sicher¬

heit nicht auszumachen. Der 22 jährige Franklin hatte sich mit seinen gebildeten
Bekannten zu einem Klub «Junto» zusammengeschlossen, dessen Zweck Erweiterung
der Kenntnisse war. Die Satzungen hatte Franklin verfaßt. Aus dem Klub entstand
1744 die «American Philosophical Society». - Evers standen Benjamin Franklin,
Sämtliche Werke aus dem Englischen und Französischen übersetzt mit Zusätzen
und Anmerkungen versehen von G.T.Wenzel, Dresden 1780, in der Kantonsschulbibliothek

zur Verfügung. Sie sind heute in der Kantonsbibliothek, auf dem Innen-
titcl gestempelt: Kantonsschul-Bibliothek, darüber der Stempel Kantonsbibliothek
Aargau. Im 3. Band, S. 607-611 : « Regeln, welche zu Errichtung einer Gesellschaft in
Philadelphia zu Grunde gelegt wurden.»

12 Protokoll vom 16. März 1811.
13 Franklin, Werke, Band 3, S. 607-611.
14 Franklin, Leben.
15 Später grenzt man dann die Bereiche sehr geschickt ab, indem die Gesellschaft nur

dort eingreifen will, wo die öffentliche Hand nicht hinlangt oder hinreicht.
16 Auswahlweise: Hülfsgesellschaft für Aarau und Umgebung (1811); Zinstragende

Ersparniskasse für die Einwohner des Kantons Aargau eröffnet 1812 (heute
Allgemeine Aargauische Ersparniskasse); Pflegeanstalt für kranke Kinder armer Eltern
(1815); Sparsuppenanstalten während der Hungerjahre 1816/17; Veranlassung, daß

mit der Senefelderschen Erfindung der Lithographie in Aarau sofort Proben
gemacht werden (1818); Aargauische Witwen- und Waisen-Pensions-Anstalt (1819)
geht 1854 wieder ein; Bürgerlicher Lehrverein (1819); Versicherungsverein gegen
Hagelschaden (1825); Gesellschaft zu gegenseitiger Versicherung des Mobiliars
gegen Feuerschaden (1827); Taubstummen-Anstalt (1836); «Sorgt daheim für
Weib und Kind» (Hilfsaktion zu Beginn des Sonderbundskrieges 1847);
Schutzaufsicht über entlassene Sträflinge (1861 noch Plan); Sonntagsschulen für
Handwerksgesellen und Lehrknaben (1843); Arbeitsschulen für Mädchen, Turnunterricht
für Mädchen.

17 Protokoll vom 4. Mai.
18 Es könnte die unmittelbare Folge einer solchen Einladung gewesen sein, daß noch im

Mai Regierungsrat Reding und Staatsschreiber Kasthofer als neue Mitglieder in die
Gesellschaft aufgenommen wurden.

19 1815, nach der Organisation der Bezirksgesellschaften, wurden diese veranlaßt, bei
der Aufnahme von Mitgliedern in gleicher Weise vorzugehen. Protokoll vom 21.

Januar 1815.
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20 Protokoll vom 23. März 1811.
21 19. Oktober 1811.
22 Vorsteher: Johann Rudolf Meyer, Vater; Sekretäre: Zschokke und Straus. Die

naturhistorische Klasse bestand ohne Unterbruch und lebt heute in der Form der
Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Aargau weiter.

23 Protokoll vom 21.Dezember 1811. Vorsteher: Zschokke.
24 Vgl. hiezu Verfassung der Gesellschaft für vaterländische Geschichtskunde im Aargau

§2b.

25 Aarau, den April 1813

Die historische Klasse der Gesellschalt
für vaterländische Kultur
an

Es liegt im Plane der Gesellschaft, welche die Ehre hat, Ihnen diese Zeilen zu
übersenden, eine vollständige Sammlung zur Geschichte unsers vaterländischen Kantons

Aargau zu veranstalten, wie dergleichen noch kein Kanton der Schweiz, noch

weniger irgend ein anderes Land in Europa aufzuweisen hat. Denn nicht nur soll in
dieser Geschichte das Gemälde der allgemeinen Verwandlungen unsers Kantons von
Jahrhundert zu Jahrhundert, der ganzen Reihe physischer und politischer und
religiöser Revolutionen, - sondern in dem Gemälde wieder die einzelne Geschichte jedes
Schlosses und seiner Ruine, jeder Stadt, jedes Dorfes, jeder Kirche, deren Rechtsame,

Schicksale usw. erscheinen.
In der Tat, solch ein großes und lehrreiches Unternehmen kann nur die Mühe

mehrerer Jahre, die verteilte Arbeit einer ganzen Gesellschaft sein, und wird nur
ausführbar durch Beistand einsichtsvoller, den Wert solcher Arbeit begreifender
Männer.

Daher wenden wir uns an Sie, mit dem Ersuchen, daß Sie uns gütigst die Hand
wenigstens zu alle dem bieten wollen, was uns über die frühere und spätere
Geschichte

Auskunft geben kann; was darüber in Urbarien, Pfarr- und Schlafbüchern, Chroniken,

alten Sagen usw. noch zu entdecken ist; was noch etwa vorhandene Altertümer
zeigen; wie die Volksmenge, die Sittlichkeit, der Wohlstand ab- und zunahm. -
Lieb würde uns allemal dabei die genaue Angabe der Quelle sein, aus der Sie schöpften;

die Abschrift der Urkunde, selbst die topographische Beschreibung der
Gemeinde mit ihren merkwürdigen (nach heutigem Sprachgebrach die bemerkenswerten)

Eigenheiten, wenn deren sind.
Dürfen wir uns mit der Hoffnung schmeicheln, daß Sie uns von Zeit zu Zeit

dasjenige mitteilen würden, was Sie schon gesammelt haben Je bälder wir von Ihrer
Seite Unterstützung genießen, je früher sind wir fähig, dem Werk Vollständigkeit
zu geben.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung

Der Präsident der historischen Klasse
Der Sekretär der historischen Klasse
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26 Zu Beginn des Jahres 1812 beschäftigte sich die Gesamtgesellschaft mit der
Abfassung eines Réglementes über ihre innere Ordnung und Einrichtung. Protokoll
vom 21. Dezember 1811. Die jährlich durch den Vorsteher zu erstattenden Berichte
sollten gedruckt werden. Protokoll vom 26. Dezember 1812.

27 Protokoll vom 24. Mai 1814.
28 Helvetischer Almanachfür das Jahr 1816.
29 Protokoll vom 26. Februar 1816 und 28. Mai 1816.
30 Protokoll vom 10.September 1817, Allgemeine Versammlung in Schinznach «Der

Präsident erstattet den allgemeinen Bericht, worin er zuerst die von der Gesellschaft

besiegten Hindernisse, vorzüglich Abneigung, ja sogar Spott ihrer nächsten
Umgebung kurz berührt.» - Protokoll vom 21. September 1819, Allgemeine Versammlung

in Schinznach, Pfarrer Linsenmann, Baden, weist auf Schwierigkeiten hin,
wodurch das Wirken der Gesellschaft im Kreise der Guten und Gemeinnützigen
gelähmt worden sei.

31 Während der Restauration befand sich die aargauische Kulturgesellschaft vielfach
in oppositioneller Stellung zu dem bestehenden Regiment, sie übte eine freimütige
Kritik über unrepublikanische Bestimmungen und Einrichtungen, sie arbeitete dem

Umschwung von 1830 vor. Müller, 2. Band, S. 346 f.
32 Wie sehr man sich in der Gesellschaft dieser Tatsache und der daraus erwachsenden

Verpflichtung auf strengste Zurückhaltung bewußt war, dafür zeugt ein Schreiben
des Gesellschaftsvorstehers vom 24. September 1818 an die Bezirksgesellschaft
Brugg auf deren Mitteilung hin, daß sie beabsichtige, zur Reformationsfeier auf das

Jahr 1819 ein Neujahrsblatt mit der «Geschichte der Reformation» herauszugeben.
Er schreibt «Um so wichtiger schien es den Mitgliedern des Ausschusses, daß

womöglich alles vermieden werde, was die allgemeinste Verbreitung des Neujahrsblattes

im Kanton erschweren oder gar verhindern könnte. Dies würde unfehlbar die

Erwähnung der Reformationsfeier sein, welche, wie leise und schonend sie auch
berührt würde, immer als eine Art Siegesfestes über die katholische Kirche dastehen
müßte. Und so etwas könnte, wie es in Deutschland geschah, auch bei uns nur, statt
die christliche Eintracht aller Glaubensparteien zu stärken - was in unserm Kanton
so not tut — sie nur schwächen. - Vielleicht aus diesem Grunde vermied unsere hohe

Regierung weislich eine öffentliche Feier dieses Festes anzuordnen. Bisher hat unsere
Gesellschaft mit großer Klugheit alles, was unmittelbar Kirchen- und Staatsangelegenheit

war, vermieden. Dadurch machte sie ihren allfalligen Gegnern jeden
gerechten Angriff schwer oder unmöglich; bewahrte sich ein unbescholtenes Ansehn
und bewirkte sie vieles zur Vereinigung der verschiedenartigen Teile unseres
Kantons.» StA, Ms. 99 fol.

33 Protokoll vom 25. September 1821, 30. September 1823, 27. September 1825 usw.
34 Vgl. Schaffroth, S. 62-80.
35 Protokoll vom 15. Oktober 1827.
36 Protokoll vom 15. Oktober 1827.
37 Protokoll vom 7. Dezember 1929.
38 Protokoll vom 11. Januar 1830.
39 Einem gewissen Scheindasein, erweckt durch die an den Versammlungen der

Gesellschaft für vaterländische Kultur immer wieder unternommenen Wiederbele-
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hungsversuche, sowie dem Umstände, daß von deren Mitgliedern eine Anzahl bei
der Gründung der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau mitwirkten oder
ihr nachträglich beitraten, verdankt wohl die Bemerkung bei Müller, 2. Band,
S.346f. ihre Entstehung «Die historische Klasse blühte seit 1859 in einer
besonderen historischen Gesellschaft wieder auf. »

40 Protokoll vom 6. April 1811.
41 Beseitigung der Rivalität zwischen aargauischen Städten, damit ihrer nachteiligen

Folgen für das Gemeinwohl, Protokoll vom 13. April 1811; Bekämpfung irriger, aus
der Revolutionszeit stammender Begriffe von Freiheit, Protokoll vom 27.April
1811; Verzierung der Decke im neuerstellten Großratssaal mit dem Bild einer
Szene aus der Schweizergcschichte und welcher? Protokoll vom 15. Juni 1811;
Schaffung eines Volksfestes im Aargau, um das Gefühl der Gemeinsamkeit zu
fördern. Da ein historischer Stoff fehle, müßte es « auf das Gefühl der Ehre gegründet
werden»; Bekämpfung der Sektiererei und Schwärmerei, Protokoll vom 18. Januar
1812; Verzeichnung aller Orte, an denen sich für die Geschichte des Kantons Aargau

denkwürdige Ereignisse zugetragen haben, Protokoll vom 29. Februar 1812

und andere.
42 Protokoll vom 13. Juni 1812.
43 Protokoll vom 16. Januar 1813.
44 Heinrich Zschokke.
45 Schreiben an die Bezirksgesellschaft Brugg vom 23. Januar 1819, StA, Ms. 99 q;

Protokoll vom 4. September 1813.
46 Protokoll vom 29. Februar 1812.
47 Protokoll vom 6. Februar 1813.
48 Protokoll vom 17. April 1813.
49 Besonders in Rücksicht auf die Arbeit an der Kantonsgeschichte wurde Fürsprech

Rohr von Lenzburg wegen seiner anerkannten Kenntnisse zum außerordentlichen
Mitglied der historischen Klasse ernannt. Protokoll vom 29. Mai 1813. Ebenso suchte

man sich für die Bearbeitung der Geschichte der Zurzacher Messe die Mithilfe von
Verwalter Welti in Zurzach zu sichern. Protokoll vom 24. Juli 1813.

50 Protokoll vom 4. September 1813.
51 Protokoll vom 8. Oktober 1814.
52 Pfarrer Koch, Geschichte der Pfarrei Birmenstorf. Pfarrer Schinz, Bevölkerungs-

tableau von Seengen 1539-1800. Bezirk Zofingen, Gebäudetableau. Protokolle vom
8. Oktober und 19. November 1814.

53 pfarrer Koch in Birmenstorf trug der Klasse eine Sammlung zur Geschichte der

ehemabgen Grafschaft Baden in mehreren handschriftlichen Bänden, veranstaltet
von Pfarrer Stamm, zum Erwerb an. Die Klasse fand, die Sammlung sei ohne alle
historische Kritik angelegt und somit nicht von Wert. Protokolle vom 3. Dezember
1814 und 21. Januar 1815.

54 Protokoll vom 7. Januar 1815.
55 Der Helvetische Almanach ließ eine Reihenpublikation dieser Art über alle Kantone

erscheinen.
58 Protokolle vom 11., 25. März, 8. April. 19. August, 9. September und 25. November

1815.
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57 Protokolle vom 26. Februar und 28. Mai 1815.
68 Protokoll vom 2.Januar 1816.
59 Protokoll vom 28. Mai 1816.
60 Protokoll vom 22. Dezember 1817.
61 17. April 1820.
62 Protokolle vom 21. April 1817, 19.September 1820 und 9.September 1822.
63 Protokolle vom 14.Dezember 1811, 29.Februar 1812, 7., 14. März, 18.April, 23.Mai,

8. August 1812.
64 Protokoll vom 18. März 1822.
66 Protokoll vom 18. Januar 1812.
66 Protokoll vom 29. Februar 1812.
67 2. Mai 1812.
68 Protokoll vom 19. Dezember 1812.
69 Protokoll vom 23. Januar 1813.
70 18. Dezember 1813.
71 Protokolle vom 8.Oktober 1814 und 4. Februar 1815.
72 Protokoll vom 30. September 1815.
73 Protokollvomll.Mail818.
74 Protokoll vom 19. Dezember 1812.
75 Protokoll 23. Januar 1813.
76 Anfänglich war im Protokoll vom 13.März 1820 auch von einer Pubhkation der

Geschichte von Tschudi die Rede; da sie später nicht mehr erwähnt wurde, handelt es

sich wohl um einen Irrtum des Protokollführers.
77 Protokolle vom 13.März und I.Mai 1820.
78 14-15 Bogen, 6-7 Beilagen in Steindruck. Die Klasse will die Kosten übernehmen.

Deckung durch Subskription. Format der Ausgabe wie für Justinger und Tschacht-
lan, zu denen Schodeler eine Art Fortsetzung sei. Die unverständlich gewordenen
Ausdrücke und Wörter würden durch einen Sachverständigen - Dr. Tanner — zu
Händen des Publikums erklärt werden. Protokolle vom 22. und 29. Januar 1821.

79 1. Band, 1806. Die Landessprachen der Schweiz oder Schweizerische Dialektologie, 1819.
80 Protokoll vom 14. März 1812. «Manche Arbeiten fordern jahrelangen Fleiß, ehe sie

Früchte aufweisen können. Dahin gehören die Bemühungen, dem Stalderschen
Idiotikon die möglichste Vollständigkeit zu verschaffen und dadurch, wenigstens für die
Geschichte, das Andenken einer Sprache zu bewahren, in welcher sich der Geist
des Volkes abspiegelt.» Jahresbericht vom 26.Dezember 1812.

81 Protokoll vom 8. August 1812.
82 Evers bot in seinem Vortrag «Über die Sprache der Schweizer» eine gescheite Dis¬

kussion der Frage, Zschokke äußerte sich zum «Einfluß des Klimas auf die menschliche

Sprache» in Anwendung der Gedanken von Montesquieu. Aus dem Einfluß
des Klimas leitete er den Unterschied zwischen den Dialekten des schweizerischen
Hochgebirges und den benachbarten Tälern ab. Er sprach auch vom Ursprung der
Sprache. Protokolle vom 24. Juli, 23. und 30. Oktober 1813.

83 Chorherr Bluntschli, Zurzach, Pfarrer Hanhard, Dießenhofen, Pfarrer Koch,
Birmenstorf und Pfarrer Brentano, Gansingen. Protokoll vom 29. November 1813.

84 Protokoll vom 28. Februar 1820.
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85 Protokoll vom 19. Dezember 1812. Jahresbericht vom 24. Mai 1814.
88 Protokolle vom 18.Januar, 29.Februar 1812 und 17.April 1813.
87 Protokolle vom 7. August, 14. August, 4.September und 27.November 1813.
88 Von Pfarrer Koch, Birmenstorf, Pfarrer Brentano, Gansingen, Schulrat Feer, Aarau.

Protokolle vom 3.Dezember 1814, 21. Januar, 4. Februar 1815 und 8.Dezember 1817.
89 Aus der Untersuchung ergebe sich a) daß dies Bruchstück einer Straße schnurgerade,

gleichsam nivelliert, nur 18 Schuh breit, ohne Steinbett, nur aus zusammengehäuf-
tem kleinem Grienkonvex erhöht sei; b) daß sich ein ähnliches Straßenstück bei
Möriken im Hard finde; c) daß diese Straße wohl schwerlich eine römische
Heerstraße, sondern spätem Ursprungs gewesen sei; d) und in geradester Linie links
gegen Auenstein, und wieder von Rohr über Möriken durch Birrhard nach Baden
geführt haben möge. Protokoll vom 20. Juli 1818.

90 Protokoll vom 7. August und 11. August 1813.
91 Protokoll vom 11. März 1815.
92 Protokolle vom 17. Januar und 6. März 1820.
93 Heinrich Zschokke, Betrachtung einer großen Angelegenheit des eidgenössischen

Vaterlandes, 1821.
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Voraussetzungen für eine neue Gründung

um die Jahrhundertmitte

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts konnte der Kanton Aargau auf sein

fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken. Ein berechtigter Anlaß zu großen

Festlichkeiten aber war nicht gegeben. Daß sich der Kanton im
Verlaufe dieser fünf Jahrzehnte innerlich noch nicht gefunden, beweist
schon die eigentliche Verfassungskrise, die 1849 mit der Einleitung des

Revisionsverfahrens einsetzte und erst 1852 mit der Annahme des vierten,

durch den Verfassungsrat ausgearbeiteten Entwurfes durch das

Volk ihren Abschluß finden konnte.
Damit war einerseits den Revisionsbestimmungen der Staatsverfassung

von 1841 Genüge getan, war andererseits auch die nötige Anglei-
chung an die durch die Bundesverfassung von 1848 geschaffenen neuen
Verhältnisse vorgenommen worden. Der äußern Anpassung folgte aber
die innere Umstellung der Geister nicht in allen Teilen auf dem Fuße. Der
Kampf gegen die Revision der Judengesetzgebung im Jahr 1862 zeigt
doch, daß man in einem wichtigen Punkt nicht verstanden hatte oder
nicht hatte verstehen wollen, welche Ansichten der moderne Bundesstaat

hinsichtlich der Grundrechte des Einzelnen vertrat, und daß man
gewillt war, sich über die Ausscheidung der Kompetenzen, wie sie die

Bundesverfassung zwischen Bund und Kantonen getroffen hatte, in
diesem Fall hinwegzusetzen. Der Bund war demnach veranlaßt, gegen das

vom Aargauer Volk erzwungene Judengesetz einzugreifen und dem in
dieser Sache 1856 ergangenen Bundesbeschluß Nachachtung zu
verschaffen.

Der Verfassungskrise der fünfziger Jahre parallel, doch zeitlich früher
beginnend und sie auch überdauernd, läuft eine wirtschaftliche, die in
ihren Auswirkungen um so tiefer ging, als es sich um eine eigentliche
Strukturkrise handelte, der zu begegnen zuerst die Selbsthilfe einsetzte,
während anfänglich die Regierungsmaßnahmen der Entwicklung
nachhinkten1.

Mit diesen Erscheinungen einer im innern Gefüge des Kantons noch
bestehenden, nicht überwundenen Labilität hatten sich die führenden
Persönlichkeiten zu befassen deren geistige Grundlagen sich gegenüber
denjenigen aus der Zeit der Gründung des Kantons wesentbch verändert
hatten.
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Die Generation der Kantonsbegründer wurzelte zu ihrem großen Teil
in der Gedankenwelt der Aufklärung, der katholische Teil in einem
Katholizismus stark Wessenbergischer Prägung oder josephinisch beeinflußt.

Beide Umstände milderten sicher die Gegensätze weltanschaulichen

Ursprungs, erleichterten das gegenseitige Verständnis und
förderten den Zusammenschluß zu gemeinsamer Arbeit in den wichtigen
Fragen2. Deshalb trägt insbesondere die wissenschaftliche Arbeit dieser
Generation die Merkmale der Aufklärung.

Die nach der Mitte des 19. Jahrhunderts im Kanton Aargau wirkende
Generation empfing während ihrer Ausbildung den Einfluß anderer
geistiger Strömungen. Für diejenigen unter ihnen, die außerhalb des Kantons

ihre Hochschulstudien absolvierten, wurde — soweit es die zukünftigen

Juristen betraf — die von Savigny begründete rechtshistorische
Schule bestimmend, deren enge Verbindung zu andern Wissenschaften

(Philologie) von Bedeutung wurde3. Das Studium der Philologie und der
Geschichte aber stand im Zeichen der philologisch-historischen Richtung
der Gebrüder Grimm.

Für alle war der Zugang zur wissenschaftlichen und künstlerischen
Erschließung des Mittelalters offen, nachdem - vornehmliches Verdienst
der romantischen Schule — die aufklärerisch-rationalistischen und
auch die emotionalen Vorurteile gegen dieses «dunkle» Zeitalter beiseite

geschafft waren.
Im Anschluß an die Umstellung in den Grundlagen der Wissenschaften

hatte sich auch eine Umstellung und Verfeinerung der wissenschaftlichen
Methode in dem Sinne ergeben, daß — gegenüber einer früher oft
spekulativen, auf ein a priori gegebenes Ziel hinstrebenden, auch moralische
Tendenzen verfolgende Arbeitsweise — immer mehr der sichere Boden

quellenmäßiger Belegung gesucht und, wo diese nicht möglich, die Lücken
festgestellt und von Ergänzungen abstrahiert wurde. Mit der Bedeutung
der Quellen wuchs auch diejenige aller Hilfswissenschaften der Historiographie,

von denen eine sinnvolle Auswertung der Quellen erst ermöglicht

wurde : Findung, Sammlung, Ordnen der Quellen, Handschriftenkunde,

Genealogie, Heraldik und, soweit es sich um Denkmäler als

Quellen handelte, der Archäologie. Nahm die Wichtigkeit dieser
Hilfswissenschaften ständig zu, so erfuhren sie als wissenschaftliches Instrument

eine laufende Verfeinerung und Steigerung ihrer technischen
Präzision, so daß sie sich teilweise später zu richtigen selbständigen
Wissenschaftszweigen auswuchsen.
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Die Einstellung der Generation der Jahrhundertmitte zu den politischen

Vorgängen aber, vor allem bei denen, die an den Hochschulen des

deutschen Auslandes studierten, wurde durch jene nationalstaatliche
Geistesrichtung bestimmt, wie sie durch die politische Romantik (Nova-
bs, Friedrich Schlegel), sodann von Fichte und den preußischen
Staatsmännern (Stein, der in Aarau die Kantonsbibliothek benutzte, Gneisenau,

Wdhelm von Humboldt) vorbereitet, sich weiterentwickelte, von
der philosophischen Seite durch Hegel unterstützt und in der
Geschichtsschreibung durch Leopold von Ranke Ausprägung in ihrer
klassischen Form empfangen hat4. Daneben dürfen auch die im nationalistischen

Sinne wirkenden Bestrebungen der neuen Literaten-Generation
des jungen Deutschland nicht unerwähnt bleiben, sind doch ihre
Einwirkungen auf schweizerisches Geistesleben nicht ohne Folge geblieben.

Gemessen an der Zielsetzung der großen geistesgeschichtlichen
Strömungen mußten die Verhältnisse in unserm Kanton um die Mitte des

19. Jahrhunderts eher als noch wenig entfaltet erscheinen. Daß bis zu
diesem Zeitpunkt eine Verschmelzung der einzelnen Landesteile und
ihrer Bevölkerungen zu einer aargauischen Einheit gelungen wäre, ist
nicht festzustellen, höchstens eine Fühlungnahme zwischen Einzelper-
sönbchkeiten und Einzelvertretern bestimmter Kreise aus Stadt und
Land (Neue Helvetische Gesellschaft, Gesellschaft für vaterländische
Kultur, Schützenvereine, Turnvereine, Gesangvereine usw.).

Die konfessionellen Gegensätze erscheinen profiberter als zur Zeit der

Kantonsgründung. Einerseits ist der Einfluß der Wessenbergischen
Richtung und des Josephinismus geschwunden. Andererseits haben die

Versuche, das Verhältnis Staat-Kirche durch einseitiges Vorgehen zu
lösen (Bistumsangelegenheit, Badener Artikel, Verfassungskämpfe
1839-1841 mit Klösteraufhebung im Aargau, sodann auf schweizerischer

Ebene Freiscbarenzüge, Sonderbund und Sonderbundskrieg),
auch im Aargau zu einer bestimmteren Formulierung der gegenseitigen
Standpunkte geführt.

Diese Schwierigkeiten hatte auch die glückhche Schaffung des

Bundesstaates - wie gezeigt worden - nicht zu beseitigen vermocht. Eine
Begründung aargauischen Gemeinschafts- und Staatsgefühles auf die
Kenntnis der gemeinsamen Vergangenheit, besonders zum Beispiel im
Bereich des Kulturellen, war noch nicht möglich geworden, bestand doch

- abgesehen von jenen bescheidenen Versuchen der Gesellschaft für
vaterländische Kultur mit ihren Neujahrsblättern - noch immer keine
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zusammenfassende Darstellung aargauischer Vergangenheit, so sehr sich
das Bedürfnis, eine solche Grundlage zu besitzen, immer wieder gemeldet

hatte und so wiederholt auch die Absicht, eine solche zu schaffen,

ausgesprochen worden war.
Nachdem früh schon Regierungsmänner — so Dolder0 - und auch

andere, besonders solche, die dem Kreise der Gesellschaft für vaterländische

Kultur angehörten, die bedauerliche Tatsache festgestellt hatten,
daß in den verschiedenen Kantonsteilen die verschiedenartigsten
Gesetze beständen, durch die Charakter und Sitten der Landesgegenden in
der ungleichartigsten Weise beeinflußt würden, somit diese Vielfalt für
die gegenseitige Annäherung das größte Hindernis bildete, ist es

verwunderlich, daß der Kanton Aargau nicht, dem Vorgange Zürichs
folgend, seine Rechtsquellen zu sammeln und darauf ein allgemeines
Recht im Sinne der bestehenden Einrichtungen aufzubauen suchte.
Infolgedessen mußte dem mit der Abfassung des Entwurfes zu einem
Aargauischen Bürgerlichen Gesetzbuche beauftragten Juristen Dr. Jakob
Rudolf Feer von der Regierung nahegelegt werden, sich bei seinem Werk
an das Österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 und
an den neuen waadtländischen Zivilkodex von 1819 zu halten. Feers
Entwurf war im Allgemeinen Teil und im Personenrecht 1824, im Eherecht
1826 entworfen und beraten. Dieser I.Teil sollte auf den 22.Mai 1826 in
Kraft treten. Das Sachenrecht lag mit drei Hauptstücken 1828 und mit
den zwei letzten anfangs 1830 im Entwurf bereit. Der Freiämtersturm
mit der nachfolgenden Verfassungsumwälzung ließ alles zurückstellen,
bis erst in den vierziger Jahren die Arbeit wieder aufgenommen wurde6.
Die Abschnitte Personen- und Familienrecht wurden 1847 beschlossen
und auf 1. Januar 1848 in Kraft gesetzt, das Sachenrecht 1849 (l.Mai
1850), das Obligationenrccht 1852 (1. Juli 1852) und das Erbrecht 1855

(1. Februar 1856), ohne daß vorher die Rechtsquellen gesammelt worden
waren.

Dem Bildungswesen des Kantons lag das Schulgesetz von 1835

zugrunde, das erste aargauische, das in der Verfassung verankert war.
Es war hauptsächlich das Werk von Seminardirektor Augustin Keller.
Neben die Elementarschule mit den grundlegenden Fächern setzte es

für das 13. bis 15. Altersjahr eine Fortbildungs- (Bezirks-) schule mit
zusätzlicher Ausbildung in Geschichte und Geographie, besonders der
Schweiz, Belehrung über die bürgerlichen Einrichtungen des Vaterlandes
und Naturkunde. Diese Bestimmungen seien aber bis zur Neuordnung
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des Schulwesens von 1865 «meist fromme Wünsche» geblieben7.
Inwieweit sich die verbesserte Lehrerausbildung, die das Gesetz von 1835

eingeführt hatte, bis zur Jahrhundertmitte hatte auszuwirken vermögen,
ist nicht feststellbar, wie es überhaupt schwierig ist, sich eine begründete
Vorstellung vom Bildungsstand zu machen. Eher läßt sich etwa der
Kreis von an bestimmten Fragen interessierten Persönlichkeiten erfassen.
Das so gewonnene Bild erlaubt aber unter Umständen weitere Schlüsse.

Augustin Keller hatte sich, bevor er sich an die Gründung der Historischen

Gesellschaft des Kantons Aargau machte, eine Liste derjenigen
Persönlichkeiten im Kanton zusammengestellt, auf deren Mitwirkung
und Interesse er glaubte zählen zu können. Von den nicht ganz hundert
von ihm Aufgeführten gehört die Hälfte dem geistlichen Stande an, ein
Viertel sind Behördemitglieder und Beamte (Regierungsräte, Oberrichter,

Bezirksamtmänner, Präsidenten der Bezirksgerichte,
Gemeindeammänner und Schreiber), ein Viertel stammt aus den freien Berufen
(wovon 75% Akademiker), die Lehrer machen knapp einen Zwanzigstel
aus. Die große Zahl von Geistlichen und Bezirks- und Gemeindefunktionären

mag sich aus Kellers Absicht erklären, für die Zukunft Gemeindechroniken

anlegen und führen zu lassen. Dafür hätten aber auch Lehrer
verwendet werden können. Scheidet man Kellers Kandidaten nach ihren
Wohnorten, so ergibt sich, daß ein Drittel aus städtischen, zwei Drittel
aus ländlichen Orten stammen. Doch wäre damit das Bild falsch, denn
unter die in ländlichen Verhältnissen Wohnenden zählen zur Hälfte
Geistliche, zu einem Sechstel Ärzte, beides Berufe, die wenigstens zum
Teil ihre Träger aus städtischer Herkunft in ländliche Umgebung
verpflanzt haben können. Auffallenderweise ist unter den Vertretern
ländlichen Wohngebietes nur ein einziger Lehrer.

Keller begnügte sich aber nicht mit der von ihm aufgestellten Liste.
Durch ein Kreisschreiben ersuchte er die Bezirksschulräte um Nennung
geeigneter Persönlichkeiten, die auch geneigt wären, bei der Gründung
der Historischen Gesellschaft mitzuwirken. Nach den Vorschlägen der
Bezirksschulräte (es sind etwas über 200 Nominationen) verschiebt sich
das Bild in einzelnen Punkten, obschon die angemeldeten Interessierten
den gleichen Kreisen entstammen : Die Zahl der Geistlichen geht auf
einen Drittel zurück, der Anteil der Lehrer steigt auf einen Fünftel. Die
Nominationen aus den freien Berufen machen noch einen Fünftel aus
(davon 66% Akademiker), Behördemitglieder und Beamte bleiben sich
antedmäßig gleich.
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Die Städte sind an der Gesamtzahl mit drei Achteln, die ländlichen
Gegenden mit fünf Achteln beteiligt. Allein unter letzteren machen die
Ärzte den zehnten Teil aus, die Geistlichen fast einen Drittel, die Lehrer

einen Sechstel, die Beamten und Behördemitglieder ebensoviel.
Interessant ist es, daß sich die effektive Zusammensetzung der Gesellschaft
nach Ablauf des ersten Jahres8 genau in den gleichen zahlenmäßigen
Verhältnissen hält, wie sie sich aus den Meldungen der Bezirksschulräte
ergeben haben. Nur ist jetzt der Anteil von Stadt und Land halb und
halb. Doch unter den 79 Mitgliedern mit Wohnsitz auf dem Land sind
wieder 10 Ärzte, 40 Geistliche, 10 Lehrer und 9 Behördemitglieder und
Beamte9.

Die der Aufstellung zugrunde gelegten Zahlen bilden eine sehr schmale
Basis; Schlüsse dürften nur mit allem Vorbehalt zu ziehen sein. Doch

zeigt vor allem die letzte Aufstellung - Beitritt zur Gesellschaft auf
Grund eines freien Entscheides - wo eine spontane Anteilnahme am
historischen Geschehen in erster Linie erwartet werden durfte. Abgesehen

von Behördemitgliedern und Beamten, denen sich unter Umständen

eine gewisse beruflich-moralische Pflicht hatte auferlegen können,
sind es die freien akademischen Berufstätigen, die Lehrer und die
Geistlichen, mit deren Interesse gerechnet werden konnte. Darf daraus
geschlossen werden, daß die Frage des spontanen Interesses jener Generation

an der Vergangenheit des Landes zugleich eine Frage der Ausbildung

und - in den Kreisen, wo das Interesse nicht wach war - in erster
Linie eine Frage der Aufklärung und Unterrichtung war War es nicht
doch unter den damals bestehenden Bildungsgegebenheiten möglich, die

vorerst Stillen im Lande für alle Belange der Erforschung und Auswertung

der Vergangenheit des Kantons zu gewinnen
Und ebenso dringlich ist die Frage, ob sich im Kreise der Interessierten

aus dem ganzen Kanton auch die Fachleute in genügender Zahl
fanden, die Aufgaben zu übernehmen oder sie wenigstens zielstrebig zu

organisieren und zu leiten, Kräfte überhaupt, die tätig zu antworten
vermochten, wenn sie «für den kosmopolitischen und nationalen Ausbau

der Geschichte» aufgerufen wurden10 und als welche der
Sprechende - Augustin Keller - den Staat und seine Behörden, die Schule,
die Kirche, die öffentlichen Redner, die Rechtskundigen für die
Erforschung und Bearbeitung der im Lande verborgenen Rechtsquellen, die

Dichter, die Künstler, die Volksschriftsteller mit seinem Wort zu erreichen

suchte.
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Die Forderungen, die sich mithin als Ergebnis aus der Neuorientierung

der Wissenschaften seit Jahrhundertbeginn stellten, deckten sich

jedenfalls weitgehend mit den seit jenem Zeitpunkt ebenfalls lebendigen,
nun aber bis zur Jahrhundertmitte unter der Einwirkung
nationalstaatlicher Tendenzen bedeutend stärker gewordenen politischen
Wünschen auf Schaffung eines aargauischen Staatsbewußtseins und
Zusammengehörigkeitsgefühles auf Grund allgemeiner Kenntnis der aargauischen

Geschichte.
Die Forderungen wie die Wünsche mußten beide dem Bedürfnis rufen,

diese Vergangenheit an den Quellen - im Archiv und im Boden - zu
erfassen und zu erschließen. Sollte die Aufgabe bewältigt werden können,
so war gleichzeitig - wichtige Voraussetzung - bei den Behörden und in
einer weiten Öffentlichkeit der Sinn für das Unterfangen zu wecken. Nur
so war zu hoffen, daß sich mit den personellen Kräften auch die
materiellen Mittel würden finden lassen.

Der Weg, der auf dieses Ziel zuführen mochte, war erst noch zu
suchen. Doch darüber mögen die folgenden Abschnitte berichten.

1 Lauchenauer, S. 16ff., 87ff.
2 Vgl. die fruchtbaren Beiträge der katholischen Geistlichkeit zur Arbeit in der Gesellschaft

für vaterländische Kultur.
3 Paul, Grundriß, Band VI : Karl von Amira, Recht.
4 Meinecke.
5 Vgl. Halder, S. 274.
6 Vgl. Halder, S. 275 f.
7 Vgl. 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen, 1954, S. 252.
8 Vgl. gedrucktes Mitgliederverzeichnis, Argovia 1860.
9 Vergleichsweise und zum Beleg, daß der Kreis der Interessierten zu Stadt und zu

Land heute eine viel mannigfaltigere Zusammensetzung aufweist: Zu den in den

vorstehenden Aufstellungen immer aufgeführten Gruppen aus den freien Berufen
kommen nach dem Mitgliederverzeichnis 1959 gegenüber dem von 1860 in der Stadt
16, auf dem Land 17 neue Berufsarten dazu, in beiden Bereichen Handwerkermeister,

Geschäftsführer, Versicherungsfachleute, Fabrikanten, Kaufleute, Ingenieure,
Apotheker, dazu in der Stadt noch Bankfachleute, Buchdrucker und vereinzelte
Vertreter anderer Berufe; aus ländlichen Gegenden Landwirte, Chemiker,
Elektrotechniker und Vereinzelte. Alle zusammen, von Stadt und Land, machen die
Vertreter der neu in Erscheinung tretenden freien Berufe fast einen Fünftel des

Gesellschaftsbestandes aus. Diese Erweiterung des Kreises erscheint von grundsätzlicher
glücklicher Bedeutung, zeigt sie doch, daß die öffentliche Anteilnahme an historischen

Angelegenheiten sich nicht mehr auf wenige bestimmte Berufsgruppen oder

Bevölkerungsteile beschränkt. Darin darf wohl ein Erfolg der aufklärenden Tätig-
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keit der Gesellschaft wie auch eine Folge ihrer regen publizistischen Arbeit erblickt
werden. Im gleichen Sinne einer Ausbreitung des Kreises der historisch Interessierten

kann ausgedeutet werden, daß es möglich war, für das 1958 erschienene
Biographische Lexikon des Kantons Aargau über 250 Mitarbeiter aus allen Kreisen zu

gewinnen. Seit auch Kollektivmitglieder in die Gesellschaft aufgenommen werden,
haben 53 Gemeinden, 15 Schulpfiegcn und 9 Schulen oder Schulbibliotheken sich
angeschlossen. Es ist nur zu hoffen, daß diese Entwicklung auch in Zukunft anhalte.

10 Präsidialrede vom 3. Dezember 1863, Argovia 4 (1866).
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Die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau

Die Pflege der Geschichte ist ein Akt der Dankbarkeit
gegen die Vergangenheit, eine Bedingung gesunden Lebens
der Gegenwart, eine Pflicht gegen die Zukunft. - Darum
mit neuer Kraft vorwärts!

Augustin Keller an der Jahresversammlung vom
3. Chrislmonat 1863 in Lenzburg

Eingang

Der Jahresbericht, den ihr derzeitiger Präsident, H. R. Sauerländer, der
allgemeinen Mitgliederversammlung der Gesellschaft für vaterländische
Kultur am 23. September 1828 im Bad Schinznach erstattete, stellte
einleitend fest, die Gesellschaft sei in den Jahren 1810 bis 1812 ein kleiner
Verein gewesen, der anfänglich mit solcher Behutsamkeit vorgegangen,
daß man erst am 24. Mai 1814 sich habe entschließen können, die erste
allgemeine Gesellschaft nach Schinznach zu versammeln. Sie sei damals
oft mit argen Augen angesehen, oft unrichtig beurteilt und mißdeutet
worden, wie man z. B. vorgab, daß sie, von einem geheimnisvollen Orden
gestiftet, nur ein Werkzeug in dessen Händen sei.

Doch sei Leben und Tätigkeit in allen Teilen vorhanden gewesen, so
daß schon 1814, unter dem Vorsitz von Rektor Evers, die Anregung zur
Errichtung von Bezirksgesellschaften habe erfolgen können. Diese hätten

sich auch von 1814 bis 1817 in zehn Bezirken organisiert, 1821 auch in
Zofingen.

Bis zum Jahr 1822 habe die interessanteste Epoche, weil die tätigste,
der Gesellschaft gedauert. (In diesem Jahr erreicht die Tätigkeit
der aargauischen Zensur einen Höhepunkt.) Auch die sechs Jahre von
1823 bis 1829 seien noch belebt gewesen, aber die allgemeine Teilnahme
doch nicht mehr wie früher. Nur von drei oder vier Bezirksgesellschaften
höre man noch etwas; und nur zwei Klassen seien noch in Tätigkeit.
Eine Wiederbelebung sollte deshalb in der Gesellschaft einmal in Beratung

gezogen werden. «In Hinsicht einer neu zu organisierenden
historisch-statistischen Klasse darf ich die angenehme Hoffnung erregen, daß
solche vereinigt und vielleicht baldigst wieder in Wirksamkeit treten
werde.» Doch auch an der allgemeinen Versammlung des nächsten Jah-
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res (29. September 1829) spricht sich der gleiche Präsident in ähnlich
besorgter Art aus : « Es möchte scheinen, als ob allenthalben eine Art
nicht von Gleichgültigkeit, sondern nur von einer vorübergehenden
Verstimmung eingetreten sei; oder daß seit einiger Zeit die Gemüter und
Herzen alter aargauischer Freunde nicht mehr in gewohnter Eintracht
und Zutraulichkeit sich begegnen Möge auch dafür der holde Genius
der Eintracht auf aargauischem Boden wieder seine Heimat finden und
alles entfernen, was Zwietracht, der gefährlichste Feind in einer Familie
wie in einem ganzen Lande, hervorbringt, und es wird sich auch dieser
vaterländische Verein künftig einer umfassenden Wirksamkeit wieder
erfreuen. »

Waren schon die späteren zwanziger Jahre infolge der politischen
Auseinandersetzungen in der Schweiz und innerhalb des Kantons (Bistums-
angelegenheit und Presse- und Fremdenkonklusum), sodann die Ereignisse,

die auf die kantonale Verfassungsänderung vom Dezember 1830

hintrieben, der Tätigkeit der Gesellschaft für vaterländische Kultur im
Aargau nicht günstig gewesen1, so stand es im besondern natürlich mit
der geschichtlichen Betätigung übel. Nach dem Ausbruch der
Kantonsumwälzung sei der Stillstand im Gesellschaftsleben fast allgemein
geworden (Bericht von 1848). Ja, an der Jahresversammlung von 1835

stellte der damalige Präsident selber die Frage zur Entscheidung, ob die
Gesellschaft weiterleben oder ob deren Ende beschlossen werden solle.

Indem er zugleich neue Ziele zeigte, die wiederum der Gesellschaft eine

Tätigkeit mehr im praktischen Sinne erlauben sollte (Taubstummenanstalt),

vermochte er sie frisch zu beleben.
Der Beginn der vierziger Jahre hatte für den Kanton Aargau politisch

noch schwierigere Verhältnisse gebracht. Doch scheint die Tatsache der

Gründung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der
Schweiz in Baden (25. September 1841) auch auf das historische Bedürfnis

und auf den Wunsch nach Betätigung dieses Bedürfnisses im Aargau
anreizend gewirkt zu haben. Noch waren allerdings im Aargau die schweren

Zeiten der Klosteraufhebung, der Freischarenzüge, des Sonderbundskrieges

zu überdauern. - Doch bald meldete sich - und zwar an der
Jahresversammlung vom 20. September 1848 - eine erste belebende Stimme;
Die Versammlung beschloß auf Antrag des Ausschusses von Kulm, es

sei die längere Zeit schon erloschene historisch-statistische Klasse wieder
ins Leben zu rufen. Der Ausschuß für 1849 (hiefür wird Baden gewählt)
erhält den Auftrag, die erforderlichen Einleitungen dafür zu treffen.
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Nachdem einmal das Stichwort gefallen, verstummt der Ruf nach
Wiederbelebung der geschichtlichen Betätigung in den Reihen der Gesellschaft
für vaterländische Kultur nicht wieder. In den Vierteljährlichen
Mitteilungen der aargauischen Kulturgesellschaft (I. Heft 1849) erhebt die

Bezirksgesellschaft Brugg den Vorschlag zur Errichtung einer Sektion für
vaterländische Geschichte. Im zweiten Heft (erschienen im Dezember

1849) erfolgte die Berichterstattung über die Tätigkeit des Zentralausschusses

- Sitzung vom 3. Weinmonat 1849 in Baden -, dessen Präsident
Augustin Keller, Seminardirektor in Wettingen, war. Mit Bezug auf den
Beschluß der letztjährigen Generalversammlung in Hunzenschwil wurde
vom diesjährigen Zentralausschusse (also von Baden) «die Gründung
einer historischen Sektion, wie sie früher bestanden, eingeleitet und demnach

sämtliche Bezirksgesellschaften aufgefordert, zu berichten, welche

Mitgbeder sich bei dieser Sektion beteiligen wollen. Bis dato ist aber kein
einziger daheriger Bericht eingegangen.»

Umgekehrt meldet die gleiche Nummer der «Mittedungen» aus den

Verhandlungen der Bezirksgesellschaft von Aarau, daß hier eine neue

Anregung zur Bildung einer historischen Gesellschaft ergangen sei. Bereits
haben sich fünfzehn Mitglieder bereit erklärt, daran Anteil zu nehmen,
und Herr Professor Kurz sei ersucht worden, den Verein zusammenzurufen.

1850 läßt die Bezirksgesellschaft Aarau durch den Gesellschaftspräsidenten

(Pfarrer Rahn, Zofingen) an der Jahresversammlung (20.
Oktober 1850) in seinem Jahresbericht mitteilen, daß in der
Bezirksgesellschaft Aarau die Bildung einer historischen Gesellschaft besprochen
worden sei. Die Jahresversammlung von 1851 (Präsident: Dr. Urech,
Brugg, am 24. Oktober) hat wiederum einen Antrag von Aarau
(begründet durch Pfarrer Emil Zschokke) entgegenzunehmen, es möchte
die Gründung einer geschìchtsforsehenden Gesellschaft für den Kanton
Aargau vorgenommen werden, worauf zum Zwecke der Beitrittserklärung

durch Namensunterschrift sofort eine Liste in Zirkulation gesetzt
wurde.

Zu einer Tat, die diesen vielfältigen Anregungen entsprochen hätte,
kam es aber im Schöße der Gesellschaft für vaterländische Kultur (oder,
wie sie sich nun immer öfter nennt, der «Aargauischen Kulturgesellschaft»)

nicht mehr. Die Namensänderung dürfte vielleicht doch nicht
nur eine äußerliche Angelegenheit gewesen sein, sondern mag dafür
zeugen, daß sich im Geiste der Vereinigung Grundlegendes geändert hatte.
Aus der ursprünglich akademiehaften Gesellschaft mit umfassend ge-
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dachtem wissenschaftlichem Programm, aus dessen Verwirklichung heraus

die Lösung praktischer Fragen öffentlich-staatlichen Lebens sich
hätte ergeben können, war zusehends eine sich hauptsächlich gemeinnützig

betätigende Vereinigung geworden, in welcher das pfarrherrliche
Element stark dominierte. Eine derartige Betätigung war durchaus
unpolitisch, nach den Stürmen der dreißiger und vierziger Jahre vielleicht
im Aargau die für eine allgemeine Vereinigung einzig mögliche, und
daher sehr geeignet, die Geister vorerst auf dieser Basis wieder zu gemeinsamer

Tat zusammenzuführen.
An Augustin Keller war 1849 zum erstenmal die Frage herangetreten,

eine kantonale geschichtsforschende Gesellschaft ins Leben zu rufen.
Warum er diese Gelegenheit nicht ernsthafter anpackte Daß er sich
damals mit der Feststellung begnügte, es sei bis dato kein « daheriger
Bericht» eingegangen, entspricht nicht seinem Wesen. Wäre ihm am
Zustandekommen dieser historischen Sektion wirklich gelegen gewesen,
er hätte sich sicherlich die Berichte geholt. Möglicherweise erschien dem

damaligen Seminardirektor die Frage nicht so dringender Natur zu sein.

Immerhin muß es auffallen, daß bei so vielen Kräften, die auf eine

Wiederbelebung oder Neugründung einer sich geschichtlicher Betätigung

hingebenden Vereinigung drängten, nach der Gründung des

Bundesstaates noch eine Verzögerung von mehreren Jahren eintrat, bis man
dann 1859 zur Tat schritt. Wohl galt es auch im Aargau, die Spuren des

Sonderbundskrieges zu tilgen, seine Folgen zu überwinden; noch war eine

neue kantonale Verfassung, den eidgenössischen Verhältnissen angepaßt,
zu schaffen, und im Aargau nahm dieser Vorgang einen krisenhaften
Verlauf. Sodann beschäftigte natürlich der Neuenburger Handel mit drohender

Kriegsgefahr die Geister stark, wenn er auch die erfreuliche Feststellung
zuläßt, daß sich bei diesem Anlaß - zum erstenmal eigentlich wieder seit
den Wirren des vorhergehenden Jahrzehnts - eine einmütige, geschlossene

schweizerische Nationalgesinnung äußerte. Alles in allem genommen
aber doch Ereignisse, die Werken mehr stiller, wissenschaftlicher
Betätigung eher abträgbch sein mußten.

Doch nachdem wieder etwas ruhigere Verhältnisse eingekehrt, nachdem

auch eine tatkräftige Persönlichkeit an entscheidende Stelle
gelangt war (Augustin Keller zog 1856 in den Regierungsrat ein, dem er
schon 1852 angehört hatte, und übernahm das Erziehungsdepartement),
trat die Frage der Gründung einer historischen Gesellschaft im Kanton
Aargau in ein fruchtbares Stadium ein.
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Am 5. Jänner 1858 wandte sich der Erziehungsdirektor in einer
Eingabe «Fürsorge für historische Urkunden und Gemeinds-Chroniken» an
den Gesamtregierungsrat2. Keller bemerkt einleitend, schon vor einigen
Jahren, da er noch Vorsteher des Seminars gewesen, sei er von
wohlgekleideten «maulfertigen» Leuten aus Süddeutschland und dem Elsaß
mit dem Ansinnen bestürmt worden, ihnen aus der Klosterkirche
und aus dem Archiv altes nutzloses Pergament zu verschaffen; es

werde dasselbe gutbezahlt werden. «Ich wies alle dergleichen Nachfragen
einfach und bestimmt von der Hand und beß mich nur mit jenen
Antiquaren ein, welche invalide Engel, Apostel und andere Heilige auf den
Kirchenestrichen aufsuchen, um sie, mit neuen Köpfen, Armen, Beinen,
Flügeln restauriert, in neuen oder renovierten Kirchen und Kapellen wieder

zu Ehren zu bringen.» Aus einer soeben erhaltenen Mitteilung eines
Geschichtsfreundes des Kantons Aargau3 - so fährt der Bericht fort -
habe Keller erfahren, daß das Land noch fortwährend von solchen « Per-

gamenten-Aufkäufern aus Bayern, Württemberg, Baden und dem
Elsaß durchzogen werde, und daß man eigentlich zu allen Derbheiten seine

Zuflucht nehmen müsse, um die Unabtreiblichen loszuwerden und sie mit
leeren Händen vom Halse zu bringen. Dabei ergebe es sich aus ihren
Äußerungen, daß sie fortwährend in der Schweiz, und namentbch auch
in unserm Kantone, ziemliche Aufkäufe von solchem altem Pergamente
machen. Nach der Aussage dieser Aufkäufer soll dasselbe zum
Goldschlagen verwendet werden.» Es sei aber vielmehr zu vermuten, daß
diese Leute «bloße Agenten sind, welche darauf ausgehen, für antiquarische

Gesellschaften und Anstalten historisch wichtige Urkunden, Dorf-
und Hofrechte, alte Kaufbriefe und dgl. oder sonst wertvolle graphische
Denkmäler von unwissenden Leuten und gleichgültigen oder gewissenlosen

Gemeindebeamten einzukaufen und um ein Spottgeld zu erschachern.

«Da aufsolche Weise manches verlorengeht, was teüs für die allgemeine,
teils für die lokale Geschichte und Altertumskunde des Landes von
Interesse ist; so dürfte es am Orte sein, wenn von Seite der Behörde
geeignete Maßnahmen getroffen würden, wodurch Gemeindebehörden,
Pfarrämtern, Stiften, Korporationen, überhaupt jedermann der Verkauf
von solchen alten Urkunden ohne vorher eingeholte Bewilligung untersagt

würde.
Gewiß ist, daß auf dem Wege auch des unwissenden Grempler- und

Schachertums schon sehr viel Wertvolles zugrunde ging. Erst noch vor
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einigen Jahren ist es geschehen, daß mit einem Haufen alter wertloser
Bücher und Papiere, welche die Klostergutsverwaltung Wettingen im
Auftrage der Finanzbehörde ab dem dortigen Estriche verkaufte, ein
sehr schönes Manuskript der alten Eidgenössischen Bünde in die Hände
eines Gremplers von Baden kam, der es dann später zum Gegenstand
einer antiquarischen Spekulation machte.

Immerhin wäre es nicht überflüssig, wenn so oder anders dafür gesorgt
würde, daß die Archive der Stifte, Stadtgemeinden, der altern Pfarreien
und selbst auch der Dorfgemeinden allmälig bereinigt und gehörig
registriert würden. Dabei wären etwa bezirksweise über die vorhandenen
historisch wichtigen Urkunden, Pfarrbücher und dgl. Verzeichnisse
anzufertigen und in einem Doppel im Archive des Bezirksamtes und in
einem andern im Staatsarchive aufzubewahren. Viele und namentlich
die altern Pfarrbücher des Kantons haben als Geschichtsquellen einen
anerkannten Wert.

Auf diese Weise würde nicht nur eine Verschleppung solcher Urkunden

verhütet, sondern man gelangte dadurch gleichzeitig zu einer höchst

vollständigen interessanten und leicht aufzufindenden Quellensammlung
für die Geschichte des Landes. Auch ist nicht zu zweifeln, daß in den
einzelnen Bezirken und Landesteilen leicht Männer gefunden werden könnten,

welche, mit der nötigen Sachkenntnis und Fachliebe ausgerüstet, bei

gegebener Muße eine solche Arbeit in ihrer Umgegend übernehmen
würden. Auch würde die Regierung dabei nicht etwa den Vorwurf einer

gesuchten, liebhaberischen Curiosität zu befürchten haben. Denn bereits
haben öffentliche Blätter gemeldet, daß verschiedene deutsche Regierungen

auf ähnbche Veranlassung hin dieselben Schritte zur Sicherung der
Urkunden der Historie und der Rechtsverhältnisse ihres Landes getan
haben.

Bei diesem Anlaß soll ich dann noch einen andern Gedanken zur
Sprache bringen. Zu den interessantesten Quellen besonders für die

Lokalgeschichte, nicht selten auch für die allgemeine Landesgeschichte,
gehören die Chroniken, welche vor Alters von den Stadtschreibern,
Pfarrämtern, Magistraten, untergeordneten Geistlichen, Schulherren,
bisweilen selbst von einfachen Bürgern nachgeführt wurden und alle

denkwürdigen Verkommenheiten und Erscheinungen der Natur, des
Lebens und der öffentlichen Ordnung von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr in
sich aufnahmen. In neueren Zeiten, wo die öffentlichen Blätter jede
Neuigkeit verschlingen und berichten, sind diese lokalen Chronisten mit
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ihren interessanten Zeitprotokollen bis auf wenige unbekannte Freunde
und Liebhaber dieser Historiographie verschwunden.

Es will mich aber bedünken, daß die fliegenden Zeitblätter weder in
Vollständigkeit noch Unbefangenheit und Treue die lokalen Chroniken
der frühern Zeit vertreten und darum auch der Zukunft nicht denjenigen
historischen Dienst leisten werden, den jene Chroniken noch immer der
Nachwelt leisten. Um daher jene volkstümbchen, die Liebe zur Heimat
in so hohem Grad unterhaltenden lokalen Geschichtsbücher wiederherzustellen,

dürfte es angemessen sein, entweder bei der neuen
Gemeindeorganisation jedem Gemeindeschreiber, oder bei einer neuen Organisation

des Schulwesens in jeder Gemeinde einem Lehrer, oder bei einer
neuen Geschäftsordnung der Pfarrämter den Pfarrer mit der Aufzeichnung

der Zeitgeschichte oder Chronik der Gemeinde gesetzlich oder
reglementarisch zu betrauen, und auch diesen Zweig ihrer Verrichtung unter
die Aufsicht einer amtlichen Autorität zu stellen.

Indem ich glaubte, es liege in meiner Stellung, Ihre Aufmerksamkeit
auf diesen Gegenstand hinzuleiten, stelle ich es Ihrem weisen Ermessen

anheim, in der Sache das Gutfindende zu verfügen.»
Der Erz. Dir.

Was Augustin Keller mit seiner Anregung anstrebt, umfaßt ein ganzes
Programm : Schutz der schriftlichen Altertümer (Dokumente) im
weitesten Sinne des Wortes durch ein Verbot der Veräußerung an alle in
Frage kommenden weltlichen und geistlichen Amtsstellen, sodann durch
eine Inventarisierung der Archive der Städte, der dörflichen Gemeinden,
der Stifter, der Pfarreien usw., wodurch natürlich der Inhalt dieser
Archive auch der wissenschaftlichen Bearbeitung erschlossen wurde. Dabei
dachte er schon daran, diese Arbeit durch mit Sachkenntnis und Fachliebe

ausgerüstete Männer «bei gegebener Muße» ausführen zu lassen.

Doch faßt er in seinem Plan auch schon die Möglichkeit ins Auge, über
den bloßen Schutz bestehender historischer Quellen hinaus für die
Zukunft deren neue zu schaffen, indem er je nachdem durch eine entsprechende

Regelung im Gemeindeorganisationsgesetz, in der Organisation
des Schulwesens oder durch eine neue Geschäftsordnung der Pfarrämter
Gemeindeschreiber, Lehrer oder Geistbche mit der Aufzeichnung der

Zeitgeschichte oder Chronik der Gemeinde gesetzlich oder reglementarisch

betrauen möchte - dies alles unter Aufsicht einer amtlichen Autorität.
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Daß der erste Schritt schon längstens nötig gewesen, daß er auch für
die Zukunft noch lange unerläßlich gewesen, das bezeugt heute die
Geschichtswissenschaft, indem sie auf Schritt und Tritt zur bedauerlichen
Feststellung sich veranlaßt sieht, was alles das 19. Jahrhundert mit
seinem Mangel an Verständnis für Archivalien in nicht mehr gutzumachender

Weise hat untergehen lassen4.
Man erinnert sich daran, daß - was Augustin Keller nun von höchster

Stelle aus in die Wege zu leiten versucht - schon im Jahr 1812 von der
historischen Klasse der Gesellschaft für vaterländische Kultur als eine
ihrer Hauptaufgaben erkannt und in Angriff genommen worden war,
allerdings ohne das Gewicht der «Aufsicht einer amtlichen Autorität»
mit Kräften, die die Arbeit mehrheitlich ehrenamtlich, damit in ihrer
Freizeit und also nicht termingebunden, leisteten, mit Leuten, bei denen
sicher ihre Fachliebe außer Zweifel stand, denen aber doch die
Sachkenntnis vielfach abging. Es wird wohl nie zu beurteilen sein, was dem
Kanton an Archivalien hätte erhalten werden können, wenn schon die

Bemühungen der Gesellschaft für vaterländische Kultur, auf breiter
Basis organisiert, konsequent durchgeführt, zu einem Ende gebracht
worden wären5. Bis zur erneuten Inangriffnahme der ganzen Frage
durch Augustin Keller ging nahezu ein halbes Jahrhundert, in diesem
Falle wertvolle Zeit, ungenutzt verloren, weitere Zeit überdies noch, bis
sich Kellers Bemühungen einmal auszuwirken beginnen konnten.

Der Regierungsrat behandelte Kellers Antrag in der Sitzung vom
15. Januar 1858 und faßte folgende Beschlüsse:

1. Die Justizdirektion einzuladen, einen Verordnungsentwurf über das

Verbot eigenmächtiger Veräußerung von alten Urkunden aus öffentlichen

Archiven sowie zur Bereinigung und Inventarisierung derselben

zu bearbeiten und vorzulegen.
2. Der Erziehungsdirektion, unter Verdankung ihrer Anregung, zu

empfehlen, sie möge auf die Bildung einer historischen Gesellschaft im Kanton

behufs der Sammlung und zweckentsprechenden Benutzung dieser

und anderer historischer Urkunden hinwirken und dabei auch auf
den in ihrem Vortrag letztausgesprochenen Gedanken regelmäßiger
Aufzeichnung der Zeitgeschichte Rücksicht nehmen.

3. Die Finanzdirektion an baldige Erstattung des ihr unterm 12. August
v. Js. aufgetragenen gutachtlichen Berichtes über den Zustand und
die Besorgung der Klosterarchive zu erinnern.
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Der regierungsiätliche Beschluß vom 15. Januar 1858 berührte in
seinem letzten Absatz auch die Finanzdirektion, der die Verwaltung der
1841 aufgehobenen Klöster unterstellt war und die nun an einen ihr am
12. August 1857 überbundenen Auftrag erinnert wurde. Sie entledigte
sich dieses Auftrages durch ihren Bericht vom 5. Februar, der in der

Regierungsratssitzung vom 10. Februar behandelt wurde. Das
Sitzungsprotokoll sagt darüber: «Klosterarchive, Bereinigung. Vom Kanzleitisch

wird in Beratung gezogen der vom Finanzdirektor mit Vortrag
vom 5. dies vorgelegte Bericht des Herrn Staatsarchivars Schweizer
über den Inhalt, Zustand und die Besorgung der Klosterarchive von
Muri und Wettingen, welche untersuchen zu lassen und das Ergebnis
anher einzuberichten der Finanzdirektor unterm 12. August v. Jahres

beauftragt worden. »
«Da der Schlußbericht der früher bestellten Klosterarchivbereiniger,

HH. Fürsprech PI. Weißenbach in Bremgarten und Professor Heinrich
Kurz in Aarau, mehrfach — aber vergebbch — von den Behörden reklamiert

worden, und da aus dem Bericht des Herrn Staatsarchivars Schweizer

hervorgeht, daß die erwähnten Klosterarchive in teüweise höchst

ungeordnetem und gefahrdrohendem Zustand sich befinden; sowie da

von ihrem Inhalte soviel wie nichts bekannt ist ; so wird in Abweichung
von den gestellten Anträgen beschlossen : die Erziehungsdirektion
einzuladen, unter Beiziehung eines Sachverständigen anher Bericht zu
erstatten, in welcher Weise die Bereinigung der Klosterarchive an die Hand
zu nehmen sei und mit welchen Kosten dieselbe verbunden sein dürfte.

Protokollauszug an die Erziehungsdirektion
Der Landammann: A.Keller
Der Staatsschreiber: Ringier»6

Auch dieser zweite regierungsrätliche Auftrag führte ganz in der Richtung

der Intentionen von Augustin Keller und mußte der von ihm
geplanten Unternehmung noch weiteren Antrieb verleihen. Allerdings ging
ebenso in diesem Fall die Verwirklichung einen viel bedächtigeren Gang,
als vorerst anzunehmen war. Keller vermerkt selber auf dem oben
gegebenen Dokument: «Durch Verfügung vom 30. August 60 erledigt.»

1858 war Augustin Keller Landammann, hatte also selber diese
entscheidende Sitzung präsidiert7.

Gestützt auf den regierungsrätbchen Beschluß nahm der Vorsteher
des Erziehungsdepartementes die Vorarbeiten für die Bildung einer
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historischen Gesellschaft des Kantons rasch an die Hand. Vorerst wendet

er sich mit einem Kreisschreiben vom 23. Januar 1858 an die
Bezirksschulräte. In dessen Einleitung finden sich gedrängt die gleichen
Gründe, wie sie in der Vorlage an die Regierung dargelegt worden waren,
angeführt, die zu dem nun geplanten Unternehmen Anlaß gegeben hätten.

Dann fährt das Kreisschreiben fort: «In Billigung der diesfalls
ausgesprochenen Ansichten hat nun der h. Regierungsrat unterm 15. If.
Monats die Erziehungsdirektion beauftragt, auf die Bildung einer
historischen Gesellschaft im Kanton behufs der Sammlung und
zweckentsprechenden Benutzung dieser und anderer historischer Urkunden
hinzuwirken und dabei auch auf die regelmäßige Aufzeichnung der
Zeitgeschichte Rücksicht zu nehmen.

Demgemäß werden Sie ersucht, mit tunlicher Beförderung sich in
Ihrem Bezirke nach denjenigen Männern umzusehen und von denselben
ein Verzeichnis anher gelangen zu lassen, welche nach Mitgabe ihrer
Bildung sowie auch ihrer Liebe zur vaterländischen oder örtlichen Geschichte

geneigt sein möchten, zur Begründung einer auch vom Staate
unterstützten historischen Gesellschaft des Kantons mitzuwirken.

Sobald die Verzeichnisse eingegangen, wird dann die hierseitige
Behörde die weitern zur Verwirklichung des Gedankens nötigen Vorkehren
treffen.

Der Erziehungsdirektor: A.Keller8

Die Bezirksschulräte sahen sich mit diesem Kreisschreiben vor eine
nicht ganz einfache Doppelaufgabe gestellt : Persönlichkeiten namhaft
zu machen, die sich einerseits für die Inventarisierung und Registrierung

der Archive jeder Größenordnung eigneten, andererseits die Fähigkeit

besaßen, «Aufzeichnungen der Zeitgeschichte für spätere Geschlechter»

abzufassen. Die Antworten liefen denn auch - nach Zeitpunkt und
Inhalt - sehr verschieden ein. Bis zum 23. Februar, einen Monat also nach
Erlaß der Anfrage, waren Berichte von fünf Bezirken eingegangen
(Muri, Bremgarten, Laufenburg, Aarau, Zurzach), zwei folgten im März
(Rheinfelden, Lenzburg), Kulm im Mai, Baden und Brugg im Juni und
Zofingen - nach einer zweiten Aufforderung - im September. Bei den

von den Bezirksschulräten aufgeführten Persönlichkeiten handelt es sich
meistens um Angehörige des geistlichen Standes und der Lehrerschaft
aller Stufen, sodann um Beamte der Gemeinde- und Bezirksverwaltung,
Mitglieder der Bezirksgerichte und des Obergerichtes. Aus den Kreisen
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der freien Berufe finden sich einige Ärzte und wenige Juristen.
Bremgarten und Muri hatten grundsätzlich alle Pfarrgeistlichen gemeldet.

Der Bezirksschulrat von Lenzburg leitete sein Schreiben mit der
Bemerkung ein: «Es haben sich zwar mehrere Pfarrämter, an die wir uns
deshalb wendeten, erklärt, daß sie in ihren Gemeinden niemand wüßten,
der geneigt und befähigt wäre, sich an einer derartigen Gesellschaft zu
beteiligen ; nichtsdestoweniger teilen wir Ihnen folgendes Verzeichnis als

hierseitigen Vorschlag mit.» Er schließt sodann mit dem Wunsch:
«Möge das an sich schöne Projekt anderwärts noch mehr geeignete und
tüchtige Kräfte zu seiner Realisierung finden.»

In Zofingen scheint die regierungsrätliche Aufforderung kein großes
Echo gefunden zu haben. Nicht nur, daß die Antwort spät erst erfolgte;
ihr Tenor war überdies nicht sehr überzeugend : « In der Folge Ihrer
Aufforderung haben wir seinerzeit die Lehrer unsers Bezirks aufgefordert,
uns sobald möglich solche Männer ihrer Gemeinde bezeichnen zu wollen.
Indessen sind uns, trotz wiederholter Aufforderung des Vorstandes der
Lehrerversammlung, nur von den Lehrern von Bottenwil und Wiliberg
diesfällige Zuschriften eingegangen. Wir haben deshalb nun beschlossen,
eine Anzeige in die öffentlichen Blätter einrücken zu lassen, um auf diese
Weise zu erfahren, was für Männer wohl geneigt wären, zur Gründung
eines solchen Vereines mitzuwirken.» Dem Schreiben lag keine Liste bei,
und es ist aus den vorhandenen Akten nicht ersichtlich, ob der Zeitungsaufruf

Erfolg hatte oder nicht. Eine nachträgliche Meldung von Zofingen
findet sich nicht9.

Inzwischen aber hatte sich auch der Erziehungsdirektor zu dieser wichtigen

personellen Frage seine Gedanken gemacht. Es findet sich bei den
Akten der Erziehungsdirektion10 ein - leider undatiertes - Verzeichnis,
überschrieben: «Die Einladung zum Beitritte zur historischen Gesellschaft

ist zu versenden an : » (es folgen 96 Namen von Männern aus allen
Bezirken). Dieses Verzeichnis11 stammt zweifellos von Augustin Kellers
Hand. Es liegt im Dossier zusammen mit den ersten Schriftstücken, die
die Gründung der Gesellschaft vorbereiten, und enthält demnach offenbar

die Namen derer, die Augustin Keller zur Gründungsversammlung
eingeladen wissen wollte.

Die von ihm aufgestellte Liste umfaßt 3 Regierungsräte, 1 Großrat,
3 Oberrichter, 2 Bezirksgerichtspräsidenten, 6 Bezirksamtmänner, 8

Gemeindeammänner und Gemeindeschreiber, 41 Pfarrherren beider
Konfessionen, 5 Lehrer aller Stufen, 14 Ärzte, 3 Fürsprecher und Vereinzelte.
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Ob Keller das Verzeichnis später noch durch Streichungen oder
Ergänzungen änderte, ist nicht zu sagen. Indessen geht aus dieser vorläufigen

Aufstellung hervor, wie sich Keller die personelle Organisation im
Hinblick auf die zwiefache Aufgabe, die er sich gestellt hatte, dachte. Vor
allem erscheint die Auswahl auch die «Aufzeichnung der Zeitgeschichte»
berücksichtigt zu haben (41 Geistliche und 8 Gemeindebeamte), während

sich die von Keller in Aussicht genommene Oberaufsicht durch die
staatliche Autorität offenbar auf die Bezirksgerichtspräsidenten und
Bezirksamtmänner sollte stützen können.

Es ist anzunehmen, daß der Erziehungsdirektor, noch während im
Sommer 1858 diese einleitende Aktion in Gang war, im Glauben lebte, die
Gründung der Gesellschaft im Herbst des Jahres vornehmen zu können.
In dieser Annahme bestärkt einen auch der folgende Briefwechsel, der
übrigens ganz dazu angetan war, den Ablauf der Geschehnisse im Aargau
in einen rascheren Fluß zu bringen und der belegt, daß man auch außerhalb

des Kantons bereits davon wußte, was im Aargau in Vorbereitung
stand, und gerne davon Kenntnis nahm. Nachdem die Schweizerische
Geschichtsforschende Gesellschaft auf Aargauer Boden gegründet worden,

kann es nicht verwundern, daß gerade von ihrer Seite her die
Geschehnisse hier mit Anteilnahme verfolgt wurden.

Am 12. August 1858 schrieb Pfarrer Carl Schröter von Rheinfelden an
Augustin Keller: «Hochverehrtester Herr und Freund! Herr Prof.
G. v. Wyß, Präsident der Schweizerischen Geschichtsforschenden
Gesellschaft, hat mir angezeigt, die Vorsteherschaft werde bei der am 6. und
7. September stattfindenden Jahresversammlung in Solothurn beantragen,

Aarau für das Jahr 1859 zu bestimmen» [als Ort der
Jahresversammlung], «um dem neuen aargauischen historischen Vereine
näherzukommen.

Da ich höchst wahrscheinlich der Versammlung in Solothurn beiwohnen

werde, so wäre es mir sehr lieb, allfällige Aufschlüsse über eine
Existenz eines solchen Vereines geben zu können. Nun wird es aber nicht
möglich sein, bis dorthin eine Constituierung zu bewirken, so wäre es

vielleicht doch gut, der Hauptsache, nämlich der Mitarbeiter, oder der

tätigen Mitglieder gewiß zu sein. Eine kurze Anfrage an solche Männer
im Aargau, welche Freunde und Forscher der Geschichte sind, ob sie

zum Beitritt und zur Mitwirkung bereit seien, wäre gut, indem man dann
den Kern hätte, um welchen die Schale bald gebildet wäre. Eine solche

Anfrage sollte von Ihnen aus geschehen und nach meiner Ansicht zu-
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nächst an folgende Personen: Prof. Kurz; Prof. Rochholz; Prof. Hag-
nauer; Landammann Welti; Dr. Urech von Konigsfelden; Pfarrer Urech
in Birrwil; Rektor Frikart in Zofingen; Stäbb, Bezirkslehrer in Brugg;
Lezner in Wettingen; Birrcher in Laufenburg; Münch, Gerichtssubstitut
in Rheinfelden; Günther, Fürsprech in Rheinfelden; Strähl, Fürsprech
in Zofingen (letztere drei sind Mitglieder der Schweizerischen Geschichts-
forschenden Gesellschaft) usm.

Geschichtsfreunde im Freienamt und obern Aargau sind mir wenige
oder keine bekannt. Leider werden wir den sei. PI. Weißenbach sehr
vermissen - Haben wir eine Ebte ; so könnte die förmliche Constituierung
dann im Laufe Septembers oder Oktobers stattfinden.

Im Falle Sie mit meiner Ansicht einverstanden sind, so ersuche ich Sie

beförderlichst die Anfrage ergehen zu lassen und mir dann das Resultat
gefälligst mitteilen zu wollen, damit ich in Solothurn einen für den Aargau

ehrenhaften Bericht erstatten kann.»12
Da Pfarrer Schröter eine geschichtbch besonders stark interessierte

Persönlichkeit, überdies mit Emd Welti befreundet und mit Augustin
Keller sehr gut bekannt war, so ist kaum glaubhaft, daß er von allem,
was Keller inzwischen in die Wege geleitet hatte, nichts wußte - wie er
sich doch in seinem Schreiben den Anschein gibt. Eher fragt man sich, ob

er nicht mit seinem Schreiben einen gebnden Druck bat ausüben wollen,
damit bis zur Solothurner Tagung die entscheidenden Schritte getan sein

möchten.
In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob nicht er

vielleicht selbst die Vorsteherschaft der Schweizerischen Geschichtsforschen-
den Gesellschaft über die im Aargau bestehenden Absichten orientiert
und damit den Gedanken, Aarau für die Jahresversammlung von 1859

in Aussicht zu nehmen, und den Brief von Georg von Wyß provoziert
habe, um die Gesellschaftsgründung im Aargau zu beschleunigen.

Keller antwortete schon am 20.August: «Indem ich Ihre Anregung
betr. die Gründung des historischen Vereins imKanton verdanke, spreche
ich zugleich mein Bedauern aus, daß in der Angelegenheit noch nichts
hat geschehen können, wed zur Stunde noch nicht alle Schulräte dem
erhaltenen Auftrage in Betreff der Bezeichnung geeigneter Persönlichkeiten

für den Verein nachgekommen sind. Indessen soll nicht länger mehr

gesäumt werden.
Sie werden daher, als mit der Organisation solcher Vereine bekannt,

ersucht, ein möglichst einfaches und kurzes Statut für einen historischen
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Verein unsers Kantons zu entwerfen und dessen Entwurf beförderlich
anher gelangen zu lassen, worauf dann sofort eine Versammlung von
Freunden der Geschichtsforschung etwa nach Brugg zur Gründung und
Organisation des Vereins zusammengerufen werden soll.»13

So benutzte Keller die Gelegenheit, die ihm Schröter bot, um der
Verwirklichung seines Planes einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig
ging aber auch die bereits erwähnte Mahnung an den Bezirksschulrat
Zofingen ab.

Schon wenige Tage später (am 26. August) hatte sich Schröter des

erhaltenen Auftrages entledigt. Sein Entwurf für die Statuten eines
historischen Vereins hielt sich, wie er schreibt, an das Vorbild der
Statuten der Berner Kantonalgesellschaft. Doch betonte er vor allem: «Die
Hauptsache liegt immerhin in der regen Tätigkeit der Mitglieder und
nicht in Paragraphen der Statuten. Darum habe ich so wenig als möglich
geschrieben.»

Eine besondere Bedeutung maß er dem Paragraphen 9 seines Entwurfes

bei, der - sofern man annehmen darf, daß der dem «Rundschreiben
zur Gründung einer Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau»
vom 15. Oktober 1859 beigedruckte Statutenentwurf nun wirklich
Schröters Arbeit war - lautete: «Die der Gesellschaft übersandten oder

von derselben angeschafften Werke werden in der Aargauischen
Kantonsbibliothek, die Antiquitäten in der Aargauischen Antiquitäten-
Sammlung aufbewahret, unter besondern mit der h. Erziehungsdirektion

zu vereinbarenden Bedingungen.» - Schröter hoffte, daß damit die

Regierung zu einem «schönen Beitrag» an die Gesellschaft veranlaßt
werden könne. Bewußt oder unbewußt hätte er mit seinem Vorschlag -
was sich in der Folge als viel wichtiger herausstellte - die Gesellschaft von
zwei Hauptsorgen von Anfang an befreit, nämlich von der Aufgabe, die

gesammelten Bücher und Altertümer irgendwo in zweckdienlicher Weise

unterzubringen, zu ordnen, zu katalogisieren und sie der wissenschaftlichen

Arbeit zugänglich zu halten.
Schon die Gründerversammlung schwächte Schröters Formulierung

im entscheidenden Punkte ab, indem sie in diesen Paragraphen die zwei
entscheidenden Wörtlein, die Werke und Antiquitäten werden «für
einmal» in der Kantonsbibliothek bzw. in der Antiquitätensammlung
aufbewahrt, einfügte. Die erste Jahresversammlung der Gesellschaft vom
21. November 1860 in Baden aber, welche die provisorischen Statuten
nun durch Beschluß zu definitiven machen sollte, beß diesen Paragra-
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phen 9 überhaupt fallen. Zu diesem Beschluß hatte wohl der unzulängliche

Zustand der Räumbchkeiten der kantonalen Antiquitätensammlung
Anlaß gegeben. Doch mit dem Beschluß belastete sich die Gesellschaft

für die kommenden Jahre mit der schwierigen Aufgabe, zwei

Sammlungen zu verwalten, bis schbeßbch doch der von Pfarrer Schröter

vorgeschlagene Weg als der einfachste beschritten werden mußte und
sich damit die endgültige Lösung ergab.

So schnell, wie Augustin Keller noch im August 1858 gehofft hatte,
ließ sich das Projekt, obgleich die Statuten jetzt im Entwurf vorlagen,
nicht verwirklichen. Wir kennen die Gründe, die zu einer weiteren
Verzögerung führten, im einzelnen nicht, wissen aber aus der Lebensgeschichte

Kellers, wie sehr er - abgesehen von seiner regierungsrätlichen
Tätigkeit - nach allen Seiten in übervollem Maß verpflichtet war.

Deshalb sah sich Pfarrer Schröter ein zweites Mal veranlaßt, einen
Anstoß zu geben. Mitte März 1859 schrieb er an Keller: «Mein lieber
Freund Könnte mit der Zusammenkunft am nächsten Mittwoch den
23. des Monats nicht zugleich eine Versammlung aargauischer
Geschichtsfreunde verbunden werden Nach meiner Ansicht könnte man
leicht zwei Fliegen mit einem Schlage erwischen.»14 Mit der Zusammenkunft

war die Versammlung der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft gemeint. Allein Keller antwortete nur kurz (17. März): «Ihre
Anfrage, betreffend die Versammlung der Historischen Gesellschaft des

Kantons soll den Mitgliedern der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft zur Entscheidung vorgelegt werden.»15 Eine weitere Folge
ergab sich aus diesem Briefwechsel nicht.

Dagegen wurden, gestützt auf eine Verfügung des Erziehungsdirektors

vom 17. September 1859, die Herren Regierungsrat Welti, Professor
Rochholz und Professor Holzinger zur Vorbesprechung der Gründung
einer historischen Gesellschaft im Kanton auf Dienstag, den 20.

September, abends 4 Uhr, auf die Kanzlei der Erziehungsdirektion
eingeladen.

Resultat dieser Besprechung war ein neuerliches Schreiben, datiert
20. September, mit einer weiteren Auftragserteilung an Pfarrer Schröter:

«Eine auf heute veranstaltete Vorberatung über die Gründung der
Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, wozu die Herren
Regierungsrat Welti, Prof. Rochholz und Prof. Holzinger eingeladen
waren, hat von den bisherigen einleitenden Schritten Kenntnis genommen
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und sich dahin ausgesprochen, daß demnächst, jedenfalls noch im Laufe
Oktobers, eine Versammlung der Geschichtsfreunde unsers Kantons zur
förmlichen Gründung und Constituierung der Gesellschaft veranstaltet
werden möchte.

Es wurde für zweckmäßig erachtet, gleich bei der Einladung etwas
Bestimmtes über die verschiedenen Richtungen der uns vorgesteckten
Vereinstätigkeit anzudeuten, damit sich jedermann über die Zielpunkte
des Unternehmens orientieren und seine individuelle Beziehung zu
demselben finden könnte.

Zu diesem Zweck hat man eine zweite Vorbesprechung angeordnet,
um in dem angedeuteten Sinne ein unvorgreifliches Programm zu
besprechen, und gerne erfülle ich den mir gewordenen Auftrag, Sie zu
ersuchen :

1. Uns ein solches Programm für unsere künftige Vereinstätigkeit zu

punktieren, wie auch die heute Anwesenden ebenfalls darüber
nachdenken werden ;

2. Uns anzuzeigen, wann es Ihnen gelegen wäre, etwa in nächster Woche»

[die Schweizerische Geschichtsforschende Gesellschaft nicht zu
vergessen!] «zu einer Schulinspektion hieher zu kommen» [Schröter war
Kantonsschulinspektor], «bei welchem Anlasse dann zugleich das

gedachte Programm besprochen, und das weitere in der Sache
angeordnet werden könnte.

Zu etwelcher Orientierung in der Angelegenheit sende ich Ihnen die bisher

darin erlaufenen Akten mit, welche Sie dann wieder gefälligst
mitbringen wollen.»16

Auf Vorschlag von Pfarrer Schröter17 fand am 29. September die
zweite vorberatende Sitzung statt, an welcher neben Augustin Keller
Emil Welti, die Herren Rochholz, Holzinger und Schröter teilnahmen18.

Mit dieser Sitzung hat - so viel wir sehen - die vorbereitende Tätigkeit
ihren Abschluß gefunden. Es stand nun der Zusammenberufung von
Geschichtsfreunden und damit der Gründung der Gesellschaft nichts
mehr im Wege.

Die Gründung

So erging denn das «Rundschreiben zur Gründung einer Historischen

Gesellschaft des Kantons Aargau».
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«Aarau, am 15.Oktober 1859

Die Erziehungsdirektion des Kantons Aargau an die Freunde der
vaterländischen Geschichte und Heimatkunde

Bereits unterm 15. Jänner 1858 sprach der h. Regierungsrat gegen die

Erziehungsdirektion den Wunsch aus, sie möchte, in Betracht des großen
Reichtums an historischen Materialien und Erinnerungen, dessen sich

unsere Heimat freut, auf die Bildung einer Historischen Gesellschaft im
Kanton hinwirken, welche sich die Sammlung, Forschung und Verwertung

jener Stoffe zur Aufgabe machte und dabei auf regelmäßige
Aufzeichnung namentlich der örtbchen Zeitgeschichte Bedacht nähme.

Sofort wurde durch die Vermittlune der Bezirksschulräte denjenigen
Männern im Kantone nachgefragt, welche vermöge ihrer Bildung und
Stellung zur Förderung des Vorhabens Hand bieten möchten. Es gingen
der Behörde solche Verzeichnisse ein, daß sie sich nicht mehr so fast

aufgemuntert, als vielmehr aufgefordert sah, weitere einleitende Schritte
in der Sache zu tun.

Es wurden Erkundigungen über die Einrichtung und Tätigkeit ähnb-
cher Gesellschaften im Vaterlande eingezogen, ein Freund und Forscher
der heimatlichen Geschichte wurde um Entwerfung von Vereinsstatuten
ersucht, und ein engerer Kreis sachkundiger Männer zur Vorberatung
eines Programmes über die künftige Tätigkeit der zu gründenden
Gesellschaft zusammenberufen.

Da nun die nötigen Vorarbeiten bereitliegen, ergeht an alle Freunde
vaterländischer Geschichte und Altertumskunde gegenwärtiges
Rundschreiben, um ihnen die bevorstehende Constituierung einer Aargauischen

Historischen Gesellschaft anzuzeigen, ihnen die Gegenstände zur
Kenntnis zu bringen, die in der ersten Sitzung zu verhandeln sein werden,
und daran die Einladung zu knüpfen, sich dabei zahlreich einzufinden
und dem neuen Vereine mit Rat und Tat beitreten zu wollen.

Die Versammlung wird am 3.Wintermonat nächsthin im Saale zum
«Roten Haus» in Brugg stattfinden und ihre Verhandlungen vormittags

10 Uhr eröffnen.
Die Verhandlungsgegenstände der ersten Sitzung sind :

I. Beratung der entworfenen Vereinsstatuten.
II. Definitive Constituierung der Gesellschaft.

III. Beratung des entworfenen Programms über die künftige Tätigkeit
der Gesellschaft.
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IV. Beratung über die Herausgabe von Vereinsschriften, und zwar:
a) eines alljährlichen Aargauischen Neujahrsblattes;
b) eines Vereinsarchives. welches, je nach Bedürfnis, in zwanglosen

Heften erscheinend, die Forschungen, Urkundenfunde und
Abhandlungen des Vereins veröffentlichet.

V. Bei übriger Zeit und, wenn es von der Versammlung verlangt wird,
zwei Vorträge, welche die Richtung des unten folgenden Programms
in einem praktischen Versuche darstellen sollen, nämlich :

a) Umriß der Geschichte der Landschaft Möhlinbach;
b) Aargauische Ortsnamenkunde.

Mit dieser Einladung soll ich zugleich das freundliche Ersuchen verbinden,

Sie möchten, Hochverehrter Herr, dieses Circular auch im Kreise
Ihrer Bekanntschaft gefälligst mitteilen, und so unser vaterländisches
Vorhaben nicht nur durch Ihr eigenes persönliches Erscheinen am
anberaumten Tage, sondern auch durch die Teilnahme Ihrer Freunde mit
unterstützen helfen. Gilt es doch dem fortschreitenden Wissen der
ehrwürdigen Weistümer unserer geliebten, ewigteuren Heimat, und sind
doch Heimatkunde, Vaterlandsliebe und bürgerliches Gedeihen von
alters her Hand in Hand gegangen.

Mit vaterländischem Gruße!
Im Namen der Vorberatungskommission :

Der Erziehungsdirektor
A. Keller

Beilage I : Entwurf der Statuten für die Historische Gesellschaft des Kantons

Aargau

§ 1 Es besteht für den Kanton Aargau eine Historische Gesellschaft als

Vereinigungspunkt der Freunde vaterländischer Geschichte und
Altertumskunde, besonders des Kantons Aargau und zum Zwecke

tätiger Belebung des Studiums und der Fortsetzung auf dem
Gebiete derselben.

§ 2 Die Gesellschaft wird insbesonders trachten, die vielen Quellen un¬

serer Archive und handschriftlichen Sammlungen zu benutzen und
an die Öffentlichkeit zu bringen.

§ 3 Um als Mitglied in die Gesellschaft einzutreten, ist erforderlich, daß

die betreffende Person von einem wirklichen Mitgliede dem
Vorstande vorgeschlagen wird, welcher Vorschlag dann in der nächsten

Versammlung zur Abstimmung gelangt. - Zur Aufnahme ist die
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absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderbch. - Es

können auch Ehrenmitglieder aufgenommen werden, deren

Ernennung auf gleiche Weise stattfindet.
§ 4 Jedes Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld von 2 Fr. und einen jährlichen

Beitrag von 4 Fr. Dagegen erhält es die von der Gesellschaft
herauszugebende Zeitschrift (§6) unentgeltlich. - Ehrenmitglieder zahlen

weder Eintrittsgeld noch jährbchen Beitrag.
§ 5 Die Gesellschaft wählt für je zwei Jahre mit Wiederwählbarkeit

einen Vorstand zur Leitung der Geschäfte, bestehend aus einem
Präsidenten, einem Sekretär und einem Kassier. Letzterer legt
jährlich Rechnung ab.

§ 6 Ebenso werden für zwei Jahre von der Gesellschaft zwei Mitglieder
gewählt, welche mit dem Präsidenten die Redaktionskommission
bilden. Dieselbe hat über die Auswahl der an die Gesellschaft
gelangenden, für den Druck sich eignenden geschichtlichen Mittedungen
und Arbeiten zu entscheiden und die periodische Herausgabe einer
Zeitschrift zu veranstalten.

§ 7 Auf Einladung des Vorstandes versammelt sich die Gesellschaft

jährlich einmal. Der Ort wird jeweils von der vorhergehenden
Versammlung bestimmt. - Die Redaktionskommission sorgt dafür, daß
bei diesen Zusammenkünften belehrende und belebende Vorträge
gehalten werden.

§ 8 Die Gesellschaft bildet eine Sektion der Allgemeinen Geschichts-
forschenden Gesellschaft der Schweiz und sucht sich mit andern in-
und auswärtigen historischen Vereinen in Verbindung zu setzen und
den gegenseitigen Austausch der Vereinsschriften zu erwirken.

§ 9 Die der Gesellschaft übersandten oder von derselben angeschafften
Werke werden in die Aargauische Kantonsbibliothek, die Antiquitäten

in der Aargauischen Antiquitätensammlung aufbewahrt, unter

besondern mit der hohen Erziehungsdirektion zu vereinbarenden
Bedingungen.

Beilage II : Entwurf eines Programms über die Tätigkeit der Gesellschaft

Die Vereinstätigkeit erstreckt sich auf Erkenntnis alles dessen, was die
vaterländische Vorzeit uns als Denkmal ihres Lebens und Strebens
hinterlassen hat. Auf letzteres stützen sich die Zustände des Landes heute
noch. Diese historischen Zustände zu erforschen, ist daher ebenso wich-
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tig wie die Geschichtsforschung selbst, und ein jeder Landesbürger,
wenn er auch nicht in Quellen und Urkunden arbeitet, ist doch vermögend

und muß sich angetrieben fühlen, aus den Erfahrungen und den

Erkenntnissen seines Berufslebens etwas Nutzen Bringendes beizutragen
und mitzuteilen, oder auch das Denkwürdige seines Ortes in der Gegenwart

künftiger Erinnerung zu übergeben. In allem gilt hier die Regel, die
Goethe gibt: «Gehe vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du kannst,
über die ganze Welt »

Im Nachfolgenden ist der Versuch gemacht, eine Übersicht derjenigen
Geschichtsmaterialien vorzulegen, zu deren Untersuchung oder

Aufsammlung die Beschaffenheit des Aargaus besonders veranlaßt.

I. Vorchristliche Geschichte und Altertümer.

a) Helvetisch-germanische Zeit : Spuren von Höhlenbefestigung,
Umwallung, Uferverschanzung, Pfahlbauten, Steinpflasterung,
Grabfeldern usw.

b) Helvetisch-römische Zeit: Wohnstätten, Militärstationen, Stra¬

ßenzüge, Meilen- und Votivsteine, Münzen, Gräberfunde, Urnen,
Bronze-Arbeit usw.

IL Mittelalterliche Geschichte, Quellen und Altertümer.

a) Rechtsgeschichtliche Abteilung:
Gaugrafen, Landgrafen, Wechselnde Gaugrenzen.
Landrecht und Landschaftsrecht nebst den Provinzialrechts-
gewohnheiten, Gerichtsbräuchen und einzelnen Gerichtsstätten,
Sälen usw.
Stadtfeste, Burgrecht, Dorfoffnung, Hofrecht, nebst Grund-
und Salbüchern.

Markgenossenschaft, Rechte der Genoßsame, Gauerbschaft, Cor-

porationsstatute, Eherecht, Zehntrecht.
Geschichte der Landesdvnastien, der Adelsfamilien, ihrer Bur-j i

gen und Edelsitze.
Stammverhältnisse. Gemischte Bevölkerung: Alemannen,
Burgunder, Rhätier, Wenden, Juden, Ungarn, Zigeuner. Freie und
Unfreie. Fahrende Leute.
Lasten und Dienste.

Wehrverfassung, Waffendienst, Rüstung für Mann und Roß.
Geschichte der Innungen, Gilden, Zünfte und Ortsleisten.

Sittenpolizei, Sittenmandat, Kleiderordnung.
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Medizinal-Pobzei, Stiftung von Siechenhäusern und Spitälern.
Verkehr und Handel. Maß und Gewicht. Münzrecht, Münzsorte,
Münzstempel. Boten- und Fuhrmannswesen, Schiffahrt. Zoll-
und Geleitwesen,

b) Kirchengeschichtliche Abteilung:
Geschichte der Bistumsverhältnisse, der Klöster und Stifte,
Kirchen, Pfarreien, Pfründen und ihrer Patronate, der Capitel, der
Commenden, der Deutschherren- und Damenstifte. Sammlung
der Anniversarien, der kirchlich-graphischen Denkmäler
(Taufbücher, Sterbebücher usw.), der Streitschriften aus den

Religionskriegen. Ortsgeschichtliches aus den Zeiten der Kirchenreform.

Heiligtumsehrung, Weihfeste, Benediktionen, Ortsmirakel,
Wallfahrtskapellen, Exorzismen.
Wallfahrts- und andere geistliche Volkslieder,
örtbche Festtags- und Sonntagsfeier.
Sektirer und Ketzer. Hexenprozesse und Inquisitionen.

III. Kunstgeschichtliche Abteilung
Beschreibung und Sammlung bildlicher Quellen.
Beschreibung von Kirchenportalen, Türen, Kreuzgängen, Krypten,

Kapellen, Grüften, Türmen.
Ingleichen von Altären, Sakrarien, Weihgefäßen, Taufsteinen,
Chorstühlen, Ornaten, Glocken.
Münzen, Siegel, Orts- und Geschlechtswappen, Grabmonumente,
Ortswahrzeichen, Bildstöcke, Fahnen und Zunftbanner,
Hausmarken.

Wandgemälde, Giebelbemalung, Tür- und Erkerverzierung,
Deckenvertäfelung, Glasgemälde, Erbmöbel, gewobene Tapeten,
bemalte Kachelöfen, Hausrat und Spielzeug.
Holzschnitte, Spottbilder und Bilderschriften, fliegende Blätter.

IV. Sprach- und sittengeschichtliche Abteilung
In Prosa: Wort- und Namensbedeutung. Die Personen-,
Familiennamen- und Ortsnamen (der Fluren, Zeigen, Forsten,
Gewässer und Berge).
Anlegung von mundartlichen Glossarien.

Aufsammlung der Orts- und Familienchroniken (verfaßt von
Stadtschreibern, Schulherren und Zunftmeistern), der Innungs-
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Schriften und Rodel, der Haus- und Notizenbücher, Reisetagebücher,

Stammbücher.
In Poesie: Sammlung von Volkslied, Kinderlied, Rätselreim,
Volkssprichwort, Ortssage und Märchen,

b) Sittengeschichtliches :

Sitte und Brauch der Landschaften im Laufe des bürgerlichen
Jahres.
Reste von landwirtschaftlichen und Rechtsübbchkeiten.
Erntebräuche, Hochzeitsbräuche, Fastnachts- und Johannisfeuer.
Volksfestspiele.
Feste und Jahrzeiten der Innungen, Genoßsamen, Bruderschaften.

Beschreibung ihrer Embleme und Festgeschirre.
Aberglauben und Afterphilosophie.
Zauberei, Segensprechen, Wahrsagern, Wetter- und Loßbücher,
Amulette, medizinische Heil- und Wundermittel.
Außerordentliche Vorfälle : Greuelszenen, Wunderbares.

V. Historische Monographie.

a) Personen: Biographien von kirchlichen, politischen, volkstümlichen

und industriellen Personen, Menschenfreunden und
verdienten Frauen; von Familien.

b) Orte: Entstehung und weitere Schicksale von Ortschaften; ört¬
liches Leben, Ortschroniken.

c) Zeiten: Ereignisse, verurkundete Begebenheiten, geschichtliche
Epochen, Landeschronik.

Dieses umfängliche Schriftstück wurde gedruckt - nach einei eigenhändigen

Verfügung Augustin Kellers auf dem Belegexemplar der

Erziehungsdirektion vom 27. Oktober (also offenbar ein nachträglicher
Vermerk) - «an die von den Schulräten vorgeschlagenen Teilnehmer»
gesandt. Doch blieb es wohl bei den von Keller schon im Vorjahr auf den

Verzeichnissen angebrachten Streichungen19 und bei der Berücksichtigung

der von ihm selbst aufgestellten ergänzenden Liste20; denn das

tatsächliche Mitgliederverzeichnis, wie es dem 1. Band der Argovia mitgegeben

wurde, stellt eine Kombination aus den beiden Unterlagen dar.
Dazu kommen dann noch diejenigen Mitglieder, die einer späteren
Einladung, der Gesellschaft nun beizutreten, gefolgt waren.

Sind Statuten und Programm inhaltlich vor allem darauf angelegt, die
sammelnde und forschende Tätigkeit mächtig anzuregen, so erkennt
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doch, wer genauer zusieht, daß sich von Kellers ursprünglichen Anliegen
auch das zweite bis in dieses Gründungsdokument durchgesetzt hat : Die
Sorge, aus der Gegenwart auch den künftigen Generationen geschichtliches

Material zu hinterlassen21.
Am 3. November versammelten sich an die 80 Männer aus allen Teden

des Kantons, worauf es Augustin Keller bei seiner Auswahl am meisten

angekommen war. Der Vorsitzende begrüßte sie mit einem Vortrag, der

vom Standort Brugg aus und anhand der vielen geschichtlichen Zeugnisse

dieser Landschaft die gesamte Vergangenheit des Aargaus
umfaßte und schließlich den Geist der beiden großen Brugger Bürger,
Albrecht Renggers und Philipp Albert Stapfers, aufrief als Mahnung und
Verpflichtung, das überkommene große geschichtliche Erbe wohl zu
wahren.

Darauf erfolgte die Beratung der Statuten nach dem vorgelegten
Entwurf, und nachdem die Versammlung beschlossen, sie mit der erwähnten
Abänderung provisorisch auf ein Jahr in Kraft zu setzen, wurde die

Konstituierung der Gesellschaft erklärt.
Noch bestellte die neugegründete Gesellschaft ihren ersten Vorstand

Regierungsrat Augustin Keller als Präsident,
Professor Jakob Hunziker als Sekretär,
Staatsarchivar Friedrich Schweizer als Kassier,

und die Redaktionskommission mit
Professor Ernst Ludwig Rochholz und
Pfarrer Karl Schröter.

1 Der Jahresbericht vom 20. September 1848 erinnert sich dieser Dinge: «Ich
wenigstens erinnere mich noch recht gut, wie über den «Jakobinerclub» geschimpft und
gejammert wurde, der alles Unheil von Anno 30 über den Kanton gebracht habe.»

2 Eingabe Kellers: AED.
3 Vermutlich Karl Friedrich Schröter, Pfarrer in Rheinfelden, den Keller möglicherweise

von der Gesellschaft für vaterländische Kultur her kannte, mit dem er später
in verschiedener Hinsicht eng verbunden war. Schröter war von der Kantonsschule
her mit Welti befreundet.

4 Paul Klätji, Ortsgeschichte, Eine Einführung, S. 15/16, 2. Auflage, Zürich 1957.
5 Als Beispiel siehe Brugg, wo man dazu gekommen ist, Emanuel Fröhlich die

Inventarisierung des Stadtarchivs von Rats wegen aufzutragen, worüber Fröhlich
1838 Rechenschaft ablegt. StA, Ms. 99 fol. Ähnlich in Baden.

« AED.
7 Protokollauszug Regierungsratssitzung vom 15. Januar 1858.
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8 AED.
9 Die vollständigen Verzeichnisse der von den Bezirksschulräten Gemeldeten finden

sich im Anhang 5.
10 AED.
11 Beigedruckt im Anhang 6.
12 AED.
13 AED.
14 AED.
15 AED.
16 AED.
17 «Indem ich den Empfang der Aktenstücke, die Gründung einer aargauischen

historischen Gesellschaft bescheine, bin ich so frei, als Tag einer Vorberatung Donnerstag,
den 29. des Monats, am Tage nach der Gemeinnützigen Gesellschaft, vorzuschlagen.
Ich würde von Solothurn aus nach Aarau reisen.» AED.

18 AED.
19 Vgl. Anhang 5.
20 Vgl. Anhang 6.
21 Statuten, § 1, «und der Fortsetzung auf dem Gebiet derselben», welche unglückliche

Formulierung sich sprachlich schon als Einschiebsel zu erkennen gibt, sofern es sich

nicht um einen Druckfehler handelt! Sodann führt auch der einleitende Passus des

Programmes den Gedanken wieder an, wenn er sagt: «... muß sich angetrieben
fühlen, auch das Denkwürdige seines Ortes in der Gegenwart künftiger Erinnerungen

zu übergeben.»
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Aus dem Leben der Gesellschaft

Organisatorische Entwicklung

Die erste Jahresversammlung der Gesellschaft in Baden vom 21.
November 1860 hatte in erster Linie zur Frage Stellung zu nehmen, ob die

provisorischen Statuten definitiv werden sollten. Wenige Änderungen
wurden vorgenommen. So erfuhren § 1 und 2 eine unwesentliche
Neuredaktion. (§ 1 neu: «Es besteht für den Kanton Aargau eine Historische
Gesellschaft der Freunde vaterländischer Geschichte und Altertumskunde,

zum Zwecke tätiger Belebung des Studiums und der Forschung
auf dem Gebiete derselben.» § 2: «Die Gesellschaft wird insbesondere

trachten, die Quellen der Archive und handschriftlichen Sammlungen
im Kantone zu benutzen und an die Öffentlichkeit zu bringen.») § 3

vereinfachte die Mitgliederaufnahme, indem er neuerdings einfach lautete :

«Die Aufnahme der Mitglieder geschieht durch den Vorstand.» Der
Vorstand (§ 5) erfuhr Vermehrung um ein Mitglied, einen Vizepräsidenten,
und der ganze § 9 wurde gestrichen. Damit wurde also der Plan, die
Schriften der Gesellschaft an die Kantonsbibliothek, die Antiquitäten an
die kantonale Antiquitäten-Sammlung zu übergeben, fallen gelassen.
Nur für den Fall einer Auflösung der Gesellschaft wurde vorgesehen, daß

dann Bücher und Altertümer aus dem Besitz der Gesellschaft an den
Staat übergehen sollten.

Zum Vizepräsidenten wählte die Versammlung Regierungsrat Emil
Welti. Damit zog auch der zweite regierungsrätbche Mitbegründer der
Gesellschaft in den Vorstand ein.

Ins erste Jahr des Bestehens der Gesellschaft fallen an andern organisatorischen

Aufgaben die Aufnahme der Verbindung mit der Allgemeinen
Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, mit den bestehenden
historischen Gesellschaften der andern Kantone sowie mit ausländischen
Gesellschaften, die Bildung des Grundstockes zu einer gesellschaftseigenen

Bibliothek, die den Mitgliedern für ihre wissenschaftlichen Arbeiten
zur Verfügung stehen sollte, deren Mehrung bei den beschränkten Mitteln

der Gesellschaft durch einen wohlorganisierten Schriftenaustausch
mit allen in- und ausländischen Schwesterinstitutionen gedacht war
und der auch von Jahr zu Jahr folgerichtig ausgebaut wurde. Als später
einmal die Bibliothek der Gesellschaft doch in die Kantonsbiblio-
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thek überging, stellte jeweilen der Hinweis auf den reichen
Schriftenbestand, den die Gesellschaft laufend aus ihrem Austauschverkehr der
Kantonsbibbothek zuwende, ein Hauptargument dar, Unterstützungsgesuche

an die Regierung zu motivieren.
Sodann handelte es sich darum, der Gesellschaft über die Mitglieder-

beiträge hinaus (er war auf Fr. 5.- angesetzt) weitere Mittel zu beschaffen.

Da dachte man natürlicherweise - die Gesellschaft war ja
gewissermaßen auf Betreiben des Kantons gegründet worden - an einen

Staatsbeitrag. Das dahinzielende Schreiben ist allerdings mehr als nur
ein Gesuch um finanzielle Unterstützung an die Regierung. Vielmehr
nimmt es den Ton eines gerne erstatteten Berichtes darüber an, daß die
seit längerer Zeit getätigten Bemühungen nun zu einem befriedigenden
Abschluß geführt und daß man jetzt ans Werk schreiten könne und
wolle.

An die hohe Erziehungsdirektion des Kantons Aargau

Als Sie unterm 15. Oktober letzthin die Freunde vaterländischer
Geschichte und Heimatkunde aufforderten, zur Gründung einer historischen

Gesellschaft des Kantons Aargau zusammenzutreten, entsprachen
Sie einem tiefgefühlten, immer lebhafter sich äußernden Bedürfnis.
Davon zeugt die freudige und allgemeine Teilnahme, womit Ihre Aufforderung

von den verschiedensten Seiten ist begrüßt worden. Am anberaumten

Tage fanden sich in Brugg bei achtzig Männern aus allen Teilen des

Kantons um Ihren Abgeordneten versammelt. Die Constitierung der
Historischen Gesellschaft auf Grundlage der im Entwurf veröffentlichten

und vorläufig auf ein Jahr genehmigten Statuten wurde einstimmig
beschlossen und vollzogen. Zu gleicher Zeit wurde die Herausgabe zweier
Vereinsschriften, eines Aargauischen Neujahrsblattes und eines Vereins-
archives, unter welche die Arbeiten der Mitglieder sich teilen werden,
einer besondern Redaktionscommission übertragen.

Schon der Druck dieser Vereinsschriften, von welchen die Eine nächstes

Neujahr zum ersten Mal, die andere ebenso im Laufe künftiges Jahres

erscheinen soll, ist mit Opfern verbunden, welche im Verhältnis zu
den vorhandenen Mitteln der Gesellschaft höchst bedeutend sind. Damit

aber ist der Kreis ihrer Wirksamkeit keineswegs abgeschlossen. Soll
sie ihn erfüllen, so müßten Sammlungen, Nachforschungen, Arbeiten
verschiedener Art von ihr teils unternommen, teils angeregt, überwacht
und, so weit möglich, unterstützt werden. Alles das, verbunden mit dem
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notwendigen, wenn auch noch so bescheidenen Material an Büchern etc.,
kann ohne die Beiträge der Mitglieder rasch zu erschöpfen und darüber
hinaus, weder bezweckt noch bewerkstelligt werden. Da nun die Gesellschaft

unter Ihren Auspicien ins Leben getreten, und da wir keinen

Augenblick zweifeln können, daß die hohe Regierung, durchdrungen von
der Einsicht in den tiefeingreifenden Zusammenhang historischen Sinnes

und vaterländischer Forschung mit dem Fortschritt im Gebiete bürger-
bcher und staatlicher Kultur, den bezeichneten Bestrebungen ihre
Unterstützung werde angedeihen lassen, so ersuchen wir Sie hiemit, einen
dahinzielenden Antrag Hochderselben zu unterbreiten und vor ihr zu
vertreten Namens der Historischen Gesellschaft

des Kantons Aargau
Aarau, den 4. November 1859 Der Präsident A. Keller

Der Sekretär Hunziker, Professor

Verfügung, 16. Nov.

Antrag beim Reg. Rat für einmal auf Fr. 150.- wie bei der
Naturforschenden Gesellschaft.

A. K.

Auf dieses an die Erziehungsdirektion gerichtete Schreiben der Gesellschaft

wandte sich der Erziehungsdirektor am 11. November 1859 an
den Gesamtregierungsrat mit folgender Vorlage :

h. Reg. Rat

Historische Gesellschaft des Kts. Aargau

Gründung derselben

Bereits unterm 15. Jänner 1. Js. [1 letzten] haben Hochdieselben

gegen die Erz. Direktion den Wunsch ausgesprochen, sie möchte,
in Betracht des großen Reichtums an historischen Materiaben und
Erinnerungen, dessen sich unsere Heimat freut, auf die Bddung einer
historischen Gesellschaft im Kanton hinwirken, welche sich die Sammlung,
Forschung und Verwertung jener Stoffe zur Aufgabe machte und dabei
auch auf regelmäßige Aufzeichnung namentbch der örtbchen
Zeitgeschichte Bedacht nähme.

Sofort wurde durch die Vermittlung der Bez. Schulräte denjenigen
Männern im Kanton nachgefragt, welche vermöge ihrer Bildung und
Stellung zur Förderung des Vorhabens Hand bieten möchten.

89



Es wurden im Weitern Erkundigungen über die Einrichtung und
Tätigkeit ähnlicher Gesellschaften im Vaterlande eingezogen, ein Freund
und Forscher der heimatbchen Geschichte um Entwerfung von
Vereinsstatuten ersucht und ein engerer Kreis sachkundiger Männer zur
Vorberatung eines Programms über die künftige Tätigkeit der zu gründenden

Gesellschaft zusammen berufen.
Am 3. Nov. fand die Constituierung der Aarg. Historischen Gesellschaft

in Brugg statt. Alle Bezirke waren in achtbaren Männern
vertreten ; 80 unterzeichneten als Gründer der Gesellschaft ihre Namen. Die
in der Beilage angeschlossenen Statuten, samt dem beigegebenen
Programm als ungefährer Wegweiser für die Tätigkeit des Vereins, wurden
versuchsweise auf ein Jahr angenommen. Zu gleicher Zeit wurde die

Herausgabe zweier Vereinsschriften, eines Aarg. Neujahrsblattes und
eines Vereinsarchives, einer besondern Redaktionskommission
übertragen. Schon der Druck dieser Vereinsschriften, von denen die eine
bevorstehendes Neujahr, die andere im Laufe nächsten Jahres erscheinen
soll, ist mit Opfern verbunden, welche im Verhältnis zu den vorhandenen

Mitteln der Gesellschaft höchst bedeutend sind. Außerdem aber
müssen Sammlungen, Nachforschungen, Ausgrabungen und Arbeiten
verschiedener Art von der Gesellschaft teils unternommen, teils angeregt,

überwacht und, soweit möglich, unterstützt werden. Alles dies,
verbunden mit dem notwendigen Material an Büchern, historischen Karten,
Dokumenten usw. kann, ohne die Beiträge der Mitglieder rasch zu
erschöpfen, weder bezweckt noch bewerkstelligt werden. Es wäre daher
sehr zu wünschen, wenn an die Gesellschaft zur Ermunterung und
Förderung ihrer Arbeiten, gleich anderen wissenschaftlichen Gesellschaften
des Kts., ein angemessener Staatsbeitrag verabfolg würdela.

Erz. Dir.

Die Regierung entsprach dem Gesuch, indem sie der Historischen
Gesellschaft den gleichen Beitrag wie der Naturforschenden (Fr. 150.-)
zuerkannte. Dieser Ansatz blieb dann auch für die folgenden Jahre.

Man darf in diesem Zusammenhang auch auf den Gang der Korrespondenz

hinweisen: Vom Präsidenten der Historischen Gesellschaft des Kantons

Aargau, Augustin Keller, an den Vorsteher der Erziehungsdirektion
des Kantons Aargau, Augustin Keller, und von dieser Stelle an den Ge-

samtregierungsrat, der 1857-58, 1861-62, 1865-66, 1868-69, 1874-75,
1880-81 überdies noch von Augustin Keller als Landammann präsidiert
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wurde. Natürlich liefen die Antworten genau im umgekehrten Sinne. Es

geht aber nicht wohl an, in dieser Zusammenfassung verschiedenster

Aufträge in einer Hand eine nicht verantwortbare Ämter- und
Machtkumulation auf einer Persönbchkeit sehen zu wollen. Gerade das Schicksal

der historischen Klasse der Gesellschaft für vaterländische Kultur
zeigt mit aller Deutlichkeit, daß im noch so jungen Kanton Aargau im
Bereich der geschichtlichen Betätigung ein Erfolg nur zu erreichen war,
wenn die staatliche Autorität sich hinter die privaten Bemühungen stellte.
Einerseits konnte nur so der Zugang zu den öffentbchen Quellen
geöffnet werden, fand sich nur so schließlich ein Weg, andere Altertümer
zu finden, zu bergen und sicherzustellen; andererseits war es auch nur
auf diese Art mögbch, die private Arbeit der Gesellschaft mit Mitteln der
öffentlichen Hand in all den Fällen zu unterstützen, in denen sie sich
sonst - aus Mangel an Hilfe - hätte totlaufen müssen.

Noch ein weiterer Umstand ist beachtenswert : Der regierungsrätliche
Präsident der Gesellschaft konnte sich jederzeit, wenn im Regierungsrat
«historische» Fragen zur Diskussion standen, auf die Stimme der
Gesellschaft (Fachleute und Fachliebhaber) berufen, und er machte von
dieser Möglichkeit auch dann und wann Gebrauch. Umgekehrt stand er
seiner Gesellschaft in einer Kompetenz gegenüber, die ihm als Magistraten

ohne weiteres zukam, die ein anderer unter Umständen sich erst
hätte erkämpfen müssen.

Wir glauben, daß gerade diese Eigentümlichkeiten, die verschiedenste
Kombinationen zuließen, der Gesellschaft über viele Anfangsschwierigkeiten

hinwegzuhelfen vermochten, an denen sonst einzelne ihrer
Bemühungen oder das Ganze hätten scheitern können. Es sei auch daran
erinnert, daß der Gesellschaftspräsidentals Vorsteher des Erziehungswesens

- auch wenn es die Interessen der Historischen Gesellschaft betraf - mit
seinen Kreisschreiben die Behörden und Funktionäre seines Departementes

(Schulräte, Inspektoren, ganze Lehrerschaft) zu erfassen in der

Lage war, daß er über den Gesamtregierungsrat unter anderm auch alle
Bezirksamtmänner und die Gemeindebehörden erreichen konnte und
daß ihm letztbch der Weg der Gesetzgebung durch den großen Rat
offen stand. Im einzelnen wird von diesen Mögbchkeiten und ihrer
Anwendung später noch gesprochen werden müssen. Hier sollten diese Fragen
einmal in ihrer grundsätzlichen Gesamtheit wenigstens angedeutet weden.

Bei der Gründungsversammlung in Brugg hatten sich an die 80 Männer

aus allen Teilen des Kantons der Gesellschaft unterschriftlich ver-
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pflichtet. Das war ein schöner Anfangserfolg, bei dem es aber auf die
Dauer nicht bleiben durfte. Sollte der ganze Kanton ideeU von dieser
historischen Bewegung erfaßt werden, sollten die vielen in Aussicht
genommenen Aufgaben mit eigenen Kräften bewältigt werden und sollten
auch die finanziellen Mittel der Verwirklichung der Pläne einigermaßen
dienen können, dann mußte die Gesellschaft vor allem aus auf die

Vermehrung ihres Mitgliederbestandes bedacht sein. Darum erließ der
Vorstand schon am 3. Dezember 1859 in 100 Exemplaren ein Werbeschreiben11'.

Dadurch erreichte die Gesellschaft bis zum Ende des ersten Jahres
eine Verdoppelung der Mitgliederzahl, und auch in den folgenden Jahren
wird eine Steigerung der Zahl der Mitglieder festgestellt.

Die Jahresversammlung, die folgerichtig immer wieder in einem
andern Kantonsteil durchgeführt wurde, betrachtete man als eine wertvolle

Werbemöglichkeit (in einem Jahresbericht wird sie sogar als die

einzige bezeichnet). Es erweist sich aber, wenn man die Mitgliederbewegung

verfolgt, daß immer in Zeiten reger Tätigkeit - vor allem der
publizistischen - die Mitgliederzahl anstieg, mithin also darin die stärkste
werbende Kraft zu erblicken ist.

Umgekehrt drücken sich innere lähmende Schwierigkeiten in einer

wenig produktiven, nach außen kaum in Erscheinung tretenden
publizistischen Tätigkeit aus, was sich im Mitgliederbestand in einer auffallend

großen Zahl von Austritten widerspiegelt. Nachdem in der Argovia,
Band 5, Jahrgang 1866 (erschienen 1867), das redaktionelle Versprechen

abgegeben worden, es solle künftighin nun jedes Jahr ein Band
erscheinen, legt die Gesellschaft doch erst 1871 den folgenden, 6. Band vor.
Der Vorstand bemerkt hiezu, die Erklärung dafür ergebe sich vor allem
aus dem Umstand, daß die beiden Männer, der jetzige Bundesrat Welti
und der Professor Rochholz, welche die Gesellschaft aus der Taufe
gehoben und von Anfang an deren kräftigste Stützen gewesen, seit ihrem
Wegzug von hier verhindert gewesen seien, den Aufgaben der Gesellschaft

weiterhin ihre tätige Unterstützung zu gewähren, und der dritte,
Pfarrer Schröter, habe seine Mitarbeit ebenfalls ruhen lassen2. Der
Vorstand fügte seiner Erklärung noch die Bemerkung bei: «Von den
Beschlüssen der bevorstehenden Jahresversammlung wird es abhängen, ob
die Tätigkeit des Vereins auf neugewonnenen Grundlagen wird
fortdauern können oder nicht. »

Infolgedessen wurde § 5 der Statuten in folgende Fassung gebracht:
« Die Gesellschaft erwählt für je zwei Jahre mit Wiederwählbarkeit einen
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Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, Vicepräsidenten, Aktuar,
Bibliothekar, Kassier und sechs weitern Mitgliedern. Der Vorstand
verwaltet das Eigentum der Gesellschaft, stellt das jährliche Budget fest
und besorgt die Leitung der Geschäfte teils von sich aus, teils durch einen

engern Ausschuß, dessen Kompetenzen er festsetzt.»
Dazu kam ein besonderes Geschäftsreglement, welches die Tätigkeit

des Vorstandes umschrieb. Darnach hatte er ein j ährliches Budget
aufzustellen, die Rechnungsablage des Kassiers entgegenzunehmen, über die

Herausgabe von Vereinsschriften, über jede im Budget nichtvorgesehene,
Fr. 100.- übersteigende Ausgabe und über die der Jahresversammlung
zu unterbreitenden Vorlagen zu entscheiden (§1). Der Gesamtvorstand
hat sich ordentbcherweise jährlich zur Aufstellung des Budgets und zur
Rechnungsprüfung zu versammeln, außerdem wenn es der Präsident oder
der engere Ausschuß für nötig erachteten (§2). Der engere Ausschuß
wird von der Jahresversammlung gewählt und besorgt die Gesellschaftsgeschäfte,

welche nicht dem Gesamtvorstand vorbehalten sind, d. h.

Schriftenaustausch; Anordnung von Vorlesungen und Gesellschaftsabenden;

Aufstellung, Vermehrung und Instandhaltung der Sammlungen;

Mitgliederaufnahme; Redaktion und Druck der Vereinsschriften;
Vornahme von Ausgrabungen ; Anordnung der Jahresversammlung und
deren Traktanden (§3). Dabei steht es dem engern Ausschuß frei, zu
seinen Sitzungen - besonders zur Behandlung wissenschaftlicher Spezial-
fragen - weitere Mitglieder des Vorstandes beizuziehen, denen dann das

gleiche Stimmrecht zukommt (§4).
An Stelle von Welti, der infolge seines Wegzuges demissioniert hatte,

übernahm Augustin Keller wieder das Präsidium. Sinn der Statutenrevision

war es offenbar, durch eine Vermehrung der Vorstandsmitglieder
den Einzelnen zu entlasten und damit die Tätigkeit zu beleben.

Trotzdem erschien der achte Band der Argovia (Band 7 war schon 1871

zusammen mit 6 erschienen und enthielt einzig den von Nationalrat
Münch, Rheinfelden, erstellten Katalog der «Münzsammlung des Kantons

Aargau») erst 1874.

Ein Blick auf die gleichzeitigen Ereignisse im Kanton3 mag immerhin
eine Erklärung dafür geben, warum in diesem Jahrzehnt mindestens die
beiden die Historische Gesebschaft leitenden Regierungsmänner, dann
aber auch andere Mitgbeder durch ihre sonstige Tätigkeit reichlich in
Anspruch genommen waren. Außerdem wird in anderm Zusammenhang

zu zeigen sein, wie in diesem Zeitraum, da die pubbzisti-
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sehe Tätigkeit nur stockend vor sich ging und man dem Vorstand
das Recht einräumte, «über die Herausgabe der Vereinsschriften zu
entscheiden», doch entscheidende Schritte im Sinne der Verwirklichung

des ursprüngbehen Gesellschaftsprogrammes unternommen wurden,

ohne daß sie vorerst in der Öffentlichkeit wichtig in Erscheinung
traten oder im ersten Augenblick auch schon greifbare Früchte trugen.

Bis 1879 bestand der auf zwölf Mitglieder erweiterte Vorstand.
Auffallend ist, daß er dann für 1880/81 wiederum auf sechs zurückging, so
daß an der Jahresversammlung von 1881 (22. August) in Rheinfelden
Pfarrer Schröter - da Augustin Keller auf diesen Zeitpunkt hin aus
gesundheitlichen Rücksichten vom Präsidentenamt zurückzutreten
wünschte, so war Schröter durch eine Ergänzungswahl zum Vorstandsmitglied

ernannt worden - den Antrag stellte, dem leitenden Ausschuß
«nach früherem Vorgang» einen erweiterten Vorstand an die Seite zu
stellen, dessen Mitglieder die Verbindung zwischen der Gesellschaft und
den Bezirken herzustellen hätten. Die Wahl solcher Verbindungsmänner
wurde dem engern Vorstand anheimgestellt. Schröter hatte von Anbeginn

dem erweiterten Vorstand angehört und war mit dessen Verschwinden

aus der Gesellschaftsleitung ausgeschieden. Mit seiner Rückkehr
sorgte er auch für die Wiederbelebung dieser Einrichtung.

Bisher war die Organisation der Gesellschaft so eingerichtet gewesen -
sie blieb es auch noch für Jahrzehnte -, daß der kantonalen Vereinigung
Einzelpersönlichkeiten aus allen Bezirken beitreten konnten. An der

Jahresversammlung 1895 (18. November in Aarburg) «begrüßte der
Präsident sehr warm die Bildung lokaler Vereine zur Pflege des
historischen Sinnes und zur Sammlung historischer Denkmäler», wobei er
offenbar mit dem letzten Teil seiner Aufforderung zwei Ziele insbesondere

verfolgte: Sicherstellung von irgendwo im Kanton aufgefundenen
Altertümern jeglicher Art gegen die unerwünschte Abwanderung in
andere Kantone oder gar ins Ausland und Unterstützung des Vorstandes
in seiner Sammlertätigkeit. Daß der Gesellschaft aus dieser Anregung
einmal ganz andere Fragen organisatorischer Natur erwachsen würden,
war in diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen. Und doch bot später
die Schaffung der «Kollektivmitgliedschaft» neue Möglichkeiten, nicht
zuletzt auch der Finanzierung ihrer Aufgaben, die sehr wertvoll
waren.

Vorerst war gerade dieser Frage jeweilen nur durch Gesuche an die

Regierung um Erhöhung des Staatsbeitrages beizukommen. -
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Bis anhin hatten der Gesellschaft als Grundlage ihrer Organisation
und ihrer Arbeit die Statuten gedient, wie sie an der Jahresversammlung

vom 21. November 1860 gutgeheißen worden waren, nachdem sie

probeweise während eines Jahres in Kraft gestanden hatten. Bei der
definitiven Annahme waren einige wenige Änderungen vorgenommen
worden (Einsetzung eines Vizepräsidenten; Streichung des § 9, wonach
die aus Tauschverkehr herstammenden Schriften der GeseUschaft an die

Kantonsbibliothek, die Antiquitäten an die kantonale Antiquitätensammlung

übergehen sollten). Seither waren einige Erweiterungen
hinzugekommen. Doch nun — nach gut vier Jahrzehnten des Bestehens
der Gesellschaft - glaubte der Vorstand, die Statuten einer Totalrevision
unterziehen zu müssen. Der Auftrag, dem Vorstand einen Entwurf hiezu

vorzulegen, wurde am 18. Juni 1901 dem Vorstandmitglied Oberrichter
Dr. W. Merz erteilt; sein Vorschlag konnte in der Sitzung vom 13.

August desselben Jahres beraten werden. Der Unterschied zwischen den

ursprünglichen Statuten und der neuen Fassung liegt - so will uns scheinen

- weniger im Materiellen als im Formellen. Der scharfe, juristisch
geschulte Geist, der die neuen Statuten schuf, zeigt sich - schon äußerlich

sichtbar - in einer systematischeren Aufgliederung des Stoffes nach
«Zweck der Gesellschaft», «Mitgbedschaft», «Leitung der Gesellschaft»
und «Schlußbestimmung»; sodann in der konziseren Formulierung der
einzelnen Punkte und in der mehr ins einzelne gehenden Umschreibung
der Kompetenzen der verschiedenen Funktionäre der GeseUschaft. Während

als Gesellschaftszweck die Förderung der Wissensgebiete von
vaterländischer Geschichte und Altertumskunde, in erster Linie hinsichtlich

der Geschichte und Vorgeschichte des Aargaus bezeichnet wird,
umschreibt ein gesonderter § 2, wie die Gesellschaft diese Aufgabe zu
erfüllen sucht :

a) durch Veröffentlichung von Quellen und darstellenden Arbeiten zur
Geschichte des Kantons in den Jahresschriften;

b) durch Abhaltung jährbeher Versammlungen zur Behandlung der Ver¬

einsgeschäfte und Anhörung wissenschaftlicher Vorträge ;

c) durch Bildung lokaler Vereinigungen zu wissenschaftlichen Bespre¬

chungen (historische Kränzchen);
d) durch Schriftenaustausch mit schweizerischen und ausländischen ge-

schichtsforschenden Gesellschaften.
Als Gesellschaftsorgane werden Argovia und Taschenbuch genannt, die

abwechselnd jedes andere Jahr erscheinen sollen, über deren Inhalt der
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Vorstand auf Bericht des Redaktors entscheidet und für die ebenfalls
der Vorstand den Druckvertrag abschließt. - Die ordentliche Aufnahme
der Mitglieder erfolgt durch Abstimmung an der Jahresversammlung,
doch ist während des Jahres der Vorstand zur Mitgliederaufnahme
berechtigt, unter Kenntnisgabe an die Jahresversammlung. Auf Antrag
des Vorstandes kann die Jahresversammlung weiterhin Ehrenmitglieder
und korrespondierende Mitglieder ernennen. Es besteht Möglichkeit, aus
der Gesellschaft auf Jahresende auszutreten, sofern dem Vorstand bis

zum 31. März der Austritt angemeldet wird. Wer den Jahresbeitrag nicht
bezahlt, hört auf, Mitgbed zu sein. Oberster Funktionär der Gesellschaft
ist die jährlich zusammentretende Jahresversammlung. Den Ort
bestimmt der Vorstand. Sie genehmigt das Protokoll der vorhergehenden
Versammlung, den Bericht des engern Vorstandes, prüft und genehmigt
die Rechnung auf Bericht der Revisoren, nimmt Mitglieder auf, wählt
den engern Vorstand auf drei Jahre sowie die Revisoren, berät und faßt
Beschluß über Anträge des engern Vorstandes und der Mitglieder. Doch
können Anträge, welche die Revision der Statuten oder eine vorübergehende

oder dauernde Mehrbelastung der Vereinskasse bezwecken -
sofern sie erheblich erklärt wurden - erst an der nächstfolgenden
Jahresversammlung und nach erfolgter Begutachtung durch den engern
Vorstand endgültig erledigt werden.

Zur Leitung ihrer Arbeiten bestellt die Gesellschaft auf die Dauer von
je drei Jahren durch absolutes Stimmenmehr einen engern Vorstand
von sieben Mitgliedern, wovon die Mehrzahl Wohnsitz in Aarau haben
soll. Der Vorstand konstituiert sich mit Präsident, Stellvertreter,
Aktuar, Quästor und Redaktor selbst. Er ordnet die Arbeiten der Gesellschaft

an und überwacht sie, besorgt die Herausgabe der Jahresschriften,
erledigt die Gesellschaftsgeschäfte - soweit diese nicht der Jahresversammlung

vorbehalten sind -, erstattet alljährlich seinen Tätigkeitsbericht

und begutachtet die Jahresrechnung zuhanden der Gesellschaft.
Überdies besorgt er den Schriftenaustausch (die eingehenden Schriften
gehen ins Eigentum der Kantonsbibliothek über) und vertritt die Gesellschaft

gegen Dritte. In seinem Namen führt der Präsident (Stellvertreter)

in Verbindung mit dem Aktuar die rechtsverbindliche
Unterschrift. Die Pflichten der verschiedenen Funktionäre des Vorstandes
werden umschrieben. Um dem engern Vorstand die notwendige Fühlung
mit den elf Bezirken zu ermöglichen, wird demselben ein erweiterter
Vorstand von elf Mitgliedern beigesellt, der vom engern Vorstand unter Mit-
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teilung an die Jahresversammlung gewählt wird. Mit der Schlußbestimmung

werden die Statuten vom 21. November 1860 (fälschlich 1861)
außer Kraft gesetzt. Angenommen wurde dieser Entwurf durch die
Jahresversammlung vom 11. November 1901. - «Im übrigen», erklärte der
Vorstand, «fixieren die neuen Statuten genau die Verhältnisse, wie sie

sich im Laufe der letzten 40 Jahre gegenüber den alten Statuten verändert

haben, deren Paragraphen in den neuen Statuten ausführlicher und
eingehender behandelt wurden.» Man vermag sich des Eindruckes aber
nicht zu erwehren, daß Merz - und das entspräche ja auch seinem Wesen

- darüber hinaus durch seine präzise Formgebung und genaue
Pflichtenumschreibung die Arbeit von Vorstand und Gesellschaft in jene
Genauigkeit, Folgerichtigkeit und wissenschaftliche Exaktheit hineinzuführen

versuchte, wie er sie verstand und offenbar in der früheren Ära
etwa vermißt hatte. Und ebenso entsprach es ihm, wenn die Zielsetzung
möglichst konkret von « Veröffentlichung von Quellen und darstellenden
Arbeiten zur Geschichte des Kantons» sprach.

Mit der weiteren Forderung auf «Bildung lokaler Vereinigungen zu
wissenschaftlichen Besprechungen» (historische Kränzchen) griff er
nicht nur die Anregung auf, die der Präsident an der Jahresversammlung

von 1895 gemacht hatte, sondern es wurde so in den Statuten eine

Einrichtung sanktioniert und in die Zukunft mit hinüber genommen,
die in Aarau schon seit einiger Zeit bestanden hatte und die von Augustin

Keller als Erziehungsdirektor inauguriert worden war. Ihm war
Professor Morlot von Bern, ein Spezialist für Präbistorie - er hatte sich

zu entsprechenden Studien auch in Schweden und Dänemark aufgehalten

- von Rektor Frikart in Zofingen als «tüchtiger Altertumsforscher»
und für Vorträge, wie er sie in Zofingen gehalten, nach Aarau empfohlen
worden. Auf Betreiben von Augustin Keller vereinigten sich in Aarau
die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau, die Aargauische
Naturforschende Gesellschaft und die Kulturgesellschaft des Bezirks Aarau
und luden das Publikum zur Subskription für die sechs Vorlesungen von
Morlot ein. Keller als Erziehungsdirektor erwirkte einen Regierungsratsbeschluß,

daß er - er wünschte eine möglichst rege Beteiligung auch von
Seiten der Kantonsschüler - bis zu Fr. 100.- Subvention an bedürftige
Kantonsschüler in Aussicht stellen konnte. Neben 15 Frauen und etwa
70 Herren subskribierten so auch gegen 40 Kantonsschüler. Die
Vorträge fanden im Gerichtssaal statt und dauerten über den Februar
18614; sie hielten sich an folgendes Programm:
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I. Einleitung und Überblick. Geologie und Altertum. Altertumskunde
ist Culturgeschichte. Einteilung des Gegenstandes. Zweck und
Nutzen der Wissenschaft.

IL Das Steinalter. Die Ureinwohner im Norden. Die Torfmoore und die

Kjökkenmödding in Dänemark.
III. Das Steinalter. Die Pfahlbauten der Ureinwohner in der Schweiz.
IV. Das Bronzealter. Der Bergbau und sein Einfluß auf die Gesamt-

culturverhältnisse. Zinn, Kupfer, Gold treten auf. Dänemark und
seine Bronzealtertümer. Die Schweiz in der Bronzezeit.

V. Das erste Eisenalter. Entstehung der Eisenerzeugung. Übergang aus
der Bronze- in die Eisenzeit. Dänemark, die Schweiz und die Hel-
vetier. Fund in der Tiefenau bei Bern. Silber, Glas, Münzen und
Buchstabenschrift treten auf. Anfang der geschichtlichen Zeit.

VI. Rückblick. Ursprung der Menschheit, ihre langsame, aber stetige
Entwicklung durch Steinalter und Bronzealter bis ins Eisenalter.
Fortwährender Fortschritt durch immerwährende Veränderung ist
das Los der Menschheit und der ganzen Schöpfung.

Für den Winter 1861/62 übernahm es der Vorstand der Historischen
Gesellschaft zum ersten Mal, öffentliche Vorlesungen historischen Inhaltes
zu veranstalten. Sie fanden im Casinosaal unter anerkennenswerter
Beteiligung des Publikums statt' Daneben kamen auch Themen naturwissenschaftlichen

Inhaltes zur Behandlung. Im Anschluß an diese Vorlesung
wurde ab 3. März 1863 auch die Einrichtung getroffen, daß regelmäßig
am letzten Samstag im Monat (daher Samstagkränzchen genannt)5 von
den Mitgliedern des Vorstandes, die sich in die Aufgabe teilten, über
eingelaufene Manuskripte und Bücher, historische Funde, Einsendungen von
Mitarbeitern oder Anschaffungen in zwanglosen Abhandlungen Bericht
erstattet wurde, wozu jeweilen alle am Orte anwesenden Mitglieder der
Historischen Gesellschaft eingeladen wurden. Die ^ orlesungen wie das

Samstagkränzchen hielten sich in den folgenden Jahrzehnten, die erste-

ren erfreuten sich größerer Regelmäßigkeit als das letztere. Als auf den

Winter 1872/73 die Frage der Durchführung der Vorlesungen besprochen

wurde, da war für die Befürwortung entscheidend die Aussicht auf
die eingehenden Eintrittsgelder, die aber nicht der Gesellschaftskasse,
sondern einem Fonds für einen kantonalen Museumsbau zugeführt werden

sollten. Diese Regelung galt auch für die nächsten Jahre. Auf den

Winter 1887/88 wurde in Aussicht genommen, solche Vorträge ebenfalls
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außerhalb von Aarau durchzuführen. Es stellten sich mehrere Referenten

zur Verfügung. 1890 erfolgte eine völlige Neuorganisierung des

ehemaligen «historischen Kränzchens» in Aarau, indem sich jeweilen am
ersten Montag der Wintermonate die Aarauer Mitglieder des Aargauischen

Kunstvereins und der Historischen Gesellschaft zur Anhörung
eines geschichtlichen, kunstgeschichtlichen oder literarischen Vortrages
zusammenfanden. Mit der Neubildung schmolzen die ursprüngbchen
zwei getrennten Einrichtungen in eine zusammen; künftig ist nur noch

vom historischen Kränzchen die Rede und unter dieser Bezeichnung ging
die Sache in die neuen Statuten über, damit auch in das neue Jahrhundert.

-
Von der Mögbchkeit, den engern Vorstand durch Beiziehung der elf

Verbindungsmänner zu den Bezirken, wie es die neuen Statuten
vorsahen, ist scheinbar kein Gebrauch gemacht worden. Ob man an der

Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung zweifelte Dagegen nahm die

Jahresversammlung von 1904 (Zofingen, 7. November) den Antrag des

Präsidenten an, die Mitgliederzahl des Vorstandes von 7 auf 9 zu erhöhen.
Schon 1905 hatte sich der Vorstand, als die Frage an ihn herantrat,
grundsätzlich für den Beitritt der Historischen Gesellschaft zur
Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz ausgesprochen, lagen und liegen
doch oft die Ziele der beiden Gesellschaften nahe beieinander. Aber
der letzte Entscheid war der Jahresversammlung vorzubehalten. Diese ent
schied denn auch am 18. Juni 1906 in Wohlen im Sinne des Vorstandes.

Die Jahresversammlung vom 15. Juni 1914 war die letzte Unternehmung

der Gesellschaft vor Beginn des Ersten Weltkrieges, nachdem sie

noch im Jahr zuvor zusammen mit der Allgemeinen Schweizerischen
Geschichtsforschenden Gesellschaft in Aarau ihre Tagung durchgeführt
hatte (1913, 8. September), an der Professor G. Meyer von Knonau
(Präsident der ASGG) in einer wohlgesetzten Übersicht die historio-
graphische Tätigkeit im Aargau und über den Aargau gewürdigt hatte6.

Obgleich die Kriegsjahre 1914 bis 1918 und die Nachkriegsjahre dem
Leben der Historischen Gesellschaft sehr abträglich waren, erschienen
doch im turnusgemäßen Wechsel (Ausnahme 1917) Argovia und
Taschenbuch in der Zeitspanne von 1915 bis 1925. Dagegen hatten alle mög-
bchen anderen Gesellschaftseinrichtungen unter Kriegs- und Mobili-
sationseinwirkungen gelitten. Während sechs Jahren fand keine
Jahresversammlung statt (1915 bis 1920), die Berichterstattung über die

Tätigkeit der Gesellschaft stockte, während zweier Jahre war der Vorstand
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nie zu einer Sitzung versammelt worden, der Tod von Vorstandsmitgliedern
in dieser Zeit bedrohte die Kontinuität in der Erledigung der

Geschäfte, vor allem der finanziellen. Wohl hatte erstmals 1921 in Brugg -
gemeinsam mit der Vereinigung Pro Vindonissa - wieder eine
Jahresversammlung getagt, doch ohne einen ordnenden Eingriff in die
Verhältnisse der Gesellschaft zu tun. 1922 fiel die Jahresversammlung aus,
so sei diejenige von 1923 in Baden eine dringende Notwendigkeit gewesen,

nachdem überdies im Januar 1922 noch Präsident und Aktuar
zurückgetreten waren. Mit der Konstituierung eines neuen Vorstandes traten

dann ab 1924 wieder normale Verhältnisse in der Gesellschaft ein,
abgesehen von der ungünstigen Finanzlage - ein Erbe der vorangegangenen

Zeit -, die aber bis 1925 auch gebessert werden konnte6'. -
Der Aufruf des Präsidenten von 1895 hatte im neuen Jahrhundert

tatsächlich zur Bildung verschiedener lokaler Vereinigungen geführt,
und 1922 bewarb sich die «Historische Vereinigung Seetal» um die

Kollektivmitgliedschaft bei der Historischen Gesellschaft des Kantons. Damit

wurde für die kantonale Gesellschaft eine Frage von grundsätzlicher
Bedeutung aufgeworfen. Vorerst lehnte der Vorstand das Gesuch, weil
die Statuten, ihm zu entsprechen, keine Handhabe boten, mehrheitlich
ab. Hauptgrund zu diesem Beschluß war die Befürchtung, es könnten in
der Folge viele Mitglieder aus der kantonalen Gesellschaft austreten und
in die lokalen abwandern, deren mehr lokale Forschungstätigkeit dem
historischen Bedürfnis des heimatkundlich eingestellten Geschichts-
freundes mehr zu entsprechen vermöchte. Eine Reduktion des Mitgliederbestandes

aber durfte die kantonale Gesellschaft nicht riskieren, sollte
die Finanzierung des Druckes der wissenschaftlichen Arbeiten nicht in
Frage gestellt werden. Eine Anpassung der Statuten an die neuen
Verhältnisse wurde deshalb nicht erwogen. Doch erwies sich die Entwicklung
der Dinge schließlich als stärker. Da weitere lokale Vereinigungen
entstanden, so bestand nun effektiv - sofern man ihnen die Möglichkeit der

Kollektivmitgliedschaft von seilen der kantonalen Gesellschaft weiterhin

versagte - die Gefahr, daß der Einzelne, vor die Entscheidung
gestellt, seiner engern heimatlichen Vereinigung den Vorzug gab. unter
diesem Druck nahm der Vorstand die Prüfung der Frage erneut an die
Hand. Daß die Kollektivmitgliedschaft auch einen für die kantonale
Gesellschaft freundlichen Aspekt haben könnte, vermochte man offenbar

damals noch nicht zu erkennen. So beschäftigte sich der Vorstand
vor allem mit der Frage, welches die Rechte der Kollektivmitglieder sein
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sollten und auf welche Weise bei Zulassung der Kollektivmitgliedschaft
für die kantonale Gesellschaft ein Verlust von Mitgliedern verhindert
werden könne, beantragte aber doch der Jahresversammlung (Rheinfelden,

13. Juni 1926), die Kollektivmitgbedschaft provisorisch
einzuführen.

Zur ganzen Frage schreibt der Berichterstatter7: «Wenn die alte
kantonale Gesellschaft den Schritt auf das Neuland nur zögernd zu
tun wagt, so darf man es ihr nicht verargen. Sie hat seit ihrem Bestehen
eine stattliche Zahl größerer und kleinerer wissenschaftlicher Arbeiten
publiziert, zum Teil von dauerndem, großem Werte, und sie wird auch in
Zukunft darauf sehen müssen, daß sie dieser Hauptaufgabe treu bleibt.
Andererseits ist es ganz ausgeschlossen, daß die Muttergesellschaft
imstande wäre, die lokalgeschichtliche Forschung im Kanton herum
wissenschaftlich oder gar finanziell richtig zu fördern. Dafür sind nun die
lokalen Vereinigungen da, denen ja auch von der aargauischen Regierung

das Recht eingeräumt wurde, örtliche Museen einzurichten, deren
Inhalt aber kantonales Eigentum bleibt. Möge in Zukunft jeder der beiden

Einrichtungen, der allgemein wissenschaftlichen - vertreten durch
die kantonale Gesellschaft — und der mehr lokalgeschichtlichen —

vertreten durch die Sektionen - ihr Recht bleiben.»
Daß der Vorstand, in begründeter Weise vorsichtig, doch den richtigen

Weg beschritten hatte, zeigt schon der Tätigkeitsbericht über die folgenden

Jahre8, worin über die wohltuende finanzielle Auswirkung der
Aufnahme von Kollektivmitgbedern die Rede ist, nachdem es sich
eben in natürlicher Weise ergeben hatte, daß nicht nur historische
Lokalvereinigungen, sondern auch Gemeinden, Unternehmen der Wirtschaft
und Industrie, Gewerbe, Schule usw. als Kollektivmitglieder hatten
gewonnen werden können. Wenn damit der Gesellschaft neue Geldmittel
erschlossen wurden, so ist wohl der ideelle Gewinn einer Verwurzelung
der Bestrebungen der Gesellschaft in ausgedehnterem Grund noch höher
anzuschlagen, ist doch damit eine Förderung des Interesses für historische

Anliegen in allgemeinster Form verbunden9.
Dieser Situation trug die Revision der Statuten im Jahr 1933 Rechnung

(genehmigt durch die Jahresversammlung Bremgarten, 1. Oktober
1933), womit die neue Institution folgendermaßen sanktioniert wurde:
«Kollektivmitglied der Gesellschaft können Vereine und Institute mit
einem Jahresbeitrag von mindestens Fr. 10.-, Behörden und Gemeinden
mit einem Jahresbeitrag von mindestens Fr. 20.- werden.»

101



Gleichzeitig wurde in die Statuten die Bestimmung aufgenommen,
daß als regelmäßige \ eröffentlichung der Gesellschaft womöglich ein
Jahrbuch mit wissenschaftlichen Beiträgen aus dem ganzen Arbeitsgebiet

unter dem Titel Argovia erscheinen solle. Damit wurde eindeutig
auf das Taschenbuch verzichtet und die Verpflichtung zur jährlichen
Herausgabc einer Veröffentlichung gelockert. Bemühte sich der
Vorstand nun einerseits um die Mehrung der Kollektivmitglieder, so lag ihm
andererseits auch die Gewinnung von weiteren Einzelmitgliedern am
Herzen. Bis 1930 erreichten diese eine Zahl von 350, was einer Verdoppelung

im Verlaufe von etwa zwei Jahren entsprach. Einer engern
Fühlungnahme der Gesellschaft mit den entlegeneren Gebieten des Kantons
und damit auch einer vermehrten Mitgliederwerbung wollte die erstmals
1932 durchgeführte Frühlingsversammlung der Gesellschaftsmitglieder
dienen. Der Gedanke war schon 1931 aufgetaucht. Damals wurde auch
ein systematischer Grabungsplan aufgestellt und in der Zeit der
Arbeitslosigkeit der dreißiger Jahre bewährte sich die durchaus neue Art
der Durchführung von Ausgrabungen als Notstandsarbeiten mit
Arbeitslagern. Darüber geben die in organisatorischer wie hinsichtlich der
wissenschaftlichen Ausbeute höchst interessanten Grabungsberichte in
den betreffenden Jahrgängen der Argovia Auskunft. Der Aktivdienst
1939-1945, der alle Kräfte absorbierte, und die anschließende
wirtschaftliche Vollbeschäftigung verhinderten seither, diese Versuche
fortzusetzen.

Die von der Jahresversammlung zu Aarau am 29. November 1953

genehmigten revidierten Statuten bringen in dem Sinne eine Abklärung,
als fortan einzig die ursprüngliche Benennung der Gesellschaft als
«Historische Gesellschaft des Kantons Aargau» verwendet werden soll. Damit

verschwindet die seit 1929 üblich gewordene Benennung «Aargauische

Historische Gesellschaft»; es verschwinden auch die Schwierigkeiten,

die sich aus der Doppelbenennung mit den Grundbuchämtern
ergeben hatten. Im übrigen stellen die revidierten Statuten allgemein nur
einen Neudruck dar. Der Jahresbeitrag der Kollektivmitgbeder wird
konsequenterweise nicht mehr genannt, sondern der Beschlußfassung
durch die Jahresversammlung unterstellt. Daß die Gesellschaft die
zweite Nachkriegszeit ohne Schaden und in fruchtbarer, reicher Arbeit
zu durchschreiten vermochte, verdankte sie in erster Linie dem mit
seiner starken Arbeitskraft in klarer Zielsetzung die Geschäfte führenden
Präsidenten jener Jahre, Dr. Otto Mittler von Baden.
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Aargauischer Heimatverband10

Die Tatsache, daß seit einem runden Vierteljahrhundert der Präsident
der Historischen Gesellschaft den Vorsitz im Aargauischen Heimatverband

führt, legt es nahe, in einer Geschichte der Historischen Gesellschaft

über deren Verbindung mit dem aargauischen Heimatverband zu
sprechen.

Als erstmals in der Historischen Gesellschaft - angeregt durch einen
Vorstoß der Historischen Vereinigung Seengen (Dr. R. Bosch) - die

Frage der Aufnahme von Kollektivmitgliedern erörtert wurde, da

drängte sich den damals bestehenden lokalhistorischen Vereinigungen

des Kantons ein engerer Zusammenschluß unter sich auf. Eine
Sitzung ihrer Präsidenten unter dem Vorsitz von Dr. R. Bosch
beschloß (2. Januar 1926), den Vorstand der Historischen Gesellschaft
einzuladen, die Initiative zur Gründung eines aargauischen
Heimatverbandes zu ergreifen und zum Beitritt in diese Vereinigung alle mit
der Heimatkunde des Kantons sich befassenden Vereinigungen einzuladen.

Diesen Gedanken vertrat Dr. Bosch auch an einer Vorstandssitzung
der Historischen Gesellschaft am 12. Februar gleichen Jahres.

Eine weitere Vorbesprechung der Organisation des künftigen
Heimatverbandes fand 1927 am 12. Februar statt. Durch ihre Präsidenten waren

dabei vertreten: Die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau,
die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Aargau und die Aargauische

Vereinigung für Heimatschutz. Über die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit unter den großen aargauischen Gesellschaften, die sich in
irgendwelcher Form mit der Heimatforschung befassen, referierte Dr.
R. Bosch. Gerade die prähistorische und allgemein heimatkundbche
Forschung bedürfe unbedingt des Zusammengehens von Historiker,
Naturforscher und Heimatschützler (Ausgrabungen, Skelettfunde,
geologische Gutachten, Siedlungs- und Hausbauforschungen, Trachten,
eventuell Konservierung eines aargauischen Strohhauses, Schutz
prähistorischer Denkmäler, fachmännische Beratung bei Renovation von
KapeUen und Kirchen sowie anderer Baudenkmäler, Schutz alter Malereien,

Förderung der heimatkundlichen Forschung in allen Teilen des

Kantons, gemeinsame Gesuche an Behörden und Private usw.). Eine
Zentralkasse sollte wenn mögbch das Einholen von fachmännischen

Expertisen erlauben. Nach eingehender Diskussion, an der auch
Bedenken gegen eine so große Organisation vorgebracht wurden, kam man
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aber doch zu Beschlüssen : Die Vorstandsmitglieder der interessierten
Verbände zu einer gemeinsamen Sitzung einzuladen, das Museum für
Natur und Heimat in Aarau als zentrale Meldestelle zu bezeichnen, die
sich anschließenden Vereinigungen auf einen Beitrag von 10 Rappen pro
Mitglied zu verpflichten und die Führung des Rechnungswesens des
Verbandes der Naturforschenden Gesellschaft zu übertragen.

Die angekündigte Versammlung - sie wurde zur GründungsVersammlung

des Aargauischen Heimatverbandes - fand am 11. Juni 1927 in
Brugg statt. Es waren die Vorstände der Historischen Gesellschaft, der
Naturforschenden Gesellschaft, der Aargauischen Vereinigung für
Heimatschutz, der Gesellschaft Pro Vindonissa und die lokalhistorischen
Vereinigungen vertreten. Den Vorsitz führte der Präsident der Historischen

Gesellschaft des Kantons Aargau. Dr. R. Bosch referierte in
ähnlichem Sinne wie an der Sitzung vom Februar 1927 über die Notwendigkeit,

die aargauische Forschung auf eine einheitliche Grundlage zu
stellen. Eine Hauptaufgabe des großen Verbandes müsse es sein, für
Grabungen (römische Zeit und Mittelalter), für geologische Expertisen
usw. Fachleute zur Verfügung stellen zu können. Nach allem, was an
vorgeschichtlichen, an Natur- und Baudenkmälern im Kanton schon

zerstört worden, sei es Pflicht, das noch Vorhandene zu schützen, eine
Liste aller Denkmäler, deren Schutz erforderlich sei, aufzunehmen. Gleichzeitig

sollte noch mehr als bis anhin im Volke aufklärend und belehrend
gewirkt werden. Die Versammlung begrüßte diese Vorschläge. Sie

bestimmte als kantonale Meldestelle das Museum für Natur und Heimat
in Aarau. Eine kleine Kommission, bestehend aus den Präsidenten der
drei großen kantonalen Gesellschaften, sollte die Meldestatistik führen
und fachmännische Expertisen vermitteln. Zu ihren Händen wurde ein
Verzeichnis von Fachleuten und Vertrauensmännern aufgestellt.

Eine Delegiertenversammlung des folgenden Jahres (28. April 1928)
befaßte sich ausschließlich mit der Frage der Einführung von
Dorfchroniken im Kanton Aargau. Wiederum leitete der Präsident der
Historischen Gesellschaft die Verhandlungen. Dr. R. Bosch erläuterte am
Beispiel des Kantons Zürich Sinn und Zweck der neu zu schaffenden
Dorfchronik. Die Versammlung beschloß, den Gedanken, Gemeindechroniken

zu führen, bei den Lehrern, Pfarrern und Gemeindeschreibern
zu fördern, an diese Stellen ein Zirkular mit Anleitung zu verschicken,
durch die Kommission des Heimatverbandes eine Liste der
Chronikschreiber führen zu lassen und Mrenn möglich Chronikauszüge aus den
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Gemeinden zu sammeln und zusammenzustellen. Ob sich die
Versammlungsteilnehmer dabei bewußt waren, wie sehr sie mit ihrem Unternehmen

einen der tiefsten Wünsche von Augustin Keller, die ihn bei der
Gründung der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau beseelten,
wiederaufnahmen und zu verwirklichen suchten

Von 1929 bis 1939 erschienen alljährlich in der Maienzug-Beilage des

Aargauer Tagblattes heimatkundliche Beiträge aus allen Teilen des

Kantons, herausgegeben vom Aargauischen Heimatverband.
Am l.Juni 1929 fand in Brugg eine Tagung der aargauischen

Dorfchronisten statt, an der Dr. R. Bosch über die bisherigen Erfahrungen
mit der Abfassung von Ortschroniken Bericht erstattete. Gestützt auf
diese Erfahrungen, gab der Heimatverband eine Anleitung11 für die

Tätigkeit der Chronisten heraus und entsprechend wurde auch die
Öffentlichkeit durch einen Aufsatz (Dr. Bosch im Aargauer Tagblatt,
3. Juli 1929) «Über Zweck, Inhalt und Abfassung von Dorfchroniken»
aufgeklärt und für das Unternehmen interessiert. Seit dem 30. Dezember
1930 (Sitzung in Brugg) ist es üblich geworden, daß sich die Präsidenten
aller im Heimatverband vereinigten Gesellschaften zur «Jahresschlußversammlung»

treffen, die dem gegenseitigen Austausch von Mitteilungen

aus dem Tätigkeitsbereich der einzelnen Vereinigungen dient. Die
Jahresschlußversammlung von 1931 (30. Dezember) setzte in aller Form
fest, daß diese alljährliche Sitzung vom Präsidenten der Historischen
Gesellschaft des Kantons Aargau jeweilen einzuberufen sei. Damit war
auch sanktioniert, daß er den Vorsitz führte.

Der neue Präsident der Historischen GeseUschaft, der gleichzeitig auch
Staatsarchivar war, Dr. H. Ammann, suchte vor allem dahin zu wirken,
daß zwischen den Wünschen der lokalen Vereinigungen und den Interessen

der kantonalen Institutionen (Staatsarchiv) ein sachdienbcher
Ausgleich gefunden wurde (Anlage einer öffentlichen Sammlung von
Karten, Stadtplänen, Zeichnungen, Photoaufnahmen, Diapositiven im
Staatsarchiv). So stellte sich für den Ausschuß des Heimatverbandes
auch die Frage der Vereinigung des Heimatarchivs mit dem Staatsarchiv.

Gelegentbche Aufgaben, denen sich der Heimatverband unterzog,

waren in der Folgezeit die Bestandesaufnahme der
wappengeschmückten Marchsteine, eine Aktion zur Rettung der alten Trotte von
Effingen, die sich nun beim Museum für Natur und Heimat befindet.

Statuten hat sich der Heimatverband nie gegeben.
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Aus dem Wirken und Walten der Kräfte, die schließlich zur Gründung
des Aargauischen Heimatverbandes führten, aus den Absichten, die der

Tätigkeit des Verbandes zugrunde lagen, lassen sich deutlich drei
Richtungen herausschälen: archäologische Erschließung des heimatlichen
Bodens, Sicherstellung der vorhandenen über Flur befindlichen Denkmäler

durch eine Bestandesaufnahme des Vorhandenen, konservierender

Schutz der vom Verfall bedrohten Denkmäler durch sinnvolle Pflege,
mit vorerst privaten Kräften und Mitteln; daneben dann noch die Sorge

um die Erhaltung örtlicher Überlieferung durch die Bemühungen um
die Abfassung von Dorfchroniken. Gerade die ernsthafte Beschäftigung
mit den drei zuerst genannten Aufgabenkreisen mußte zur Erkenntnis
von der Unzulänglichkeit der privaten Mittel führen, für deren Anwendung

allzu oft auch rechtliche, gesetzliche Grundlagen fehlten.
So ist denn von Seiten des Aargauischen Heimatverbandes, dessen

Initiant inzwischen auch Vizepräsident der Historischen Gesellschaft

geworden war, in Verbindung mit der Historischen Gesellschaft

mit Nachdruck auf die Schaffung entsprechender gesetzlicher Grundlagen

und darauf fußender Organe durch den Kanton hingearbeitet
worden: Schaffung der Stelle eines kantonalen Archäologen, Inven-
tarisation der Kunstdenkmäler und Schaffung eines Amtes für
Denkmalpflege. Daß der Begründer des Aargauischen Heimatverbandes als

erster durch die Behörden zum Kantonsarchäologen gewählt wurde, war
eine sinnvolle Bestätigung seiner Bemühungen um die Erforschung des

aargauischen Bodens und um die Erhaltung seiner Denkmäler.
Heute sind dem Aargauischen Heimatverband folgende Gesellschaften,

Museen und Institutionen angeschlossen :

Historische Gesellschaft des Kantons Aargau
Naturforschende Gesellschaft des Kantons Aargau
Aargauischer Heimatschutz
Aargauischer Lehrerverein (kollektiv)
Gesellschaft Pro Vindonissa
Aargauische Trachtenvereinigung (kollektiv)
Stiftung Pro Argovia (kollektiv)
Aargauischer Kunstverein (kollektiv)
Historische Vereinigung Seetal und Umgebung
Fricktalisch-badische Vereinigung für Heimatkunde
Historische Gesellschaft Freiamt
Historische Vereinigung des Bezirks Zurzach
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Vereinigung für Natur und Heimat Lenzburg
Historische Vereinigung Wynental
Suhrentaler Vereinigung für Heimatkunde
Historische Vereinigung Zofingen
Historische Vereinigung des Bezirks Aarau
Vereinigung für Heimatkunde des Bezirks Baden

Vereinigung Alt-Aarburg
Kantonale Historische Sammlung
Historisches Museum Baden
Historisches Museum Zofingen
Sammlung Alt-Aarau
Aargauische Kunstsammlung

Aufgaben und ihre Durchführung

Die Gründung der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau war
einem sehr realen Bedürfnis - Sicherstellung der Archivbestände im
Kanton - entsprungen. In seiner Ansprache, die Augustin Keller an die

Gründungsversammlung am 3. November 1859 in Brugg hielt, klangen
nun aber doch auch staatspolitische Erwägungen in aller Deutlichkeit
an: «Ein Volk, das eine große Geschichte hat, stirbt nicht. Groß aber ist
nur diejenige Volksgeschichte, welche in der Zeit die Trägerin eines
Gedankens der Gottheit ist. Ob ein Volk diesen Gedanken nun siegreich
vertrete, oder ob es tragisch für ihn erliege, immerhin vertritt es dabei
die providentielle Entwicklung der Menschheit mit; ruhmreich
untergehend oder triumphierend, hat es die Mitempfindung aller kommenden
Jahrhunderte für sich, ja es trägt auf ihre Herzen eben seine eigne
Großherzigkeit über. Wie könnte denn uns, den hier vereinten Landesgenossen,

dieser erhabne Trost fremd sein, der aus der Geschichte spricht
(stehen wir doch hier auf dem großen Grabe Vindonissas!) Das
Geschlecht, das jetzt diesen Boden bewohnt, ist nicht bloß der freie
Besitzer desselben geworden, sondern es hat uns heute diese Männerschar
hieher gesendet zum Schutze und zum Flor des großen geschichtlichen
Erbes, das sein eigen geworden ist. Es wiU nicht hinter der Strebsamkeit

der Ahnen zurück bleiben. »

Damit erscheint die Vergangenheit, die Geschichte wiederum als das

Verbindende und Tragende in der staatlichen Gemeinschaft; die
Beschäftigung mit ihr als eine tiefe Verpflichtung. —
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Darüber hinaus aber galt es, der Gesellschaft ihre Aufgaben auch im
Konkreten zu umschreiben und zuzuweisen. In dieser Hinsicht ist es

erstaunlich, wie wenig eigentlich darüber im Statutenentwurf und in den
definitiv angenommenen Statuten ausgesagt wird. Direkt spricht sich
§ 2 aus, wenn er als Aufgabe nennt, « die vielen Quellen unserer Archive
und handschriftlichen Sammlungen zu benutzen und an die Öffentlichkeit

zu bringen». Und nur indirekt geht aus § 9 hervor, daß es ebenso
Sache der Gesellschaft sei, Werke (gemeint sind damit Bücher und
Zeitschriften) durch Tausch und Kauf zu beschaffen und Antiquitäten zu
sammeln und aufzubewahren, wie auch aus § 4 und 6 zu ersehen ist, daß
die Gesellschaft eine periodische Zeitschrift herauszugeben und geeignete

geschichtliche Mitteilungen und Arbeiten in Druck zu geben
beabsichtigt.

Konkrete Ziele hatte Keller in seiner Eröffnungsrede gesteckt, wenn
er davon sprach, es gelte, den reichen Schatz von Überlieferungen, der
teils in unserm Boden, teils in den Archiven und teils in der Sprache des

Volkes verborgen sei, zu heben und fruchttragend zu machen.
In der richtigen Erkenntnis, daß eine derartige Aufgabenstellung mehr

erfordere, als was Einzelne oder sogar eine einzelne Generation aus ihrer
Kraft vermöchten, ging man auf weite Sicht planend zu Werk. «Es
handelte sich nun vor Allem um Organisation der Arbeit. Wir verstehen
darunter nicht blos periodische Beiträge Einzelner zu den Vereinsschriften,

sondern umfassende Aufgaben solcher Art, welche von dem Einzelnen

begonnen werden müssen, obschon sie das Arbeitsvermögen eines
Einzelnen, oder wenigstens die Muße eines Amts- oder Berufslebens, weit
übersteigen. Drei solche Stoffe von größter Wichtigkeit boten sich dar:
sprachgeschichtliche, kirchengeschichtliche und rechtsgeschichtliche
Forschungen, auf deren Grundlage hin allein sich das aUgemein-histo-
rische Gebäude entwerfen und aufführen läßt.»

Wenn man berücksichtigt, daß die letzte Äußerung schon ganz
bestimmte Einzelarbeitsgebiete umschreibt, so ließe sich für die Grün-
dungszeit der GeseUschaft etwa folgendes Aufgabenprogramm
zusammenstellen :

Archive und handschriftliche Sammlungen im ganzen Kantonsgebiet.
Schutz ihrer Bestände gegen Veräußerung und Abwanderung. Ordnung
und Sicherstellung durch Inventarisation. Bereitstellung für die
wissenschaftliche Nutzung.
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Antiquitäten. Auffindung und Sammlung derselben. Schutz des

Sammlungsgutes gegen Abwanderung aus dem Kantonsgebiet. Verhinderung

von Grabungen durch Außerkantonale. Zweckdienliche
Aufbewahrung des Sammlungsgutes. (Verstand man unter Antiquitäten vorerst

Fundgegenstände aus prähistorischer und römischer Zeit, so wurden

im Verlaufe der Sammlungstätigkeit auch Mittelalter und neuere
Zeit miteinbezogen.)

Herausgabe einer periodischen Zeitschrift.

Errichtung einer gesellschaftseigenen Bibliothek als Hilfsmittel für die

Mitglieder bei ihren historischen Arbeiten.

Im engen Zusammengehen mit der Archivarbeit :

1. sprachgeschichtliche Forschungen (Sammlung und Erklärung der
Orts- und Flurnamen im Aargau);

2. kirchengeschichtliche Forschungen (Die aargauischen Gotteshäuser);

3. rechtsgeschichtliche Forschungen (Sammlung und Herausgabe der

Rechtsquellen).

Es soll in der Folge versucht werden, die Verwirklichung der vorstehenden

Programmpunkte im einzelnen zu verfolgen, um auf diese Art einen
Einblick in die Tätigkeit der Gesellschaft zu gewinnen, auch Kenntnis
zu nehmen von den Schwierigkeiten, die zu überwinden waren. Damit
wird sich dann von selbst die Möglichkeit einstellen, sich ein Urteil
über Erfolg und Mißerfolg, über Fruchtbarkeit oder Fruchtlosigkeit all
solcher Bemühungen zu bilden, wenn auch dieses Urteil vielfach nicht
ausgesprochen, sondern zwischen den Zeilen zu suchen sein wird.

Auf alle Fälle wird man sich dabei immer wieder vor Augen halten
müssen, daß auch die Begründer der Gesellschaft nicht nur von einem

leichtfertigen Optimismus getragen zu Werke schritten, sondern daß sie

sich bei ihren Bemühungen vieler Schwierigkeiten und mancher
Widrigkeiten, die ihrer warteten, bewußt waren. Wohl sahen sie die erfreuliche

Aussicht vor sich, daß wenigstens auf einzelnen Gebieten kantonaler

historischer Forschungen lange Versäumtes nachgeholt werden könne,
daß eine reiche Ausbeute zu gewinnen sei, daß aber auch vieles, was
ebenso der Beachtung und Bearbeitung wert wäre, einstweilen in
vorsichtiger Bescheidung beiseite liegen bleiben müsse - z. B. die Sammlung

und Behandlung eben der keltischen und römischen Antiquitäten,
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der Münzen und anderer Kunstgegenstände, an denen der Boden des

Kantons so reich sei. - Denn gerade für derartige Unternehmungen,
planmäßig und andauernd durchgeführt, fehlte es an Geldmitteln. Und
nicht einmal für die anschauliche Aufstellung des schon Vorhandenen
seien Räumlichkeiten vorhanden. Interessanterweise empfand man
auch den Mangel einer größeren Stadt in unserm Kanton als hinderlich
für die Arbeiten der Gesellschaft. Eine solche mit all den ihr zu Gebote
stehenden Mitteln einigermaßen zu ersetzen, sei die angestrengteste und

aufopferndste Teilnahme der Gesellschaftsmitglieder nötig. Nur so
vermöchte das Zusammenwirken unserer Kleinstädte der Historischen
Gesellschaft etwas von dem Impuls zu verleihen, der sonst von einer
Metropole aus auf das übrige Land ausgehe11.

Die Archive und ihre Bearbeitung

Es scheint - schon der vorhergehende Abschnitt erlaubte Feststellungen

dieser Art -, daß der Aargau über die für ihn besonders schweren

Auseinandersetzungen um den Bundesstaat, über die eigene Verfassungskrise

von 1849 bis 1852 und über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
der zweiten Hälfte der vierziger und der fünfziger Jahre hinaus auch die
Geister, die er mit der Klösteraufhebung gerufen, vorerst nicht loswerden

sollte. Das Erbe vor allem an geistigen, ideellen Gütern auferlegte
ihm, ob er wollte oder nicht, in kultureller Hinsicht ernste Verpflichtungen.

Das traf besonders hinsichtlich der Klosterarchive zu.
Im August 1857 war die Finanzdirektion beauftragt worden, über den

Inhalt, den Zustand und die Besorgung der Klosterarchive von Muri
und Wettingen an die Regierung Bericht zu erstatten. Da der Schlußbericht

der früher bestellten Klosterarchivbereiniger, der Herren
Fürsprech PI. Weißenbach in Bremgarten und Professor Heinrich Kurz in
Aarau - mehrfach aber vergeblich von den Behörden reklamiert -, nicht
eingegangen war, hatte der Finanzdirektor die Situation in den beiden
Klöstern nun durch Staatsarchivar Schweizer untersuchen lassen und

legte dessen Ausführungen, daß die erwähnten Klosterarchive in
teilweise höchst ungeordnetem und gefahrdrohendem Zustande sich
befänden und daß von ihrem Inhalt soviel wie nichts bekannt sei, der

Regierung am 5. Februar 1858 vor. Gestützt darauf beschloß der

Regierungsrat am 10. Februar, die Erziehungsdirektion einzuladen, unter
Beiziehung eines Sachverständigen darüber Bericht zu erstatten, in
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welcher Weise die Bereinigung der Klosterarchive an die Hand zu nehmen

sei und mit welchen Kosten diese Arbeit verbunden sein dürfte12.
Den Regierungsbeschluß vom 10. Februar, der das Geschäft an die
Erziehungsdirektion übergab, hatte offenbar Augustin Keller als
Landammann veranlaßt, gehörte es doch in den Bereich jener komplexen
Angelegenheit der «Fürsorge für historische Urkunden und Gemeinds-
Chroniken», über welche Keller als Erziehungsdirektor der Regierung
am 8. Jänner schon Antrag gestellt hatte mit dem Erfolg, daß einerseits
die Justizdirektion eingeladen wurde, einen Verordnungsentwurf über
das Verbot eigenmächtiger Veräußerung von alten Urkunden aus
öffentlichen Archiven, sowie zur Bereinigung und Inventarisierung
derselben zu bearbeiten und vorzulegen, andererseits ihm selber empfohlen
wurde, zur Erreichung seines Zweckes im Kanton auf die Bildung einer
historischen Gesellschaft hinzuwirken.

Über den Vorarbeiten zur Gründung dieser Gesellschaft gingen das

Jahr 1858 und ein Teil von 1859 vorüber. Im November erfolgte die

Gründung der Gesellschaft; der Vorstand wurde bestellt und nahm
seine Tätigkeit auf. Unter dem Eindruck der vom Gesellschaftsvorstand

unternommenen Schritte und «um die Vorbereitung eines

aargauischen Regestenwerkes zu ermöglichen» - Regierungsrat E.Welti
hatte als Mitglied der Gesellschaft sich anerboten, zur Einleitung der
rechtsgeschichtlichen Forschungen ein Regulativ auszuarbeiten, wie dies
auch für die sprachgeschichtlichen und kirchengeschichtlichen Forschungen

abgefaßt worden war -, hatte die Regierung nun den Erlaß einer
«Verordnung über Aufzeichnung geschichtlicher Urkunden in den
öffentlichen Archiven des Kantons» an die Hand genommen. Den
Entwurf dazu hatte die Direktion des Innern am 22. März 1860 vorgelegt
(nicht mehr die Justizdirektion). Der Entwurf wurde am 26. März beraten,

mit wenigen Änderungen genehmigt und in das Gesetzesblatt13 und
in die Gesetzessammlung eingerückt14. Die Erziehungsdirektion aber
wurde gleichen Tags eingeladen, die nähere Instruktion für die durch die

Regierung zu ernennenden Sachverständigen zu entwerfen und vorzulegen

sowie Sachverständige vorzuschlagen.
Am 28. März schickte Keller die Verordnung an den Vorstand der

Historischen Gesellschaft mit dem Ersuchen, zu seinen Händen eine
derartige Instruktion zu entwerfen. Er mußte aber den Vorstand am 7. Juli
mahnen: «Sie möchten mir behufs der Entwerfung jener Instruktion
alle diejenigen Vorschriften und Aufträge bezeichnen, welche den Sach-
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verständigen zur Erfüllung ihres Mandates gegeben werden müssen. -
Da die Vollziehung der gedachten Regierungs-Verordnung wegen
fortdauerndem Urkundenschacher im Kanton, wie mir berichtet wird,
dringlich ist, so ersuche ich Sie, dem unterm 28. März an Sie gerichteten
Ansuchen mit baldgefälliger Beförderung Folge zu geben15.»
Dem Regierungsrat dauerte die Abwicklung des Geschäftes zu lange an.
So beschloß er auf eine Anregung hin und da die Inventarisierung und
Bereinigung der Klosterarchive besonders sowie eine Verfügung über
ihre künftige Bestimmung immer noch ausstehe, aber die Vorsorge zu
ihrer Erhaltung nicht länger mehr verschoben werden dürfe, der mit der

Untersuchung und Berichterstattung bereits beauftragten Erziehungsdirektion

noch den Regierungsrat Welti zur beförderlichen Lösung ihres
Mandates beizuordnen16.

Am 25. Juni oder kurz vorher nahmen die beiden Regierungsräte
miteinander die Besprechung für die nötigen Vorarbeiten in den einzelnen
Archiven vor und bezeichneten die Experten, die sie durchführen
sollten: Professor Rochholz für das aufgehobene Kloster Muri, Professor
Hunziker für das ebenfalls aufgehobene Kloster Wettingen und Pfarrer
Schröter für die Archive der Frauenklöster Hermetschwil, Gnadenthal
und Fahr. Die genannten Experten sollten ersucht werden, einige Tage
während der bevorstehenden Ferien darauf zu verwenden, die Materialien

der ihnen zugeteilten Archive zu durchmustern, dann zu ordnen,
nach ihrem historischen Wert auszuscheiden und sich in die Möglichkeit
zu versetzen, bestimmte gutachtliche Vorschläge über die Vollziehung
des regierungsrätlichen Auftrages vom 10. Februar 1858 und 6. Juni
1860 vorlegen zu können.

Im übrigen sollten von der getroffenen Anordnung die betreffenden

Klosterverwaltungen in Kenntnis gesetzt werden, mit dem Ersuchen,
dem Experten nicht nur den Zutritt zum Archiv zu gewähren, sondern

ihm, soweit nötig, zur Lösung der Aufgabe behilflich zu sein, indem die

Behörde damit nicht nur die größere Sicherung der historischen
Dokumente, sondern auch die leichtere Benutzung derselben für historische
Studien beabsichtige, wozu sie namentlich neuerdings von der Historischen

Gesellschaft des Kantons veranlaßt worden sei17. Bemerkenswert
ist hiebei, wie sich der Erziehungsdirektor der Historischen Gesellschaft,
deren Mitglieder über den ganzen Kanton zerstreut und allen Lagern
angehörig waren, als Plattform gegenüber den Klosterverwaltungen
bedient.
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Am gleichen Tage ergingen die entsprechend formulierten
Einladungen an die drei Experten (Hunziker, Vorstandsmitglied; Rochholz
und Schröter, Redaktoren der Argovia), wobei auch hier besonderes
Gewicht darauf gelegt wurde, daß die Experten nach ihrem Besuch in den
ihnen zugewiesenen Klöstern in der Lage sein sollten, Vorschläge über
die VoUziehung des regierungsrätlichen Auftrages zu machen. Gleichzeitig

gingen die mit Welti besprochenen Mitteilungen an drei
Klosterverwaltungen (Gnadenthal fehlt) und für das Kloster Wettingen an die

Bezirksverwaltung Baden18.

Am 3. Juni (offenbarer Verschrieb statt Juli) meldete der Klosterverwalter

von Fahr, daß «im hiesigen Kloster kein Archiv und überhaupt
keine Urkunden und Dokumente vorhanden sind, indem alle diese auf
das Kloster Fahr bezüglichen Gegenstände in Einsiedeln aufbewahrt
werden19.»

Nachdem alle diese Schritte unternommen waren, orientierte Keller
den Regierungsrat am 5. Juli 1860 darüber in einem zusammenfassenden

Bericht20. Der Regierungsrat nahm davon in dem Sinne Kenntnis,
daß die Experten vorderhand nur mit den Vorarbeiten beauftragt werden

sollten, die ihnen ermöglichten, den von der Regierung verlangten
gutachtlichen Bericht zu erstatten21.

Nach Mitte August lagen die Schreiben der drei Experten über das

Resultat ihrer Bemühungen der Erziehungsdirektion vor, Keller teilte
das vorläufig am 25. August seinen Regierungskollegen mit der Bemerkung

mit, « daß die Herren Experten ihre schwierige Aufgabe mit
anerkennenswerter Umsicht, Sorgfalt und Anstrengung gelöst haben».22
Daraus geht auch hervor, daß Rochholz in Muri 12 Tage, Hunziker in
Wettingen 9 Tage und Schröter in Hermetschwil und Gnadenthal
zusammen 6 Tage gearbeitet hatten23'24.

Die gutachtlichen Anträge der Experten über die Art und Weise der

künftigen Bereinigung sämtlicher Staats-, Stifts- und Gemeindearchive
des Kantons faßt der Berichterstatter der GeseUschaft25 dahin zusammen,

daß ein jedes Ortsarchiv inspiziert und besonders aufgenommen

werden müsse26.

Im besonderen profitierte auch die Jahresschrift Argovia von den

Untersuchungen, wie das folgende Schreiben von Rochholz belegt27:
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Aarau, 23. August 1860

«An die Hohe Erziehungsdirektion des Kantons Aargau

Der Weisung gemäß, welche laut Direktorialschreiben, dat. Zürich
15. August abhin, mich beauftragte, mich nach Rheinfelden zu begeben,
um mich daselbst mit Hrn. Pfarrer Schröter ins Einvernehmen zu setzen
sowohl in Betreff der von ihm und mir in den Sommerferien untersuchten

Klosterarchive und der daselbst von uns aufgefundenen Urkunden,
welche sich für die Geschichte der beiden Klöster Muri und Hermetschwil
gegenseitig bedingen und ergänzen ; als auch zu dem Zwecke, um mit
Hrn. Schröter diejenigen Urkunden, wie z.B. den Rheinfeldner Richtebrief

v.J. 1290, gemeinsam zu vergleichen, welche in das erste Heft des

erscheinenden Archivs der Aargauer Historischen Gesellschaft gesetzt
werden, habe ich mich dorthin begeben und den mir gewordenen Auftrag

vollzogen.
Samstag, 18. August, bin ich von hier abgereist und Montag am 20.

Aug. wieder hier eingetroffen.»
Welche weitgespannten Pläne und Hoffnungen auf deren rasche

Verwirklichung sich mit diesem ersten Unternehmen verbanden, bezeugt
die Vorrede zur Argovia 1861 28:

«Der diesmalige Inhalt [der Argovia] ist vorzugsweise bedingt
worden durch die aargauer Klosterarchive, an deren Untersuchung in
amtlichem Auftrage heuer gegangen wurde. Einige der mit diesem
Geschäfte beauftragt gewesenen haben ihren Fund nicht allein für die

Freunde der Quellenforschung, sondern eben so sehr als eine an unser
weiteres Publikum zu machende Relation behandeln wollen, weil unser
Verein auf unserer Bevölkerung beruht und ohne deren lebhafte Beteiligung

selber von keinem Gedeihen und keinem langen Bestand sein

könnte. Gegen diesen Arbeitsplan ist sicherlich nichts einzuwenden, als

daß vielleicht unser Arbeitsverfahren ihn noch nicht genugsam erreicht
hat. Aber gewiß wird sich Genügenderes als bisher auf dem uns zuständigen

Gebiete erreichen lassen, wenn diese Archive selbst, deren Lokale

jetzt noch ganze Tagereisen von ihren Bearbeitern entlegen sind, im
Laufe des neuen Jahres im Aarauer Staatsarchiv zusammen vereinigt
aufgestellt und für zusammenhängende ungestörte Bearbeitung
hergerichtet sein werden. »

Anders verhalte es sich mit einer weiteren, auch aus Anlaß dieser

Untersuchungen entstandenen Arbeit über Gnadenthal:
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«... sie erreicht ihr relatives Ende, indem sie die Regesten dieses

Konventes fertig und abgeschlossen der allgemeinen schweizerischen

Regesten-Sammlung beifügt29.»
Es spricht im Grunde genommen angesichts der sich stellenden

Aufgabe ein ganz gehöriger Optimismus aus den Äußerungen der Regierung,
des Erziehungsdirektors und nicht zuletzt auch des Gesellschaftsvorstandes,

der sich insbesondere in der unbesorgten Art ausdrückt, wie das

schon druckfertige, von Welti verfaßte Ausschreiben, die Sammlung der

Rechtsquellen betreffend, sofort im Hinblick auf die regierungsrätliche
Verordnung vom 26. März 1860 fallen gelassen wird. Sicher hätte ein

derartiges Formular (ähnlich dem von Rochholz für die Orts- und
Flurnamen verfaßten) und an die entscheidenden Stellen verschickt, eine
Reihe von Vorfragen rascher abzuklären vermocht, mindestens sehr
schnell die Größe und Schwierigkeit des ganzen Unterfangens ermessen
lassen. Aber auch für die Behörden hätte es zur Erkenntnis führen
können, daß wohl, was in § 3 der Verordnung ausgesprochen war, sich
sicher auf dem Verordnungsweg regeln lassen konnte, ebenso wie
gemäß § 4 eine Instruktion an die Sachverständigen ohne große Schwierigkeit

hätte abgefaßt und gestützt auf die damit gemachten Erfahrungen
auch hätte ausgebaut werden können.

Dagegen entzieht sich, weil ganz von den augenblicklich zu Verfügung
stehenden Persönlichkeiten und deren persönlicher Eignung und
Neigung abhängig, dem Einfluß durch eine Verordnung, was in § 2 so kurz
und einfach festgestellt wird: «Zu diesem Zwecke werden vom
Regierungsrate Sachverständige bezeichnet usw.» Es ist doch gerade in diesen

Belangen schon so, wie ein späterer Gesellschaftspräsident30 es

ausgesprochen hat, daß unsere Historische Gesellschaft einen Kanton als

Tätigkeitsgebiet habe, der keine Mittelpunkte wissenschaftlicher
Forschung aufweisen könne, wie sie Kantone mit großen Städten und vor
allem mit Hochschulen besitzen. Ob sich hier - im Aargau - jeweilen die

Träger wissenschaftlicher Arbeit finden, hänge daher zu einem wesentlichen

Teil von dem Zufall der Stellenbesetzung, vor allem an den
Mittelschulen, den Bezirksschulen und einigen staatlichen Posten ab.

Ob mitbin Sachverständige zur Verfügung standen, hing auch
damals von Zufälligkeiten ab, denen selbst die Regierung nicht ausweichen
konnte. Ganz bestimmt war ein Mann vorhanden, dessen Eignung und
Neigung nicht in Zweifel gezogen werden konnte: Emil Welti, vor
allem im Hinblick auf die beabsichtigte Sammlung der Rechtsquellen.
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Darum mag man es bedauern, daß ausgerechnet ihm - indem der
Vorstand sein Formular fallen ließ - die Möglichkeit entzogen wurde, durch
seine Direktiven dieser Sammlung von Anfang an Impuls und Richtung
zu geben. So muß man sich an das halten, was er selber an Veröffentlichung

von Rechtsquellen - neben seiner Tätigkeit in Regierung und
Bundesversammlung - leistete31. Leider hörten diese publizistischen
Arbeiten auf, als Welti - Bundesrat geworden - den Aargau verließ.
Andere verfügten über eine ausgesprochene Eignung zu wissenschaftlicher

Arbeit, doch führte sie ihre Neigung von der in diesem Falle
notwendigen Tätigkeit der Bereinigung der Archive weg (J. Hunziker,
K. Schröter, J. J. Bäbler, E. L. Rochholz, dem überdies Mangel an
kritischem Sinne und allzu freie Ausdeutungen vorgeworfen werden, u.a.m.

Die Situation, wie sie im Jahre 1860 nun gerade im Personellen vorlag,

mag die recht optimistische Haltung aller Stellen erklären helfen,
die sich schon in der Formulierung des § 2 der Gesellschaftsstatuten,
ebenso in § 1 der regierungsrätlichen Verordnung vom 26. März 1860

und in anderen Äußerungen ausdrückt. Seltener stößt man auf Bedenken
wie, man dürfe sich doch keinen Augenblick verbergen, daß schon die

Durchführung des Begonnenen genugsam Schwierigkeiten biete32. Im
allgemeinen erkannte man die dringende Verpflichtung, die vorhandenen
Archivbestände zu sichern - was man als durch die regierungsrätliche
Verordnung gewährleistet erachtete - und die Hauptaufgabe der

Archivbereinigung. Daß aber - bevor man mit kritisch-wissenschaftlicher
Einstellung, in der Kunst des Handschriftcnlesens bewandert, an die
wissenschaftliche Auswertung des Urkundenbestandes gehen konnte -
eine immense, sinnvolle und planmäßige organisatorische Arbeit zu
leisten war, die sich zum Teil mit der Auffindung von Archiven und Ar-
chivbeständen, mit deren Sicherung nicht gegen Verkauf und Diebstahl,
wohl aber gegen Altersschwäche, Feuchtigkeit oder andere Ungunst der

Einlagerung, mit Ordnen, mit Inventarisation, mit Erstellen von
Regesten, mit Quellenvcröffentlichung, mit eventueller Überführung zu

wenig gesicherter Bestände ins Staatsarchiv zu befassen hatte, das alles
scheint doch im Drang des Gründungs- und Arbeitsfiebers nicht in allen
Teilen beachtet worden zu sein. Mag auch sein, daß in jenem Jahrhundert,
das vorerst «die Wissenschaft von den Quellen» entwickelte, die

aargauische Gesellschaft, da dem Kanton eine eindeutige politische und

geistige Mitte nicht beschieden war, mit Verzögerung Anschluß an die

Entwicklung dieser Wissenschaft gefunden hat.
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So haftet denn den Bemühungen, die der Bereinigung der Archive
dienen, meistens der Charakter des von der Zufälligkeit Diktierten an,
etwas im schönsten Sinne des Wortes Dilettantenhaftes, das vielfach
eher noch der edlen Freude am Sammeln als der wissenschaftlichen Be-

fassung mit den Quellen oder der sachgemäßen Behandlung der Archivalien

gleich zusetzen ist. Deshalb darf es auch gar nicht verwundern,
wenn - kaum ist ein Jahr über den ersten Anläufen verflossen - schon

die Klage erhoben wird, daß « leider die Bereinigung der öffentlichen und
der Privatarchive, welche im vorigen Jahre von uns angeregt worden,
erst einige einleitende Schritte veranlaßt hat; doch ist die gegründete
Aussicht vorhanden, daß auch hierin die nächste Zukunft dem nicht länger

abzuweisenden Bedürfnisse erfolgreich entgegenkommen werde».33

Am meisten geschah, und diese Tätigkeit entsprach auch am ehesten

den Möglichkeiten der Gesellschaft, in jenem Zeitabschnitt in der
Beihilfe zur Sicherstellung von bedrohten Beständen oder in gelegentlichen
rechtzeitigen Hinweisen auf Sammlungen von Dokumenten, die eben

im Begriffe standen, aus wirklichen Bestandteilen tätigen Lebens zu
historischen Quellen zu werden. Doch ist gerade solchen Dokumenten
aus dem Bereiche des wirtschaftlichen Lebens allzuwenig Sorge
geschenkt worden - wenn z.B. Firmen ihre, vom Geschäftsstandpunkt aus

gesehen, bedeutungslos gewordenen Geschäftspapiere abstießen.
Als mit Verordnung vom 28. März 1860 die Regierung alle bisher

noch zünftigen Gewerbe und Handwerke von der bisherigen Gewerbeordnung

(aus dem Jahr 1806) befreite, sie als zunftfrei erklärte34, und
im folgenden Jahr daran ging, eine neue Gewerbeordnung zu entwerfen,
da suchte sich die Gesellschaft für ihr Archiv alle die Dokumente der
Zünfte und Handwerks-Innungen zu sichern, die durch diese Entwicklung

«herrenlos» geworden waren. Hiefür verschaffte sie sich die

Genehmigung der Regierung.
Über Bemühungen der Gesellschaft, zur Sicherung von Beständen

beizutragen, erfahren wir mehr.
Am 5. Januar 1862 teilte der Erziebungsdirektor dem Vorstand mit,

daß der Große Rat im Budget für die Übersiedlung der alten Klosterarchive

ins Staatsarchiv vorläufig einen Kredit von Fr. 1000.- bewilligt

habe. Zweck von Augustin Kellers Mitteilung war es, bei diesem Anlaß

die Auffassung des Vorstandes darüber zu erfahren, was bei der

Überführung gleichzeitig noch zu geschehen habe. Der Vorstand wies
denn auch auf die dringliche Notwendigkeit einer durchgehenden Re-
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gistrierung hin und machte seine Vorschläge zur Durchführung der
Arbeit. Mit Genugtuung nahm er nachher Kenntnis von der vollendeten
Vereinigung des Klosterarchivs, das damit aller weiteren Gefährdung
entzogen worden, mit dem Staatsarchiv und von der Mitteilung, daß das

Wettinger Archiv bald folgen werde.
Der erwähnte Großratsbeschluß hatte übrigens ein komisches

Intermezzo zur Folge. Kurze Zeit nach der Beschlußnahme ging bei der
Direktion des Innern folgendes Schreiben ein :

«An die tit. Direktion des Innern

Hochgeachteter Herr

Aus der Budget-Beratung des Großen Rates habe ich entnommen,
daß im Jahr 1862 fr. 1000 für die Bereinigung des Klosterarchives Muri
ausgegeben werden dürfen.

Falls obiger Ansatz teilweise für das Ordnen verwendet werden darf,
und nicht ausschließlich für die wissenschaftliche Untersuchung des

Herrn Professors Rochholz bestimmt ist, möchte ich mich Ihnen
bestens empfohlen haben, da ich in Sache bewandert bin und selten
jemand mit Lesung alter Urkunden so geläufig sein dürfte. Mit vollkommenster

Hochachtung „ _b M. Seder

Zeiningen, 7. Jänner 1862» gewesener Amtsschreiber

Die Direktion des Innern überwies Seilers Schreiben an die Erziehungsdirektion,

und Augustin Keller ließ Seiler am 10. Januar dahin verständigen,

«daß es sich für einmal bloß um die Translokation der alten
Klosterarchive in das Staatsarchiv und um Einrichtung dieser Archive
in den Lokalitäten des Staatsarchives handle. Die eigentliche Bereinigung

werde erst später an die Hand genommen werden können,
worüber von der zuständigen Behörde noch besondere Vorschriften erlassen

und nähere Anordnungen getroffen werden müssen.»35

Immerhin läßt diese Stimme aus dem \olk erkennen, wie weitherum
in diesem Volk Rochholz bekannt war und für wie mächtig man
im Kanton seine Stellung in Archivfragen, in denen er gerade vielleicht
nicht so zuständig war wie andere Vorstandsmitglieder, ansah.

Zu Beginn des Jahres 1876 gelang es dem Vorstand, den Übergang
des Schloßarchives Liebegg an das Staatsarchiv zu vermitteln. Es
handelte sich dabei um ein ziemlich umfangreiches Material (136
Dokumente) an Akten, Urbarien und Copialbüchern, die Zeit von 1318 bis
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1805 umfassend. Der Mitteilung von dem Übergang des Archivs an den
Kanton wird der Wunsch angefügt, das Beispiel möchte bei allen
Besitzern wertvoller Privatarchive Nachahmung finden. Seltsam optimistisch

tönt die Begründung : « In den trockenen und feuerfesten
Räumlichkeiten unseres Aargauischen Staatsarchivs sind diese pergamentenen

Schätze gegen jede Unbill der Zeit besser geschützt als irgendwo
sonst während der Inhalt dieser Archive (Privatarchive) bei der
materiellen (gemeint ist wohl materialistischen) Grundrichtung unserer
Zeit leicht entweder nach allen Richtungen der Windrose verschleppt
wird oder doch unbekannt, d. h. wertlos bleibt.» Später (1878) wurden
auf Veranlassung der Gesellschaft und im Auftrag der Regierung die
Archive der ehemaligen Propsteien Wislikofen und Klingnau dem
Staatsarchiv einverleibt und auf Anregung eines Gesellschaftsmitgliedes

auch zahlreiche Archivalien aus der früheren Vogtei Biberstein.
Etwa lagen die Dinge auch so, daß durch eine Zufälligkeit die

Erkenntnis eines grundsätzlichen Problems angeregt wurde. Zu Beginn
der achtziger Jahre hatte sich der Vorstand darum bemüht, die im
Kanzleiarchiv des Bezirksgerichtes Kulm abgelegten, für dieses Gericht
aber gegenstandslos gewordenen Gerichtsakten und Bereine der drei
ehemaligen Schloßherrschaften Reinach, Rued und Fahrwangen aus der
Zeit von 1659 bis 1798 zur wissenschaftlichen Nutzung ausgehändigt
zu bekommen. Die Einwilbgung des Bezirksgerichts lag vor. Erst bei der
Auslieferung konnte festgestellt werden, daß die historischen Akten, die
dem Gesellschaftsarchiv seinerzeit zur Benutzung zugesagt worden, gar
nicht mehr vollzähbg vorhanden waren, sondern daß das Gerichtsarchiv
von Kulm auf Anordnung des Obergerichtes teilweise «verschwunden»
war. Daraufhin stellte der Vorstand an diese Instanz das Gesuch, bei

künftigen Bereinigungen von Gerichtsarchiven die Historische Gesellschaft

zur Untersuchung der Akten beizuziehen und historisch wertvolle
Stücke der Gesellschaft zu überlassen (10. Februar 1888).

Einige Jahre später (1896), als zu befürchten stand, daß das im
Schloß eingelagerte Hallwil-Archiv der Feuchtigkeit in den dortigen
Räumen gänzlich zum Opfer faUen werde - das Schloß war in bedenklichem

baubchem Zustand - wandte sich der Vorstand mit dem
Vorschlag, das Hallwil-Archiv als Depositum im aargauischen Staatsarchiv
niederzulegen, an den in Stockholm wohnenden Walther von Hallwil.
Ihm und der Familie sollten alle ihnen zustehenden Rechte natürlich
vorbehalten bleiben. Der Vorschlag fand Billigung, der Plan konnte ver-
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wirklicht werden. Man glaubte das Hallwil-Archiv ganz allgemein und
für den Kanton Aargau gerettet. 1925 erfuhr der Vorstand, daß die
Gräfin von Hallwil das Archiv nach Bern zu verbringen wünsche, da -
wie sie glaube - das Material mehrheitlich bernische Angelegenheiten
betreffe und Bern über eine Universität verfüge. Der Vorstand war aber
der Auffassung, daß man das an Dokumenten besonders für Seengen
und die Gebiete um den Hallwilersee reiche und bedeutungsvolle Archiv
nicht in einen andern Kanton weggehen lassen dürfe, und auf seinen

Antrag lehnte die Regierung das Begehren ab. Darauf drohte die Gräfin,
die Hallwil-Stiftung aus dem Aargau wegzunehmen, eine Stiftung mit
Sitz in Seengen, die der Gemeinde bedeutende Steuern eintrug. Nach
den Bestimmungen dieser Stiftung muß ein Fünftel der Kapitalzinsen
zum Kapital geschlagen werden. Sodann sollen die Ausgaben für den
Unterhalt des Schlosses und die Kosten für die Verwaltung der Stiftung
bestritten werden. Von der verbleibenden, noch beträchtlichen Zinsensumme

ist ein Viertel für die Armen von Seengen und Niederhallwil
bestimmt, der Rest dient der Erforschung der aargauischen
Kulturgeschichte im weitesten Sinne, besonders des Seetales, und der Pflege
historischer Kunstdenkmäler im Aargau. Diese Mittel mit ihren großen
Möglichkeiten finanzieller Unterstützung der historischen Forschung im
Aargau gingen dem Kanton verloren, wenn er das Archiv nicht herausgab.

In dieser Gewissensfrage «Archiv oder Stiftung» entschied sich der
Vorstand unter dem Druck der Verhältnisse und gegen den Widerstand
des Staatsarchivars, der Regierung Herausgabe des Archivs zu
beantragen. Die Regierung faßte dann auch im Sinne dieses Antrages
Beschluß.

Der Beitrag, den Vorstand und Gesellschaft an die Bereinigung der
Archive im eigentlichen Sinne des Wortes leisteten, ist für jene ersten
Jahrzehnte des Bestehens der Gesellschaft in zwei Richtungen zu
suchen. Er mag heute vielleicht geringfügig genug angeschlagen werden,
dürfte aber unter den damals gegebenen Umständen doch von Bedeutung

gewesen sein.
In seiner präsidialen Rede an die Jahresversammlung vom 28.

November 1863 in Lenzburg sagte Augustin Keller - nachdem er in gewaltigen

Worten das Bild vom hehren Tempelbau der Geschichte und von den
Geschichtsbeflissenen als den Priestern verschiednen Grades in diesem

Tempel heraufbeschworen und ihre Aufgaben und heiligen Verpflichtungen

umschrieben hatte -, Materialien zu dem erhabenen Bau zu
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sammeln, sei auch Ziel und Aufgabe der jungen, erst seit wenigen Jahren

tätigen Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Doch reichten Zeit, Hände
und Geldmittel der Gesellschaft nicht aus, an aUen Orten und auf allen
Stufen der Arbeit alles zu tun. Deshalb müsse es im weiteren Aufgabe
der Gesellschaft sein, «für den Bau allüberall und selbst in den Schichten

des Volkes Liebe und Begeisterung zu wecken, von allen Seiten ihm
schaffende Geister und tätige Hände zuzuführen».

Wenn es der Gesellschaft wirklich mit der Zeit gelingen konnte,
breite Kreise des Volkes mit den Anliegen der historischen Forschung
bekannt und vertraut zu machen und deren Verständnis dafür zu
gewinnen, dann mochte mit dem Verständnis auch die Bereitwilligkeit
und Einsicht sich einfinden, für die Anliegen der Geschichtsfreunde
die zur Ausführung nötigen finanziellen Mittel bereitzuhalten. Die
Öffentlichkeit ständig und immer wieder in diesem Sinne für die Geschichte

zu gewinnen, ist wohl eine der Hauptaufgaben der Gesellschaft. Je
mehr sie in dieser Richtung erfolgreich war, um so besser diente sie

der Bereinigung der Archive, einer Angelegenheit, für die in der
Öffentlichkeit allgemein weniger Interesse und weniger Verständnis vorhanden
ist, weil sie scheinbar «für das Leben» nichts nützt und bloße
Liebhaberei einiger Sonderlinge zu sein scheint.

In der andern Richtung liegen alle die Anregungen und Anstöße, bei
«der h. Regierung dahin zu wirken, daß die wissenschaftliche Ordnung
und Bearbeitung der altern Archive des Kantons beförderlich an die
Hand genommen, durchgeführt und sie für die vaterländische Geschichtsforschung

nutzbar gemacht werden»36. Doch genügte eben das allein
nicht, wenn nicht daneben gleichzeitig eine gehörige aufklärende Tätigkeit

in der Öffentbchkeit lief. 1873 ging der Vorstand die Erziehungsdirektion

an, in Vollziehung einer schon im Jahr 1860 erlassenen regie-
rungsrätbcben Verordnung (vom 26. März) eine Bereinigung sämtbcher

aargauischen Archive der Gemeinden, Pfarreien und Stifte vornehmen
zu lassen; die Erziehungsdirektion verlangte tatsächlich für diese Aufgabe

einen Kredit von Fr. 1000.-. «Es wurde derselbe aber von den

zuständigen Instanzen nicht ins Staatsbudget aufgenommen.» Im
allgemeinen war die zuständige Instanz, an deren Kargheit die Ausführung
des Unternehmens scheiterte, der Große Rat.

Um so mehr begrüßte im Jahr 1880 die Gesellschaft mit großer Genugtuung

das Erscheinen des Urkundenbuches der Stadt Aarau als Band 11

der Argovia. Damit war einmal ein Schritt zur Verwirklichung des gro-
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ßen Programms getan. 1877 hatte die Stadt eine völlige Neuorganisation
ihres Archives beschlossen, nachdem vorher schon mit einer Registrierung

der Urkunden begonnen worden war. Die neue Aufgabe übertrug
sie Dr. H. Boos, Privatdozent in Basel, womit der Fachmann von
auswärts beigezogen wurde. Boos führte die mühevolle Arbeit in den Jahren
1878 und 1879 durch. Die Grundsätze, nach denen die Veröffentlichung
erfolgte, waren die in der Fachwissenschaft jener Jahre übhchen. Ebenso

geschah die Ausscheidung der nicht zu veröffentlichenden Urkunden
nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Für die Edition des Textes
hielt man sich an das Gebot, ihn diplomatisch so getreu zu geben, als es

im Druck möglich und wünschbar ist, « d. h. nicht etwa, wie es so oft in
Publikationen historischer Vereine geschieht». Bei dieser Arbeit ergab
sich, daß, was man bisher von Aarauer Urkunden publiziert hatte, -
auch in der Argovia -, in unzweckmäßiger, unwissenschaftlicher Art
erfolgt war, indem die Texte nicht aus den Urkunden, sondern aus einem

zum Teil sehr ungenauen Copialbuch entnommen wurden. Boos ging in
seinem Vorwort zum Aarauer Urkundenbuch von den preußischen
Jahrbüchern 1875 aus, die auf den verschiedenen Zustand der Archive,
besonders der Gemeindearchive, in Frankreich und Deutschland
aufmerksam machten und besonders hervorhoben, daß namentlich für die

Archive der Reichsstädte etwas geschehen müsse. Boos bezweifelt, daß

in solchen Dingen viel vom Staate zu hoffen sei. Die Klage über den

verlotterten Zustand vieler städtischer Archive gelte jedenfalls auch für
die Schweiz, wo weder die Einsicht der Gemeindebehörden noch der

Mangel an Mitteln für einen Luxus, wie es ein Archiv ist, der Hoffnung
auf Besserung Raum gewährten. - Genugtuung mochte die Gesellschaft
aber auch erfüllen, weil die Herausgabe des Urkundenbuches mit
Unterstützung des Stadtrates von Aarau und der Historischen Gesellschaft des

Kantons Aargau möglich geworden war. - Dieser Erfolg mag dazu

Veranlassung gegeben haben, daß im Jahr 1880/81 im Samstagskränzchen
sich oft an die wissenschaftlichen Diskussionen eine Besprechung von
Fragen praktischer Art - wie man das damals nannte - anschloß,
zunächst, wie die vorhandenen archivalischen Schätze, vor allem die
Gemeindearchive, so geordnet werden könnten, daß sie - wie es jetzt mit
dem Stadtarchiv von Aarau der Fall war - wissenschaftlicher Benutzung
zugänglich würden. Dabei gelangte man zum Schluß, daß es vielleicht
eine der nächsten Aufgaben der Gesellschaft sein müsse, die auf dieses

Ziel hinführenden einleitenden Schritte zu tun. Damit hätte man sich
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wieder auf dem Stand der Anregung befunden, wie sie schon acht Jahre
vorher zuhanden der Regierung gemacht worden, immerhin mit dem

grundsätzlichen Unterschied, daß jetzt auf den jüngsten konkreten
Erfolg der Arbeit im Aarauer Archiv sowie auf Mögbchkeiten der
Finanzierung hingewiesen werden konnte.

Den wertvollsten Beitrag an die Bereinigung der Archive vermochte
allerdings die GeseUschaft erst von einem Zeitpunkt an zu leisten, da sie

zum Kreise ihrer Mitglieder Persönbchkeiten zählen durfte, die - von
einer leidenschaftlichen Hingabe an diese Arbeit getrieben - über die

notwendigen spezialwissenschaftlichen Kenntnisse und über ein
außerordentliches Maß an Organisationsfähigkeit verfügten.

Hinsichtlich der Verhältnisse im aargauischen Staatsarchiv befand sich
die Gesellschaft in einer etwas besonderen Lage, indem hier zum Rechten

zu sehen doch in erster Linie Sache der Regierung war. Dennoch gehört
unter die Hauptforderungen schon aus der ersten Zeit nach der
Gesellschaftsgründung diejenige auf eine Bereinigung des sogenannten alten
Staatsarchivs (Bestände von vor 1803), die in vielen Teden noch gar
nicht geordnet waren, sowie der im vierten Gesellschaftsjahr zuhanden
der Regierung gemachte Hinweis auf die dringende Notwendigkeit einer

durchgreifenden Registratur im Staatsarchiv, wenn es überhaupt für die
wissenschaftliche Arbeit erschlossen werden soUte. Derartige Hinweise
oder - wie etwa Ende der sechziger Jahre - die bedauernde FeststeUung,
daß trotz allen Bemühungen noch nichts geschehen sei, sind die äußerlich

sichtbar werdenden Zeichen, daß sich auch die Gesellschaft um das

Staatsarchiv sorgte. Es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, daß die beiden

regierungsrätlichen Vorstandsmitgbeder Keller und Welti - beide an
der Bewahrung und Erschließung der Archive und vor allem des

Staatsarchivs persönlich interessiert, Welti besonders im Hinbbck auf die Pu-
bbkation der historischen Rechtsquellen — darüber hinaus manches

unternahmen, gesprächsweise unter ihren Regierungskollegen, was nicht
ohne weiteres heute noch in Erscheinung zu treten vermag. Den gemeinsamen

Bemühungen blieb der Erfolg nicht versagt. 1873 wurde Karl
Brunner, bisher Rektor und Geschichtslehrer am Gymnasium Biel, nach
Aarau berufen, um die bisher vernachlässigten älteren Archivalien des

Staates zu ordnen. Daneben erstellte er in den kaum acht Jahren seiner

Tätigkeit (er starb schon 1881, noch nicht fünfzigjährig) einläßliche
Regesten von um die 4000 Urkunden aus fünf Abteilungen des

Staatsarchivs, während der 1842 als Nachfolger von F. X. Bronner zum Staats-
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archivar gewählte Friedrich Schweizer die Bearbeitung des neueren
Archivs (Bestände ab 1803) besorgte. Nach Brunners Tod übernahm Hans

Herzog die Ordnung des Archivs und vor allem die Verzeichnung und

Regestierung der über 10000 Urkunden, eine Arbeit, die bis 1906

dauerte.
Die 1873 gewählte Lösung, daß neben den Staatsarchivar eine besondere

Archivkraft für die Ordnung und Regestierung der Urkundenbestände

eingesetzt wurde, wäre sehr befriedigend gewesen, hätte sie

doch Gewähr geboten, daß ein Archivfachmann sich ständig und
hauptamtlich mit der Bereinigung des altern Archivs hätte beschäftigen können.

Allein, schon 1885 wurde nach dem Tode von Schweizer Herzog
auch Staatsarchivar, ohne daß er an seinem früheren Posten ersetzt worden

wäre, und außerdem 1889 noch Kantonsbibliothekar. Diese Regelung

blieb ein halbes Jahrhundert. Wenn trotzdem in dieser Zeit keiner
der drei Bereiche wesentliche Benachteiligung erfuhr, so dankt der Kanton

dies dem unermüdlichen Fleiß von Hans Herzog, seinem weiten
geistigen Horizont, seiner ausgesprochenen Liebe zu «seiner» Bibliothek
sowie nicht zuletzt seiner Fähigkeit, in stiller Bescheidung ohne große
Kredite und ohne zweckdienliche Arbeitsräume sein umfassendes

Arbeitspensum zu bewältigen. Die Lösung, aufweiche die Gesellschaft seit
Jahren hingewirkt hatte, war demnach eingetreten - aber leider nicht für
allzu lange Zeit. Daß trotzdem die auch von der Gesellschaft geforderte
Bereinigung des Staatsarchivs ihren steten Fortgang nahm, hat
seinen Grund vor allem in den persönlichen Qualitäten des Amtsinhabers,

der neben seiner beruflichen Beanspruchung zusätzlich noch
während fast vier Jahrzehnten der Historischen Gesellschaft als Aktuar
und jahrelanger Redaktor der Gesellschaftspublikationen treue Dienste
leistete37.

Daß, wie es so zukunftsfreudig schon im Entwurf zu den Satzungen
der Gesellschaft heißt, «die Gesellschaft darnach trachten werde, die vielen

Quellen unserer Archive und handschriftlichen Sammlungen zu
benutzen und an die Öffentlichkeit zu bringen,» dies nur möglich war, wenn
die Archive geordnet und damit der Benutzung zugänglich waren, daß

der Aargau sich an größeren, im schweizerischen Rahmen aufgezogenen
Werken auch erst beteiligen konnte, wenn einmal diese Voraussetzung
erfüllt war, mußte man bald genug erkennen. So wies die
Jahresversammlung von 1863 einen Vorschlag des Vorstandes betreffend die
«Schweizerische Urkundensammlung» zurück, indem sie ihn beauf-
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tragte, vorerst einmal bei der Regierung dahin zu wirken, «daß die
wissenschaftliche Ordnung und Bearbeitung der altern Archive des Kantons
beförderlich an die Hand genommen, durchgeführt und sie so für die

Geschichtsforschung nutzbar gemacht werden». Das hätte sich der
Vorstand auch ohne die deutliche Antwort der Jahresversammlung zum
voraus selber sagen können und hat es wahrscheinlich auch getan. So

bleibt für die Erklärung seines Vorgehens nur die Annahme, daß er sich
damit eine wirksamere Stoßkraft gegenüber der Regierung verschaffen
woUte.

Von einer größeren QueUenpublikation durch die Gesellschaft war
deshalb erst viel später wieder die Rede (abgesehen von den Arbeiten von
Welti), zu einem Zeitpunkt, als im altern Staatsarchiv die ordnende und
die Urkunden mit Regesten erfassende Tätigkeit seit anderthalb
Jahrzehnten im Gange war. Da stellte der Vorstand fest (1887), daß nun die
nächste größere Arbeit, die in Angriff genommen werden müßte, die
Ausgabe eines aargauischen Urkundenbuches wäre, «eine Sammlung
aller auf den Kanton und dessen Provinzen bezüglichen älteren Urkunden,

teils in wörtlichem Abdruck, teils in Regestenform vorgelegt».
Wenn sich der Vorstand dennoch dieser Aufgabe nicht unterzog, so hatte
er seine guten Gründe. Der anfängliche - in seiner Art auch erfreuliche
und belebende - Optimismus war unter dem Eindruck 25jähriger
Erfahrung etwas geschwunden und an seine Statt war ein ruhigeres
Abmessen des Verhältnisses zwischen den zur Verfügung stehenden Mitteln
(nicht nur den finanzieUen) und der gestellten Aufgabe getreten. So

stellte man - sich bescheidend - fest, daß die zum Werk unerläßlichen
mehrfachen persönlichen Arbeitskräfte fehlten, daß die Geldmittel der
GeseUschaft nicht ausreichten und mit einem buchhändlerischen Erfolg,
der die Finanzierung hätte unterstützen können, nicht gerechnet werden
dürfe. Man hielt sich dabei an den Vorgang im großen und reichen Kanton

Bern, wo - nachdem die ersten zwei Bände seines Urkundenwerkes
Fr. 70000.- gekostet hatten - das Erscheinen des dritten Bandes lediglich

aus finanzieUen Gründen immer noch auf sich warten ließ. - Was
der Vorstand gar nicht in seine Berechnungen miteinbezog, war der
Versuch, sich die Unterstützung durch die Gemeinden - aUer oder einiger
besonders interessierter - zum voraus zu sichern, wozu doch die bisherigen

Erfahrungen, z.B. mit der Stadt Aarau, hätten ermutigen können.
An der Jahresversammlung vom 9. Oktober 1893 wurde Dr. Walther

Merz, Justizsekretär in Aarau, in den Vorstand gewählt. Das Bedeu-
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tungsvoUe, das dieser Wahl zukommt, liegt darin, daß so in engste
Berührung mit der Gesellschaft eine Persönlichkeit trat, die in höchstem
Maß die Befähigung in sich trug, zu erkennen, was hinsichtlich der
weiteren Bearbeitung der aargauischen Archive zu tun war, dessen Geist den

Gang dieser Arbeiten zu sinnvollem Plan ordnete, dessen geistige,
arbeitsorganisatorische und handwerkliche Fähigkeiten ihm erlaubten und
ihn berechtigten, jede dieser Arbeiten auch persönlich an die Hand
zu nehmen. In ihm verbanden sich auf die glücklichste Weise der
Rechtskundige mit dem gewissenhaften Historiker.

Ihm lag vorerst daran, in großzügiger Fortsetzung der Arbeiten von
Emil Welti die Rechtsquellen des Kantons zu erschließen. So legte er
dem Vorstand im Oktober 1894 seinen Plan einer umfassenden Sammlung
der aargauischen Rechtsquellen vor. Die Sammlung sollte in der Argovia
publiziert werden «und es war vorauszusehen, daß damit eine ganze Reihe

von Bänden der Jahresschrift belegt werden würde». Bereits hatte der
Gemeinderat von Aarau zugesichert, in das Budget für 1895 Fr. 1000.-
als Beitrag der Stadt an die Kosten der Herausgabe der Rechtsquellen
der Stadt Aarau aufzunehmen. Als Gegenleistung verlangte die Stadt die
Überlassung einer Anzahl Exemplare des Werkes.

Trotzdem beschloß der Vorstand schließlich, die aargauischen Rechtsquellen

gesondert außerhalb der Argovia zu veröffentlichen. Der
Durchführung der Publikation waren ein besonderes Programm und ein

Finanzierungsplan zugrunde zu legen. Gestützt auf diesen Plan sollten die
in Frage kommenden Städte, der Kanton und der Schweizerische
Juristenverein um möglichst hohe Beiträge an die Kosten angegangen werden.

Die neue Publikationsreihe konnte von den Gesellschaftsmitgliedern

zu ermäßigtem Preise erworben werden.
Die Rechtsquellen der Stadt Aarau (erster Band) erschienen vorerst

doch in der Argovia38. Das ihnen vorangestellte Vorwort ist in mancherlei

Hinsicht bemerkenswert. Die bisherigen Veröffentlichungen aargauischer

Rechtsquellen hätten nicht einen Zehntel des vorhandenen Materials

benutzt oder gefunden. Die Art und Weise der bisherigen Veröffentlichung

von Rechtsquellen (Argovia 1-4, 9 und 11 und anderer Zeitschriften)

entsprächen nicht mehr den Anforderungen, die man jetzt an
derartige Publikationen zu stellen berechtigt sei. Sie sei im allgemeinen nach
den jeweilen vorliegenden Handschriften erfolgt, ohne Rücksicht darauf,
ob ältere Überlieferungsformen vorliegen oder nicht. Es müßten daher
auch diese bereits bekannten Quellen wiederholt im Zusammenhang
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publiziert werden, und zwar nach den ältesten und besten Texten unter
Angabe der Lesarten der späteren Aufzeichnungen.

Als sein Programm nennt Merz die Veröffentlichung der aargauischen
RechtsqueUen entsprechend der frühern territorialen Einteilung des

Kantons. Mit denjenigen der Stadt Aarau beginne er schon deswegen
zuerst, weil ihm das Stadtarchiv Aarau als erstes mit größter Liberalität
geöffnet worden sei. Die Fortsetzungen sollten als selbständige Publikation

jeweilen in nicht allzugroßen zeitbchen Abständen folgen.
In der Einleitung umschreibt Merz, was er unter Rechtsquellen des

Kantons Aargau versteht. Diese Umschreibung zeugt von seinem
umfassenden Geist, der für die Auswahl der zu veröffentlichenden Quellen
höchste rechtsphilosophische Gedanken zum Maßstab nimmt. Seine
wegleitenden Bemerkungen über das Stadtarchiv Aarau und dessen

wichtigere Bestandteile sind gleichsam schon ein vorläufiges Inventar.
Die Begründung seiner Editionsgrundsätze führt Merz auch zu einer
Auseinandersetzung mit der Arbeit von Boos, die er in sachlich-gründlicher

Art einer genauen Kritik unterzieht. Seine Einleitung beschließend,
teilt Merz mit, daß der erste Band der Aarauer Rechtsquellen bis 1526

reiche; daß der folgende umfangreichere, mit 1527 beginnen und,
vielfachen Wünschen entsprechend, als Einleitung einen Abriß der
Verfassungsgeschichte der Stadt Aarau, mutatis mutandis zugleich eine

Verfassungsgeschichte der aargauischen Städte überhaupt, soweit sie

ehemalige bernische Munizipalstädte waren, bringen werde. Den Schluß des

zweiten Bandes werde ein Verzeichnis der Aarauer Schultheißen bilden,
eine Formelsammlung und ein genaues Register und Glossar über beide

Bände, wodurch die Sammlung erst eigentlich benutzbar werde.
Die längere Erwähnung dieses Werkes möge entschuldigt werden. Sie

erscheint dadurch gerechtfertigt, daß die Veröffentlichung von Merz in
der Folge auf die archivaliscbe und queUenpubbzistische Tätigkeit im
Aargau, weil beispielhaft, von großem Einfluß war.

Der Schweizerische Juristenverband gelangte 1895 an den
Vorstand mit dem Ersuchen, zusammen mit dem von ihm beabsichtigten
zweiten Band der Rechtsquellen der Stadt Aarau auch den im Band 25

der Argovia erschienenen ersten Band dieser RechtsqueUen nochmals in
größerem Format herausgeben zu dürfen. Der Vorstand erklärte sich

bereit, die Veröffentbchung des zweiten Bandes dem Schweizerischen
Juristenverein zu überlassen unter der Bedingung, daß der ganze Band
der neuen Pubbkation den Mitgliedern der Historischen Gesellschaft in
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dem Sinne zur Verfügung gestellt werde, daß die Gesellschaft nur die
Kosten für das Papier, das Abziehen des Satzes und für das Heften der

Bogen zu übernehmen hätte. Schließlich aber ergab sich die Regelung
gegenüber den Gesellschaftsmitgliedern so, daß ihnen anstelle einer

Argovia 1897 der abgeschlossene Band der Rechtsquellen der Stadt Aarau
abgegeben wurde.

Auch die weiteren Veröffentbchungen aargauischer Rechtsquellen
erfolgten außerhalb der Argovia und außerhalb des Bereiches der Gesellschaft

im Rahmen der neuen «Sammlung schweizerischer Rechtsquellen»

des Schweizerischen Juristenvereins, wie auch die Publikation des

Werkes Die Burgen und Wehrbauten des Kantons Aargau (1904-1906)
nicht als Gesellschaftsschrift herauskam, obschon Merz eine Reihe von
Vorarbeiten in der Argovia hatte erscheinen lassen. Das Gesamtwerk,
mit dem der Verfasser auf einen Schlag bekannt wurde, erfuhr vom
Vorstand immerhin die Förderung, daß der Prospekt, vom Präsidenten und

vorn Aktuar der Gesellschaft unterzeichnet, allen Mitgliedern, den

in- und ausländischen Bibliotheken und den Aargauern im Auslande
zugeschickt wurde. Über die weitere Tätigkeit von Merz im Dienste der

Archivbereinigung und zugunsten der Gesellschaft wird in einem späteren

Zusammenhang zu berichten sein.

Zweier anderer Veröffentlichungen mag dagegen hier noch besonders

gedacht werden. Die Argovia 22 (1891) hielt der Vorstand der Arbeit
Luginbühls, «Der Kanton Aargau in den Jahren 1814 und 1815 nach
Briefen aus dem Nachlasse P.A.Stapfers», zur Verfügung. Wohl
handelt es sich hiebei nicht um die Publikation einer zahlenmäßig
umfangreichen Dokumentensammlung, dagegen um Zeugnisse, die für die
Geschichte des Kantons in einer entscheidenden Zeit von höchster
Bedeutung sind, nicht in einem öffentlichen Archiv lagen und nun auf diese

Weise der aargauischen Geschichtsforschung und Öffentlichkeit für alle
Zeit zugänglich gemacht wurden. - Das zweite Werk - S. Heuberger:
«Albrecht Renggers Briefwechsel mit der aargauischen Regierung während

des Wiener Kongresses»39 - galt dem anderen großen Aargauer und
Kämpfer für die Erhaltung der Unabhängigkeit des Kantons gegenüber
Berns Ansprüchen und diente zugleich der Publikation eines geschlossenen

Bandes aus dem neuern Staatsarchiv. Heuberger hatte diese
Arbeit als Auftrag von der Historischen Gesellschaft übernommen. Sie

war gleichzeitig als Festgabe an die am 8. September 1913 in Aarau tagende
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz zu betrachten.
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Damit schloß für einmal die Reihe der gesellschaftlichen Quellenpubh-
kationen und archivalischen Bemühungen ab. Die folgenden Bände ihrer
größeren Zeitschrift waren zunächst durch die große dreibändige
Monographie Die Burg Wildegg und ihre Bewohner von Hans Lehmann belegt40,
nachdem das Schloß noch vor dem Ersten Weltkrieg an die Schweizerische

Eidgenossenschaft übergegangen war (Julie von Effinger, die letzte
ihres Geschlechtes und Verfasserin des Testamentes, war am 25. Oktober

1912 gestorben) und der Staat Aargau das Schloßgut 1922 in Pacht

genommen hatte.
Für die weiteren Bemühungen der Historischen Gesellschaft um

Sicherung, Ordnung und Zugänglichmachung der aargauischen Archive,
um Herstellung von der wissenschaftlichen Bearbeitung dienenden In-
ventarien sowie um die Urkundenpubbkation ist das Jahr 1929 von
entscheidender Bedeutung geworden, indem in diesem Jahr Dr. Hektor
Ammann - in Personalunion Vorstandsmitglied (vorerst Aktuar, später
Präsident) und seit dem gleichen Jahr Staatsarchivar - dem Vorstand in
einem zwölf Druckseiten umfassenden gründlichen Memorial dartat,
was bisher geschehen, was unterlassen, welches der gegenwärtige Stand
in all den genannten Fragen und welches, nach Dringlichkeiten geordnet,
die nächsten Aufgaben waren, wobei er im sicheren Maß für die praktisch
gegebenen Möglichkeiten ausschied, was des Staates, was der GeseUschaft

im Bereiche dieser weiteren Aufgaben. Seine Arbeit, die klärend und
zielsetzend wirkte - «Aufgaben der historischen Forschung im Aargau» -,
ist im Taschenbuch für das Jahr 1929 veröffentlicht.

Ammann erinnert an die ziemlich genau siebzig Jahre zuvor erfolgte
Gründung der Historischen Gesellschaft und an die damit im Kanton,
einsetzende moderne historische Forschung, stellt aber sogleich fest, daß

aus den großen Plänen einer umfassenden Ordnung der aargauischen
Archive, eine Veröffentlichung der Urkundenschätze des Kantons -
wohl aus Mangel an persönlichen wie an finanziellen Kräften - nichts
geworden sei. Neben ausgezeichneten Arbeiten über einzelne Ausschnitte
der kantonalen Geschichte (Burgenwerk von Walther Merz, Sammlung
der RechtsqueUen, Urkundenbücher einzelner Städte) beständen große
Lücken, blieben weite Gebiete aargauischer Geschichte unberührt. Vor
allem fehle eine umfassende Urkundensammlung, wie sie andere Kantone

hervorgebracht. Aber auch das Hauptanliegen der Gesellschaft,
Sicherung, Ordnung und Erschließung der Archive, sei in den ersten
Anläufen liegen gebbeben. Dabei handle es sich hier um die Grundlage jeg-
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licher geschichtlicher Forschung im Aargau. So liege auf diesem Gebiet
immer noch eine Hauptaufgabe für die künftige Tätigkeit der
Gesellschaft.

Was den Stand der staatlichen Archive betrifft, stellt er fest, daß die

unsystematische und unglückliche Teilung der Bestände von vor 1798

unter Staatsarchiv einerseits und Archive der Bezirksgerichte, -ämter
und -Verwaltungen andererseits nun (1929) glücklich behoben worden
und alle Bestände aus der Zeit vor der Kantonsgründung ins Staatsarchiv

übergeführt worden seien, dazu weitere Bestände aus kantonaler
Zeit von besonderer politischer Wichtigkeit oder die gänzlich erledigten,
wie die über das Zehntwesen. Er redet einer noch weitergehenden
Entlastung der Archive der Verwaltungsbehörden das Wort im Sinne einer

Entfernung von Ballast und rettender Bewahrung wertvollen Gutes vor
Vernichtung. Was aus Mangel an sinnvoller Archivbereinigung im Aargau

verlorengegangen, belegt er an einer Menge von Beispielen.
So empfiehlt sich eine Vereinigung der Akten im Staatsarchiv, so

sollten aber auch Archivinspektionen verhüten, daß Archivalien aus der

Zeit seit 1803 das Schicksal derjenigen aus der alten Zeit erleiden.

Grundlagen für eine derartige Ordnung wird eine kantonale Archivordnung

schaffen müssen, die gleichzeitig auch das Archivwesen der
Gemeinden einheitlich bestimmt. Denn auch in ihnen ruhen wertvolle
Quellen auch für die mittelalterliche Geschichte - vor allem beträchtliche
Zahlen von Pergamenturkunden. Zu ihrer Sicherung vermag die staatliche

Aufsicht vieles zu bewirken. Durch eine zweckentsprechende
Aufklärung und Bearbeitung der Öffentlichkeit bei den Gemeindebehörden
Verständnis für ihre Archive zu wecken, wäre aber auch eine große
Aufgabe für die Historische Gesellschaft.

Neben der Erhaltung der Archivbestände ist deren Erschließung
zuhanden der Forschung durch die Erstellung von Inventarien das

Wichtigste. Im Staatsarchiv ist seit Februar 1929 die Arbeit im Gang:
einheitliche Ordnung und Aufstellung der alten Bestände, anschließende

Erstellung eines Inventars - alles durch Dr. Walther Merz. Abgeschlossen
wurde die Arbeit 1937.

Von den Gemeindearchiven sind diejenigen der zwölf Städte - die

reichhaltigsten, am besten geordnet und untergebracht - privilegiert,
dank der Arbeit von Dr. Walther Merz. In den von der Allgemeinen Ge-

schichtsforschenden Gesellschaft herausgegebenen «Inventaren
schweizerischer Archive» hat er einen Band, enthaltend die Inventare der
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Stadtarchive Zofingen, Aarburg, Aarau, Lenzburg, Meilingen,
Bremgarten und Baden, schon herausgebracht (im Jahr 1917).

Die fünf noch fehlenden Inventare von Brugg, Klingnau, Kaiserstuhl,
Laufenburg und Rheinfelden, dazu das des Archivs von Zurzach zu
erstellen und zu veröffentlichen, sei nächste Aufgabe der Historischen
Gesellschaft. Diese Arbeit, schon seit längerem geplant, sei nun im Gang. Die
Publikation des zweiten Bandes am gleichen Ort wie der erste werde
möglich sein, das Einverständnis der Allgemeinen Geschichtsforschenden
Gesellschaft liege vor (Abschluß der Drucklegung 1937). Für die
Bearbeitung der Archive der übrigen 230 Gemeinden des Kantons, deren

Ordnung und Inventarisation von einem Einzelnen kaum mehr zu bewältigen

sei, schlägt Ammann den Einsatz einer ganzen Organisation - eben

unserer Gesellschaft - nach Vorbild anderer Kantone (Zürich,
Graubünden) oder der Länder Württemberg und Baden vor, wo - wie in Baden

- eingesetzte Pfleger (Pfarrer, Lehrer usw.) in den Amtsbezirken die
Ordnung und Verzeichnung der Archive der Gemeinden, Kirchgemeinden

und der Privaten durchführten. Entsprechend sollten bei uns
einzelne Gemeinden, Gemeindegruppen und ganze Bezirke an entsprechend

geschulte Persönlichkeiten verwiesen werden, die Inventarisation
aber einheitlich unter Anlehnung an die bestehenden Inventare der
Stadtarchive vor sich gehen. Das Staatsarchiv würde die Inventare
sammeln, durchsehen, wo nötig bereinigen und ergänzen ; die Veröffentlichung

könnte bezirksweise nach dem Muster der Stadtarchive erfolgen.
Gleichzeitig mit der Inventaraufnahme wären auch die Regesten zu

den Urkunden zu erstellen.
Von dieser Arbeit wäre so in absehbarer Zeit eine Übersicht über

sämtliche Archive im Kanton, zudem aber auch die Ordnung und
Verzeichnung der Gemeinde- und Kirchgemeinde-Archive zu erwarten,
zugleich aber auch eine Sicherung dieser Bestände.

Erinnert man sich der ersten einleitenden Bemühungen Augustin Kellers

um die Sicherstellung der Archivbestände im Aargau, die dann
schließlich zur Gründung der Historischen Gesellschaft geführt haben, so

überrascht die Übereinstimmung der von ihm geäußerten Gedanken mit
dem vorliegenden Vorschlag. Doch hatten die siebzig Jahre auch
Veränderungen in der allgemeinen Situation gebracht : Sicher nahm - dank
den Anstrengungen der Gesellschaft - im dritten Jahrzehnt unseres
Jahrhunderts eine breitere Öffentbchkeit an der Besprechung historischer

Angelegenheiten in unserm Kanton Anteil als zu Kellers Zeiten;

131



sicher hatten die bisherigen Anstrengungen der Gesellschaft um die
Probleme der Archivarbeiten zu keinen oder höchstens zu Teilerfolgen geführt ;

doch die Erfahrungen, die dabei hatten gemacht werden können, erlaubten
nun eine klarere, konkretere Erfassung und Formulierung dieser
Probleme; und nicht zuletzt hatte auch in den verflossenen Jahrzehnten die
Archivarbeit ihren entscheidenden Ausbau zur eigenständigen Wissenschaft

mit all ihren Hilfsmitteln erfahren.
Hatte der Vorstand 1887 in bewußter Bescheidung auf die Erstellung

eines aargauischen Urkundenbuches - nach dem Vorbilde anderer Kantone

- verzichtet, so greift Ammann diese Frage erneut auf. Er sieht
wie schon der Vorstand vierzig Jahre zuvor die gleichen Schwierigkeiten,
die sich im Aargau einem solchen Werke in den Weg stellen : Mangel an
geschulten Arbeitskräften, die ihre Zeit im wesentlichen dieser einen

Aufgabe widmen können, und die Beschaffung der großen für den Druck
eines solchen Werkes erforderlichen Mittel.

Demgegenüber macht Ammanii den Vorschlag, es mit der Publikation

einzelner Archive oder Archivteile zu versuchen. Die Anregung hiezu

vermittelten ihm die bisher schon erschienenen Urkundenbücher
aargauischer Städte, vor allem dasjenige mit den Urkunden des
Stadtarchivs Zofingen, bearbeitet von Dr. Walther Merz. Ohne allzu lange
Vorarbeiten kann so jeweilen ein Teilstück als in sich geschlossenes Ganzes

in Druck gehen. Das lästige Warten auf den Abschluß eines Bandes
fällt dahin. Auch andere, den großen chronologisch geordneten
Urkundenwerken anhaftende Schwierigkeiten können vermieden werden. Die
finanzielle Belastung läßt sich besser verteilen, da für jede Publikation
die Finanzierung einzeln vorbereitet werden kann und - da es sich um
Hefte mit örtlich begrenztem Inhalt handelt - auch eher lokale
Geldquellen für die Unterstützung der Drucklegung zu gewinnen sind.
Schließlich erlaubt eine solche Art des Vorgehens, Vorarbeiten, die den

Anforderungen genügen, zu berücksichtigen und verschiedene Mitarbei-
ter zur Mithilfe an bestimmt umschriebenen Aufgaben zu verpflichten.

Sollen auf diesem Weg mit der Zeit - und das muß Endziel sein — alle

aargauischen Urkunden erfaßt werden, so erfordert das Unternehmen

genaues Bedenken aller Einzelheiten und entsprechende Vorbereitungen.

Auf alle Fälle sollte ein Heft oder ein Band jeweilen den Gesamtbestand

eines Archivs oder einer Archivabteilung umfassen. Die aus
einzelnen Ortsarchiven ins Staatsarchiv übergeführten Bestände sollten

mitberücksichtigt werden. Für alle Einzelheiten der Bearbeitung der
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Urkunden, des Druckes und der Ausstattung wurde der Zofinger
Urkundenband von Merz vorbildlich erklärt. Damit ist auch als Regel der

Wiedergabe das Regest gegeben. Wichtige Stücke können aber im Wortlaut

zum Abdruck kommen. Stücke, die in andern leicht zugänglichen
Urkundenwerken schon gedruckt sind, sollen entsprechend kurz behandelt

werden. Es folgt auch eine Regelung über die Drucknachweise.
Überdies aber soll jeder Band eine kurze Einleitung über die betreffende
Stadt, das Kloster usw. enthalten und eine Beschreibung des oder der

Archive, aus denen die Urkunden herstammen. Da jedem Band auch ein
Namen- und Sachverzeichnis beigegeben werden sollte, war er völlig
selbständig brauchbar. Über Beilagen, wie Siegeltafeln usw., würde von
Fall zu Fall entschieden werden.

Der Vorstand beschloß auf Ammanns Vorschlag hin und nach
Kenntnisnahme des detaillierten Planes im November 1929, ein derartiges
Urkundenwerk unter dem Namen «Aargauer Urkunden» in die Wege zu
leiten. Da die Arbeit der Historischen Gesellschaft in den folgenden
Jahrzehnten durch dieses von Dr. Hektor Ammann weitsichtig angelegte

Programm bestimmt wurde - insbesondere, nachdem er selber 1931

das Präsidium übernommen hatte -, so schien berechtigt, etwas länger
dabei zu verweilen. Für denjenigen aber, der sich mit der Frage der

künftigen Arbeit der Gesellschaft zu befassen hat, wird der Bericht des

gleichen Präsidenten über die GeseUschaftstätigkeit 1945/46 in Argovia
58 (1946) vorerst grundlegend bleiben.

Einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, daß mit dem
Beginn der Publikation der Reihe der «Aargauer Urkunden» nicht lange

zugewartet werden mußte. Schon lagen dank den Jahre zurückreichenden

Forschungen von Dr. Walther Merz und von Dr. Friedrich Emil
Welti bereits eine Anzahl ganz oder fast druckfertiger Manuskripte vor.
Bei der Veröffentlichung konnte folgender Rhythmus eingehalten
werden:

Aargauer Urkunden

1930: W.Merz, Die Urkunden des Stadtarchivs Lenzburg.
1931: W.Merz, Die Urkunden des Schloßarchivs Wildegg.
1933: F.E.Welti, Die Urkunden des Stadtarchivs Rheinfelden.
1935: F.E.Welti, Die Urkunden der Johanniterkommende Rheinfelden

und die Rheinfelder Urkunden des Deutschordenhauses Altshausen.
1935: F.E.Welti, Die Urkunden des Stifts St.Martin in Rheinfelden.
1935: K.Schib, Die Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg.
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1937: G. Boner, Die Urkunden des Stadtarchivs Brugg.
1938 W.Merz, Die Urkunden des Stadtarchivs Bremgarten bis 1500.

1942: G. Boner, Die Urkunden des Stadtarchivs Aarau.
1945: G. Boner, Die Urkunden des Stiftsarchivs Zofingen.
1946: P.Kläui, Die Urkunden des Klosterarchivs Hermetschwil.
1950: P.Kläui, Die Urkunden des Klosters Gnadenthal.
1955: P.Kläui, Die Urkunden des Stadtarchivs Kaiserstuhl.
Dieser Reihe wird sich noch im Jubiläumsjahr anschließen:
1960 : H. Rohr, Urkunden und Briefe des Stadtarchivs Meilingen.

Nachdem zu Ende des ersten Jahrhunderts ihres Bestehens die
personellen Kräfte und die materiellen Mittel der Historischen Gesellschaft
durch die Herausgabe der «Lebensbilder» und des «Biographischen
Lexikons»* in reichem Maße in Anspruch genommen wurden, soll der
weiteren Veröffentlichung der «Aargauer Urkunden» wieder alle
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Vor allem wird nun einmal an die
Publikation der Urkunden des Klosters Muri heranzutreten sein.

* Der Plan, eine Sammlung von Biographien von bekannten Aargauern aller Zeiten

herauszugeben, wurde vom Vorstand 1931 grundsätzlich gebilligt. Die in der
aargauischen Geschichte in irgendeiner Weise einmal führend gewesenen Persönlichkeiten

sollten auf diesem \^ ege dem Gedächtnis wieder lebendig gemacht und ihr
Andenken gesichert werden, solange das möglich ist. Im folgenden Jahr wurden die Grundsätze

besprochen, die für die neue Sammlung gelten sollten.
Als die Herausgabe der beiden Bände, der Lebensbilder (1953) und des Biographischen

Lexikons (1958), erfolgt war, mußte man sich von Anbeginn an im klaren sein,
daß eine berufene Kritik bald auf Persönlichkeiten hinweisen werde, die in die

Sammlung aufzunehmen unterlassen worden, oder auf Irrtümer in einzelnen Angaben
aufmerksam machen werde. Solche Aussetzungen zu sammeln und zu registrieren, wurde

beim Staatsarchiv eine Stelle bestimmt, so daß jedenfalls für die Heraus gäbe eines

Ergänzungsbandes gelegentlich das Material vorhegen sollte. Doch dürfte - ganz im
Interesse einer solchen Ergänzung - mit dieser Arbeit noch längere Zeit zuzuwarten sein.

Für die Auswahl der in die beiden Bände aufzunehmenden Persönlichkeiten, besonders

derer aus der frühen Zeit, deren Geburt in die Zeit vor der Kantonsgründung fällt,
war entscheidend, daß die wichtigen Äußerungen ihres Lebens noch in die Zeit nach
der Kantonsgründung fielen oder daß sie doch an der Gründung selber maßgebend
Anteil hatten.

Die dargestellten Persönlichkeiten sind aber keineswegs die alleinigen Former und
Gestalter unseres heutigen Aargaus. Auch die früheren Generationen sind in der
kontinuierlichen Abfolge der Geschlechter in Kultur, Sitte, Recht, \S irtschaft usw. an der

Formung unserer Gegenwart mitbeteiligt.
Deshalb erscheint eine Ausdehnung der «Aargauer Biographien» in die früheren

Jahrhunderte nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten.
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Seit 1932 läßt die Gesellschaft neben der ersten Reihe der «Aargauer
Urkunden» eine zweite Reihe: «Briefe und Akten», erscheinen und faßt
beide Teile unter dem gemeinsamen Titel der «Quellen zur aargauischen
Geschichte» zusammen. Die beiden früher erwähnten Arbeiten über
Stapfer und Rengger können wohl als Vorläufer dieser zweiten Reihe

genommen werden, die im übrigen vorerst folgende Beiträge umfaßt :

Zweite Reihe : Briefe und Akten

A. Winkler, Osterreich und die Klösteraufhebung im Aargau. Zur
Geschichte der europäischen Politik des Vormärz
1932. I.Ted: Text Argovia 44).
1933. IL Teil: Ausgewählte Akten.
1951. E. Vischer, Rudolf Rauchenstein - Andreas Heusler. Ein pobtischer
Briefwechsel aus den Jahren 1839-1841. Mit einer Einführung zur
Geschichte des Kantons Aargau 1803-1852.

Antiquitäten
Auffindung, Sammlung, Bemühungen um ihre gesetzliche Sicherung

Schon vor der Gründung der Historischen Gesellschaft besaß der
Kanton Aargau eine Antiquitätensammlung, bestehend vor aUem aus
Funden aus römischer Zeit, die in Konigsfelden (Inschriftensteine und
römische Münzen) aufbewahrt wurden, und aus einer Münzsammlung
(Münz- und Medaillensammlung des Fürstabtes Placid v. Zurlauben von
Muri, römische Münzen aus dem Archiv des Klosters Wettingen, sowie
Ankäufe von Münzfunden im Aargau), die in den Gewölben der Staatskasse

gehütet wurde.
Diese Antiquitätensammlung verdankte ihre Entstehung einer recht

zufälligen Fügung. Nachdem ihm 182141 aus Mägden ein marmorner
Kopf (Kaiser Domitian) zugeschickt worden war, fing der Schulrat des

Kantons Aargau an, alte Münzen zu sammeln und veranlaßte, daß ihm
ausgegrabene Antiken, Münzen, Gefäße, Werkzeuge usw. immer in erster
Linie zum Kauf angetragen wurden, und beß sich auch Weisung geben,
wie weit er im Ankauf gehen durfte. So erfolgten in den folgenden Jahren
verschiedene Erwerbungen. Hauptlieferant war der Pförtner von Konigsfelden,

sodann auch ein Gärtner und ein anderer Mann von Windisch, den

mit seinen Münzen Pfarrer Rahn (Mitglied der Gesellschaft für
vaterländische Kultur) an den Schulrat gewiesen hatte42. Als dem Schulrat
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weiterhin im Frühling 1832 noch die Anzeige zuging, daß in Windisch
ein kleines Basrelief in Alabaster gefunden worden, zwar ohne Kunstwert,

wohl aber von antiquarischem Wert, da richtete er am 17. April des

Jahres an die Regierung die Anregung, eine Antiquitätensammlung
anzulegen. Zur Begründung führte er an, «wie sehr die in unserm Kanton
hin und wieder gefundenen Antiquitäten zerstreut werden und verloren
gehen. Die Sammlung derselben wäre für den Kanton von hohem
wissenschaftlichem Interesse; wir glauben auch, daß dieselbe ohne bedeutende

jährliche Ausgaben angelegt werden könnte. Bevor wir aber auf
irgend eine Beratung über die Ausführung dieser Idee eintreten wollen,
erlauben wir uns die Anfrage, ob Hochdieselben geneigt wären, auf ein
solches Projekt einzutreten.»43.

Als Präsident des Schulrates zeichnete Regierungsrat Dorer, als
Sekretär Gottlieb Jäger, Mitglied der historischen Klasse der Gesellschaft
für vaterländische Kultur. Wieweit auch Sammlungsstücke dieser
Gesellschaft der kantonalen Sammlung einverleibt worden sind, müßte
abgeklärt werden.

Auf alle Fälle war der Stock zu einer kantonalen Sammlung vorhanden,

so daß die provisorischen Statuten der Historischen Gesellschaft
vorsehen konnten (§ 9), die Antiquitäten der Gesellschaft der staatlichen
Sammlung zu überlassen44.

Gleich von Anbeginn an flössen der Sammlung der Gesellschaft
Fundstücke zu, teils aus Schenkungen, teils als Resultat der von der Gesellschaft

durchgeführten Grabungen, welche man aus dem Erlös der
Aarauer Wintervorlesungen wenigstens teilweise finanzieren zu können
hoffte. Es überschritte den Rahmen der vorliegenden Arbeit, eine

vollständige Übersicht der Grabungen zu geben; es sei nur erwähnt, daß im
ersten Jahr schon Grabungen bei Altenburg «eine wertvolle Inschrift
nebst unklarem Gemäuer» zutage förderten, sodann solche bei Lenzburg
teils ausgeführt, teils projektiert wurden, daß auch auf die Grabungen
von 1854/55 in Gränichen zurückgegriffen und für die Aufstellung
wertvollerer Stücke in der kantonalen Antiquitätensammlung in Konigsfelden

gesorgt wurde. Gleichzeitig wurde ein Antrag formuliert, es

möchten Vorkehrungen getroffen werden, die bei der beabsichtigten
Tieferlegung des Hallwilersees wahrscheinlich zutage tretenden
Pfahlbauten für historische Zwecke auszubeuten; doch konnte darauf
erwidert werden, daß entsprechende Maßnahmen bereits die Regierung
beschäftigten.
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Jetzt schon gelangte man auch an die Regierung, um auf das Bedürfnis

eines Antiquitätensaales hinzuweisen und den Wunsch anzufügen, es

möchte ein solcher da eingerichtet werden, wo er zu wissenschaftlichen
Arbeiten am meisten benützt würde ; nach Augustin Kellers Auffassung,
wie er sie später äußerte, am besten am Sitz der Kantonsschule. Die
Lokalfrage — nicht nur für die Aufstellung der geseUschaftseigenen
Antiquitäten, sondern auch, je bedrohlicher sich die Verhältnisse in Konigsfelden

verschlechterten, auch für die kantonale Sammlung - blieb auf
längere Zeit noch eine drückende Belastung für die Gesellschaft, bis sich
dann Ende 1867 eine Lösung finden ließ, die aber auch nur provisorischer
Natur sein konnte. Allein andere, schlimmere Sorgen um das im Kanton
vorhandene, noch nicht geborgene Altertumsgut nahmen noch
dringlichere Gestalt an, so daß sich der Ende 186345 abgefaßte Tätigkeitsbericht

in sehr grundsätzlicher Art dazu äußerte : Der Boden des Aargaus
sei an Überresten aus keltischer, römischer und alemannischer Zeit so

reich, daß anzunehmen sei, es könne kein Jahr ohne neue Ausbeute
vergehen. Leider sei das nicht so, und das Beste, was vielleicht vorderhand
im Dienste der archäologischen Bestrebungen getan werden könne, sei

wohl eine unumwundene Darlegung der Gründe, warum diese Erwartung
sich nicht erfüllen könne. Die Historische Gesellschaft bestehe seit vier
Jahren. «Aber seit mehr als sovielen Jahrzehnten schon beutet namentlich

unser Kantonsnachbar Zürich unsern Boden zu antiquarischen
Zwecken aus mit einem Erfolg, mit einem Aufwand von Geldmitteln,
mit persönlichen, sorgfältig unterhaltenen Anknüpfungen, denen ein
junger Verein, erst noch mit der Sammlung seiner Kräfte beschäftigt,
unmöglich es gleich tun kann. Sofern diese Konkurrenz der Wissenschaft
dient, sind wir weit entfernt, uns darüber zu beklagen; aber nur umso
mehr ist der Zustand zu bedauern, in den sich die antiquarische
Forschung in unserm Kanton auch jetzt noch versetzt sieht; zu beklagen ist
es, daß uns bis zur Stunde die natürliche Anziehungskraft einer solchen

Antiquitätensammlung mangelt, die sich zugleich an dem Orte befände,
welcher der Wohnsitz der Regierungsbehörden, der höhern Bildungsanstalten

und zugleich des Vereinsvorstandes ist.» Wer, die
Museumsräumlichkeiten in Zürich durchwandernd, feststelle, welche Menge
wertvoller Gegenstände der aargauische Boden dazu hergeschenkt habe und
dann «hinwieder den kläglichen Zustand des s.g. Aargauischen Anti-
quariums in Konigsfelden in Augenschein» nehme, der müsse wohl diesen

Bemerkungen beistimmen. Je mehr die Gesellschaft zur Blüte ge-
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lange, um so mehr empfinde man den Mangel eines Gebäudes am Sitze
ihres Vorstandes, das Bibliothek und Altertümer geordnet aufnehmen
könnte.

Ebenso unerfreulich wie die Wegschaffung von Altertümern aus dem

Kantonsgebiet, die vorerst nicht zu verhindern war, machte sich der Verlust

an Antiquitäten aus Unwissenheit oder Unverstand bemerkbar. Im
Frühjahr 1862 war ein Bauer in der Nähe von Büelisacker auf seinem
Felde auf Mauerüberreste gestoßen, wo sich früher schon römische Ziegel
gefunden hatten. Ein Beauftragter des Vorstandes besichtigte die Stelle,
was nicht zu verhindern vermochte, daß der Bauer auf eigene Faust die

Grabungen fortsetzte, einige Tage später einen römischen Mosaikboden

freilegte und diesen, in der Hoffnung aufverborgene Schätze, mit der Hak-
ke zertrümmerte.

Diesen Vorfall nahm der Präsident zum Anlaß, als Erziehungsdirektor
die Regierung von den Ausgrabungen von römischen Altertümern

bei Büelisacker in Kenntnis zu setzen mit dem Antrage, es möchte dem
hohen Regierungsrat gefallen, auf angemessene Weise für die sorgfältige
Erhebung und, bei konstatierter Wichtigkeit, für die erforderliche
Sicherstellung und Erhaltung der fraglichen Altertümer im Interesse der
Wissenschaft und der Landesgeschichte fürsorgen zu wollen, wobei nach

hierseitiger Ansicht vielleicht Hr. Ing. Zschokke (Olivier) am besten mit
diesfälligen Aufträgen betraut werden dürfte46.

Trotz diesen unerquicklichen Erfahrungen verschiedener Art hebt der

Bericht über das Jahr 1866 besonders hervor, daß in diesem Jahr zum
erstenmal das Gebiet der Altertumsforschung durch keltisch-germanische

Ausgrabungen in größerem Maßstabe gepflegt worden sei, ebensosehr

mit Ausgrabungen römischer Altertümer. Doch wurden mit den

vermehrten Grabungen natürlich die Aufbewahrungs- und
Ausstellungsmöglichkeiten immer prekärer.

Sowohl die Feststellung, daß wertvolle Altertümer dem Kanton
infolge Eingreifens außerkantonaler Kräfte oder infolge von Unwissenheit

der Landeigentümer ständig verlorengingen und auch weiterhin
verlorenzugehen drohten, als auch der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten

zur Unterbringung der in Sicherheit gebrachten legten es nahe, eine

dauerhafte Lösung in die Wege zu leiten. Vom Jahr 1866 bis zum Jahr
1871 erschien keine Argovia. Gerade in diesen Jahren, aus denen keine
der Öffentlichkeit sichtbaren Zeichen der Gesellschaftstätigkeit bestehen,

wurden ernsthafte Schritte unternommen, dem Kanton seine Denk-
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mäler auf rechtlicher Grundlage, auf dem Wege der Gesetzgebung oder

Verordnung zu sichern. Unmittelbare Veranlassung hiefür mag die

Feststellung gegeben haben, daß wiederum von irgendwelchen Leuten auf
dem Boden von Konigsfelden nach Altertümern gegraben worden war47.

So erging denn folgendes Schreiben :

Historische Gesellschaft
des Kantons Aargau 4. Juli 1867

An den h. Regierungsrat des Kantons Aargau

Es ist schon oft vorgekommen, daß im Kanton von unberufenen
Privaten oder außerkantonalen Vereinen nach Altertümern gegraben und
auf diese Weise die Ausbeute den Sammlungen des Kantons entzogen
worden ist. Wir glauben, daß hierin die Interessen des Staates und
unseres Vereins zusammentreffen und beide sowohl vermöge der Opfer,
welche sie für heimatliche Geschichtsforschung bringen, als vermöge der
ihnen gesteUten Aufgabe hiegegen Einsprache zu erheben die Pflicht
haben.

Ohne auf die Rechtsfrage einzugehen, scheint uns, daß der nämliche
Gedanke, welcher in allen neuern Eisenbahnkonzessionen des Kantons
die Bestimmung diktierte, daß Gegenstände von naturhistorischem,
antiquarischem, plastischem, überhaupt wissenschaftlichem Werte, welche
beim Bau der Bahn gefunden werden, Eigentum des Staates sind und
bleiben (Vgl. Ges. Samml. IV, 225 und 230; V, 6) - auch hier maßgebend
sei und wenigstens zu einem Verbot auf dem Wege der Gesetzgebung oder

Verordnung berechtigen möchte, wodurch das Graben nach Altertümern
ohne RegierungsbewiUigung für die Zukunft untersagt würde. Ein
solches Verbot reicht unseres Erachtens hin, um dem Übelstande zu

begegnen, wogegen ferneres Gehenlassen die hier beteiligten Interessen
schwer beeinträchtigen müßte.

Wir begnügen uns, den Gedanken anzuregen und überlassen das Weitere

Ihrem höheren Ermessen.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Herren, die Versicherung unserer
vorzüglichen Hochachtung.

Namens des Vorstandes,
Der Vicepräsident

A. KeUer»48
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Ende 1866 war Emil Welti, seit Ende 1865 Präsident der Historischen
Gesellschaft, in den Bundesrat gewählt worden. So kann es nicht verwundern,

daß der Vizepräsident das vorliegende Schreiben unterzeichnete.
Außer den Gewohnheiten der Gesellschaft aber liegt es, daß es nicht von
einem Sekretär der Gesellschaft mitunterzeichnet ist und daß es seinem

ganzen Habitus nach von Keller eigenhändig abgefaßt zu sein scheint. Man

mag sich das aus dem Drang der äußern und der innern Umstände erklären.
Ebenso bleibt die zeitliche Abfolge in der weiteren Abwicklung des

Geschäftes auffallend. Am 11. Juli wurde das Schreiben der Historischen
Gesellschaft durch Randverfügung zum Bericht an die Erziehungsdirektion

überwiesen, und am 3. November gelangte diese mit einer ausführlichen

Vorlage an den Regierungsrat. Da sie einen ersten Versuch
darstellt, im Kanton Aargau den «Denkmalschutz» auf gesetzlicher oder

verordnungsmäßiger Grundlage einzuführen, so folgt sie hier im Wortlaut:

Erziehungsdirektor an Regierungsrat 3. November 1867

betr. Verordnung über das Graben
nach Altertümern

Mit Randverfügung vom 11. 7. (Nr. 613) haben Sie der Erz. Dir.
eine Zuschrift des Vorstandes der Historischen Gesellschaft des Kantons
zum Bericht zugewiesen, worin darauf aufmerksam gemacht wird, daß im
Kanton schon so oft von unberufenen Privaten und außerkantonalen
Vereinen nach Altertümern gegraben und auf diese Weise die Ausbeute
den Sammlungen des Kantons entzogen worden sei.

Der Vorstand glaubt, daß in der Angelegenheit die Interessen des

Staates und der Historischen Gesellschaft zusammentreffen und beide
sowohl vermöge der Opfer, welche sie für die heimatliche Geschichtsforschung

bringen, als vermöge der ihnen gestellten Aufgabe dagegen

Einsprache zu erheben veranlaßt seien.

Ohne auf die Rechtsfrage einzugehen, will dem Vorstande scheinen,
daß der nämliche Gedanke, welcher in allen neuern Eisenbahnkonzessionen

die Bestimmung diktierte - daß Gegenstände von naturhistorischen,

antiquarischem, plastischem, überhaupt wissenschaftlichem
Werte, welche beim Bau der Bahn gefunden werden, Eigentum des Staates

sind und bleiben - (Ges. Sammlung Bd. IV, S. 225 und 230; Bd. V,
S. 6) - auch hier maßgebend sein und wenigstens zu einem Verbot auf dem

Wege der Gesetzgebung oder Verordnung berechtigen müßten, wodurch
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das Graben nach Altertümern ohne BewiUigung der Regierung für die
Zukunft untersagt werden könnte.

Nach der Ansicht des Vorstandes reichte ein solches Verbot hin, dem
Übelstande zu begegnen, wogegen ein ferneres Gewährenlassen die in der
Sache beteiligten Interessen auch fernerhin schwer beeinträchtigen
müßte. Der Vorstand beschränkt sich darauf, den Gedanken angeregt zu
haben, und will das Weitere dem höhern Ermessen der Behörde überlassen.

Die in Frage stehende Tatsache ist wichtig. Man würde staunen, wenn
man die Sammlung der vielen wertvollen Antiquitäten vor sich hätte,
welche seit dem Bestehen des Kantons seinem klassischen Boden da und
dort per fas et nefas enthoben worden und in andere, schweizerische und
ausländische Kabinette gewandert sind. Erst noch in jüngster Zeit hat
ein fremder Kurgast im Brestenberg die Öffnung und Ausbeutung alter
vorchristlicher Grabhügel der dortigen Gegend zum Gegenstand seines

antiquarischen Vergnügens gemacht, ohne daß sich jemand darum
bekümmerte. — Erst nachdem der Fund nach Frankreich, wenn ich nicht
irre, gewandert war, hat der Vorstand der Historischen Gesellschaft des

Kantons zufällig davon Kenntnis erhalten und dann noch das Nachsehen

in das leere Grab gehabt.
Man hat sich daher mit Recht schon oft, selbst ab Seite der Fremden,

darüber gewundert, daß die antiquarischen Wilderer im Aargau so freies
und unbehindertes Jagdrecht haben, und daß weder von den Behörden
noch auch von den Männern der Wissenschaft dieser nirgends gewährten
Freiheit zum Schutz des wissenschaftlichen Eigentums des Landes Einhalt

getan und vorsorglichen Schranken gesetzt werden — eine Verwunderung,

in der zugleich eine Anklage unseres Sinnes für die Wissenschaft
und heimatliche Geschichtsforschung ausgesprochen war. -

Ich kann deshalb nicht anders als die Anregung des Vorstandes der
Historischen Gesellschaft Ihrer nähern Aufmerksamkeit empfehlen. -
Muß laut gesetzlicher Vorschrift für das Suchen nach Schätzen der Natur

im Gebiete des Kantons die hoheitliche Bewilligung erteilt werden,
und wird bei Eisenbahn-Concessionen in Beziehung auf Gegenstände von
naturhistorischem, antiquarischem und sonst wissenschaftlichem Werte
das Eigentumsrecht des Kantons vorbehalten; so involvieren diese

Berechtigungen gewiß auch die naheliegende Consequenz, die geschichtlichen

Denkmäler des Landes im Schooße seines Grund' und Bodens

unter den Schutz und die Obhut des Staats zu stellen. -
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Mit Beziehung auf das Vorgetragene gelange ich daher zu dem Antrag :

Es seien entweder auf dem Wege der Gesetzgebung oder der Verordnung
besondere Verfügungen zu treffen, die wesentlich etwa folgende
Bestimmungen enthalten:
1. daß für das Suchen und Graben nach Altertümern und historischen

Denkmälern im Gebiete des Kantons die BewiUigung des Regierungsrates

nachgesucht werden müßte;
2. daß die diesfälligen Gesuche zu Händen des Regierungsrates für

Nachforschungen auf dem Eigentum von Privaten und Gemeinden bei dem
betreffenden Gemeinderat und auf dem Eigentum des Staates bei dem
betreffenden Kreisforstamte gestellt werden müssen;

3. daß dergleichen Nachforschungen nur unter der Bedingung erteilt
¦werden dürfen:
a) daß dieselben für öffentliche antiquarische Sammlungen vorge¬

nommen werden ;

b) daß die Unternehmer derselben dem Eigentümer des Landes für
den angerichteten Schaden volle Entschädigung leisten, worüber
vorher ein gehöriges Abkommen getroffen werden soll;

c) daß alle Nachgrabungen nur unter gehöriger Aufsicht der Staatsbe¬

hörde und auf dem Eigentum von Privaten und Gemeinden überdies
auch unter der Aufsicht dieser letztern ausgeführt werden dürfen ;

4. daß auch von zufällig entdeckten, wichtigen Altertümern wie Bauten,
Kunstwerken, Inschriften, Münzvorräten und dgl. sogleich mit
einstweiliger unveränderter Belassung des Fundes der Erziehungsdirektion
zu sofortiger Verfügung Kenntnis gegeben werde;

5. daß für Gegenstände von besonderm schätzbarem Werte Mie für Vorräte

von Gold und Silbermünzen, für Gold und Silbergeräte und dergl.
wenn solche auf dem Eigentum von Privaten und Gemeinden gefunden

werden, diesen auf Verlangen der Metallwert derselben von dem
Unternehmer zu vergüten sei;

6. daß von jedem Fundorte und den aufgefundenen Gegenstände sofort

genaue Beschreibungen, beziehungsweise Zeichnungen aufgenommen
und der Erziehungsdirektion zu Händen der Kantonsbibliothek
zugestellt werden, welch letztere eine besondere Sammlung derselben

anlegt und fortführt ;

7. daß endlich die Widerhandlungen gegen daherige Vorschriften mit
angemessenen Bußen und dem Verluste aUfälbger Funde, wenn solche

gemacht werden, belegt werden. -
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Die Bußen sollen den Gemeinden, in deren Bann sie verwirkt worden,
und die gemachten Funde der Antiquitäten-Sammlung des Staates
zufallen. -

Der Erziehungsdirektor
A. Keller49

Daß sich dem der Geschichte unseres Landes wissenschaftlich verpflichteten

Gewissen eine solche Lösung nachgerade aufdrängte, daß sie vielfach

rein gefühlsmäßig als notwendig empfunden wurde, ist durchaus
verständlich. Ob es anging, den privaten Altertumsspürer ohne weiteres
rechtlich dem eine Konzession für einen Bahnbau Nachsuchenden - in
diesem Fall war ja der Kanton zweifellos berechtigt, seine Bedingungen
zu stellen - gleichzusetzen; ob auf im Boden gemachte Altertumsfunde
das Bergbauregal angewendet werden durfte, das alles erscheint bei den

damaligen rechtlichen Grundlagen fraglich. Indes sind solche

Mutmaßungen überflüssig, da die Stellungnahme zu der aufgeworfenen Frage
von kompetenter Seite ebenfalls vorliegt. Der Regierungsrat hatte in
seiner Sitzung vom 11. November anläßlich der Behandlung der
Eingabe der Erziehungsdirektion beschlossen, «diese Vorlage noch der
Justizdirektion zur Berichterstattung, ob und inwiefern die angetragenen
Staatsverfügungen gegenüber der Verfassung und der Kantonsgesetzgebung

zulässig wären, zuzuweisen». Diesem Auftrag kam der
Justizdirektor noch vor Ende des Jahres nach :

Der Justizdirektor an den Regierungsrat 24. Dezember 1867

Graben nach Altertümern im Kantonsgebiet,
bezügl. Verordnung

Auf die Anregung des Vorstandes der Historischen GeseUschaft des

Kantons, zum Schutze der Nachgrabungen nach Altertümern und
historischen Denkmälern im Kanton Maßregeln auf dem Wege der Gesetzgebung

oder Verordnung zu treffen, haben Sie den Bericht der Erz. Dir.
erhoben und mir die Akten mit ProtokoU-Auszug vom 11. Nov. (Nr.
2666) zur Begutachtung darüber zugewiesen, ob und inwiefern die

beantragten Staatsverfügungen gegenüber der Verfassung und der
Kantonsgesetzgebung zulässig seien.

Unter Rückanschluß der Akten gebe ich mein Gutachten dahin ab :

Die Anträge der Erz. Dir. bezwecken namentlich dreierlei :
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a) Das Suchen und Graben nach Altertümern und historischen
Denkmälern im Kanton durch Unberufene zu verhüten;

b) Die Ausgrabungen und Nachsuchungen, wo bemerkenswerte Fundorte

entdeckt sind, den kantonalen Behörden oder der historischen
Gesellschaft zu sichern und

c) Gegenstände von besonders schätzbarem Werte denselben gegen
Entschädigung des Finders zuzueignen.

Zu diesem Zwecke wird vorgeschlagen :

1. Bewilligung des Regierungsrates zu allen solchen Ausgrabungen und
Nachsuchungen ;

2. Enteignung der Finder gegen Vergütung des Metallwertes;
3. Anzeige der Fundorte an die Erziehungsdirektion unter Einsendung

bezüglicher Zeichnungen und
4. Bedrohung von Zuwiderhandlungen mit Buße und Verlust des Gefundenen.

So anerkennenswert das Ziel und so zutreffend die vorgeschlagenen Mittel

zur Erreichung desselben sein mögen, so sehr bedaure ich, mit einigen
Bedenken dagegen auftreten zu müssen.

Zunächst scheide ich das Staatseigentum aus, bezüglich welches dem
Staate selbstverständlich das freie Verfügungsrecht zusteht. Derselbe
kann hier somit ohne Anstand nach Gutfinden schalten und walten,
demnach auch in der von der Erz. Dir. vorgeschlagenen Richtung
vorgehen. Gegenstände der hier in Frage stehenden Art fallen unter den
Begriff des gefundenen Schatzes, gehören also nach § 501 des ABG
(Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für den Kanton Aargau) dem Eigentümer

des Grundstücks, in oder auf welchem sie gefunden wurden.
Anders verhält es sich mit dem Privateigentum Einzelner, welches

durch § 19 der Verfassung als unverletzlich erklärt ist und ohne
Expropriation zu öffentlichen Zwecken nicht entzogen werden darf. Ob nun in
Betreff' der Altertümer und historischen Denkmale im aUgemeinen ein
solcher öffentlicher Zweck vorliege, welcher die Enteignung zu Staats-
handen rechtfertigen würde, scheint mir in dieser Allgemeinheit
ausgesprochen, allermindestens zweifelhaft. Abgesehen davon aber ginge es in
keinem Falle an, nur den Metallwert zu vergüten, sondern es müßte die

Entschädigung eine volle, dem antiquarischen Wert entsprechende sein.
Der schon oben zitierte § 501 des ABG spricht das Eigentum eines

gefundenen Schatzes (d. i. einer verborgen gelegenen Sache eines nicht be-
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kannten Eigentümers) dem Eigentümer des Grund und Bodens zu, auf
oder in welchem derselbe gefunden wurde. Andere Gesetzgebungen,
z. B. die preußische, die zürcherische und bernische, sprechen ihn dem

Eigentümer und Finder zu gleichen Teilen zu. Keine dieser Gesetzgebungen

anerkennt aber ein Recht des Staates, sich den Fund anzueignen.
Unser angeführter § 501 legt dem Finder eines Schatzes auch keinerlei

Verbindlichkeiten auf, während dagegen die bernische Civilgesetzgebung
den Finder eines Schatzes dem Finder einer verlorenen Sache gleichstellt
und die zürcherische und preußische den Finder eines Schatzes verpflichten,

von dem Fund bei der Staatsbehörde zur Ermittlung des Eigentümers

Anzeige zu machen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die erwähnten Gesetzgebungen

eine Einmischung des Staates wie die beantragte, nicht kennen, vielmehr
alle Finder oder Eigentümer über den gefundenen Schatz, sofern der

ursprüngliche wirkliche Eigentümer nicht zu ermitteln ist, frei und
ungehindert schalten lassen. So ist's, wie gezeigt worden, auch bei uns in
Bezug auf den Eigentümer von Grund und Boden und daß der Staat kein
Recht hat, dieses Verhältnis unter dem Vorwande eines öffentlichen
Zweckes zu ändern, wurde bereits angedeutet.

Von einem Ausfluß des Bergregals kann hier im Ernst nicht gesprochen

werden, da sich dieses bei uns auf Fossilien beschränkt, woraus
Metalle gewonnen werden, auf Salz und Steinkohlen ; nicht aber auf im
Boden verborgene Altertümer oder historische Denkmale. Es kann
somit auch von diesem Standpunkt aus eine Berechtigung des Staates

darauf nicht abgeleitet werden.
Man könnte vielleicht dem bisher Gesagten gegenüber einwenden, daß

unsere Gesetzgebung ebensogut wie die zürcherische und preußische eine

Anzeige fordern könnte und damit dann wenigstens doch diese gewonnen
sei; aUein was nützt eine solche Anzeige, wenn kein Recht zur Enteignung
des gefundenen Schatzes besteht und dieselbe, wie wir unten sehen werden,

auf einfacherm Wege zu erzielen ist
Etwas dem beabsichtigten Ziele Ähnbches hatte man aUerdings in den

frühern Retrakts-, Näher- oder Zugrechten und es ließe sich in Nachbildung

derselben auch jetzt noch im Interesse der kantonalen
Antiquitätensammlung die Gesetzesvorschrift als zulässig betrachten, daß bei

jeder Veräußerung gefundener Altertümer oder historischer Denkmale
dem Staate das Recht zustehen soUe, in die Verkaufsbedingungen
einzutreten und auf diese Weise dieselben zu erwerben; allein erstens wäre
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damit bezüglich der in den Händen des Finders oder Eigentümers
bleibenden Gegenstände doch nichts gewonnen, zweitens aber ist unsere
Zeitrichtung der Wiedereinführung solcher Näherrechte, welche überall
zu Gunsten der Freiheit des Verkehrs abgeschafft wurden, nicht mehr
günstig.

Das bisher Besprochene galt nur von dem Privateigentum Einzelner.
Es fragt sich, ob nicht in Bezug auf Gemeinde- oder Korporationseigentum

andere Grundsätze gelten. Ich glaube dies verneinen zu müssen, da

sogar in Betreff der Gemeinde- und Genossenschaftswaldungen, bezüglich

welcher die Staatsaufsicht am Weitesten reicht, eine bezügliche
Beschränkung nicht zu finden ist.

Müßte ich nach dem Vorgetragenen die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit
eines Vorgehens auf dem Wege der Gesetzgebung verneinen, so gilt

dies begreiflich umso mehr noch von einer zu erlassenden Verordnung.
Dagegen scheint mir, daß dem Regierungsrat das Recht zustehe, durch
eine an die Bezirksverwalter, Staatsforstbeamten und Gemeindebehörden

zu erlassende und im ausgedehntesten Maß zu verbreitende belehrende

Instruktion, welche die oben unter a bis c angeführten Zwecke zum
Ziele hätte und allfällig von der Erziehungsdirektion oder dem Vorstand
der Historischen GeseUschaft auf Grundlage der Vorschläge der ersteren
zu entwerfen wäre, die Absicht des Letztern eben so gut zu erreichen sei.-

Ich stelle hiezu den Antrag.
Der Justizdirektor:

Dr. Brentano50

In der ersten Sitzung des neuen Jahres (3. Januar 1868) hatte sich der

Regierungsrat mit den beiden Berichten (Erziehungsdirektion vom
3. November und Justizdirektion vom 24. Dezember 1867) zu befassen.

Er schloß sich der Auffassung des Justizdirektors an, insbesondere dem

Gedanken, daß dem Regierungsrat das Recht zustehe, durch eine an die

Bezirksämter, Staatsforstbeamteten und Gemeindebehörden zu
erlassende und im ausgedehntesten Maße zu verbreitende belehrende Instruktion,

welche die im Vortrag der Justizdirektion unter a bis c aufgeführten

Punkte enthalten sollte, die Absicht der Historischen Gesellschaft zu
erreichen zu suchen. In Übereinstimmung damit beschloß die Regierung,
«die Akten der Erziehungsdirektion mit der Einladung zuzustellen, im
oben angedeuteten Sinne den Entwurf einer Instruktion oder eines
Kreisschreibens zu verfassen»51 und der Regierung zur Genehmigung vorzulegen,

überdies auch den Vorstand der Historischen Gesellschaft hievon
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zu benachrichtigen. Nachdem der Erziehungsdirektor zu dieser Frage
den Vorstand der GeseUschaft angehört hatte, unterbreitete er am
22. März 1868 der Regierung den Entwurf zu einem Kreisschreiben zur
Entscheidung52. Vier Tage später (26.März) genehmigte die Regierung
den vorgelegten Entwurf und ermächtigte die Erziehungsdirektion zum
Erlaß des Kreisschreibens. Es erging schon am 27.März an die Bezirksämter,

Kreisingenieure, Staatsforstbeamteten und Gemeindebehörden.
Alle diese Stellen wurden darin aufgefordert, sobald sie vom Vorhandensein

von Spuren früherer Kulturepochen und von angestellten Nachgrabungen

Kenntnis erhielten, hievon dem Vorstand der Historischen
Gesellschaft Mitteilung zu machen, damit dieser im Interesse der Wissenschaft

und der Sammlungen sich mit den Grundeigentümern oder mit
den Besitzern von Antiquitäten ins Einvernehmen setzen konnte 53.

Damit war eindeutig festgesteUt, daß auf dem vorgesehenen Wege der
Gesetzgebung oder Verordnung nichts zu erreichen war, daß daher auch
weiterhin die Fürsorge für die Sicherstellung und Bewahrung der im
Kanton Aargau vorhandenen Altertümer auf den Weg der Aufklärung,
der Freiwilligkeit und des guten Willens verwiesen blieb und sich die
Hilfe staatlicher Maßnahmen auf ein Kreisschreiben beschränken mußte.
Das blieb so, bis sich in den rechtlichen Voraussetzungen Grundsätzliches

änderte.
In den folgenden Jahren gehen die Berichte über Funde, Grabungen,

Erwerbungen für das Antiquarium im gewohnten Rahmen weiter.
Daneben dachte man auf weitere Mögbchkeiten, die Altertümer des Kantons

zu schützen. Im Laufe des Jahres 1880 wurde die Anregung gemacht,
zusammen mit dem Kunstverein des Kantons eine besondere Kommission

für Erhaltung und Erwerbung älterer Kunstschätze und
Kunstdenkmäler zu bilden. Zu irgendeinem festen Beschluß kam es aber nicht,
weil man abzuwarten wünschte, «ob der vom Schweizerischen Kunstverein

ausgehende Aufruf zur Bildung einer Schweizerischen GeseUschaft

für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler auch im Aargau Erfolg
haben wird » 54.

Sogar zu geseUschaftsinternen Schwierigkeiten führte die unabgeklärte

Situation in der Antiquitätenfrage. Auf dem Gemeindebann
Wettingen waren römische Stücke gefunden worden, die Baden
beanspruchte. Trotzdem wurden sie für das kantonale Antiquarium erworben.
Daraufhin traten von den 26 Mitgliedern aus dem Bezirk Baden 24 am
20. April 1882 aus der Gesellschaft aus, weil sie den Vorstand für diesen
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Ankauf verantwortlich machten. Mit Einzelschreiben an alle diese

Mitglieder und mit einer Erklärung in der Argovia verwahrte sich der
Vorstand gegen solchen Vorwurf. Es brauchte gegen zehn Jahre, bis das

Badener Kontingent in der Gesellschaft wieder auf zehn Mann angestiegen

war, worauf es dann 1891 sprunghaft sich auf gegen vierzig erhöhte.
Andererseits bedurfte es zur Erwerbung des römischen Mosaikbodens

zu Lunkhofen eines Prozesses (1890/91). Dann hatte auch Brugg über
römische Gräberfunde, die beim Bau der Turnhalle gemacht worden,

zugunsten der Antiquarischen Gesellschaft Zürich bzw. des

Landesmuseums verfügt, womit sie für den Kanton verloren waren.
Damit bot sich erneut Anlaß, bei der Regierung mit einem Gesuch

vorstellig zu werden, diesmal in dem Sinne, daß sie zur Sicherung der
einheimischen Kunstschätze ein genaues, mit ausführlichen Beschreibungen

versehenes Inventar aller staatlichen und kommunalen
Kunstgegenstände, insbesondere auch der Glasgemälde, anfertigen und jeden
Gegenstand einer möglichst hohen Schätzung unterwerfen lassen möchte.
Jeder Gemeinde sollte hierauf ein Auszug aus diesem Inventar zugestellt
werden mit der Mitteilung, daß sie bei der in jedem einzelnen Fall
angegegebenen Schätzungssumme für die Erhaltung der in ihrem Besitz becs

o © o
findlichen Kunstwerke verantwortlich gemacht werde55 (13. Januar
1893). Hätte der Gedanke richtig verfangen, so hätten wir im Aargau
eine um ein halbes Jahrhundert früher einsetzende Inventarisation der
Kunstdenkmäler erlebt, als es dann tatsächlich der Fall war. Die

unentwegten Bemühungen zeigen aber doch, eine wie kräftig entwickelte Liebe

zur aargauischen Vergangenheit allenthalben lebendig tätig war, und

bestätigen, was Michael Stettier in seinem Vorwort zum 1. Band der

Kunstdenkmäler des Kantons Aargau sagt, daß nämlich «in jedem
Aargauer ein heimlicher Historiker stecke». So veranlaßten auch im August
1895 eingegangene Briefe, welche auf die eben erst von Privatdozent
J. Heierle in Villmergen und Sarmenstorf durchgeführte Ausgrabungen
hinweisen, daß der Vorstand die Regierung erneut ersuchte, sie möchte

mit einem Zirkular an alle Gemeinderäte, Kreisförster und Lehrer diese

auffordern, dafür zu wirken, daß die im Kanton ausgegrabenen
Fundstücke auch dem Kanton erhalten blieben.

Zu einer ähnlichen Reaktion wurde der Vorstand wiederum im
November 1904 veranlaßt durch Mitteilungen über Funde von prähistorischen

Waffen in Sarmenstorf und Reitnau, die durch Schenkung bzw.
Verkauf an das schweizerische Landesmuseum gekommen waren. Nur
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wollte man es nicht bei einem Kreisschreiben an Gemeindekanzleien und
Pfarrämter bewenden, sondern überdies vierteljährlich in der Tagespresse

eine neue Mahnung und Erinnerung in gleichem Sinne ergehen
lassen. Die Frage beschäftigte aber den Vorstand weiterhin, und es

wurde die Aufnahme eines Inventars über die aargauischen historischen
Denkmäler nach dem Vorbild des im Kanton Bern bestehenden Inventars

in Erwägung gezogen (Februar 1906). Im gleichen Jahr auch regte
der Vorstand an der Jahresversammlung an, es seien Schritte zu untet-
nehmen, daß gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der historischen
und der Kunstdenkmäler des Kantons geschaffen würden. Diese Anregung

gab die Versammlung als Auftrag an den Vorstand zurück. Doch
beschloß dieser am 12. März 1908, den Entwurf für ein aargauisches
Gesetz zum Schutz der historischen und Kunstdenkmäler später einmal

gemeinsam mit der Aargauischen Vereinigung für Heimatschutz zusammen

zu beraten.
Am 10. Dezember 1907 war das Schweizerische Zivilgesetzbuch von

beiden eidgenössischen Räten einstimmig angenommen worden. Es sollte
auf den 1. Januar 1912 in Kraft treten. Da zu erwarten stand, daß diesïs

große Werk grundsätzliche Änderungen in den rechtlichen Voraussetzungen

hinsichtbch der Behandlung der Altertümer bringen werde, so

rechtfertigte sich jener Aufschub. Im Hinblick auf die Artikel 723

(Vorbehalt der Bestimmung über Gegenstände von wissenschaftlichem Wert)
und 724 des ZGB (Werden herrenlose Naturkörper oder Altertümer von
erheblichem wissenschaftlichem Wert aufgefunden, so gelangen sie in das

Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind), fand
es der Vorstand wünschenswert, daß diese Frage im kantonalen
Einführungsgesetz zum ZGB ausführlicher behandelt werde. Eine Zusammenarbeit

zu diesem Zwecke mit andern kantonalen Vereinigungen (Gesellschaft

Pro Vindonissa) wurde in Aussicht genommen. Zu Beginn des

folgenden Jahres erging eine Eingabe der beiden Gesellschaften an die

zuständige Großratskommission, es seien ein oder zwei Paragraphen über
die Erhaltung von Altertümern in das aargauische Einführungsgesetz
zum ZGB aufzunehmen. Und schon im Mai konnte der Vorstand davon
Kenntnis nehmen, daß die Eingabe Berücksichtigung gefunden habe.
Der Paragraph 93 des Einführungsgesetzes lautete: «Der Regierungsrat

soU Verfügungen mit Strafandrohung treffen zur Erhaltung von
Altertümern, Naturdenkmälern etc.» - Wie P. Tuor56 schreibt, verdankt
die Möglichkeit einer solchen Regelung ihren Ursprung dem Bestreben,
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die Wissenschaft und die Bildung zu fördern. Dem Kanton ist das Eigentum

an solchen für die Wissenschaft wertvollen Objekten zuerkannt,
weil er durch seine öffentlichen Museen und Archive viel besser als jeder
Private imstande ist, die Dinge aufzubewahren und dem Studium zugänglich

zu machen. Dem gleichen Gedanken entspringe die Bestimmung,
wonach der Grundeigentümer Ausgrabungen dieser Art - gegen
Schadenersatz allerdings - zu dulden verpflichtet ist.

Bildung und Wissenschaft zu fördern, das war von Anfang an das

Ziel, welches die Historische Gesellschaft mit ihren Bemühungen
anstrebte, wenn sie die Altertumsfunde dem Kanton sichern und ihre
Aufbewahrung an geeignetem Orte durchführen wollte. Jetzt bestand auch

- auf eidgenössischer Ebene - die rechtliche Grundlage, eine klare
Ordnung einzuführen. Doch folgten sich die Schritte, die im Kanton Aargau
zu einer solchen Ordnung hätten führen können, in sehr gemächlichem
Rhythmus. 1914 erließ die Regierung eine Verordnung betreffend den

Natur- und Heimatschutz vom 24. Januar, worin einzig §757 sich mit den

Interessen der Gesellschaft und ihren Bemühungen befaßte.
Dann geschah nichts mehr bis zum Jahr 1929. Dafür trug natürlich

die Gesellschaft auch ihren Teil an Verantwortung, denn zu ihren wichtigen

Aufgaben gehörte es zweifellos, nun nachdrücklich auf die Schaffung

und den Erlaß der nötigen regierungsrätlichen Verordnungen
hinzuwirken. Doch durch die Ungunst der Kriegs- und Nachkriegsjahre in
seiner Tätigkeit - abgesehen von der Herausgabe von Argovia und
Taschenbuch - weitgehend lahmgelegt, hatte sich der Vorstand mit diesen

Fragen auch nicht mehr befaßt, bis er - neu konstituiert - 1924 seine

Arbeit wieder unter normalen Umständen aufnehmen konnte. 1927

wurde zudem noch der Aargauische Heimatverband gegründet,
dessen Zielsetzung sich vielfach mit derjenigen der Historischen
Gesellschaft deckte. So erschien denn - dem gemeinsamen Wunsch aller
im Heimatverband vereinigten Gesellschaften entsprechend - die

«Verordnung betreffend die Behandlung und Aufbewahrung der Funde und
Altertümer» vom 30. September 1929, in Ausführung des § 93 des

Einführungsgesetzes zum ZGB. Die Verordnung befaßt sich allerdings nur
in ihrem § 158 mit der grundsätzlichen Frage. Die folgenden Paragraphen

- und das entsprach vor allem den Wünschen der historischen
Lokalvereinigungen - regelten lediglich die Frage, unter welchen

Bedingungen Fundgegenstände nicht im kantonalen Antiquarium, sondern in
örtlichen Sammlungen aufbewahrt werden können. Sodann behielt sich
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der Kanton das Recht vor, in lokalen Sammlungen aufbewahrte
Gegenstände, die dem Staat gehörten, jederzeit zurückzuziehen und für
Funde von hervorragendem Wert den Aufbewahrungsort zu bestimmen.

Eine Sicherung des vorhandenen, nicht in Sammlungen untergebrachten

Denkmalgutes durch Inventarisierung oder die Konservierung
solchen Gutes, das irgendwie von Zerstörung bedroht war, durch eine sinn-
voUe Pflege wurde noch nicht in Betracht gezogen. Erst die mehrjährigen
gemeinsamen Anstrengungen der Historischen Gesellschaft, des

Aargauischen Heimatverbandes und anderer kulturell interessierter
Vereinigungen führten schließlich dazu, daß ab 1. Oktober 1942 die
Inventarisation der Kunstdenkmäler beginnen konnte und daß mit, der

«Verordnung über den Schutz von Altertümern und Baudenkmälern»
vom 14. Mai 1943 ein entscheidender Schritt im Denkmalschutz
vorwärts getan und damit eine doppelte Lücke geschlossen werden konnte.
Diese neue Verordnung - ausführlicher in ihrem Text — umschreibt
vorerst einmal den Begriff «Altertum», wofür alle Erzeugnisse menschlicher

Tätigkeit in früheren Zeiten, die ein künstlerisches oder
wissenschaftliches Interesse bieten, zu gelten habe. (Es folgt noch eine

beispielhafte Aufzählung.) Schutzwürdige Altertümer werden auf Grund
eines Regierungsratsbeschlusses in ein Altertümerverzeichnis eingetragen,

dieses - mit allen nachfolgenden Eintragungen - im Amtsblatt
veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung unterliegen diese Altertümer einer

Eigentumsbeschränkung in dem Sinne, daß Veränderungen an ihnen nur
mit Bewilligung der Regierung vorgenommen werden dürfen. Funde, die
auf dem Kantonsgebiet gemacht werden, gelangen in das Eigentum des

Staates59. Funde sind unverzügbch dem zuständigen Bezirksamt oder
dem Kantonsarchäologen, womit dieses Amt neu eingeführt ist, zu melden.

Insbesondere sind alle staatlichen Organe gehalten, alle Wahrnehmungen

über Funde dem Kantonsarchäologen mitzuteilen. Größere
wissenschaftliche Ausgrabungen bedürfen der schriftlichen BewiUigung
durch die Erziehungsdirektion. Andere Grabungen, auch Tiefbauten,
sind dem Kantonsarchäologen schriftlich anzuzeigen. Aufgefundene
Altertümer werden in der Regel im kantonalen Antiquarium aufbewahrt,

unter Bedingungen auch in lokalen öffentlichen Sammlungen.
Als beratende Instanz wird der Erziehungsdirektion eine Altertümerkommission

beigegeben. Auch die historischen Vereine sind von ihr
anzuhören. Fachmann mit einem umfassenden Tätigkeitsbereich ist der

Kantonsarchäologe, dem die Beaufsichtigung des kantonalen Antiqua-
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riums und der örtlichen Sammlungen übertragen ist. Schließlich wird die

Frage der Teilung der aus der Verordnung entstehenden Kosten geregelt

- Verwaltungskosten trägt der Staat, weitere Kosten werden in billigem
Verhältnis zwischen Staat und beteiligten Gemeinden geteilt. Erhaltung
wertvoUer Altertümer oder Durchführung von wissenschaftlichen
Ausgrabungen unterstützt der Staat im Rahmen des vom Großen Rate in
das jährliche Budget eingestellten Kredits. Bußen bis zu Fr. 1000.- oder
Haft bis zu acht Tagen bedrohen Zuwiderhandlungen.

Diesen Bestimmungen gegenüber, die immerhin nun ein Altertümerverzeichnis

mit Eigentumsbeschränkungen, die Meldepflicht, einen

Kantonsarchäologen, die Erhaltung wertvoller Altertümer auf Kosten
des Kantons und damit bedeutende und wichtige Neuerungen kennen.

war es ein weiterer Ausbau der Maßnahmen, als mit einem nächsten

regierungsrätlichen Beschluß 1954 das Amt für Denkmalpflege geschaffen
wurde. Abschließend steht am Ende dieser erfreulichen Entwicklung die

Verordnung über den Schutz historischer Denkmäler (Denkmalschutzverordnung)

vom 23. Mai 1958, in welcher nun nebeneinander ein
Denkmälerverzeichnis, Organe der Denkmalpflege, für die Behandlung der
Bodenfunde der Kantonsarchäologe, eine Kommission für Denkmalpflege

solid verankert sind und für die Erhaltung und Pflege geschützter
Denkmäler sowie für wissenschaftliche Ausgrabungen mit den vom
Großen Rat bewilligten Mitteln gesorgt werden kann.

Damit hatte eine mühevolle Entwicklung ihren sinnvollen vorläufigen
Abschluß gefunden. Weil diese grundlegenden Dinge auch in anderem

Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung wieder relevant werden,
sollten sie hier vorerst einmal im Zusammenhang dargelegt werden.

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch setzt voraus, daß die Kantone
besser als Private imstande seien, für die Wissenschaft wertvolle Objekte
aufzubewahren und dem Studium zugänglich zu machen. Es soll deshalb
anschließend noch darüber berichtet werden, wie im Aargau sich die

Möglichkeiten der Aufbewahrung tatsächlich gestalteten.
Noch im ersten Vereinsjahr hatte sich der GeseUschaftsvorstand mit

dem Gesuch um Zurverfügungstellung eines Antiquitätensaales an die

Regierung gewendet. Und zwar hätte man gerne die Sammlung - wie das

später immer wieder angeführt wurde - am Sitz der Kantonsbehörden, in
nächster Nähe auch der Kantonsschule und unter den Augen des

Vorstandes gesehen. Doch zeigte sich vorerst keine andere Lösung als die
Klosterkirche Konigsfelden. wo auch die im Besitze des Staates sich befin-
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denden Antiquitäten zusammengetragen waren. Sofern es sich um die

Aufbewahrung von Fundstücken aus römischer Zeit, besonders auch um solche

aus der Gegend von Konigsfelden handelte - und gerade solche gingen
anfänglich in die Sammlung der Gesellschaft ein - hätte sich gegen diese Lokalität

nicht viel einwenden lassen, wenn aUe andren Voraussetzungen in
Ordnung gewesen wären. Doch schon 1862/63 setzen die Klagen über
den erbärmlichen Zustand des sogenannten aargauischen Antiquariums
in Konigsfelden ein. Der Zustand der Räumlichkeiten wie auch die

Verwaltung schienen sich von Jahr zu Jahr zu verschlimmern.
Da setzte der Vizepräsident der Gesellschaft, Augustin Keller, im

gleichen Zeitpunkt, als er seinen Vorstoß zu einer gesetzlichen
Sicherstellung der im Aargau gefundenen oder ergrabenen Altertümer
unternahm, sich auch für eine gründliche Besserung in den Verhältnissen der
kantonalen und der der Gesellschaft gehörenden Antiquitätensammlung
ein. Der eine Schritt mußte auch vernünftigerweise auf den andern

folgen. Wollte man Hand auf die im Kanton vorhandenen Altertümer
legen, so mußte ihre sinnvolle, geordnete Pflege und Aufbewahrung an
einem gut zugänglichen Ort garantiert sein.

Der Zeitpunkt zum Eingreifen war auch sonst gegeben. Seit der Gründung

des Kantons hatte Konigsfelden der kantonalen Heil- und
Pflegeanstalt als Unterkunft gedient. Gleich zu Beginn und dann in den

dreißiger Jahren waren bauliche Veränderungen vorgenommen worden60.
Seither war, abgesehen von den dringlichsten Unterhaltsarbeiten, nichts
mehr gemacht worden, da man an einen völligen Neubau dachte. Dieser
wurde 1866 beschlossen, 1868 bis 1872 dann ausgeführt. Wollte man zum
Zuge kommen, so war auch aus diesem Grund der richtige Augenblick
gekommen. Die Historische Gesellschaftwandte sich daher mit folgendem
Schreiben an die Regierung :

Historische Gesellschaft des

Kantons Aargau 1. Juli 1867

An die hohe Regierung des Kantons Aargau

In unserer letzten Vorstandssitzung wurde darauf aufmerksam
gemacht, in welch verwaistem und verwahrlostem Zustande sich gegenwärtig

das aargauische Antiquitätenkabinett in Konigsfelden befindet, so
daß letzthin der Fall vorkam, daß Hr. Meyer-Ochsner von Zürich,
expreß zur Besichtigung einiger Gegenstände dieses Kabinetts nach Kö-
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iiigsfelden gekommen, unverrichteter Dinge von dort wieder verreisen
mußte, weil niemand den Schlüssel zu dem Kabinett zu finden wußte.
Dazu kommt, daß bei dem bevorstehenden Bau der Irrenanstalt diejenige

schon jetzt völlig ungesicherte und ungeschützte Lokalität, wo die

zum Teil unedierten Inschriftensteine aufbewahrt sind, völlig wegfallen
wird, in Folge dessen diese Inschriftensteine als äußerst bedroht erscheinen,

entweder verschleppt, oder durch rohe Arbeiterhand beschädigt zu
werden. Ja wir gestehn, daß wir bei den dortigen Umbauten, Dislokationen

etc. auch das Antiquitätenkabinett für nichts weniger als gesichert
ansehen können, abgesehen davon, daß es schon jetzt unbesorgt und
unbenutzbar ist.

Wir hielten es deshalb für unsere Pflicht, Ihre Aufmerksamkeit auf
diesen Stand der Dinge hinzulenken, und Ihnen zum Zwecke der
Vermeidung etwaiger Verluste oder Beschädigungen folgende Vorschläge zu
machen, welche ohne erhebliche Kosten leicht ausführbar erscheinen:
1. Was das Antiquitätenkabinett betrifft, so hat die Historische

Gesellschaft seit kurzem einen neuhergerichteten Saal im «Alten Turm»
in Aarau von Hr. Eidg. Oberst E. Rothpletz behufs Aufstellung ihrer
Antiquitätensammlung nutzungsweise abgetreten erhalten; und es

würde sich dieser Saal, was Lage, Größe, Sicherheit etc. anbetrifft,
sehr wohl dazu eignen, das aargauische Antiquitätenkabinett ebenfalls

aufzunehmen. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, Sie möchten dieses

Kabinett der Historischen Gesellschaft zur Besorgung, Anordnung
und Aufstellung im «Alten Turm in Aarau» für einstweilen wenigstens
übergeben, bis der Staat selbst ein geeignetes und zweckentsprechendes

Lokal besitzen wird.
2. Was die Inschriftensteine anbelangt, so findet sich sowohl im

Großratsarchiv in Aarau als auch in derjenigen Abteilung des alten
Staatsarchivs, welche die Wettinger Urkunden umfaßt, Raum genug,
um diese ehrwürdigen Zeugen und Marchzeichen unserer ältesten Lan-
desgeschichte in Sicherheit aufzustellen und vor dem Untergang zu
retten, bis eine ihrer würdigere Stätte gefunden sein wird.

Indem wir Ihnen diese beiden Vorschläge aufs angelegentlichste
empfehlen, versichern wir Sie zugleich unserer vollkommensten Hochachtung.

Namens des Vorstandes der Historischen Gesellschaft
Der Vicepräsident Der Aktuar

A. Keller J. Hunziker61
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Auch dieses Gesuch der Gesellschaft ging vorerst (Verfügung vom
11. Juli 1867) zur SteUungnahme zuhanden der Regierung an die

Erziehungsdirektion. Sprach schon das Schreiben der Historischen Gesellschaft

eine deutbche Sprache, so fügte ihm der Bericht des Erziehungsdirektors

noch einige besondere Unterstreichungen bei :

Erziehungsdirektor an Regierungsrat 18. Dezember 1867

Konigsfelden,
bessere Aufbewahrung des Antiquitätenkabinettes

Mit Randverfügung vom 11. Juli (Nr. 615) haben Sie der Erz. Dir.
eine Zuschrift des Vorstandes der Historischen Gesellschaft, betreffend
bessere Aufbewahrung des Antiquitätenkabinettes in Konigsfelden, zum
Berichte zugewiesen.

Der Vorstand macht in seiner Zuschrift auf den verwaisten und
verwahrlosten Zustand aufmerksam, in welchem sich gegenwärtig das ziemlich

wertvolle aargauische Antiquitätenkabinett in Konigsfelden befindet.

Als jüngstbin ein zürcherischer Gelehrter expreß zur Besichtigung einiger

Gegenstände hergereist sei, habe er unverrichteter Dinge wieder
abziehen müssen, weil niemand den Schlüssel zum Kabinett zu finden
wußte. Dazu komme, daß bei dem bevorstehenden Bau der Irrenanstalt
auch die ohnehin nicht geschützten, zum Teil noch unedierten
Inschriftensteine in der offenen Lokalität, in der sie sich befinden, äußerst
bedroht erscheinen, entweder verschleppt oder beschädigt zu werden.

Überdies könnte der Fall eintreten, daß bei Anlaß des gedachten Baues

sowohl das Antiquitätenkabinett als die Lokabtät der Inschriftensteine
zu andern Zwecken in Anspruch genommen werden müssen. Um nun
jeder Gefährdung der in Konigsfelden bisher aufbewahrten Altertümer
und andern Inkonvenienzen vorzubeugen, macht der Vorstand der
Historischen Gesellschaft mit angelegentlicher Empfehlung der Sache

folgende, ohne erhebliche Kosten auszuführende Vorschläge :

1. Es möchte das Antiquitätenkabinett in Konigsfelden für einmal und
bis der Staat selbst ein geeignetes Lokal besäße, im Antiquitätensaale
der Historischen GeseUschaft, nämlich im neuhergerichteten Saale im
Schlößli des Herrn Oberst Rothpletz in Aarau, untergebracht und
dasselbe der Historischen GeseUschaft zur Besorgung, Ordnung und
AufsteUung übergeben werden.
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2. Die Inschriftensteine möchten ebenfalls von Konigsfelden
weggenommen und einstweilen, bis für diese ehrwürdigen Zeugen und
Marchzeichen unserer ältesten Landesgeschichte eine andere würdige
Stätte gefunden sein wird, in den Räumlichkeiten des Staatsarchives
in Sicherheit gebracht werden.

Hochgeachtete Herren Bekanntlich wurden schon Vorjahren die Lokalitäten,

in denen die Antiquitäten des Staates zu Konigsfelden bisher zum
Teil aufbewahrt, zum Teil auch gar nicht aufbewahrt sind, für höchst
ungeeignet und ungenügend erachtet. Auch war ihre Besorgung und
Verwaltung der Art, daß die ziemlich bedeutende Sammlung von der
Wissenschaft fast gar nicht benutzt werden konnte. In den letzten Jahren

haben nun beide, Besorgung und Verwaltung, eigentlich ganz aufgehört;

und die Sammlung steht gegenwärtig verlassen, wie eine Res nullius

da. Die seiner Zeit mit der Gemeinde Brugg gepflogenen Verhandlungen

über Erstellung angemessener Lokalitäten für Einrichtung eines
kantonalen Antiquitätenkabinettes haben zu keinem Ziele geführt. Man
ließ daher die Sache wieder auf sich beruhen, in der Meinung, es werde sich
über kurz oder lang Gelegenheit finden, um die Sammlung etwa bei der
schon längst dringenden Erweiterung des Kantonsschulgebäudes oder
in einer andern sich erzeigenden Lokalität am Sitze der obersten
Lehranstalt und der Kantonsbibliothek angemessen und zweckdienlich
unterbringen zu können.

Nun ist die Zeit gekommen, wo in der Sache notwendig etwas geschehen

muß, und dieser Notwendigkeit scheint die Historische Gesellschaft
auf willkommene Weise die Hand zu bieten. Die Gesellschaft hat den

großen geräumigen Saal im alten Schlößliturm in Aarau von Herrn
Oberst Rothpletz nutzungsweise abgetreten erhalten und in demselben
ihre eigene kleine Antiquitätensammlung aufgestellt. Der Saal ist groß

genug, um für einstweilen auch die Sammlung des Staates in sich
aufzunehmen. Dazu kommt noch der besonders beachtenwerte Umstand, daß
bei dieser Gelegenheit die Sammlung eine wissenschaftliche Anordnung
und systematische Aufstellung mit einer gehörigen Aufsicht und
Verwaltung erhielte, und daß sie einmal vollständig inventarisiert,
beziehungsweise wissenschaftlich katalogisiert werden könnte. Ich schließe
daher meinen Bericht mit dem Antrag :

1. Es seien sowohl das Antiquitätenkabinett als die vorhandenen In¬

schriftensteine in Konigsfelden an den Sitz der Kantonsschule, nach
Aarau, zu bringen.
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2. Es sei das Anerbieten der Historischen GeseUschaft mit Verdankung
anzunehmen, und das Antiquitätenkabinett für einstweilen der
Gesellschaft zur wissenschaftbchen Ordnung und systematischen
Aufstellung im Lokale ihrer eigenen antiquarischen Sammlung, sowie zur
gehörigen Aufsicht und Verwaltung zu übergeben, mit der Einladung,
die Sammlung mit tunlicher Beförderung zu inventarisieren,
beziehungsweise über dieselbe einen systematischen Katalog anfertigen
zu lassen.

3. Die Inschriftensteine seien für einmal, und bis eine entsprechende
Lokalität für sie gefunden sein wird, in den Räumlichkeiten des

Staatsarchives oder in einer andern gelegenen und passenden Lokalität

unterzubringen.
4. Die Erz. Direktion sei mit der Eröffnung und Vollziehung der Schluß-

nahme zu beauftragen und gleichzeitig einzuladen, über dieTransport-
und Einrichtungskosten einen gutachtlichen Voranschlag dem Reg.
Rat zur Bewilligung des daherigen Kredites vorzulegen.

Der Erz. Direktor
A. Keller62

Schon die zur Sache gehörenden Bemerkungen (z. B. «in denen die

Antiquitäten des Staates zu Konigsfelden bisher zum Ted aufbewahrt, zum
Teil auch gar nicht aufbewahrt sind Die Sammlung steht gegenwärtig
verlassen, wie eine Res nullius da») waren wenig erfreubch. Und so wird
auch die beiläufige Bemerkung «von der schon längst fälbgen Erweiterung

des Kantonsschulgebäudes» nicht eitel willige Ohren gefunden
haben.

Der Bericht des Erziehungsdirektors wurde in der Regierungsratsitzung

vom 26. Dezember 1867 behandelt. In einiger Abweichung von dem

in Augustin Kellers Bericht gestellten Antrag beschloß die Regierung:

«1. Es sei das Anerbieten der aarg. Historischen GeseUschaft, das in
Konigsfelden befindliche Antiquitätenkabinett, mit Ausschluß der

Münzen, zur wissenschaftbchen Ordnung und systematischen
Aufstellung im Lokale ihrer eigenen antiquarischen Sammlung
übernehmen zu wollen, für einmal dankend anzunehmen ;

2. seien die Inschriftensteine dagegen in Konigsfelden zu belassen und
sicher zu verwahren, unter Vorbehalt späterer anderweitiger und
zweckentsprechender Verwendung.»63
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Damit war nun wenigstens erreicht, daß die beiden Sammlungen -
leider ohne die römischen Inschriftensteine, für die man in Erwartung
der Bauereien in Konigsfelden am meisten bangte - in Aarau im Turmsaal

des Schlößb vereinigt, wissenschaftlich geordnet, inventarisiert und
den Interessenten zugänglich ausgestellt werden konnten64. Auf solche
Weise waren sie auch der Obhut des Vorstandes näher gebracht. Die
Münzen erfuhren eine gesonderte Behandlung.

Wenn mit der Verlegung der beiden Sammlungen und mit deren

Vereinigung im Schlößli in Aarau eine bessere Verwaltung und Kontrolle
ermöglicht war, so stand zu erwarten, daß auf die Dauer trotz dieser

Umsiedlung die Platzfrage nicht gelöst sein werde. Ständig gingen der Sammlung

Schenkungen zu, Jahr um Jahr vermehrte sich der Bestand auch

infolge der von der Gesellschaft durchgeführten Grabungen und anderer

Erwerbungen. Ebenso förderte der Bahnbau da und dort Funde zutage.
So sieht sich schon der Bericht von 1871 (Argovia) zu der Feststellung
veranlaßt, daß Material zu einer stattlichen Sammlung von Altertümern
aus verschiedenen Epochen vorhanden wäre, aber leider keine Aussicht
bestehe, daß Räumlichkeiten vom Staate hergestellt würden, in denen

die Sammlungen des Staates vereinigt aufgestellt und der Wissenschaft
nutzbar gemacht werden könnten, wie das vom Präsidenten an der

Jahresversammlung 1866 in Aussicht gestellt worden sei65.

Deshalb suchte man eben dem Problem auf anderem Wege beizukommen.

Bereits ist in an derm Zusammenhang erwähnt worden, daß

die Einnahmen der Aarauer Wintervorlesungen66 dem Fonds zum Bau
eines kantonalen Museums zugeführt wurden, zusammen zwischen
tausend und zweitausend Franken. Zum Zustandekommen dieses Fonds
hatten aber am wesentlichsten eine einmalige Zuwendung des Aargauischen

Kunstvereins von Fr. 5000.- und zwei Spenden des Verwaltungsrates

der Aargauischen Bank jeweilen beim Rechnungsabschluß im
Gesamtbetrag von Fr. 12000.-, denen später noch weitere folgten,
beigetragen. Damit hoffte man, die Verwirklichung des Baues eines kantonalen

Museums zur Aufnahme auch der historischen und der Kunstsammlungen

sichergestellt zu haben. Schon 1874 hatte der Vorstand der
Gesellschaft im Auftrage der Erziehungsdirektion Erhebungen über den

Raumbedarf für die Aufstellung der Antiquitätensammlungen des Kantons

und der Gesellschaft sowie der Münzsammlung gemacht.
Trotz diesen Aussichten unterließ es der Vorstand nicht, eine wenn

auch vorübergehende günstigere Unterbringungsmöglichkeit für die
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Sammlungen zu erlangen, die «in vielerlei zufälligen Gewölben und
Noträumen, im Dunkel, Kälte und Staub» zerstreut und verpfercht waren.
So bekam die Gesellschaft 1875 durch Regierungsverfügung ein besonderes

Gebäude in Aarau in Aussicht gesteUt, dessen notwendiger Umbau
im Innern und am Äußern gleichfalls beschlossen, aber noch nicht in
Angriff genommen worden war.

Man fragt sich allerdings - wenn immer wieder von Raumschwierigkeiten

die Rede ist - beim Durchgehen der jährlichen Zuwachsverzeichnisse,

ob nicht die Sammlung der Gesellschaft neben Wertvollem allzuviel

mit Dingen belastet wurde, die ihr eher den Charakter eines Rari-
tätenkabinettes verliehen67 und die an sich dürftigen Räumlichkeiten
noch mehr belegten. -

Immerhin weiß der Bericht von 1879, indem er das berührt, was inzwischen

schon einen äußern Abschluß gefunden habe, über das kantonale

Antiquarium zu melden, daß die längst angeregte und in diesem Augenblick

fast zu Ende geführte Vereinigung sämtlicher im Besitze teils des

Staates, teils der Historischen Gesellschaft befindlichen Altertümer in
eine geordnete und jedermann zugängliche Sammlung, deren Lokal in
der Nähe des Regierungsgebäudes in Aarau auf Staatskosten angemessen

hergerichtet worden sei, stattgefunden habe. Über Aufstellung und

Registrierung der Sammlung orientiere ein beschreibender Katalog, der
eben unter der Presse sei. Zu den drei bereits vorhandenen Sälen dieses

Gebäudes (es handelt sich um die Postremise am Regierungsplatz) soll

überdies, gemäß behördbcher Zusage, ein vierter für die Aufnahme der
kantonalen Münzsammlung eingerichtet werden.

Damit hatte ein altes Postulat, so schien es, seine Verwirklichung
erfahren, und die Sammlung war in der Lage, die auch in den folgenden
Jahren laufend eingehenden Schenkungen und Grabungsfunde
aufzunehmen. Erst 1886 griff der Vorstand mit einer Eingabe an die Regierung

wiederum die Frage des Baues eines eigentlichen Museums auf, das

geeignet wäre, die kantonalen Kunstschätze vereinigt in sich aufzunehmen

und sie vor Verderb und Entfremdung zu schützen. 1886 war die in
Aarau bestehende Handwerkerschule, eine Sonntagszeichenschule, die

auch über ein kleines «Gewerbemuseum» verfügte, einer neuen Leitung
unterstellt worden. Hiezu war Johann Ludwig Meyer von Zürich,
Assistent des Direktors des Industrie- und Gewerbemuseums in St. GaUen,
berufen worden. Er nahm die Reorganisation der Schule an die Hand
und erreichte, daß vorerst der Sonntagsunterricht durch den Nachmit-
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tagsunterricht während der Woche ersetzt wurde. Aus diesen bescheidenen

Anfängen heraus entwickelte sich die Idee eines aargauischen
Gewerbemuseums. Regierung und Großer Rat stimmten dem Plan zu,
und damit stellte sich zugleich auch die Frage der Errichtung eines
Gebäudes für die Unterbringung dieser neuen Institution und eventuell
auch bestehender Sammlungen. Im April 1890 hatte der Vorstand
Gelegenheit, auf Einladung der Regierung zwei Delegierte zur Besprechung
der Erstellung eines aargauischen Gewerbemuseums abzuordnen, denen
der Auftrag erteilt wurde, die Raum- und Platzverhältnisse der Sammlungen

der Gesellschaft zu prüfen und darüber ein Memorandum
abzufassen.

Auf den gleichen Zeitpunkt hin (Sommer 1889) hatte auch Professor
Rochholz, der seit der Gesellschaftsgründung die Antiquitätensammlung
betreut hatte, infolge zunehmender Altersbeschwerden seine Entlassung
als Konservator erbeten. Ihn ersetzte vom September an Professor
J. Hunziker, der Präsident der Gesellschaft. Er unternahm sofort die

nötigen Schritte, um die ganze Sammlung neu zu ordnen und zu
katalogisieren, stellte aber fest, daß wegen der ungünstigen Beschaffenheit
der nicht heizbaren, feuchten Lokalitäten eine Beendigung dieser
Arbeiten während des Winters unmöglich sei. Eine anläßlich der
Katalogisierung vorgenommene nähere Untersuchung der Sammlungsbestände
ergab überdies, daß auf die Dauer einzelne Gegenstände bei weiterem
Verbleiben in den gegebenen Räumlichkeiten gefährdet waren. So war es

nun Hauptsorge des neuen Verwalters, besser geeignete Räume für die

Sammlung zu beschaffen. Dazu boten die Besprechungen des Jahres
1890 Gelegenheit. Gerade aber im Hinblick auf eine sich abzeichnende
definitive Lösung wurde im folgenden Jahr das bisherige Lokal wieder

instandgesetzt, mochte es doch noch einige Zeit dauern, bis die neuen
Räume wirklich zur Verfügung standen. Dagegen erwarb der Konservator

jetzt schon zuhanden der antiquarischen Sammlung der Gesellschaft
das Eigentumsrecht an dem in Lunkhofen ausgegrabenen römische
Mosaikboden.

Eine einschneidende Veränderung im Verhältnis der Historischen
Gesellschaft zu ihrer Sammlung brachte das Jahr 1891. Die Gesellschaft

übergab in diesem Jahr dem aargauischen Kunst- und Gewerbemuseum
in Aarau ihre sämtlichen, zur Zeit im kantonalen Antiquarium
aufgestellten Gegenstände, sodann die zur Zeit mit der kantonalen Münzsammlung

vereinigten Münzen und Medaillen, sowie die in Zukunft in ihr
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Eigentum übergehenden Objekte zur AufsteUung und zur allgemeinen
Benützung.

Sie behielt sich an allen diesen Gegenständen, die sie dem Museum zur
Aufstellung überließ, solange dieses in Aarau bestehe, das Eigentumsrecht

vor. Ferner verband die Gesellschaft mit der Übergabe den Wunsch,
daß ihr bei Aufstellung eines Benutzungsreglementes für das Museum eine

Vertretung eingeräumt werden.
Dieser Schritt entband die GeseUschft von der jahrzehntelangen

Verpflichtung, für Aufbewahrung, Ordnung, Konservierung und Katalogisierung

einer eigenen Antiquitätensammlung aufzukommen. Die Lösung,
wie sie Schröter bei der Abfassung des Statutenentwurfes in weiser Voraussicht

vorweg angestrebt hatte, war nun - ein Ergebnis der Umstände -
verspätet doch eingetreten.

Hatte ursprünglich die Absicht bestanden, das Gewerbemuseum
neben dem Regierungsgebäude zu errichten an SteUe der alten, 1847
erbauten Postremise, wo heute das aargauische Kunstmuseum steht, so

änderte sich die Situation als die Stadt Aarau am 30. Oktober 1891 die

Besitzung von Carl Feer-Herzog - zwischen Bahnhofstraße und
Laurenzenvorstadt gelegen - für den Bau der neuen Kantonsschule erwarb, den

größern Ted aber mit der Villa an den Kanton übergehen ließ. Damit
war der Platz für die Errichtung des Gewerbemuseums gegeben, der Bau
wurde im Mai 1892 beschlossen und ab Frühjahr 1895 bezogen68.

Mit Bezug auf die römischen Inschriftensteine, über welche der
Vorstand noch nicht verfügt hatte, schlug er der Regierung 1894 vor, sie

nach Konigsfelden in die Kirche einzuliefern, die in den Jahren 1891 bis
1893 renoviert worden war, nachdem die Historische Gesellschaft schon

1886/87 dazu bei der Regierung Antrag gestellt hatte. Dieser Vorschlag
sollte aber nur für den Fall gelten, daß in dieser Kirche historische Denkmäler

aufgenommen werden soUten und unter der Bedingung, daß die
Gesellschaft zur Erhaltung schweizerischer Kunstdenkmäler ihrerseits
beitrage, ähnliche Altertümer dorthin zu bringen.

Aus dem Übergang der geseUschaftseigenen Antiquitätensammlung an
das aargauische Gewerbemuseum ergab sich eine finanzielle Schwierigkeit,

die im Sommer 1894 behoben werden mußte. Im Betriebsbudget für
das kantonale Gewerbemuseum war die Historische Gesellschaft mit
einem jährlichen Beitrag von Fr. 100.- belastet. Der Vorstand, in
Anbetracht dessen, daß das Antiquarium seinerzeit dem Staat zu Eigentum
abgetreten worden sei, der Staat daher für Leistungen, die sich aus der
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Unterbringung der Sammlung im Museum ergeben, aufzukommen habe,
beschloß, der Erziehungsdirektion von dieser Sachlage Kenntnis zu geben
und sie zu ersuchen, für die Ausrichtung des gewünschten Beitrages
besorgt zusein, da die GeseUschaft über die nötigen Mittel nicht verfüge
und jede Beitragsleistung ablehnen müsse.

Als Mitglied der zu bildenden Aufsichtskommission des aargauischen
Gewerbemuseums wurde der Regierung Professor J. Hunziker zur Wahl
vorgeschlagen. Während des folgenden Jahres befaßte sich diese
Kommission mit der Frage der Belegung der Räumlichkeiten im neuen
Museumsbau. Im Erdgeschoß des westlichen Flügels waren die
Glasscheiben aus dem Kloster Muri untergebracht worden. Nun erfuhr der
Vorstand im Februar 1896, daß dieser Raum noch mit einer Sammlung
moderner Kunstmöbel belegt werden sollte, was ihn veranlaßte, bei der

Regierung um eine Änderung des von der Aufsichtskommission gefaßten
Beschlusses nachzusuchen. Besser sollte dann das staatliche Antiquarium
in den Raum mit den Muri-Scheiben zusammenkommen. Diesem
Gesuch wurde entsprochen, und so hatte auch die Antiquitätensammlung
ihr Unterkommen gefunden.

In den neuen Verhältnissen betreuten die Sammlung als von der Direktion

des Innern gewählte Konservatoren Professor J. Hunziker bis zu
seinem Tode am 15. Juni 1901, nach ihm Professor August Geßner bis 1941,
sodann bis 1955 Ing. E. Frikart und Dr. E. Maurer seit 1956.

Auf Professor Geßner geht die Anregung zurück, von allen wichtigen
Ausgrabungen beim Antiquarium eine Plansammlung anzulegen und
einen besonderen Ausgrabungsfonds zu schaffen, zu welchem Zwecke

man mit einem Zirkular an verschiedene Persönlichkeiten gelangen

wollte.
Die Feier zum 50jährigen Bestehen der Gesellschaft am 10. November

1909 in Brugg gab dem damaligen Präsidenten Anlaß sowohl zu einem
Rückblick auf die Tätigkeit der Gesellschaft und auf die erreichten Ziele,
als auch zu einem Ausblick auf die bevorstehenden Aufgaben, den er mit
dem Wunsch abschloß, «daß in nicht allzuferner Zeit ein besonderes

kantonales historisches Museum alle die Schätze umfassen möchte, denen

es im jetzigen aargauischen Gewerbemuseum zu eng geworden sei».
An der Schweizerischen Landesausstellung von 1914 beabsichtigte der

Vorstand, die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau mit den

Plänen einer Villa rustica vom Kirchberg (Ausgrabung 1906) sowie mit
den Jahresschriften vertreten zu lassen.
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Als im Sommer 1916 die Frage eines Museumsbaues - diesmal geplant
als gemeinsames Gebäude für die Sammlungen der Aargauischen
Naturforschenden Gesellschaft, des Aargauischen Kunstvereins und der
Historischen Gesellschaft - wiederum aufgegriffen wurde und es zu einer

gemeinsamen Sitzung der Vertreter der drei Verbände kam, da begrüßten

wohl die von der Historischen GeseUschaft Abgeordneten den Plan
und den in Aussicht genommenen Platz. Dagegen erklärten sie, daß ihre
Gesellschaft nicht in der Lage sei, einen Beitrag zu leisten. Sie habe
seinerzeit ihren ganzen Bestand an schenkungsweise erhaltenen und käuflich

erworbenen Altertümern dem Staate abgetreten. Dieser Sammlung
ausreichenden Raum zu schaffen, sei daher alleinige Aufgabe des Staates.

In Anbetracht der Leistungen, die die Kriegsjahre dem Kanton
auferlegten, sei nicht daran zu denken, daß er jetzt an diese Aufgabe herantreten

könne. Im übrigen reiche der Platz für die historischen Altertümer
im Gewerbemuseum - wenn auch knapp - für die nächste Zeit noch aus.
Viel wichtiger dagegen sei es, daß einmal der Neubau für die
Kantonsbibliothek an die Hand genommen werde, denn hier werde der
Raummangel immer unerträglicher und die Feuersgefahr immer größer.
Deshalb sehe der Vorstand von einem Neubau für das Antiquarium ab,
werde aber nachdrücklich auf die Erstellung einer Bibliothek dringen,
die, allen modernen Ansprüchen gerecht werdend, den für Wissenschaft
und Kunst in gleicher Weise unersetzlichen Schätzen der Bibliothek eine
sichere und für den wachsenden Bestand ausreichende Stätte zu bieten

vermöge. Diese Forderung ging 1959 in Erfüllung.
Das Schicksal des kantonalen Antiquariums erfuhr erst eine Änderung,

als der Kanton Aargau und die Stadt Lenzburg zusammen die Gelegenheit

ergriffen, das Schloß Lenzburg käuflich zu erwerben, das zu einer
Zeit, da im Aargau die Gelder für die staatliche Denkmalpflege nur in
einem dünnen Bächlein flössen, von drei Amerikanern in aufeinanderfolgenden

Generationen (Jessup, Ellsworth Vater und Sohn) während
eines halben Jahrhunderts verdankenswerterweise in gutem Zustand
erhalten worden war. Es war daher gar nicht übertrieben, daß schon die

Jahresversammlung vom 1. Oktober 1900 in Seengen auf Antrag von
Ständerat Isler beschloß, dem Herrn Jessup auf Schloß Lenzburg einen
Glückwunsch zur stilgemäßen und prächtigen Restaurierung des Schlosses

zu übermitteln.
Der Ankauf des Schlosses nun durch die öffentliche Hand und die

Frage nach dessen sinnvoller Verwendung zugunsten des aargauischen
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Volkes brachte für das kantonale Antiquarium im Gewerbemuseum in
Aarau die Lösung in Form einer Liquidation: Seine Sammlungsgegenstände

aus prähistorischer und römischer Zeit sollten nach Brugg ins Vin-
donissa-Museum verlegt, der mittelalterliche und neuzeitliche Bestand
aber auf das Schloß Lenzburg verbracht und dort einem Betreuer der
aargauischen Sammlungen unterstellt werden69.

Münzsammlung

Anlaß zur Entstehung einer Antiquitätensammlung hatte, wie früher
dargestellt, der aargauische Schulrat mit der Erwerbung von Münzen

vor allem und anderer Fundstücke gegeben. Während diese kantonale
Sammlung gemehrt wurde, begann unabhängig davon die Historische
Gesellschaft im Rahmen ihrer allgemeinen, auf Antiquitäten gerichteten
Sammeltätigkeit sich mit der Erwerbung von Münzen zu befassen.
Wie nach der Gründung der Gesellschaft auf allen ihren Betätigungsgebieten

eine lebhafte organisierende Arbeit einsetzte, die den Mitgliedern

des Vorstandes, dann aber auch einzelnen Gesellschaftsmitgliedern
ihre besondere Aufgabe zuwies, sich um das Zustandekommen von
Gesellschaftsbibliothek und Sammlungen bemühte, so dachte man auch schon
im ersten Gesellschaftsjahr daran, die vorhandenen staatlichen
Münzsammlungen wissenschaftlich zu erfassen. Für diese Arbeit anerbot sich
Gerichtsschreiber (und späterer Nationalrat) Arnold Münch von Rheinfelden,

worauf der Vorstand in Aussicht stellte, bei den Behörden die

nötigen einleitenden Schritte zu unternehmen.
Die Regierung ermächtigte denn auch auf Anstoß der Historischen

Gesellschaft im Jahr 1862 die Erziehungsdirektion, die bisher in der

Antiquitätensammlung in Konigsfelden und die im Staatskassengewölbe
zu Aarau verwahrten Münzsammlungen gehörig bestimmen und in eine

Sammlung vereinigen zu lassen. Während die Sammlung zu Konigsfelden,

vor allem deren Silbermünzen, provisorisch von Alt-Regierungsrat
Dr. Urech, früherem Spitalarzt in Konigsfelden, geordnet und so dem
Publikum zugänglich gemacht worden war, lag die andere, weitaus
umfangreichere Sammlung seit den fünfziger Jahren in ungeordnetem
Durcheinander in einer Kiste wohlversiegelt in Aarau.

Schon in seinem Ende 1863 erstatteten Tätigkeitsbericht konnte der
Vorstand eine vorläufige Übersicht über den Stand der kantonalen
Münzsammlungen vorlegen. Darin stellte Münch fest, daß der Kanton
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Aargau außer den bisher in der Antiquitätensammlung zu Konigsfelden
aufbewahrten Münzen, die beinahe ausschließlich in den Ruinen von
Vindonissa gefunden worden, eine ziembcb ansehnbche Münz- und
Medaillensammlung besitze, herstammend aus den im Jahre 1841
aufgehobenen Klöstern Muri und Wettingen - größtenteils aus Muri -, die seither

durch Ankäufe weiterer, an verschiedenen Stellen des Kantons
aufgefundener Münzen vermehrt worden sei. Der gesamte Bestand belaufe
sich auf total 4912 Münzen, davon 75 Gold-, 1337 Silber- und ungefähr
2500 Billon-, Bronze- und Kupfermünzen. - Die wissenschaftliche

Ordnung und Bestimmung der Goldmünzen sei bereits zur Vollendung
gediehen. Für den nächstjährigen Bericht stellte er die Behandlung der

Kupfermünzen in Aussicht, ebenso für den nächsten Band der Argovia
eine geordnete Übersicht der Aargauischen Münzsammlung zusammen
mit der Münzsammlung der Gesellschaft, welche Publikation
allerdings dann erst später erfolgte. Noch 1867 spricht der Vorstand davon,
daß auf die baldige Veröffentlichung eines allen Anforderungen der
Wissenschaft genügenden Kataloges der kantonalen Münzsammlung
gehofft werden dürfe, während ein Jahr zuvor an der Jahresversammlung
der Präsident der Gesellschaft, Regierungsrat E. Welti, für 1867 einen

Antrag der Regierung an den Großen Rat angekündigt hatte, der die

ErsteUung von Räumlichkeiten für die Münzsammlung bezwecken
soUte.

Mit dem Band 7 der Argovia (1871) legte Münch seine Arbeit «Die
Münzsammlung des Kantons Aargau, gebildet aus den Münzsammlungen
des bisherigen Antiquitäten-Kabinetts zu Konigsfelden, des ehemaligen
Klosters Muri und der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau»
vor. Wenn auch die Sammlung, sagt er im Vorwort, hinsichtlich
zahlenmäßigen Bestandes sich nicht mit solchen größerer Städte vergleichen
lasse, so zeichne sie sich dafür durch viele nicht nur gut, sondern sogar
schön erhaltene Exemplare aus und vermöge damit den Numismatikern
Wesentliches zu bieten. Leider sei nicht für alle Münzen der Fundort
bekannt.

Für die Verzögerung in der Publikation seines Werkes führt dei Autor
zwei Gründe an. Einmal seien zu verschiedenen Malen Nachträge an
Sammlungsgut zugegangen — so in der Zeit von Mai bis September 1866

insgesamt über 320 Stücke vom früheren Kustos der Königsfelder Sammlung

und jetzigen Professor Dr. Bäbler in Bern -, die eine Revision des so

gut wie abgeschlossenen Kataloges notwendig gemacht hätten. Sodann
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habe er sich bei dieser Revisionsarbeit entschlossen, für die Klassifikation
der Münzen der Römischen Republik gänzlich von der bekannten und
anerkannten Methode von Eckhel, der er sonst gefolgt sei, abzugehen
und dem System zu folgen, das Theodor Mommsen in seiner Geschichte

des römischen Münzwesens (1860) entwickelt habe und von dessen

Vorzüglichkeit er sich im Verlaufe seiner Katalogisierungsarbeit immer mehr
habe überzeugen müssen. Ein analoges System habe er deshalb auch bei
der Ordnung der Kaisermünzen beachtet. Damit sei dem wissenschaftlichen

Interesse in jeder Hinsicht am besten gedient.
Es sei anfänglich in der Absicht des Verfassers gelegen, der an und

für sich etwas trockenen Materie durch Beifügung einzelner zum
Verständnis der Typen erforderlicher Völker- und kulturgeschichtlichen
Erläuterungen -namentlich zuhanden des größern Publikums — etwas mehr
Leben und Interesse zu verleihen. Für einzelne Teile sei diese Arbeit
schon gemacht gewesen. Es sei aber darauf verzichtet worden, damit der

Katalog nicht zu umfänglich und auch nicht zu teuer werde. Münch
bedauerte das, «denn darin besteht ja gerade der so eigentümbche Reiz der
antiken Numismatik, daß wir uns durch das Verständnis der Bilder- und

Zeichensprache dieser stummen Zeugen längst vergangener Tage, wie
durch Zauber, mitten in das Lebensgewühl untergegangener Geschlechter,

ihre religiösen, sozialen und politischen Verhältnisse, Anschauungsweisen

und Bestrebungen versetzt finden». Münch bekennt sich im
Schlußsatz seines Vorwortes als Dilettanten. Immerhin, möchte man sagen,
ein Dilettant, der sich mit leidenschaftbcher Liebe in die Materie
eingearbeitet und sich ein gründbches Fachwissen angeeignet hat.

Den dritten Teil seiner Arbeit bildet der Katalog der der Historischen
Gesellschaft gehörenden Münzsammlung. Er ist insofern besonders reizvoll,

als er darüber Aufschluß gibt, wie die Münzen im einzelnen in den
Besitz der Gesellschaft gelangt sind. Von den 239 Münzen und 5 Medaillen,

die den Bestand der gesellschaftseigenen Sammlung ausmachten,
sind 80 römische Münzen (Fundort Zurzach), 1 byzantinische und 3

mittelalterlich-neuzeitliche Geschenke von Bundesrat Emil Welti, 13 von
Dr. Urech in Brugg, 6 von Dr. Minnich in Baden. Weitere Donatoren
sind Oberst Emil Rothpletz, Brandolf Siebenmann, Notar Stephani von
Aarau, Dr. Steiner in Kulm und Schaufelbühl, Zurzach. Den 110

geschenkten Münzen stehen 134 gegenüber, die offenbar von der Gesellschaft

erworben wurden: Einzelfunde von Baden, Mellingen, Önsingen,
sodann der Münzfund 1863 von Wolfwil.
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Als 1867 die Antiquitätensammlung der Gesellschaft zusammen mit
derjenigen des Kantons ins Schlößb nach Aarau verbracht wurde, war
davon die Münzsammlung ausgenommen. Noch 1871 wartete sie auf
die 1866 in Aussicht gestellten Räumlichkeiten, so daß Münch in
seinem Katalog bescheiden der Hoffnung Ausdruck gab, daß, sobald es

gelungen sein werde, das kantonale Münzkabinett nach HersteUung
eines geeigneten Lokals dem Pubbkum zugängbch zu machen, beide

Sammlungen ein Ganzes bilden würden.
1877 übersiedelten die Antiquitätensammlungen in die Postremise

neben dem Regierungsgebäude und belegten dort drei Räume. Die
Herrichtung eines vierten Raumes wurde für die von Nationalrat Münch
katalogisierte kantonale Münzsammlung in Aussicht gestellt. Hier fand
offenbar auch die von Münch erhoffte Vereinigung der beiden
Münzsammlungen statt, indem im Vereinsjahr 1890/91 alles, «was an Medaillen

und Münzen vorhanden war, an das kantonale Münzkabinett
abgetreten worden ist». Das war eine Maßnahme, die sich dem neuen
Konservator der Antiquitätensammlung, Professor Hunziker, bei der
Neuordnung und Katalogisierung der Sammlung aufdrängte. Damit wurde
seine Sammlung von der für sich allein wenig bedeutenden Münzsammlung

entlastet und gelangte in den organischen größern Rahmen hinein,
den sie zu ergänzen vermochte.

Denkmalpflege

Die seit 1867 immer wiederholten Bemühungen der GeseUschaft, dem
Kanton seine Altertümer gegen Entführung durch außerkantonale
Interessenten zu sichern, riefen ganz naturgemäß dem Wunsch, in irgendeiner

Form sich einen Überbbck über den Bestand an Altertümern im
Kanton zu verschaffen, um gestützt auf diese Kenntnis dann die geeigneten

Maßnahmen ergreifen zu können. So tauchte schon im Januar
1893 in einer Vorstandssitzung der Vorschlag auf, die Regierung möchte

zur Sicherung der Kunstschätze ein genaues, mit ausführbchen Beschreibungen

ausgestattetes Inventar aUer staatbchen und kommunalen
Kunstgegenstände anfertigen und auch jeden Gegenstand einzeln schätzen

lassen. Damit war aber auch der Gedanke einer Inventarisation
einmal ausgesprochen, und die Angelegenheit kam in den folgenden Jahren
nicht mehr zur Ruhe. So hatte denn 1896 der Vorstand der Direktion des

Innern Persönlichkeiten namhaft zu machen, die für die Leitung der
Inventarisation hätten in Frage kommen können.

167



Einen wesentlichen Beitrag zur Inventarisierung der Altertümer im
Aargau brachte natürlich auch die Erstellung einer archäologischen Karte
des Kantons Aargau mit Erläuterungen und Fundregister, welche die
anfangs 1897 in Brugg zusammengetretene Archäologische Gesellschaft auf
ihr Arbeitsprogramm genommen hatte. Die Vorbereitung und Ausführung

der Karte lag in den Händen von Privatdozent Dr. J. Heierli in
Zürich, dessen Ausgrabungen in Villmergen und Sarmenstorf im Sommer

1895 die scharfe Reaktion des Vorstandes der Historischen Gesellschaft

ausgelöst hatte. Nun, im Sommer 1897, hatte der Vorstand
zuhanden der Direktion des Innern über die Wünschbarkeit und Notwendigkeit

einer archäologischen Karte des Kantons Bericht zu erstatten.
Um sich über die Größe der entstehenden Kosten eine Vorstellung
machen zu können, beauftragte der Vorstand eine Subkommission, in
Verbindung mit dem eidgenössischen topographischen Bureau in Bern und
der Firma Sauerländer & Co. in Aarau diese Frage abzuklären. Schon
einen Monat später (16. Juli 1897) wurde der Vorstand über die
mutmaßlichen Kosten orientiert und wurde ihm ein Vorschlag hinsichtlich
der Verteilung der Exemplare der projektierten Karte wie der Kosten
ihrer Erstellung auf die Historische Gesellschaft, die Erziehungsdirektion,
die Direktion des Innern und die Kasinogesellschaft in Baden vorgelegt.

Bereits im März 1898 wurde - nach nochmaliger eingehender
Erörterung der Druckkosten - die Drucklegung der archäologischen Karte
definitiv beschlossen, und die Gesellschaftsmitglieder erhielten sie,

zusammen mit erläuterndem Text und Fundregister, als Band 27 der

Argovia 1898 zugestellt. Die prompte Erledigung der Vorfragen, die in
der Folge die rasche Drucklegung des Werkes gestattete, dankte die
Gesellschaft ihrem Vorstandsmitglied Dr. Walther Merz, zu dessen

hervorragenden Eigenschaften als Wissenschafter auch die gehörte, alles,
was er angriff, in solch klarer, zielgerichteter und rascher Art zu erledigen,

und der kurz zuvor (1896/97) zusammen mit Robert Durer die
Inventare sämtlicher aargauischen Kirchen aufgenommen hatte70. Merz

war ja vom Vorstand im Juli 1896 der Direktion des Innern für die

Leitung der Inventarisierung der mittelalterlichen Denkmäler vorgeschlagen

worden. Eine konsequente, flüssige Inventarisierung aber konnte
erst in Gang kommen, wenn einmal die gesetzlichen Grundlagen hiefür
vorhanden waren und der Staat zur Durchführung der Aufgabe Hand
bot.
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Ganz ähnlich, wie sich aus der die Antiquitäten des Kantons
sammelnden Tätigkeit der Gesellschaft der Wunsch nach Schaffung eines

Inventars entwickelt hat, so war es auch gegeben, daß sich die Gesellschaft

jenen Altertümern gegenüber, die sie überhaupt nicht oder vorläufig
nicht für ihre Sammlung erwerben konnte, und solchen gegenüber, die
nicht von ihrem Standort wegtransportiert werden konnten, nicht
einfach passiv verhielt. Wenn die Bewahrung der Altertümer aus aargauischer

Vergangenheit schon grundsätzbch in den freigewählten Kreis der
Aufgaben der Gesellschaft gehörte, dann war dies eine Verpflichtung
allem und jeglichem erhaltenswertem geschichtlichem Gute gegenüber,
das man nicht - einfach weil es nicht sammelbar war - verkommen lassen

durfte. So ergab sich zwangsläufig, in ganz bescheidenem Rahmen
ausgeübt, eine erste Denkmalpflege. Nicht einmal immer erfolgte der
Anstoß zu solchem Tun aus den Kreisen der Gesellschaft oder von einer
andern kantonalen Stelle aus, sondern von auswärts, wo das Empfinden,
was in derartigen Fällen das Notwendige sei, früher und lebhafter
entwickelt worden war.

Erste Sorge in dieser Hinsicht galt den prächtigen Glasgemäldefolgen
in den Kreuzgängen der beiden 1841 aufgehobenen Klöster Muri und
Wettingen, und gerade hier bestand wohl eine ernste Verantwortung des

Staates gegenüber den Gütern, deren Verwaltung er übernommen hatte.
Schon am 30. August 1860 wandte sich Augustin KeUer - formell als

Erziehungsdirektor, sachbch aber auch als Präsident der Historischen
Gesellschaft - an den Regierungsrat, indem er ihm schrieb71: «Nach
mehrfach, und auch von Zürich aus erhaltenen Andeutungen scheinen
die im Kloster Muri bisher aufbewahrten Glasmalereien und anderen,
minder wertvollen Kunstsachen je länger je weniger sich der gehörigen
Sicherheit zu erfreuen. Ich stelle daher den Antrag: es wolle die
Baudirektion beauftragt werden, die gedachten Gegenstände mit der
gehörigen Sorgfalt zur sichern Aufbewahrung in einem der Regierungsgebäude

hieher transportieren zu lassen.» In der Sitzung vom 3.

September 1860 beschäftigte sich die Regierung mit diesem Alarmruf. «Da
jedoch nach der mündlichen Bemerkung des Herrn Baudirektors die

fraglichen Glasmalereien schon vor einiger Zeit, in einigen Kisten
verpackt, hieher gebracht wurden und nun im Archiv der Baudirektion
aufbewahrt werden, so wird beschlossen, hievon die Erziehungsdirektion
durch Protokollauszug zu benachrichtigen.»72

Zu weiteren Schritten aber sah sich niemand veranlaßt.
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Der GeseUschaftsbericht betont, daß die Jahre 1862 und 1863 der

Tätigkeit der GeseUschaft nichts weniger als günstig gewesen seien,
indem pobtische Wirren die Gemüter entzweiten und manche Kräfte
lahmlegten73. Trotzdem befaßte sich der Vorstand 1863 mit dem weiteren
Schicksal der Murenser Scheiben. Seit etlichen Jahren befänden sie sich
im Archiv des Baudepartementes zu Aarau. Jüngsthin seien sie nun aus
ihrer Verpackung hervorgenommen und katalogisiert worden, Dabei
habe sich ergeben, daß diese kostbaren Kunstschätze, mit Ausnahme

weniger Nummern, stark gelitten hätten und zugrunde gehen müßten,
wenn ihnen keine neue Bleifassung und eine gebührende Verwendung
gegeben werde, im ganzen 222 Scheiben (sie werden spezifiziert
aufgeführt) aus dem ursprünglichen Maßwerk der Kreuzgangfenster und
Portale. Es solle später ein Katalog von diesen noch unbekannten
Glasgemälden gedruckt werden. Der Bericht schbeßt mit dem Hinweis, daß
ein so edler Besitz, eine so umfassende Reihe schweizergeschichtlicher
Denkmäler fernerhin nicht mehr in diesem Zustande vollendeter Un-
brauchbarkeit verbleiben dürfe74.

Doch erst 1867/68 gelang auf Betreiben der Gesellschaft, daß einige
Fenster der Glasgemälde von Muri ausgepackt, in eiserne Fassungen
gebracht und - teils im Vorzimmer des Sitzungssaales der Regierung, teils
im oberen Stock der Bibliothek - aufgestellt wurden.

Eine Mitteilung im Anzeiger für schweizerische Altertumskunde von
186975 sowie eigene Feststellungen aus dem Kreise der Gesellschaft über
den verwahrlosten Zustand der Glasgemälde im Kreuzgang in Wettingen
veranlaßten sodann den Vorstand, die Aufmerksamkeit der kantonalen
Baudirektion auch auf diese Schätze zu lenken.

Es klingt wie eine gewisse Genugtuung aus dem zusammenfassenden
Bericht des Vorstandes von 1874, wenn er sagt, daß seinen Wünschen
hinsichtlich der Erhaltung der Glasgemälde im Kloster Wettingen
Rechnung getragen worden sei, indem der Glasmaler MüUer in Bern,
mit der Ausbesserung der schadhaften Stücke beauftragt, eben gerade

an der Arbeit sei; daß gleicherweise durch die Baudirektion die Fenster
und Glasgemälde in Konigsfelden so instand gestellt worden seien, daß
sie vor dem Zerfall nun bewahrt bbeben; daß schließlich diejenigen von
Muri gefaßt und zum Teil aufgestellt seien.

Wichtiger vielleicht noch als die Durchführung dieser Restaurierungsarbeiten

- die damalige Auffassung, nach der diese Arbeiten in technischer

und künstlerischer Hinsicht vorgenommen wurden, vermag den
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subtileren und gewissenhafteren Forderungen, die heute an die Konservierung

derartiger Kunstwerke gestellt werden, nicht standzuhalten76—

war die Tatsache, daß nun doch einmal eine weitere Öffentbchkeit auf
diese Kunstschätze ganz besonderer Art aufmerksam gemacht wurde
und daß das allgemeine Interesse auch dauernd wach erhalten blieb.

Im Samstagskränzchen in Aarau wurden Fragen der Restauration von
kirchlichen Kunstdenkmälern häufig besprochen (besonders durch
Professor Wolfinger am Beispiel Wettingen). Den zur Tednahme an der
Jahresversammlung 1893 in Menziken zahlreich erschienenen Mitgbedern
wurden «prächtige Photographien der Königsfelder Glasgemälde»
vorgewiesen. Eine durchgreifende Restauration 1896-1900 berichtigte dann
so weit mögbch an diesen Fenstern, was in den siebziger Jahren verrestauriert

worden war.
Schließlich wurde auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes (Dr. Walther

Merz, er war von der Regierung mit der Bestandesaufnahme beauftragt
worden) im Sommer 1899 die Baudirektion ersucht, die Eigentumsverhältnisse

an den in den aargauischen Kirchen befindbchen Glasgemälden
zu untersuchen und deren Neuschätzung zu veranlassen. Diese

Schätzungen wurden 1908 durch Professor Lehmann, Direktor des Schweizerischen

Landesmuseums, vorgenommen77. Er hatte sich schon früher mit
den aargauischen Glasgemälden eingehend befaßt und auch der
Historischen Gesellschaft in Vorträgen und in seinen gedruckten Werken über
seine Untersuchungen berichtet. Die Schätzungen wurden periodisch
wiederholt.

Neben der Sorge um die Erhaltung der Glasgemälde im Kanton geht
die Pflege anderer Kunstdenkmäler. Ein erster in dieser Hinsicht
unternommener Vorstoß, ein in der Kirche auf dem Staufberg entdecktes
gotisches Sakramentshäuschen zu restaurieren, scheiterte, wed die Mittel

zur Bestreitung der großen Auslagen nicht aufgebracht werden konnten

(1877).
Dagegen führte eine andere Anregung, die Restaurierung der leerstehenden

Klosterkirche in Konigsfelden betreffend, mit der sich der
Vorstand an die Regierung wandte (1887), schbeßbch zu einem Resultat,
indem der Kanton 1891 bis 1893 eine voUständige Erneuerung dieses

Bauwerkes vornehmen heß78. Seinen an die Regierung gerichteten
Wunsch beschloß der Vorstand allerdings mit dem vorsichtigen
Beifügen, «daß vorher ein geschichtskundiger Architekt und ein kompetenter

Chemiker als Experten über die Vorfrage einzuberichten haben, ob
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eine Restauration der Kirche nach deren jetzigem baulichem Zustande
möglich sei».

Auch dem Kloster Muri schenkte der Vorstand weiterhin seine
Aufmerksamkeit. Auf seine Veranlassung hin ließ die Baudirektion die
Maßwerke des Kreuzganges in Muri genau aufnehmen und hinterlegte die
Pläne im Bauarchiv.

Im Jahr 1896 liefen sodann die Verhandlungen mit der Gemeinde Herz-
nach, welcher der Vorstand die Abtretung des Verena-Altars vorgeschlagen

hatte. Da die Gemeinde jedoch die Erstellung eines neuen Altares
mit den gleichen Heiligenbildern sowie eine neue Bestuhlung des

Kirchenraumes als Gegenleistung verlangte, so bevollmächtigte der Vorstand
sein Mitglied Dr. Walther Merz, die Verhandlungen mit der Kirchenpflege,

wie man hoffte, zum Abschluß zu bringen. Doch erst anfangs
1901 war die Angelegenheit soweit gediehen, daß der Vorstand der
Direktion des Innern den Vorschlag zum Ankauf des Herznacher Altars für
das aargauische Museum machen konnte (Erwerb 1903).

Die Feststellung, daß das Schloß Hallwil immer mehr verfalle, führte
zu Folgerungen nach zwei Richtungen. Vorerst schlug der Vorstand dem
in Stockholm lebenden Walther von Hallwil vor, das von Feuchtigkeit
bedrohte, im Schloß aufbewahrte Archiv als Depositum im Aargauischen
Staatsarchiv niederzulegen. Dieser Wunsch wurde erfüllt79. Weiter
führte die Erkenntnis vom bedrohlichen baulichen Zustand des Schlosses

zu Anstrengungen, es einer Renovation zu unterziehen. Über die in der
Zeit von 1912 bis 1914 durchgeführte Arbeit konnte der Präsident an der

Jahresversammlung 1914 in Lenzburg Bericht erstatten. Nochmals
schien das eben erst mit großen Kosten restaurierte Schloß 1914/15
bedroht (erstmals hatte sich der Vorstand schon 1912 mit dieser Frage
beschäftigt80) durch das Projekt einer neuen Verbindungsstraße Boniswil-
Seengen, die auf 3 bis 4 Meter hohem Damm südlich am Schloß hätte
vorbeigeführt werden soUen, was - abgesehen von der Verschandelung
der Landschaft-dem Bauwerk seinen einzigartigen Charakter als Wasserschloß

genommen hätte.
Ein gemeinsames Vorgehen mit der Aargauischen Vereinigung für

Heimatschutz wurde vom Vorstand der Historischen Gesellschaft schon
im Dezember 1914 beschlossen, und als Resultat allseitiger Besprechung
der Frage erging am 9. August 1915 eine Eingabe der vereinigten
Gesellschaften an den Großen Rat. Das unschöne Projekt wurde nicht
ausgeführt81.
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Gegen seinen Wunsch und Willen war der Vorstand nicht in der Lage,
im Sommer 1917 auf einen Appell der Regierung, der die Erhaltung der
Ruine Schenkenberg in ihrem damabgen Zustand zum Ziele hatte, mit
einem freudigen Ja zu antworten. Worauf es im gegebenen Zeitpunkt
angekommen wäre - finanzielle Hilfe zu leisten - gerade das verbot sich

im Hinblick auf den erschöpften Zustand der GeseUschaftskasse82. Jetzt,
am Ende des dritten Kriegsjahres, wo unmittelbar dringende
Lebensnotwendigkeiten die öffentbchen und privaten Mittel in höchstem Grade

beanspruchten, wurde es immer schwieriger, für die an sich sehr berechtigten

Erfordernisse kultureUen Lebens die nötigen Finanzen
aufzubringen.

Da weder der § 7 der Verordnung betreffend den Natur- und Heimatschutz

vom 24. Januar 1914 noch die Verordnung betreffend die

Behandlung und Aufbewahrung der Funde von Altertümern vom 30.
September 1929 (die einzigen, die gestützt auf Artikel 724 des ZGB seit
dessen Inkrafttreten 1912 in dieser Materie erlassen worden waren)
wesentliche Neuerungen im Sinne der Denkmalpflege gebracht hatten, so

blieb nach wie vor der privaten Initiative ein weiter Spielraum. Deshalb

verpflichtete sich die Historische Gesellschaft auch in der Folgezeit noch
wiederholt für die Erhaltung von Denkmälern. Es sollen nur die beiden

Anlagen erwähnt werden, zu deren Rettung die Historische Gesellschaft,
das eine Mal als mitbeteiligter, das andere Mal als alleiniger Käufer,
auftrat. Ende 1937 erwarben (und retteten auf diese Weise) die Gesellschaft
Pro Vindonissa und die Historische Gesellschaft das Schlößchen Altenburg

mit seinem spätrömischen KasteU und einem mittelalterlichen
Baubestand. Beistand leisteten dabei der Kanton, die Stadt Brugg, eine

ganze Anzahl von Vereinigungen und Einzelpersonen. Damit stand
einerseits die Möglichkeit der archäologischen Durchforschung offen,
auferlegte sich aber andererseits die Verpflichtung zur Wiederherstellung
des in üblem Zustand befindlichen Schlößchens .Doch gelang die endgültige
Sicherung der Kastellreste und des Schlößchens dadurch, daß das
Bauwerk zu einer Jugendherberge ausgebaut und damit gleichzeitig auch
einer sinnvollen Verwendung zugeführt wurde (1941).

Die andere Erwerbung, die ebenfalls der Erhaltung eines Denkmals
dienen sollte, erfolgte 1942. Die Gesellschaft kaufte die damals neu
entdeckte Römerwarte bei Rümikon. Nur so war sie vor dem gänzlichen
Untergang in einer Kiesgrube zu bewahren. Ab 1943 wurde mit der

Bereitstellung der Mittel für die Sicherungsarbeiten begonnen, denn nur
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mit umfassenden Arbeiten war sie für die Zukunft zu erhalten.
Schwierigkeiten der Kriegs- und Nachkriegszeit (Beschaffung von Zement,
Mangel an Arbeitskräften) verzögerten die Ausführung der Arbeiten bis
ins Jahr 1947. Neuerdings hatte sich der Vorstand mit der Römerwarte
in den Jahren 1951 bis 1953 zu befassen, da sie durch den Abbau des

Terrains in zwei naheliegenden Kiesgruben gefährdet wurde. Erwerb
der anliegenden Böschungen und Landabtausch führten zu einer
befriedigenden Sicherung der Anlage.

In zahlreichen andern Fällen gab die Gesellschaft - ohne sich selber

zu engagieren — lediglich den Anstoß zur Rettung wertvoller
Kunstdenkmäler (z. B. Amtmann-Haus in Meienberg, Johanniterkapelle in
Rheinfelden), wobei sie die Durchführung andern Institutionen
überlassen mußte, oder sie übernahm ihrerseits die Beschaffung der nötigen
Mittel.

Das größte Verdienst in der Richtung aller dieser Bemühungen hat
sich die Gesellschaft, vor allem ihr Vorstand, dadurch erworben, daß sie in
den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg und in den ersten Kriegsjahren
mit Nachdruck immer wieder auf die Notwendigkeit einer ausreichenden

kantonalen Regelung des Denkmalschutzes hinwies, daß sie -
zusammen mit andern kulturellen Gesellschaften - im Frühsommer
1940 dem Regierungsrat einen Vorschlag für die Inventarisation der
Kunstdenkmäler im Aargau unterbreitete, wobei dieses Werk im Rahmen

der großen Inventarisation der Gesellschaft für schweizerische

Kunstgeschichte durchgeführt werden sollte. Der Vorschlag wurde von
der Regierung gutgeheißen, und damit konnten sich nun jahrzehntealte
Pläne der Historischen Gesellschaft nach ebensolangen Bemühungen
verwirklichen.

Periodische Zeitschriften

Den Satzungen entsprechend (§ 6), werden von der Gesellschaft für
zwei Jahre zwei Mitglieder gewählt, welche mit dem Präsidenten die

Redaktionskommission bilden. Sie hat über die Auswahl der an die
Gesellschaft gelangenden, für den Druck sich eignenden geschichtlichen
Mitteilungen und Arbeiten zu entscheiden und die periodische Herausgabe

einer Zeitschrift zu veranstalten.
Von Anfang an war man sich darüber einig, daß zwei Gesellschaftsschriften

herausgebracht werden sollten: ein «Archiv» und ein
«Taschenbuch».
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In der Vorstellung der Redaktionskommission bestand dabei ein ganz
klarer Plan über die Verteilung der Beiträge auf die beiden
Veröffentlichungen: In engem Anschluß an die Arbeiten der Allgemeinen Ge-

schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz soUte das «Archiv» deren

Untersuchungen im aargauischen Kreise fördern. Damit wurde ihm
bestimmt, «teils ein aargauisches Urkunden-Inventar zu sein, worin neben

der Regestensammlung auch unsere Rechtsaltertümer überhaupt zur
Veröffentlichung gebracht werden sollten, teils hat es solche Abschnitte
der Landesgeschichte in Behandlung zu nehmen, die bis jetzt einer

diplomatisch genauen Darstellung noch entbehren ». Entsprechend plante
man, es auf vier Jahreshefte anzulegen; die ersten Hefte wurden noch

für das Jahr 1860 in Aussicht gestellt. Alles in allem der Untersuchung
und der Urkundenkritik zugedacht, dient das Archiv ausschließlich
wissenschaftlichen Zwecken.

Dem «Taschenbuch» jedoch wird die Aufgabe zugewiesen, aus dem
Gebiete der Aargauer Landesgeschichte jene Stoffe auszuheben und zu
bearbeiten, «durch welche auch unter einem weniger vorbereiteten
Leserkreise eine warme und würdige Empfindung für die Heimatkunde
erweckt werden könnte». Ins «Taschenbuch» gehören also die auf
Forschung gegründeten DarsteUungen und Erzählungen. Sein Zweck ist
volkstümlich83.

Diese Scheidung mochte für den Anfang dienlich erscheinen. Die beiden

Pole, von denen dabei die Rede war, mußten sich aber immer mehr
nähern, je weniger das Archiv nur Urkundeninventar, Regestensammlung

- auch der Rechtsaltertümer - mit Untersuchung und Urkundenkritik

zu bleiben vermochte, je mehr der Leserkreis der «weniger
Vorbereiteten» abnahm; das heißt, je mehr allgemeine Schulung und
Bildung, damit auch historisches Interesse und Bedürfnis wuchsen. Die

doppelte Zielsetzung - theoretisch an und für sich richtig - ist offen-

sichtbch auch ein Zeichen des Optimismus, der die Gründer beseelte und

beschwingte und sie an das Vorbild großer Gesellschaften denken ließ.
Darob wurde nicht bedacht, welcher personellen und materieUen Mittel
es bedurfte hätte, vierteljährbch ein Heft Urkundeninventar oder

Regesten samt Urkundenkritik regelmäßig in nebenamtlicher Tätigkeit
herauszubringen, besonders nachdem ja in den aargauischen Archiven
in den wenigsten FäUen auch nur die grundlegenden Arbeiten des Ord-

nens und AufsteUens bisher geschehen waren. So ist es auch nicht
erstaunlich, daß vor irgendwelcher Archivpubbkation für das Jahr 1860
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das Taschenbuch für dieses Jahr erschien. Deshalb finden sich die
grundsätzlichen Erwägungen der Redaktionskommission im Vorwort zum
Taschenbuch und nicht anderswo.

Tatsächlich ist auch nie ein Stück des auf vier Jahreshefte angelegten
Archives herausgekommen, sondern es erschien - nach dem Taschenbuch

- auch die Argovia, Jahrgang 1860, als geschlossener Band, und
dieser Form blieb sie dann durch die hundert Jahre treu.

Mit dem Verlag Sauerländer wurde, wie das schon vorher für die

Drucklegung des Taschenbuches geschehen war, auch für das Archiv ein

Vertrag abgeschlossen, nachdem der eine der Redaktoren (Rochholz)
sich brieflich für den Gehalt der zweiten Schrift sehr weitgehend
verbürgt hatte 84.

Rechtzeitig fand sich für die zweite Jahresschrift der Gesellschaft auch
der Name, der doch dem einfachen, etwas bläßlichen «Archiv»
gegenüber den Vorteil größerer Anschaulichkeit, einem erweiterten
«Archiv für aargauische Geschichtsforschung» gegenüber den der

einprägsamen, leicht zitierbaren Kürze hat. Vom Inhalte des ersten Bandes,

von den Beiträgen her, die ihrem Stoffe nach das Gebiet des Aargaus
nicht überschreiten, wird der Name «Argovia» begründet. Zu dessen

Rechtfertigung führt der Redaktor an: «Argovia» ist nicht etwa ein

Phantasiename; er steht in der Stiftungsurkunde des Klosters Muri vom
J. 1027 : in pago Argoja, in comitatu Rore. - Murus et Antemurale (2) 3. »

Bemerkenswert sind auch die programmatischen Punkte in der Vorrede

zum ersten Band der Argovia. «Aargauisch, eigentümlich, bedeutsam

und zugleich der bürgeilichen Bildung zugänglich, so sollen die
wissenschaftlichen Arbeiten beschaffen sein, mit deren periodischer
Veröffentlichung der Historische Verein des Kantons seine Redaktions-
Kommission beauftragt hat.» Ein leichter Widerspruch zu dem in der
Taschenbuch-Yorrede Gesagten ist festzustellen. Er mag daher rühren,
daß die Formulierung aus dem Kreise der Gesellschaft stammte.

So drängte sich denn der Redaktion die Auseinandersetzung mit der

Frage auf, in welchem Ton, in welcher sprachlichen Gestaltung die

Beiträge für die Argovia abgefaßt sein sollten. Hiezu äußerte sie sich in
grundsätzlicher Art: «Der heutige Stand der allgemeinen Bildung verlangt,
daß sich jedes Fachwissen in einem faßlichen und guten Tone
auszudrücken vermöge. Unser Verein zählt, so jung er noch ist, schon so viele
Freunde, trifft bereits auf ein so schönes Maß teilnahmsvoller
Bürgerbildung und wacher Wißbegier in allen Ständen, daß ihm nichts näher
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liegen kann als der Vorsatz, diese schöne Geistesanlage in unserer
Bevölkerung zu pflegen, zu steigern, diesem öffentbchen Vertrauen in
würdiger Weise zu entsprechen. Wir wünschen uns Leser zu Stadt und zu
Land, zu Berg und zu Tal; so viel wir ihnen also an neuer Einsicht, an
richtigem Urteil an klarer Auffassung der Landesverhältnisse zu eigen
machen können, ebenso viel wird sich unser Verein an überzeugungstreuen

Freunden zugesetzt haben.» Doch dieses wünschbaren Erfolges

wegen verwechsle die Gesellschaft (d. h. hier die Redaktion) ihren populären

Zweck nicht mit der Umständbchkeit von Lehrvorträgen, seinen

Eifer für das Vaterländische nicht mit journabstischen Effekten oder

mit patriotisch klingenden Schlagwörtern. Das Populäre ihrer Schriftwerke

und Arbeiten müsse zugleich das Einfache sein. «Schön und
einfach ist aUes, dem Wahrheit zu Grunde liegt.» Nun sei ein geschichts-
forschender Verein zwar mit lauter Urkundendetail, mit lauter vereinzeltem

Material beschäftigt. Er könnte also eher, als daß ihm eine Wirkung
aufs Publikum gelinge, Gefahr laufen, sich selbst in lauter Speziabtäten
zu zersplittern und unterzugehen. Daher hänge denn die populäre
Wirkung seiner Veröffentbchungen von sehr ernsten Vorbedingungen ab.

«Erst mit der Sicherheit genauester Detailkenntnis entspringt ihm
zugleich jenes erwünschte Vermögen, seine Gewinnste in geschmackvoUer
Anordnung und in Neigung gewinnendem Tone vorzulegen. Der echte

Popularton kann somit überhaupt kein anderer sein als der wissenschaftliche

(vom Verfasser hervorgehoben). Wer seinen Stoff voUständig
beherrscht, vielseitig erwägt und mit der von einem gereiften Geiste
eingegebenen Wahrheitsliebe formt und verarbeitet, der hat für das wissen-

schaftbche Fach und für das Pubbkum zugleich gewirkt, mag er nun die

friedfertige Geschichte eines Hofgutes zu erzählen haben oder die

Katastrophe eines Reiches. Ja, er wird an einem bäuerbchen Gegenstande,
deswegen, weil dieser etwa der kleinere heißen könnte, gar nicht weniger
Geist, Wissen und Gerechtigkeitssinn aufzuwenden haben, als zur Schd-

derung einer Palastrevolution gehört, denn nie darf man des Satzes

vergessen, daß das Geringfügig-Scheinende irgend einmal schon das

Bedeutsamste in der Welt gewesen ist oder es noch werden kann. »

Eine Beschränkung des Leserkreises der Argovia ausschheßhch auf
die Fachleute sollte demnach geflissentbch vermieden werden, denn sie

aUein hätten weder die Zeitschrift noch die Gesellschaft zu tragen
vermocht ; andererseits ging es doch darum, die geschichtlich interessierten
Nichtfachleute unter den Mitgliedern und Lesern davon zu überzeugen,
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daß strenge Wissenschaftlichkeit der Veröffentlichungen unumgänglich,
und ihnen diese Form der Äußerung bekannt und vertraut zu machen.
Wer die Vorreden zum ersten halben Dutzend Argovia-Hände durchgeht

- es sind immer Einführungen in die publizierten Arbeiten — der
stellt leicht fest, daß es in diesem Bestreben nach Popularisierung dem
Redaktor (Rochholz) nicht immer gelungen ist, sich von «der Umständlichkeit

von Lehrvorträgen» freizuhalten.
Bemerkenswert sind die Folgerungen, -welche die Vorrede an die

Feststellung knüpft, daß der Aargau - anders als die Nachbarkantone - bisher

keine eigene politische Landesgeschichte besessen habe und daß, was
er seit Jahrhunderten an Gut und Blut geopfert, in den Geschichtsbüchern

nicht auf seinen Namen, sondern auf den seiner jeweiligen
Regenten eingetragen stehe. Nicht einmal die Wohltat innerer Entwicklung
sei ihm zuteil geworden, «diese in der Länge der Zeit sonst doch überall
von selbst reifende Frucht». Er sei stehen geblieben, wo er schon gestanden

hatte, «in einer persönlichkeitslosen, niedrigen Sphäre Anstatt
sich über diese totliegenden Zeiten zu ereifern, lerne man aus ihnen eine
noch ungeschriebene Geschichte, die in dem Maße, als das Leben leer war
an politischein Interesse, fruchtbar sein kann an sittlichem und
sittengeschichtlichem. Denn wenn die staatliche Vernachlässigung, welche die

sogenannten Gemeinen Herrschaften von Seiten der regierenden Orte zu
erdulden hatten, unserm Lande die Quelle der politischen Geschichte

allerdings abgegraben hat, so mußte sie ihm eben deswegen sein inneres
gesellschaftliches Leben im Bauerntum und Kleinbürgertum um so treuer
belassen Und hierin liegen unsere Beweismittel für die Annahme, wie
eigentümlich und wie bedeutsam diejenigen Seiten sein werden, auf die
wesentlich die Geschichtsforschung im Aargau angewiesen bleibt: es

sind dies die noch so gar wenig benützten Altertümer unserer kantonalen

Rechts- und Kulturgeschichte. Denn diesen einen negativen Vorteil
schöpfen wir eben aus jener so beschaffen gewesenen Vergangenheil, daß
sich in den gemeinen Vogteien alte Sitte und altes Gewohnheitsrecht in
seiner Ursprünglichkeit forterhalten hat oft bis zu uns her, während es

anderwärts längst zu Grabe gegangen ist, verschlungen von der
glänzenden Rolle und Wirksamkeit eines politisch länger schon geeinten
Landstriches.»

Geht man auch mit den dargelegten Gedankengängen nicht in allen
Teilen einig, so läßt sich nicht leugnen, daß sie für die inhaltliche
Gestaltung der Argovia für längere Zeit richtungweisend blieben : Erfas-
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sung «unserer bäuerbchen Rechtssatzungen mit ihrem derben
Menschenverstände, ihrer praktischen Volkswirtschaft und ihrer innigen
Menschlichkeit», des Lebens, «das diese Genossenschaften nach
Herkommen und Satzung in stiller Übung fortführten», des «landschaftlichen

Rechtes, mit dem das sittliche Urteil und die innere Frömmigkeit
des Volkes aufs genaueste zusammenhing». Unter solchen Vorzeichen

trat der erste Band der Argovia an die Öffentlichkeit. Es versteht sich

auch, daß die Reaktion dieser Öffentlichkeit, insbesondere der
wissenschaftlichen, auf das Erscheinen der Argovia zur Kenntnis genommen
wurde, um so mehr, als es sich dabei um eine freundliche Würdigung und
Aufmunterung «zu künftigen Leistungen» handelte85.

Letztlich ist es darauf abgesehen, eine allgemeine Teilnahme an der
Geschichte unserer Rechtsentwicklung zu fördern. — Der Abdruck der
Urkunden, so wird versprochen, soll ein zuverlässiger, diplomatisch
treuer sein86. Hinsichtlich drucktechnischer Ausstattung wird festgestellt:

«Die entsprechenden Typen zur Bezeichnung mittelhochdeutscher

und mundartlicher Lautformen haben uns heuer noch gefehlt,
indes wird für den nächsten Jahrgang diesem Mangel abgeholfen. »

Bedeutsamer war natürlich die Tatsache, daß die von Welti in Band 4

(1864/65) gesammelten und bearbeiteten 33 Aargauer Öffnungen in die
Grimmschen Weistümer übergegangen waren, daß besonders die Sorgfalt

anerkannt wurde, mit der das Namens- und Sachregister der Argovia
behandelt werde, und daß im Anzeiger für Schweizergeschichte und
Altertumskunde an einem Einzelfall nachgewiesen wurde, wie mit einem
derartigen Register neues Material zutage gefördert und für Sprachforschung
und Kulturgeschichte nutzbar gemacht werde.

Gerade dem Namen- und Sachregister galt ja auch die besonders
einläßliche Sorgfalt der Redaktion, entsprach es doch der tiefsten
Neigung von Rochholz, der dieses Register aus verschiedensten Absichten
pflegte. «Möge man auch diese keineswegs mühelose Beigabe nach dem

Popularzwecke bemessen, welchem sie dient. Um Geschichtsverständnis
in dem uns zustehenden Kreise zu verbreiten, müssen wir unsere
Mitteilungen über die Anforderungen des Fachgelehrten hinaus für jedermann

faßbeh und handlich einzurichten suchen, auch der minder
Unterrichtete soll in allen den Zweifeln beraten sein, die ihm der Text so vieler
Urkunden und Sprachaltertümer veranlaßt. Wir liefern daher ein
genaues Verzeichnis des Wort- und Sachbestandes der ganzen Schrift, wobei

der ältere Rechtsausdruck in seiner entsprechenden Begriffsbestim-
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mung angegeben, die archaistische Wortform dieser Urkunden auf die

nächstgelegene mundartliche Wortform hingeführt, durch ein Zitat
beglaubigt und durch einen erklärenden Wink erledigt wird. Es scheint uns
als könnte auf diesem einfachsten Wege auch Sprachwissen verbreitet
werden, und zum mindesten wird mit der Ansammlung des auf solchem
Wege alljährlich neu gewonnenen Sprachmaterials jenem neuen Idiotikon

der deutschen Schweiz bedeutend vorgearbeitet, das auch nicht
immerdar mehr ungeschrieben bleiben wird.»

Gerade mit seiner letzten Bemerkung hatte der Redaktor, Rochholz,
recht. Bevor ein Jahr verflossen war, ging beim Präsidenten der
Historischen Gesellschaft von Zürich aus die Einladung ein, die Gesellschaft

möge sich an den Bemühungen um das Zustandekommen eines
schweizerischen Idiotikons beteiligen87.

Für 1860 waren Argovia und Taschenbuch, für 1861 die Argovia, 1862

ein Taschenbuch für 1861 und 1862 herausgekommen. Doch schon die

Jahresversammlung 1861 hatte beschlossen, daß die beiden
Gesellschaftsschriften - Argovia und Taschenbuch - nicht mehr gleichzeitig,
sondern Jahr um Jahr miteinander abwechselnd ausgegeben werden
sollten. Dieser Beschluß trug den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung,
während der frühere Zustand offensichtbch eine Belastung gewesen war.

- Doch fahre die Redaktion tort, nach dem ihr ursprünglich gesteckten
Ziele zu streben und diesem gemäß ihre eigenen und die ihr eingesandten
Arbeiten ausschließlich zu bemessen; es sei dies die selbständige quellengemäße

Erforschung des Einheimischen und zugleich die allgemein
genießbare Darstellung des Erforschten.

Die wechselweise Ausgabe von Argovia und Taschenbuch trat nicht ein.

In den nächsten zwei Jahrzehnten erscheint überhaupt kein Taschenbuch,

die Argovia wird für 1862/1863 und für 1864/1865 jeweilen
zusammengefaßt, Bände von etwas größerem Umfang als üblich, so daß von
Doppelbänden gesprochen werden kann. In anderem Zusammenhang
ist schon ausgeführt worden, was auf eine intensivere Tätigkeit
hemmend wirkte. Dem Band 5 (1866, erschienen 1867) wird das

Versprechen mitgegeben, daß künftighin jedes Jahr regelmäßig ein Band
erscheinen werde. Allein auch dies war nicht möglich. Der Band 6 (1871)

zeugt mit seinem späten Erscheinen von den vorausgegangenen
Schwierigkeiten. Ab 1879 setzt sich dann in der Publikation der Gesellschafts-
schriften jene Regelmäßigkeit durch, die Jahr um Jahr bis in unsere

Tage einen Band aus dem Druck hervorgehen läßt. Zudem wurde durch
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einen Vorstandsbeschluß - mitgeteilt an der Jahresversammlung 1895 —

der frühere, bisher aber nie praktizierte Beschluß verwirklicht, wonach in
Zukunft abwechselnd mit einem Band der Argovia ein Taschenbuch
erscheinen sollte, das durch die Art des Stoffes und der Darstellung sich
einen weiteren Leserkreis schaffen könne, als es der bisherigen Jahresschrift

möglich gewesen. Damit kehrte man also wieder mehr zu deu

ursprünglichen Überlegungen zurück. 1896 erschien ein Taschenbuch, und
der zweijährige Turnus hielt sich - durch Kriegs- und Nachkriegseinflüsse

ganz unwesentlich gestört - bis zum Taschenbuchfür das Jahr 1929

(erschienen 1930). Mit ihm, das für die neue Gestaltung der
Gesellschaftstätigkeit programmatisch war, bricht die Reihe der Taschenbücher

endgültig ab. Seit 1931 kennen wir als Gesellschaftsschrift
einzig mehr die Argovia.

Natürlicherweise erwartet man, daß in der Hauptschrift, welche die
Gesellschaft herausgibt, jeweilen auch der größeren, festbch gearteten
Anlässe aus dem Gesellschaftsleben in irgendeiner Form besonders
gedacht werde - Anlässe, die doch zu den wenigen Gelegenheiten gehören,
bei welchen die Gesellschaft aus ihrem sonst in der StiUe sich abspinnenden

Wirken heraus und an die Öffentlichkeit zu treten vermag. Daß
solche Anlässe ihrer werbenden Kraft wegen von der Gesellschaft immer
und immer wieder begrüßt und gewünscht wurden, ist mehrfach belegt.
Doch nicht aUe haben einen lauten Widerhall in den GeseUschaftsschrif-

ten gefunden. In der äußerlich stiUen, Argovia-armen, an innerer Tätigkeit

fruchtbaren Zeit zwischen 1866 und 1871 fand am 17. September
1867 im Anschluß an die Jahresversammlung der Allgemeinen
Schweizerischen Geschichtsforschenden GeseUschaft in Aarau auch die
Jahresversammlung der Aargauischen Historischen GeseUschaft statt. J. Hunziker

hielt einen Vortrag über die diplomatische Korrespondenz zwischen
Henri IV und Pascal, seinem Gesandten in Graubünden, aus den Jahren
1606 bis 1612. - Dagegen sucht man in den Veröffentlichungen um das

Jahr 1884 (25jähriges Bestehen der Historischen GeseUschaft) vergeblich

nach einem Zeichen der Erinnerung. Doch von Beginn des Jahres
1886 an beschäftigten den Vorstand Vorbereitungen zum Empfang
wiederum der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz
auf den 9. und 10. August. Schon in der ersten Sitzung, anläßbch der
gegenseitigen Begrüßung durch die beiden Gesellschaftspräsidenten,
übermittelte Georg von Wyß den «Glückwunsch zur kurz vorher
geschehenen Vollendung des ersten Vierteljahrhunderts des Bestandes der
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Aargauer Gesellschaft». Daran knüpfte seinerseits Professor J. Hunziker,
Präsident der aargauischen Gesellschaft, einen Überblick über die Tätigkeit

der Gesellschaft in den eben abgelaufenen 25 Jahren ihres Bestehens

an. Als Festgabe wurde den Mitgliedern der Schweizerischen
Geschichtsforschenden Gesellschaft eine Arbeit von Rochholz (Wanderlegenden)
überreicht.

Sehr frühzeitig begann die Gesellschaft sich mit der Frage zu befassen,
in welcher Form sie sich an der Jahrhundertfeier des Kantons Aargau
werde zu beteiligen haben. Der Jahresversammlung von 1899 (9. Oktober

in Muri) wurde aus dem Kreise der anwesenden Mitglieder der

Antrag unterbreitet, es sei der Vorstand zu beauftragen, am Platze des

Jahrbuches für 1903 eine Festschriftherauszugeben, welche die Geschichte
und das staatliche Leben des Kantons seit seiner Gründung im Jahre
1803 bis 1903 zum Gegenstand habe; über den nähern Inhalt der
Festschrift, über die Kosten und deren Deckung habe der Vorstand in der
nächsten Jahresversammlung Bericht zu erstatten; die nötigen Vorarbeiten

für die Erstellung der Festschrift seien inzwischen vom Vorstand
unverzüglich an die Hand zu nehmen.

Zusammen mit einer vorn Präsidenten formulierten Erweiterung des

vorgeschlagenen Themenkreises, daß auch ein Rückblick auf die aargauische

Geschichte vor 1803 mit in Berücksichtigung gezogen werden
könne, nahm die Versammlung den Vorschlag an. Der Vorstand
übernahm es, sich mit dem Regierungsrat hinsichtlich Herausgabe und
Finanzierung der Festschrift in Verbindung zu setzen. Noch im Dezember
des gleichen Jahres referierte Walther Merz im Vorstand über die

Gestaltung der für das Jahr 1903 geplanten Festschrift. Er kam dazu, ein

völlig anderes Programm vorzulegen als das von der Jahresversammlung

1899 gebilligte. Deshalb sollte mit dem Antragsteller88 vorerst eine

Besprechung abgehalten werden. Merz setzte sich für die Behandlung
von Themen aus der vor-kantonalen Zeit aargauischer Vergangenheit
ein.

Inzwischen war der Vorstand auch mit der Regierung in Fühlung
getreten, doch wollte die Regierung auf die Sache erst eingehen, sobald der
Vorstand ihr ein detaillierteres Programm für die Festschrift werde
eingereicht haben. Merz entwarf sein vorläufiges Programm (6. April 1900)
und sagte zu, es bis zur nächsten Sitzung mit den in Aussicht genommenen

Bearbeitern einläßlich zu besprechen, während der Kassier ersucht
wurde, einen Finanzplan für die Druckkosten und die Ausstattung der
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Festschrift aufzustellen. In der nächsten Sitzung (Juni 1900) legte Merz
das endgültige Festschriftprogramm mit folgenden Themen vor:

Die historische Entwicklung des aargauischen Gebietes (Dr. Herzog).
Die Entstehung des heutigen Kantons Aargau (Oberrichter Heuberger).
Das aargauische Haus (Professor Hunziker).
Schenkenberg, eine aargauische Burg (Oberrichter Dr. Merz).
Die bernischen Munizipalstadtschulen im Aargau (Seminardirektor Keller).

Die kirchlichen Kunstdenkmäler der gotischen Periode im Aargau
(Pfarrer Stammler in Bern).

Eventuell eine Arbeit zur aargauischen Finanzgeschichte, Zehntablösung

usw. (Fürsprech Stierli).

Die Kosten sollten sich, gut bemessen, auf rund Fr. 7000.- belaufen. Ein
Schreiben, das über diese Einzelheiten Auskunft gab, ging am 1. Juni
1900 an die Regierung, der nächsten Jahresversammlung (Seengen,
1. Oktober 1900) erstattete der Vorstand entsprechenden Bericht.

Da auf die Anregung des Vorstandes zuhanden der Regierung, auf die
Jahrhundertfeier von 1903 eine Festschrift herauszugeben, bis zum
Frühjahr 1901 keine Antwort eingegangen war, ergriff der Vorstand
nochmals die Initiative, fügte diesem zweiten Schritt aber mit Nachdruck

bei, wenn der Entscheid der Regierung ausbleiben sollte, so müßte
sich der Vorstand seiner Aufgabe als entbunden betrachten. Mit der
Antwort, die nun von Seiten des Präsidenten der Kommission für die
Zentenarfeier des Kantons Aargau für 1903, Regierungsrat Muri,
einging, konnte sich der Vorstand nicht befreunden. Er beschloß, seinerseits

in seiner Stellungnahme ausdrücklich daraufhinzuweisen, «daß der
Vorstand der Historischen Gesellschaft nach reiflicher Erwägung aus-
schließbch nur ältere Themata vorgeschlagen habe, um alle unangenehmen

politischen Erinnerungen, sowie das Aufreißen alter Wunden mit
aller Absicht zu vermeiden ». Der genannten Gefahr hatte das Programm
Merz ausweichen woUen. Es ergibt sich so ein erneutes Zeugnis für die
früher gemachte FeststeUung, daß historisches Bedürfnis und Politik bei
uns in enger Tuchfühlung nebeneinandergehen.

Im weiteren entledigte sich der Vorstand des Auftrages, den er von der
Kommission erhalten, indem er als Mitarbeiter an den für eine
wissenschaftliche Festschrift in Aussicht genommenen Themen zwei
Persönlichkeiten nannte, die sich seinerzeit schon für die Übernahme ähnbcher
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bzw. gleicher Arbeiten anerboten hatten. Mit diesen beiden Vorschlägen
betrachtete der Vorstand, so ließ er sich vernehmen, seine Aufgabe, die

er sich seinerzeit freiwilbg gestellt, als erledigt.
Dagegen sollte die Arbeit von Pfarrer Stammler, Bern: «Die kirchlichen

Kunstdenkmäler der gotischen Periode im Aargau», in die Argovia
von 1903 mit möglichst reicher Illustration aufgenommen und - sei es

in Verbindung mit einer andern Arbeit, sei es allein — als Festschrift der
Historischen Gesellschaft zur Zentenarfeier herausgegeben werden. Unter

verändertem Titel, der auch die Erweiterung des ursprüngbch be-

grenzteren Stoffgebietes andeutet: «Die Pflege der Kunst im Kanton
Aargau mit besonderer Berücksichtigung der altern Zeit, Jubiläumsgabe
der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau zur aargauischen
Centenarfeier», erschien Stammlers Arbeit mit gegen zwanzig Abbildungen
im Text und über hundert Bildbeigaben auf Tafeln, wovon eine ganze
Anzahl der schönsten nach Aufnahmen von Dr. Walther Merz - eine

würdige und schöne Festgabe.
Am 10. November 1909 beging die Gesellschaft an ihrer

Jahresversammlung in Brugg im «ehrwürdigen Rathaussaal, dem Lokale der

Begründung der Historischen GeseUschaft», die Feier ihres fünfzigjährigen
Bestehens89. Bei diesem Anlaß gab der Präsident einen Überblick über
die Tätigkeit der Gesellschaft seit ihrer Gründung, über die erreichten
Ziele, sprach dann von den weiteren Aufgaben, die für die Zukunft sich
der Gesellschaft stellten, und legte dann den stattlichen 33. Band der

Argovia, der als Festschrift besonders reich ausgestattet worden, vor. Im
Jahr zuvor hatte der Vorstand beschlossen, diejenigen Mitglieder, die

bis anhin für die Argovia und das Taschenbuch jeweilen Beiträge
beigesteuert hatten, in erster Linie um kleinere Beiträge für die Jubiläumsschrift

anzugehen. Damit kam eine Festgabe zustande, die ihrem
Charakter nach dem Programm entsprach, wie es Walther Merz für die
Festschrift auf die kantonale Zentenarfeier von 1903 entworfen hatte, wie es

aber von der offiziellen Zentenarfeierkommission dann abgelehnt worden

war. Die Festschrift auf das Gesellschaftsjubiläum umfaßte - unter
bewußtem Verzicht auf eine einzige, mehr darstellende historische Arbeit
z. B. über einen größeren Abschnitt aus der aargauischen oder aus der

GeseUschaftsgeschichte - acht einzelne Untersuchungen zu
Sondergebieten der historischen, rechtshistorischen und wirtschaftsgeschichtlichen

Forschung. Die Regierung leistete an diesen Band einen
außerordentlichen Beitrag.
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Schon im Herbst 1910 hatte sich die AUgemeine Geschichtsforschende
Gesellschaft der Schweiz um die Durchführung ihrer Jahresversammlung
vom Herbst 1911 in Aarau bemüht. Der Vorstand der kantonalen Gesellschaft

hielt das nicht für tunbch, da auf den genannten Zeitpunkt für
Aarau schon zwei größere Veranstaltungen bevorstanden : die Jahrhundertfeier

der Aargauischen KulturgeseUschaft (ehemals Gesellschaft für
vaterländische Kultur), sodann eine kantonale landwirtschaftliche
Ausstellung. Er empfahl der Geschichtsforschenden Gesellschaft, 1912 oder
1913 nach Aarau zu kommen. Ihrer auf den 7. und 8. September 1913

nach Aarau geladenen Jahresversammlung legte die Historische Gesellschaft

des Kantons Aargau den Band 35 der Argovia als Festgabe auf
den Tisch: «Albrecht Renggers Briefwechsel mit der aargauischen
Regierung während des Wiener Kongresses. Im Auftrage der Aargauischen
Historischen Gesellschaft herausgegeben von Dr. S. Heuberger.» G. Meyer

von Knonau, der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft,
würdigte in seinem Eröffnungswort90 das historische Schaffen im Aargau seit
1886, dem Jahr, da die Allgemeine Schweizerische Geschichtsforschende
GeseUschaft das letztemal in Aarau getagt hatte. Insbesondere durchging

er dabei die seither erschienenen Bände 18 bis 34 der Argovia und des

Taschenbuches. So sehr er aus begreiflichen Gründen in seinem Urteil
zurückhaltend war, ist man von der einen oder andern Charakteristik, ihrer
feinen Nuancierung betroffen91. Daneben findet auch das außerhalb
der Gesellschaftsschriften und unabhängig von der GeseUschaft
entstandene historische Schrifttum des Kantons seine ihm zukommende
Erwähnung und Würdigung. Damit stattete der Präsident der Allgemeinen
Geschichtsforschenden GeseUschaft dem gastgebenden Kanton den Dank
seiner GeseUschaft ab.

Die 75-Jahr-Feier (4. November 1934) in Aarau ging vor sich, ohne
daß eine besondere Festschrift herausgegeben worden wäre. Doch
gedachte der Präsident in seiner Ansprache im Großratssaal der Entwicklung

der Geschichtsforschung im Kanton Aargau in den vergangenen
drei Vierteljahrhunderten, nachdem draußen an den Denkmälern der
beiden regierungsrätlichen Begründer der GeseUschaft Kränze niedergelegt

worden waren91".

Den Verfasser der vorbegenden Schrift hätte vor allem die Aufgabe
gelockt, die Beiträge in Argovia und Taschenbuch und deren Verfasser
auf ihre Zusammenhänge mit den großen geisteswissenschaftlichen
Strömungen hin zu untersuchen, um darzulegen, woher die bedeutende-
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ren Verfasser und ihre wissenschaftbchen Arbeiten ihre geistige Richtung

empfangen haben. Es zeigt sich aber, daß diese Aufgabe einer
besonderen Arbeit überlassen bleiben muß.

Auf eine Würdigung des Inhaltes der einzelnen ^4rgoi;ia-Bände und
Taschenbücher soll geflissentlich verzichtet werden. Dagegen besteht doch

Grund, noch auf vereinzelte grundsätzliche Fragen mindestens
aufmerksam zu machen. Wiederholt ist in den Kreisen des Vorstandes und
der Gesellschaft darauf lungewiesen worden, wie sehr es einem Bedürfnis

der Geschichtsforschung im Aargau entgegenkäme, wenn eine Übersicht

über die Literatur zur aargauischen Geschichte geschaffen würde.
Diese Lücke zu schließen unternahm Albert Schumann mit seinen in den

Argovia-Bänden von 1888, 1890, 1891, 1893 und 1894 veröffentlichten
Übersichten über die in diesen Jahren erschienene «Aargauische
geschichtliche Literatur». Leider blieb es bei diesem einmaligen
Unternehmen. Die späteren gelegentlichen Hinweise auf Neuerscheinungen -
es konnte sich dabei ja nur um die bedeutendsten handeln, die einer

Besprechung gewürdigt wurden - vermochten natürlich eine systematische
Bearbeitung des Stoffes nicht zu ersetzen. So spricht auch in der Argovia
1946 der damalige Präsident von dem dringenden Bedürfnis eines
Wegweisers durch die immer stärker anschwellende Flut aller Beiträge zur
Kenntnis unserer aargauischen Geschichte. «Schon die Bücher und
Broschüren sind sehr zahlreich und oft bei ihren entlegenen Erscheinungsorten

schwer greifbar. Noch schwieriger sind die in den zahlreichen
Neujahrsblättern und heimatkundlichen Zeitschriften verstreuten, oft sehr
wertvollen Aufsätze oder gar die Zeitungsfeuilletons und die außerhalb
des Kantons erschienenen Beiträge zu unserer Geschichte aufzufinden.
Ferner hat sich mit der Zeit neben vielem Wertvollem doch auch manche

Spreu eingefunden und es ist manchmal schwierig, vor lauter Bäumen
den Wald zu sehen.»

Die Gesellschaft wird sich daher in der kommenden Zeit Wege und
Mittel überlegen müssen, die zur Erstellung einer «Bibliographie der

aargauischen Geschichte» führen können. Neben allen andern publizistischen

Verpflichtungen erscheint die Herausgabe einer Bibliographie als

eine der dringendsten.
Daneben ist es weiterhin die vornehmste Pflicht der Argovia - hiefür

wurde sie auch ehemals geschaffen -, die wichtigsten Beiträge zur
Erforschung der aargauischen Geschichte selber aufzunehmen. Wenn in
der Auswahl der aufgenommenen Beiträge gegenüber früher ein Wandel
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festgestellt werden kann, dann ist es wohl der, daß wirtschaftsgeschichtlichen

Untersuchungen (ein Gebiet, dem früher wenig Beachtung
geschenkt wurde) wie archäologischen mehr Raum geboten und der
Herausgabe der aargauischen Städtegeschichten besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird.

Andere Publikationen

Mit seiner mehrteiligen, auf breiter Grundlage angelegten Arbeit
Der Aargau 1798-1803 (Vom bernischen Untertanenland zum souveränen

Großkanton)92, Der Kanton Aargau 1803-1813/15 (I.-IV. Teil)93
hat Dr. E. Jörin, Lenzburg, dem Kanton Aargau ein für seine an
Entscheidungen bedeutungsvoUste Zeit grundlegendes Werk geschenkt.

Daneben aber blieb die Forderung nach einer umfangreicheren
Gesamtdarstellung der aargauischen Geschichte bestehen. Dieser Forderung

soUte ein Gemeinschaftswerk entsprechen, eine «Aargauische
Heimatgeschichte», herausgegeben von Hektor Ammann und Otto Mittler,
nicht eine ausgesprochene Gesellschaftspublikation, der GeseUschaft

aber doch durch den Umstand eng verbunden, daß alle Mitarbeiter -
so weit sie schon gewonnen waren - dem Vorstand angehörten. Das

Werk war auf zwei Bände, jeder Band zu sechs Lieferungen geplant.
Davon erschienen 1. Landeskunde und Vorgeschichte (A.Hartmann und
R. Bosch) 1929, 2. Römerzeit (Laur-Belart) 1930, 3. Beim deutschen Reich

(K. Speidel, R. Bosch und E. Suter) 1933, und 4. Kirche und Klöster

(0. Mittler) 1935. Dann brach bedauerbcherweise die Reihe vor Beendigung

des ersten Bandes ab.

Auf die 150-Jahr-Feier des Kantons Aargau beauftragte der

Regierungsrat den Kantonsbibliothekar und Archivar Nold Halder (Mitglied
des Vorstandes der Historischen Gesellschaft) mit der Abfassung einer in
volkstümlichem Ton gehaltenen, dem Stand der wissenschaftbchen
Forschung entsprechenden Geschichte des Kantons. Den 1. Band seiner
Geschichte des Kantons Aargau 1803-1953 mit den Abschnitten «Gründung

— Aufbau - Festigung - 1803—1830» legte der Verfasser 1953 auf
die Feier vor. Es ist zu hoffen, daß das begonnene Werk seine abschbe-
ßende Bearbeitung finden werde.

Dem Umstände, daß die beiden bekannten Führer von Hans
Lehmann über das Kloster Wettingen und von Walther Merz über Konigsfelden

nahezu vergriffen, das Werk von H. Ammann über Konigsfelden
nicht als Führer im eigentbchen Sinne verwendet werden konnte, hat
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eine weitere Publikationsreihe, zu der sich der Verlag Sauerländer in
Verbindung mit der Historischen Gesellschaft, mit der Aargauischen
Vereinigung für Heimatschutz und schließlich auch mit Unterstützung
der Kantonalen Denkmalpflege entschloß, ihre Entstehung zu verdanken.
Es soll damit der Mangel an Führern nicht nur für die erwähnten
Kunstdenkmäler, sondern für weitere aargauische Kunststätten, Städte, Burgen

usw. behoben werden. Die Hefte der «Aargauischen Heimatführer»
mit drei bis vier Druckbogen Umfang und sechzehn Seiten Abbildungen
sollen über das hinausgehen, was die kleinen, von der Gesellschaft für
schweizerische Kunstgeschichte besorgten Führer von acht Seiten zu
bieten vermögen. In der neuen Reihe sind bisher erschienen:

Aargauische Heimatführer

1955: Band 1: Schloß Hallwil. Von R.Bosch und J.J.Siegrist.
1955: Band 2: Kaiserstuhl. Von P.Kläui, E.Maurer und H.J.Welti.
1957: Band 3: Laufenburg. Von K.Schib und E.Maurer.
1958: Band 4: Schloß Lenzburg. Von J.J.Siegrist, E.Attenhofer und

E. Maurer.
1959: Band 5: Bremgarten. Von E.Bürgisser und P.Felder.

Sie soll fortgesetzt werden.

Finanzen und Finanzierungsmöglichkeiten

Ein Gang durch die Entwicklung der ordentlichen Finanzmittel der
GeseUschaft - Mitgbederbeiträge, Erträgnisse aus dem Verkauf der
Druckschriften usw. - dürfte ein Bild ergeben, das nicht allzusehr von
dem abweicht, wie es andere ähnliche GeseUschaften auch bieten. Doch
sind natürlich bei nicht in gleichem Maße ansteigenden ordentlichen
Einnahmen die Ausgaben, die sich die Gesellschaft mit ihren Publikationen,

Grabungen, denkmalschützerischen Unternehmungen auflud,
rasch zu beträchtlichen Summen angewachsen. Ähnlich wie sich in den

letzten hundert Jahren z. B. die Archäologie zu einem immer verfeiner-
teren Instrument, zu einer eigenen hochentwickelten Wissenschaft
ausgestaltete, so hat der Gesellschaftsvorstand eine eigene, ständig
verbesserte Kunst der Beschaffung von Geldmitteln, der stetigen Erschließung

von neuen Finanzquellen sich aneignen müssen. Die Geschichte
dieser beiden Gebiete - der ordentbchen Gesellschaftsfinanzen einerseits
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und der Finanzierungspläne für außerordentliche Aufwendungen
andererseits - muß aus verschiedenen Gründen einmal geschrieben werden.
Sie dürfte ein anschauliches Bild der von der GeseUschaft vollbrachten -
im Laufe der Jahrzehnte immer größer werdenden - Arbeit vermitteln.
Sie würde aber auch in eindringlichster Weise dartun, wie mit
zunehmendem Interesse und Verständnis für historische Anbegen in weiten
Kreisen unseres Kantons die Bereitwilligkeit wuchs, die Gesellschaft in
ihren Anstrengungen mit Geldmitteln zu unterstützen.

Diese FeststeUung verpflichtet die Gesellschaft bei Anlaß ihrer Jahrhundertfeier,

aU den verständnisvoUen Geldgebern den verbindlichsten Dank
auszusprechen, verpflichtet sie aber auch zu einer wohlüberlegten und
zielgerichteten Fortsetzung ihrerArbeit im Dienste der aargauischen Geschich-
Dann darf sie wohl auch weiterhin auf Verständnis für ihre Hilferufe und
auf Unterstützung ihrer Bemühungen auf allen Seiten rechnen.

Sodann dürfte eine solche Geschichte der Finanzierungspläne einem

künftigen Vorstand wertvolle Fingerzeige geben. Letztbch wäre sie

gleichzeitig eine Geschichte des erfinderischen Ideenreichtums des

Vorstandes. Einige wenige Beispiele mögen belegen, was in dieser Hinsicht
geleistet wurde.

Wenn man sich entschloß, die «Aargauer Urkunden» nicht in einem
in sich geschlossenen Werk herauszugeben, wie dies in andern Kantonen
der Fall war, sondern die Urkundenbestände der einzelnen Archive in
gesonderten, voneinander unabhängigen Bänden erscheinen zu lassen,

so spielte neben andern Erwägungen in erster Linie die Überlegung
eine entscheidende RoUe, daß bei dieser Art der Pubbkation Urkunden
des Stadtarchivs Lenzburg, Urkunden des Stadtarchivs Rheinfelden usw.)
lokale kommunale und private GeldqueUen erschlossen werden konnten,
die für ein gesamtaargauisches Urkundenwerk wohl nie oder nicht in
dem Ausmaße, wie es tatsächlich möglich wuide, hätten gewonnen werden

können. Der Finanzierungsplan für die Herausgabe der «Aargauer
Urkunden» ist somit Ausdruck der politischen Struktur unseres Kantons,

die für die Beschaffung der nötigen Mittel zu berücksichtigen war.
Die Form, in der die Reihe der «Aargauer Urkunden» jetzt erscheint, ist
demnach eine typisch aargauische Lösung. Deshalb wurde auch die

Finanzierung möglich. Zahlenmäßig steUt sich die Finanzierung der

ersten neun Urkunden-Bände, publiziert 1930 bis und mit 1942,
folgendermaßen dar94:
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Gesamtkosten für Bearbeitung und Druck Fr. 56000.-
Beiträge von 6 aargauischen Städten an die

Druckkosten der Urkunden ihrer Archive Fr. 26500.-
Beiträge von Privaten und Stiftungen, Ergebnisse

von lokalen Sammlungen zugunsten
der Urkunden-Publikation Fi. 21000.-

Aus Verkauf Fr. 10300.-
Gesamteinnahmen Fr. 58000.-

Unter Hinweis insbesondere auf die große, der Gesellschaft aus der
Urkunden-Publikation erwachsende finanzielle Belastung wurde die

Regierung im Januar 1942 um einen jährlichen Beitrag aus dem Lotteriefonds

in der Höhe von Fr. 2000.- angegangen, damit - eine kulturelle
Verpflichtung, der auch der Staat sich nicht entziehen dürfe - die

Weiterführung der Reihe der «Aargauer Urkunden» sichergestellt werden
könne. Dem Gesuch wurde entsprochen, und eine weitere Eingabe vom
Januar 1951 bewirkte, daß diese Unterstützung von Seiten des Kantons
auch für die Folgezeit gewährt wurde und wird.

Eine Aufstellung, die Jahre 1942 bis 1950 umfassend95, aber ohne den

Staatsbeitrag von 1950 schon einzubeziehen, zeigt, daß die Gesellschaft
in diesen Jahren Druckkosten für das Urkunden-Werk im Betrage von
Fr. 28896.- auf sich genommen hatte, während die vom Kanton
ausbezahlten Beiträge sich auf Fr. 16000.- beliefen. Die Gesellschaft hat also

auch im Zeitraum 1942 bis 1950 aus andern Mitteln um die Fr. 10000.-
aufgebracht, darunter einen Beitrag von Fr. 3000.- der Stadt Zofingen
an die Herausgabe der Urkunden des Stiftsarchivs Zofingen.

Da in der Kriegs- und Nachkriegszeit mit der allgemeinen Teuerung
auch die Kosten für Bearbeitung und Druck ganz wesentlich gestiegen
sind, die zufließenden Beiträge sich im allgemeinen aber gleichblieben,
so auferlegte sich der Gesellschaft gegenüber dem ursprünglichen
Editionsplan eine Verlangsamung in der Herausgabe der einzelnen Bände,
und es werden künftig noch andere Wege gesucht werden müssen, um
die Finanzierung des Werkes und damit seine Fortsetzung zu sichern.

Auch in andern Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft hatte sich der
Vorstand um die Beschaffung von Mitteln zu bemühen. Einen glücklichen

Erfolg zeitigte der Gedanke, die von Bund und Kanton
unterstützten «Notstandsaktionen» in der Zeit der Arbeitslosigkeit der
dreißiger Jahre den systematischen, von der Gesellschaft ausgeführten
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archäologischen Grabungen dienstbar zu machen. Im vorbegenden
Zusammenhang ist zuerst in Betracht zu ziehen, daß auf diese Weise der

Erforschung des Bodens im Aargau neue Geldmittel zugeführt werden
konnten. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die mit diesen Mitteln

durchgeführten Notstandsarbeiten den daran Beteiligten eine
sinnvolle, sie auch geistig interessierende Beschäftigung boten.

Die weitere Verfolgung der Geschichte der Finanzen und der
Finanzierungspläne müßte schbeßbch auch erkennen lassen, daß viele
Aufgaben bei gemeinsamer Anstrengung von der Gesellschaft gelöst werden
können, daß es aber daneben auch solche gibt, denen die Gesellschaft mit
eigenen oder von ihr beschafften Mitteln schlechthin nicht beizukommen

vermag.
Dann obliegt es ihr, in der Öffentlichkeit durch Aufklärung und

Vorsprache bei den Behörden dahin zu wirken, daß der Staat in diesen
kulturellen Angelegenheiten einstehe und seinen Ted übernehme, wie das im
Falle der Drucklegung der «Aargauer Urkunden», der Schaffung der
Stelle eines Kantonsarchäologen, im Falle der Inventarisierung der
Kunstdenkmäler und der Denkmalpflege geschehen ist.

Andererseits wird es sich die Gesellschaft zur Pflicht machen, nur dort
der staatbchen Intervention zu rufen, wo sie zur sicheren Überzeugung
eigener Ohnmacht gekommen ist. Wenn sich bei der Gründung Staat
und Gesellschaft in der damals gefundenen Form zur Erreichung eines

Zieles verbunden haben, so dürfte das oben angedeutete Verhältnis
zwischen beiden Partnern die Form sein, die unserer heutigen Auffassung
entspricht.

Auf alle Fälle gedenkt die Gesellschaft heute gerne ihres doppelten
Ursprungs und mit Dankbarkeit aller Unterstützung, die ihr in den hundert

Jahren vom Kanton Aargau und dessen Regierung zuteil geworden

ist. Sie anerkennt auch heute die Verpflichtung, welche die Gründer
der Gesellschaft dem Kanton Aargau und seiner aargauischen Vergangenheit

gegenüber übernommen haben.
Bei der bedeutenden Stellung, welche im Finanzleben der Gesellschaft

ihre Publikationen einnehmen, ist es gegeben, auch der Druckerei zu-
gedenken, die die Aufträge der Gesellschaft ausführte und noch besorgt.
Im Jahr 1860 setzte sich der Gesellschaftsvorstand für den Druck der

periodisch erscheinenden Schriften mit der Firma Sauerländer, Druckerei

und Verlag in Aarau, vertraglich ins Einvernehmen. Dieser Verbindung

blieben beide Partner bis heute treu. Dazu lagen verschiedene
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Gründe vor. Bei der heutigen publizistischen Tätigkeit der Gesellschaft,
bei der ehren- und nebenamtlichen Betreuung der Redaktionsgeschäfte
durch vom Vorstand beauftragte Mitglieder, bei dem doch etwa
eintretenden Wechsel in der Besetzung des Vorstandes ist es den Bestrebungen

der Gesellschaft nur dienlich, wenn beim andern Partner eine gewisse
Stabilität die wohlverstandene Kontinuität in den Veröffentbchungen
der GeseUschaft wahren hdft und dem Fortgang der Geschäfte eine
ruhige Sicherheit verleiht, zudem die Redaktion auf diese Weise von einer
Reihe ständig wiederkehrender Arbeiten entlastet wird. Diese Entwicklung

ist dem Umstand zu danken, daß seit 1881 bis in die Gegenwart
während Jahrzehnten, doch mit Unterbrüchen, drei Leiter der Druckerei
der Gesellschaft als Kassier dienten und dienen. Die Historische Gesellschaft

hat Grund zur Feststellung, daß die Leiter der mit ihr
zusammenarbeitenden Druckerei die Ausführung der Aufträge über das Geschäftliche

hinaus stets als eine kulturelle Verpflichtung aufgefaßt haben. Diese

Gesinnung ist von ihnen der Gesellschaft gegenüber auch in Fällen
bekundet worden, wo es sich darum handelte, ihr über augenblickliche
finanzielle Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. So ist auch ein Dank der
Gesellschaft an die Druckerei und deren Leiter angebracht.

Bibliothek der Gesellschaft

Die Männer, welche die Gründung der Historischen Gesellschaft
vorbesprachen (Keller, Welti, Rochholz und Schröter) dachten keineswegs
daran, eine selbständige, der Gesellschaft gehörende Bibliothek ins Leben
zu rufen, ebensowenig wie sie eine gesellschaftseigene Antiquitätensammlung

zu schaffen die Absicht hatten. In ihrem Plane lag es wohl,
mit andern in- und ausländischen historischen Vereinigungen in Verbindung

zu treten und einen gegenseitigen Austausch der Vereinsschriften
in die Wege zu leiten96. Wohl dachten sie auch daran, daß der Gesellschaft

von ihren Gönnern Bücher und andere Schriften könnten
geschenkt werden. Auch Anschaffungen aus eigenen Mitteln waren schon
in Aussicht genommen. Doch sollten mit der Erziehungsdirektion die

Bedingungen vereinbart werden, zu welchen solche Werke der
Kantonsbibliothek zur Aufbewahrung übergeben werden konnten97. Allein,
die 1860 von der ersten Jahresversammlung angenommene definitive
Fassung der Statuten enthielt diesen Paragraphen nicht mehr. An seine
Stelle trat nur ein Satz in § 8, der bestimmte, daß bei einer Auflösung der
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Gesellschaft ihre Sammlungen an Büchern und Antiquitäten an den

Staat übergehen sollten.
So war denn die Anlegung einer Bibliothek unter den ersten Aufgaben,

mit denen sich der Vorstand zu befassen hatte, und die Gesellschaft, das

heißt in erster Linie natürlich der Vorstand, war mit der Katalogisierung,

Aufbewahrung und Verwaltung einer solchen belastet. Schon 1863

umfaßte die Bibliothek etwa 400 Bände Druckschriften und gegen 50

Bände Handschriften. Schenkungen und Erwerbungen wurden in der

Argovia publiziert, damit auf diese Art vorerst die Erstellung und
Drucklegung eines Kataloges umgangen werden konnte. Die Veröffentlichung

sollte aber auch zu vermehrten Schenkungen anreizen, welcher
Hinweis von der deutlichen Bemerkung begleitet war, die geringe Zahl
von Geschenkgebern stehe doch in keinem Verhältnis zu den sicher
nicht unbedeutenden, in Privathänden befindlichen, aber unbenutzten
Schätzen.

Unter den ersten Büchern der GeseUschaftsbibbothek befand sich auch
ein Exemplar Amtliche Sammlung älterer eidgenössischer Abschiede,
welches das Departement des Innern auf Gesuch der kantonalen Erziehungsdirektion

im Januar 1861 zuhanden der Gesellschaft geschickt hatte, mit
der Zusicherung, die Fortsetzung seinerzeit der Historischen Gesellschaft
des Kantons ebenfalls zukommen zu lassen.

Die Bibliothek war bis anhin - so viel festzustellen ist - immer im
Archiv der Justizdirektion aufbewahrt. Nun aber war sie dank den im
Tauschverkehr eingehenden Schriften, dank den Erwerbungen der
GeseUschaft und nicht zuletzt dank Schenkungen - ausschlaggebend war
vor aUem, daß der am 22. September 1873 verstorbene Bundesrat Frey-
Herosé der GeseUschaft einen Teil seiner Bibliothek vermacht hatte -
so sehr angewachsen, daß sie am alten Ort keinen Raum mehr fand. So

wurde sie jetzt ins Erdgeschoß der Kantonsschule verbracht. Auch
weiterhin wird ständig ein reger Schriftenaustausch vermerkt. 1880 z. B.
steht die GeseUschaft mit 10 schweizerischen und 45 ausländischen
Gesellschaften in Verbindung. Deshalb drängte sich 1886 eine weitere

Verlegung der Bibliothek auf, da der Raum in der Kantonsschule allzu
beschränkt wurde. Dank der Hilfe eines Vorstandsmitgliedes
(Sauerländer) konnte sie in einem größeren Lokal untergebracht werden, womit
auch eine bequemere Katalogisierung ermöglicht wurde. Zum erstenmal
wird bei diesem Anlaß darauf hingewiesen, daß der Bibliothek nur
beschränkte Geldmittel zur Verfügung ständen und daß sie sich darum nur
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langsam vergrößern könne. Den Hauptzuwachs bringe immer noch der
Schriftenaustausch.

Im September 1889 hatte sich der Vorstand erneut mit der Bibliothek
zu befassen. Früher schon war ihre Verlegung in die Kantonsbibliothek
angeregt worden. Dieser Gedanke wurde wieder aufgenommen und es wurde

beschlossen, mit der Erziehungsdirektion Verhandlungen einzuleiten,
um vorerst die Bedingungen zu vereinbaren, unter denen eine Abtretung
der Gesellschaftsbibbothek an die Kantonsbibliothek würde erfolgen
können. Die weitere Entwicklung dieser Angelegenheit erschien schon

so sicher, daß ab Neujahr 1890 die Anschaffung aller Zeitschriften und
Bücher, die in der Kantonsbibliothek vorhanden waren, eingestellt
wurde. Zu Beginn des Jahres 1890 bestellte der Vorstand seine zwei

Delegierten, die mit den Abgeordneten der Bibliothekskommission des

Kantons die für die Eingliederung der Gesellschaftsbibliothek in die

Kantonsbibliothek nötigen Besprechungen führen sollten. Im April
konnte der Entwurf einer Übereinkunft für die Vereinigung der beiden
Bibliotheken durchberaten und die Formulierung des Vertrages definitiv
vorgenommen werden. Durch Zirkular wurden alle Mitglieder aufgefordert,

zu dem Vertrag Stellung zu nehmen. Das ganze Fusionswerk
schien nochmals bedroht (Herbst 1890), weil die Bibliothekskommission
auf die Vereinigung der zwei Bibliotheken nicht eintreten wollte, solange
sich die Historische Gesellschaft das Eigentumsrecht an ihrer Bücher-

sammlung vorbehielt. Daraufhin beschloß der Vorstand, diesen Vorbehalt

fallen zu lassen und die Gesellschaftsbibliothek schenkungsweise an
den Kanton abzutreten - vorbehalten die Stellungnahme der

Jahresversammlung zu diesem Beschluß98. Bereits im Juli 1891 konnte von der

erfolgten Einverleibung der Bibliothek der Historischen Gesellschaft in
die Kantonsbibbothek Kenntnis gegeben werden. Aus dem Erlös für die

Doubletten sollten die fehlenden Zeitschriftenbände ergänzt und die

Zeitschriften nach und nach gebunden werden. Auch erschien es

wünschenswert - es fehlten die entsprechenden Zeitschriften -, daß die

Gesellschaft mit einigen weiteren größeren historischen und kunsthistorischen

Vereinen in Schriftenaustausch trete. Entsprechende Verbindungen
wurden denn auch angeknüpft. So bbeb der Berichterstattung für das

Jahr 1892 die abschließende Feststellung, daß die Gesellschaftsbibliothek
nunmehr definitiv in die Kantonsbibliothek aufgenommen und im großen

alphabetischen Zettelkatalog verzeichnet sei. Schon im nächsten

Frühjahr werde auch der gesamte Bestand an Zeitschriften gebun-

194



den vorbegen. Sodann erfolgt der wichtige Hinweis, daß die Gesellschaft
mit 60 auswärtigen Vereinen in Schriftenaustausch stehe, und daß durch
die Zuwendung der ausgetauschten Zeitschriften das Budget der
Kantonsbibliothek teilweise entlastet und deren früher für Zeitschriftenerwerb

verwendete Kredit nun für Neuanschaffungen verfügbar werde.
Die Übergabe der Gesellschaftsbibbothek an den Staat bzw. an die Kan-
tonsbibbothek bedeute für diese also eine wesentliche Erleichterung,
welche der Staat gegenüber der GeseUschaft nur dankbar anerkennen
könne. - Diese Art der Argumentierung wurde in der Folge immer dann
wieder angewendet, wenn es sich darum handelte, in ordentbchen oder
außerordentlichen Fällen für die Gesellschaft eine staatbche Beihilfe
erhältlich zu machen. Es ist aber doch nötig festzuhalten, daß die Gesellschaft

eine große Entlastung erfuhr, wenn nun der Staat durch sein
fachtechnisch geschultes Personal, das zudem in diesem Berufe tätig war,
die Betreuung der Bibliothek ausübte und für die Aufbewahrung seine
Räumlichkeiten zur Verfügung steUte. In beiden Beziehungen war damit
der Gesellschaft eine Sorge abgenommen, mit der sie sich in den vergangenen

Jahren immer wieder hatte befassen müssen. Es erwies sich im
Falle der Bibliothek, wie übrigens auch bei den andern Sammlungen der
Gesellschaft, wie richtig und wirklichkeitsnahe die Gründer diese Dinge
und ihre Entwicklung vorausgesehen hatten.

Darum hatte Augustin KeUer auch schon sehr frühzeitig in
einer Vorlage an die Regierung99: «ob auf die Mitgbeder der Historischen
Gesellschaft, welche für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Landesgeschichte, also im spezieUen Zwecke der auf den Wunsch der

Regierung gegründeten Gesellschaft und ohne Honorar für ihre Arbeiten,
einzelne Hülfsmittel von der Kantonsbibliothek notwendig haben, auch
die reglementarische Verpflichtung ihre Anwendung finden solle,
wonach sie das Recht zur Benutzung der Bibbothek durch Ankauf des

Kataloges zu erwerben hätten», dafür zu sorgen gesucht, daß den Ge-

seUschaftsmitgliedern, oder wenigstens den im oben erwähnten Sinne

tätigen, die Benutzung der Kantonsbibliothek mit ihren Hdfsmitteln
ungehindert und unbelastet freistehe. In ihrer Sitzung vom 5. November
1860 beschloß die Regierung «mit Rücksicht auf den Zweck der
Historischen GeseUschaft, es seien die obbezeichneten Mitgbeder der Historischen

GeseUschaft von der Anschaffung des Katalogs der Kantonsbibliothek

dispensiert». Dieser Entscheid wurde den Beteiligten - Kantons-
bibbothekariat und Gesellschaftsvorstand - durch die Erziehungsdirek-
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tion mitgeteilt100, so daß den Mitgliedern diese Vergünstigung in ihren
wissenschaftlichen Arbeiten bekannt war. Die enge Verbindung zwischen
Kantonsbibliothek und Historischer Gesellschaft ist bis auf den heutigen
Tag bestehen geblieben, und die Gesellschaftsmitglieder sind der
Institution und ihrem Personal immer und immer wieder für jegliche Förderung

dankbar, die sie dort in ihren Arbeiten erfahren dürfen. Einem
Bedürfnis entspräche es, wenn einmal von berufener Hand die Geschichte
der Kantonsbibliothek geschrieben würde.

Orts- und Flurnamensammlung

Zu den Männern, welche die Gründung der Historischen Gesellschaft
vorbereiteten, für diese Gesellschaft ein Tätigkeitsprogramm
entwarfen und nachher ihr die nächsten in Angriff zu nehmenden konkreten
Aufgaben zuwiesen, gehörte Ernst Ludwig Rochholz, der - von der

germanischen Philologie herkommend - vor allem auf dem Wege der

sprachgeschichtlichen Forschung in Prosa und Poesie Sitte und kulturellen

Stand der Vergangenheit zu erfassen suchte, dem infolgedessen auch

jegliche überlieferte sprachliche Äußerung, insbesondere wenn sie

unmittelbar aus dem Volke herstammte (Orts- und Famdiennamen, Volkslied,

Kinderlied, Sprichwort, Rätselreim, Sage, Märchen) als geschichtliches

Zeugnis bedeutungsvoll erschien. Wie in der Sprache in ihrer frühen

Form, so erkannte er auch in Brauchtum, Rechtsübung und Glauben
Ausdrucksformen vergangener Generationen, die es in wissenschaftlicher
Weise zu sammeln, zu sichten und sinnvoll zu deuten gelte. Mit seinem

von diesen Voraussetzungen ausgehenden Lebenswerk eröffnete Rochholz

der Forschung völlig neue Wege. Trotzdem die heutige Kritik seine

Werke als überholt bezeichnet, anerkennt sie die grundsätzliche Bedeutung

des Mannes.
Es war anzunehmen, daß Rochholz - einmal beigezogen - der neuen

Gesellschaft den Stempel seiner starken Persönlichkeit aufprägen, daß er
auf ihre Tätigkeit von Anfang an in seinem Sinne bestimmenden Einfluß
nehmen werde. Man geht wohl nicht fehl, wenn man im «Entwurf eines

Programms über die Tätigkeit der Gesellschaft»101 den IV. Abschnitt:
«Sprach- und sittengeschichtliche Abteilung, Sprachforschung in Prosa
und Poesie und Sittengeschichtliches», als Aufstellung von Rochholz
betrachtet. Ebensowohl geht es auf seinen Einfluß zurück, wenn Augustin

Keller in seiner Ansprache, mit der er die Gründungsversammlung
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eröffnete, neben dem reichen Schatz der Überlieferungen, die der Boden
und die Archive aufbewahrten und die es zu heben gelte, auch diejenigen
ausdrücklich erwähnt, die in der Volksmundart und in den Landessagen
schlummerten. So steht - da sich der Vorstand an die Organisation
der Arbeit auf längere Sicht macht - unter den drei Stoffen von größter
Wichtigkeit die sprachgeschichtliche neben der kirchengeschichtlichen
und der rechtsgeschichtlichen Forschung mit an erster Stelle. Im
sprachgeschichtlichen Bereich sollte zuerst eine Sammlung der Orts- und
Flurnamen des Aargaus angelegt werden. Diese Materialsammlung, damit
sie ergiebig und aufschlußreich genug ausfiel, mußte auf breitester
Grundlage erfolgen. Sollten die erhaltenen Auskünfte miteinander
vergleichbar und einer übersichtlichen Bearbeitung zugänglich sein, so

erreichte man das alles am besten, wenn den Empfängern ein Frageschema
vorgelegt wurde, an das sie sich bei Abfassung der verlangten Auskünfte
zu halten hatten. Daher erging im September 1860 das folgende einführnde
Schreiben des Vorstandes der Historischen Gesellschaft mit angehängtem
Formular :

Formular zur Verzeichnung der Orts- und Flurnamen des Aargaus

Namen sind Erkennungsmittel der Dinge. Schon im Jahr 1849 hat
daher die Züricher geschichtsforschende Gesellschaft sämmtliche Züricher

Orts- und Flurnamen nach urkundlicher Gestalt gesammelt,
erklärt und herausgegeben. Der Thurgauer- und der Aargauer historische
Verein unternehmen jetzt das Gleiche. Auf nachfolgendem Formular
richten wir unsere Anfragen an Jedermann, weil ein Jeder, auch wenn er
sich mit geschichtlichen Arbeiten nicht selbst beschäftigt, im Stande ist,
dieses Formular mit sachgetreuen und nutzenbringenden Antworten
seiner Seits auszufüllen, und weil der Werth einer solchen Namenssammlung

allen unsern Sprach- und Landesgenossen einleuchtend sein muß.

Einige unsrer Ortsnamen stammen schon aus helveto-römischer Zeit
(Windisch), die meisten übrigen sind zwischen dem V. und VIII.
Jahrhundert entstanden. Allein diese alt urkundlichen Ortsnamen machen

zusammen kaum den zehnten Theil unsrer sämmtlichen Flur- und Local-
namen aus, die bis heute noch unbeachtet geblieben sind. Eben sie nun
enthalten eine Landesgeschichte im Kleinen. Sie geben Aufschluß über
die rebgiösen Bräuche, über die Grundrechte, Satzungen und Cultur-
zustände, über die äußerlichen und innerbchen Schicksale der frühesten
Landesbewohner. Entweder schildern sie uns Namen und Persönbchkeit
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des ersten Anbauers, den Schutz der Gottheit oder des Grundherrn,
unter dem jener stand, ob er Heide oder Christ war, Jäger oder Senne,
auch ob er bereits Nutzpflanzen und Früchte in fester Zelgeneintheilung
baute. Oder sie schildern uns das landschaftliche Aussehen des Landes
und sind so eine Naturgeschichte im Kleinen. Die wilden Thiere werden

erlegt (Wölfliswil), der Boden wird für den Anbau geklärt (Brand, Rüti,
Schlatt, Urhau), die feste Wohnung errichtet (Hausen) mit Scheune

(Schürberg), Tenne (Arni) und Stallung (Äugst) - bis eine ganze
Hofstatt (Stättli) entstellt.

Hier also ist noch mancher geschichtliche Schatz zu erheben, und mit
nur geringer Mühe; denn er liegt offen da in den Namen unsrer eignen
Felder und Wälder. Die Bevölkerung des Aargaus wird unsern Zweck
erkennen und unser Bestreben freundlich und allseitig zu unterstützen
suchen. Die gefälligen Antworten sind einzusenden : An den Vorstand der
Historischen Gesellschaft, Hrn. Erziehungs-Director A.Keller in Aarau.

Ortschaft oder Hofstatt

Schriftliche Form des Orts- oder Hofnamens in Urkunden, Kaufbriefen,
Jahrzeitbücbern, Urbarien, Orts- oder Familien-Chroniken. Das

Dorfwappen. Das Geschlechtswappen des Gutsbauern, die Hausmarke.

Benennung der Plätze, Straßen und Gassen innerhalb und in nächster
Nähe der Ortschaft, z.B. Brühl, Pünt. Ortsmeinung über den Grund
eines auffallenden Localnamens, z.B. Todtengäßli, Malefizgraben.

Namen der ehemaligen Herrschaftshöfe, z.B. Freihof, Widemhof.

Namen der außerherrschaftlichen Höfe, z. B. Steckhof.

Flurnamen der verschiedenen Dorfzeigen verschiedener Jahrgänge. Z.B.
Oberzeig besteht aus Breite, Dolder, Juch, Gwand, Hunkler,
Betacker usw.

Grundstücke des Ausgeländes, der Waldungen, Wiesen, Weiden, Egerten,
Reben.

Namen ehemaliger Versammlungs- und Festplätze, z.B. Tanzplatz,
Fasnachtbühl, Tägerli. Auf welchem Platze entzündet man
gegenwärtig noch die Johannis- und Fasnachtfeuer

Namen der Gemarkungssteine, Hagstellen, Lebhage, Ackerkreuze,
Feldbildstöcke, Feldkapellen, Grenzbäume. Giebt es auch s.g. Kleinkinder -

bäume, Galgenbäume
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Namen der Flüsse, Bäche, Quellen, Brunnen, Hungerbrunnen,
Kleinkinderbrunnen, verschüttete Sodbrunnen. Teiche, Seen. — Moos- und

Sumpfstrecken, Uferverschanzung, Däntsch.

Namen der Hügel und Berge. Felsdurchhau. Findbngsstein, Kleinkinderstein.

Hochrain, Schlucht und Tobel, Straße, Weg und Pfad, Brücke
und Steg.

Innerhalb der Gemeindegrenze liegende oder schon verschwundene Reste

von Hofstätten, KapeUen, Ruinen, Burgstellen, alte UmwaUungen
(Schatzhalde) und Hochpfade (Reitweg, Ziegelgäßb), alte Richtstätten

(Schelmenbühl), Grabstätten, gefundenes Eisen- oder Steingeräthe,
Hexen- und Spukplätze. Die darüber noch erhaltenen Sagen.

Beide Schriftstücke sind offenbar von Rochholz formuliert worden,
wobei er die Möglichkeit hatte, sich die Erfahrungen der Zürcher
Geschichtsforschenden Gesellschaft in der AufsteUung des Formulars zu
Nutzen zu ziehen.

Nach dem Text des Begleitschreibens ist die Anfrage an jedermann
gerichtet. Tatsächlich handelt es sich bei den elf Fragen um Dinge, über die,
auch wer sich sonst nicht mit geschichtbchen oder philosophischen
Arbeiten beschäftigt, nutzbringende Auskunft zu geben vermochte. Über
die Empfänger geht aus dem Text des Formulars nichts hervor.

Dagegen ist aus Akten der Erziehungsdirektion ersichtbch, daß die
Gesellschaft auch in diesem FaU aus der SteUung ihres Präsidenten ihren
Nutzen zog. Es liegt eine Verfügung Augustin Kellers vom 14. September

1860 vor102, die besagt:

«Auf Ansuchen des Vorstandes der Historischen Gesellschaft wird
versendet :

1.) An sämtliche Pfarrämter - Pfr. Schröters kirchenhistorische An¬

fragen (& Rochholzens Formular zur Verzeichnung der Orts- und
Flurnamen des Kts.).

2.) An sämtbche Ober- und Gesamtlehrer des Kts. das Formular für
Orts- und Flurnamen.

3.) An sämtbche Gemeindeschreiber (& Fertigungsaktuariate).

4.) An die Sem. Dir. zu Händen der Zöglinge, mit dem Ersuchen, diese

mit den verlangten Aufzeichnungen während der Ferien zu
beauftragen. »
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Die Anweisung ist so zu verstehen, daß Rochholzens Formular an alle
aufgeführten Stellen mit Ausnahme der Pfarrämter zu gelangen hatte,
was durch die später eingehenden Antworten bestätigt wird.

Bis zum 26. Oktober 1860 waren aus 9 Bezirken zusammen 13

Antworten eingegangen. Sie befriedigten aber nicht in allen Teilen. Deshalb
verschickte der Vorstand, wieder mit Hilfe der Erziehungsdirektion, am
26. Oktober eine gedruckte «Nachträgliche Instruktion zur Aufsammlung

der Aargauischen Ortsnamen». Darin wird vermerkt, daß die
Antworten nicht in das Formular, sondern nur nach dem Formular, aber

genau in der dort aufgeführten Reihenfolge auf eigenen Blättern zu
verzeichnen seien. Sodann werde selbstverständlich die Schreibung aller
Lokalnamen in mundartlicher, nicht aber in einer hochdeutschen oder
schriftdeutschen Form verlangt.

Über die Bezirksämter ging diese «Nachträgliche Instruktion» an alle
Gemeindeschreiber, über die Konferenzdirektoren der Bezirke an alle
Lehrer, «welche ihren Bericht in der Angelegenheit noch nicht abgegeben

haben.»103

Der Orts- und Flurnamensammlung kam es natürlich sehr zustatten,
daß ihr der behördliche Instanzenweg zur Verfügung stand.

Bis ins Jahr 1863 gingen die Berichte der Lehrer und Gemeindeschreiber

ein, und zwar so, daß bei nun wachsendem Verständnis für den Sinn
der Arbeit die Auskünfte immer genauer abgefaßt waren. Sie füllten jetzt
nach Bezirken geordnet, elf Foliobände. Unter den Berichten fanden
sich auch schon zwei größere Arbeiten, die eine von Fürsprech Stäuble,
Mägden: «Zusammenstellung aller Benennungen der Gewässer, Straßen,
Wälder, Gegenden und Flurteile des Gemeindebannes des Dorfes
Mägden», mit über 350 Namen, und eine gleiche Arbeit über den Gemeindebann

Zeiningen von Steinhauser.
Rochholz nahm in den folgenden Jahren die Arbeit in seine Hände,

sammelte weiter, sichtete und ordnete das Material. Von seiner
fortgesetzten Tätigkeit zeugen unter den 24 größeren Beiträgen, die er bis zu
seinem Rücktritt am 3. September 1888 in der Argovia erscheinen ließ,
deren 12 für seine andauernde philologisch-historische Arbeit104, ganz
abgesehen von seinen großen, außerhalb der Argovia erschienenen Werken.
Ebensosehr profitierte das Samstagskränzchen von seiner «reichen
Sammlung an Flur- und Feldnamen», natürlicherweise auch Rochholzens

Vortragstätigkeit. Was Rochholz durch Heranziehung alter
Zinsrodel, Pfandverschreibungen, Grundbücher und durch Vergleichung sei-
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ner Resultate mit den Erhebungen des eidgenössischen topographischen
Bureaus in Bern zusammengetragen hatte, das veranlaßte den Präsidenten

der Gesellschaft an der Jahresversammlung 1881 (Rheinfelden,
22. August) der Hoffnung des Vorstandes Ausdruck zu geben, daß
demnächst zwei Bände der Argovia diesem wichtigen Denkmal aargauischer
Sprach- und Ortsgeschichte gewidmet werden könnten. Allein, bevor im
Ernst daran gedacht werden durfte, waren noch eine Reihe von
Schwierigkeiten zu überwinden.

Vorerst ließ der Vorstand 1882/83, um die Fülle des gesammelten
Materials übersichtlich zu gestalten und es der weiteren Lokalforschung
zuganglich zu machen, die ganze, alphabetisch angelegte Sammlung nach
den elf Bezirken gemeindeweise gruppieren und in 225 Faszikeln
einordnen.

Bei diesem Anlaß wurde die Sammlung aus drei Quellen ergänzt
und bereichert: aus den bis zu diesem Zeitpunkt vom topographischen
Bureau herausgegebenen Kartenblättern des Aargaus, soweit sich aus
ihnen eine Namen-Nachlese ergab; aus den Ortsnamen-Verzeichnissen,
die dieses Bureau für die noch nicht publizierten Aargauer Kartenblätter
angelegt und zur Verfügung gestellt hatte, und aus einer Einzelarbeit,
dem Wittnauer Flurnamenbuch von Pfarrer Hermann Müller.

Sodann ging es darum, die Namen in ihrer mundartlichen Form
phonetisch richtig zu erfassen. Zu diesem Behuf wurden sämtbche Gemeindeförster

und Bannwarte des Kantons kreisweise im Kehr einberufen und
es wurden die Flurnamen ihrer Gemeinden mit ihnen mündbch
durchbesprochen. Anläßlich dieser lautlichen Fixierung der Einzelnamen soU-

ten gleichzeitig alle auf den Gemeindekanzleien deponierten Urbarien,
Flur- und Grundbücher zur VervoUständigung des Materials vorgelegt
werden, was wiederum einen beträchtlichen Zuwachs an Flurnamen
ergab. Solche Lösung war dank der Beihdfe der Regierung und des

Kantonsoberförsters möglich geworden. Anschließend (1884/85) wurde die
als notwendig erachtete Vergleichung des gesammelten Materials mit
den amtbchen Liegenschaftsverzeichnissen durchgeführt. Der Arbeit
unterzogen sich der GeseUschaftsaktuar, Staatsarchivar Dr. Hans Herzog,
und Bezirkslehrer Huldreich Christoffel. Darüber hinaus dauerte die
Durchsicht der Urbarien an, mit welcher Rochholz begonnen, an der
Professor J. Hunziker und Professor J.Winteler mitgeholfen, und die

später Professor J.J.Bäbler fortsetzte; mit dieser Arbeit konnten die
ältesten Namenformen gewonnen werden.
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Zu Beginn des Jahres 1888105 befaßte sich der Vorstand eingehend mit
dem Stand der Vorarbeiten zum aargauischen Flurnamenbuch, mit
Inhalt und Form der vorgesehenen Publikation. Gegen die präsidiale
Auffassung, die für Anführung aller Orts- und Flurnamen eintrat, wandte
sich Rochholz, der nur die geschichtlich oder sprachwissenschaftlich
interessanten Beispiele herauszuheben wünschte. Schließlich ergab sich
die Lösung in einem Kompromiß: Den beiden vom Präsidenten
vorgeschlagenen Teilen sollte eine ausführliche Einleitung über die aUgemeine
Bedeutung der Flurnamen für Geschichte und Sprachwissenschaft
vorangestellt werden.

Schon ein halbes Jahr später reichte Rochholz sein Entlassungsgesuch
ein; fast völlige Taubheit und Abnahme der Sehkraft hatten es veranlaßt.

Um seine Verdienste um die Gesellschaft zu ehren, veranlaßte ihn
der Vorstand zur Zurücknahme seines Gesuches und bat ihn, den

Vorstandssitzungen noch nach Möglichkeit beizuwohnen. Zugleich ersuchte
ihn der Vorstand, ihm den schon bearbeiteten Ted des Flurnamenbuches
auszuhändigen. Allfällig damit zusammenhängende Vertragsverpflichtungen

soUten geregelt werden, da nicht anzunehmen war, daß Rochholz
die Arbeit selber noch fortsetzen werde. Er trat diesen Teil des Werkes

an die Gesellschaft ab, ebenso auf ein weiteres Gesuch die übrigen
Materialien für die noch unbearbeiteten Buchstaben I bis Z, wofür ihn der
Vorstand entschädigte.

In seinen Sitzungen beschäftigte sich der Vorstand mit dem weiteren
Schicksal des Flurnamenbuches, ohne indessen Beschlüsse zu fassen.

Zunächst war der Gang der Arbeit festzulegen und die Frage des

Bearbeiters abzuklären. J.J. Bäbler, seit 1876 in Aarau als Lehrer an der
Kantonsschule tätig, empfahl sich. Er war bereit, beim Ordnen der Materialien

zu helfen und bei der Aufstellung des Programms für die Zukunft
mitzuwirken. Der Vorstand war der Auffassung, daß vor einer
wissenschaftlichen Verwertung das Material wieder in die streng alphabetische
Ordnung gebracht werden müsse, die seinerzeit zugunsten der gemeindeweisen

Bearbeitung einer Gruppierung nach Bezirken und Gemeinden
hatte Platz geben müssen. Er behielt sich vor, erst nach erfolgter
alphabetischer Neuordnung auf die Frage einzutreten, was weiter zu gesche-
han habe. Bäbler, der schon 1889 eine Arbeit über «Flurnamen aus dem

Schenkenbergeramt » veröffentlicht hatte, führte in der Folge die Arbeit
am Flurnamenbuch weiter. Der Vorstand ließ sich laufend über den

Fortgang Bericht erstattten. Bäblers Berichterstattung beschränkt sich
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nicht auf eine Darstellung seiner eigenen Arbeit, sondern zeigt sehr früh
da und dort Ansätze zu einer «Geschichte des Flurnamenbuches». 1895

tedte er seinen Entschluß mit, die Sammeltätigkeit einzustellen. Er
halte es für zweckmäßiger, eine Grammatik zusammenzusteUen, welche
in Lauten, Ableitungen und Zusammensetzungen den Schlüssel zur
Erklärung der Namen bdde, so daß jede weitere sprachgeschichtbche
Erörterung im Text überflüssig werde. Bei dieser Arbeit beabsichtige er,
sich eng an Wintelers Kerenzer Mundart und an Hunzikers Aargauer
Wörterbuch zu halten. Sodann denke er an eine Durchmusterung der
einschlägigen Literatur zu gehen, die jetzt immer mehr anschweUe, worin
sich aber doch viel Schätzenswertes finden dürfte. Einige Schwierigkeiten
bereite ihm die Volksetymologie, «die Kunst, mit welcher das Volk ein
unverständlich gewordenes Wort sich zurecht macht, und dadurch wird
manchmal ein grammatisches Gesetz gefährdet ». Doch wenn kein
unerwartetes Hindernis mehr in den Weg trete, hoffe er, daß man mit Beginn
des nächsten Jahres sich über die Bezeichnung der Laute werde
verständigen und die Einleitung zum Druck werde treffen können.

Anfangs 1897 meldete Bäbler dem Vorstand, das von ihm bearbeitete
Flurnamenbuch, Geschichte des Werkes, Grammatik, alphabetisch
aufgereihter Text sei bis zur Veröffentlichung vorgerückt und im Herbst
1898 bestätigte er den Abschluß des Werkes. Beide Male wurde er vom
Vorstand ersucht, die Arbeit dem Redaktor und dem Verleger der
Argovia zu unterbreiten, damit diese beiden SteUen dem Vorstand über die
finanzielle Tragweite der Drucklegung Bericht erstatten könnten. Als
die einleitenden Arbeiten zum Flurnamenbuch in Angriff genommen
wurden, hatte Rochholz erklärt, daß es sich dabei um ein wissenschaftliches

Unternehmen handle, das über die Gegebenheiten des Lebens
eines Einzelnen hinausführe und geführt werden müsse. Diese Voraussage

fand jetzt ihre Bestätigung.
Bevor es zur Drucklegung des Werkes kam, starb Bäbler vierund-

secbzigjährig am 14. Juli 1900 in Baden im Hause seines Schwiegersohnes,

und Rochbolz war ihm am 29. Oktober 1892 vorausgegangen. -
Mit Bäblers Schwiegersohn unterhandelte der Vorstand im weiteren und
erklärte im November des gleichen Jahres, daß die GeseUschaft bereit sei,
das aargauische Flurnamenbuch in Druck zu legen und die Beschaffung
der Mittel bei Kanton und Bund an die Hand zu nehmen. Allein in erster
Linie müsse ihr das Manuskript, das Bäbler auf Grund des von Rochholz,
Christoffel und Herzog gesammelten Materials an aargauischen Flur-
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namen ausgearbeitet habe, zur Einsicht und Prüfung nun vorgelegt werden.

Zur Drucklegung kam es leider nicht. Als im Frühling 1903 der
Vorstand anfragte, ob möglicherweise eine eidgenössische Subvention an die

Herausgabe des aargauischen Flurnamenbuches für jetzt oder für später
erwartet werden dürfe, beschied man ihn, daß der Bund für die nächsten

Jahre mit der Publikation von Hunzikers Werk über das schweizerische

Haus finanziell genügend verpflichtet sei. Der Vorstand nahm
«deshalb für einmal davon Umgang, zur Zeit auf die Frage der Beschaffung

der Mittel für den Druck des Flurnamenbuches einzutreten».
Das Manuskript liegt infolgedessen heute auf dem Staatsarchiv. Ungefähr

hundert Jahre nach Beginn der Arbeiten an dieser bedeutenden
Sammlung konnte die neu ins Leben gerufene kantonale Flurnamen-
kommission ihre Tätigkeit auf der Grundlage, welche mit diesem Werk
geschaffen worden, aufbauen.

Kirchengeschichtliche Forschungen

Als der Vorstand der Historischen Gesellschaft im Verlaufe des ersten
Gesellschaftsjahres an die Organisation der eigentlichen historischen
Arbeit heranging, Arbeit, die die Kraft eines Einzelnen und die Muße eines
einzelnen Berufslebens notwendigerweise übersteigen mußte, da dachte
er neben zwei andern Aufgaben auch an die geschichtliche Erfassung der
kirchlichen Verhältnisse in der aargauischen Vergangenheit. Damit
glaubte er, eine weitere der wichtigen Voraussetzungen zu schaffen, auf
denen später sich das «allgemein-historische Gebäude» werde aufführen
lassen.

Diese kirchengeschichtlichen Forschungen - damit sie, auf breitester
Basis durchgeführt und möglichst zielstrebig angelegt, ein umfassendes,

womöglich erschöpfendes Material ergeben möchten - wurden durch ein
Schreiben des Vorstandes vom September 1860 an alle Pfarrämter des

Kantons eingeleitet, in dem letztlich die Darstellung der Geschichte der
Pfarrkirchen des Kantons Aargau in Aussicht gestellt wurde. Diesem
Schreiben war ein ins Einzelne gehendes Fragenschema beigefügt, nach
dem die Pfarrämter ihre Antwort abzufassen hatten. Wie der nachfolgende

Wortlaut zeigt, steUte das Fragenschema an die historischen Kenntnisse

und an die geschichtsforschenden Fähigkeiten und nicht zuletzt an
den guten Willen der aargauischen Geistlichkeit ganz gehörige Anfor-

204



derungen. Die Fragen waren von Pfarrer Karl Schröter in Rheinfelden
formuliert worden. Die Antworten soUten an ihn gehen, wobei offenbar
schon daran gedacht war, daß er auch die Sichtung und Verarbeitung
des Materials hätte übernehmen sollen.

Kirchenhistorische Sammlung. Fragen:

1. Zu welchem Dekanate gehört die Kirche Welchen Patronus hat sie

(Bei Übergang in ein anderes Dekanat ist die Jahreszahl, wo möglich,

anzugeben. So gehörten z.B. die am linken Aarufer liegenden
Gemeinden des Bezirks Brugg und Aarau zum Dekanat Frickgau,
Baden zu Zürich, Sins zu Hochdorf, Brittnau und Zofingen zu Wilbs-
au usw. - Die Angabe des Heiligen, dem die Kirche geweiht war oder

ist, ist von Wichtigkeit, weil sie einen Wink gibt, von welcher Seite
und zu welcher Zeit die erste christliche Kirche in der Gegend
gebaut wurde.)

2. Bis zu welchem Jahr gehen die ältesten Nachrichten vom Bestand
der Kirche ; wo ist die Urkunde, die den Namen zuerst erwähnt

3. Nennen Urkunden, Inschriften, Legenden, Sagen einen oder mehrere
Stifter und welchen Aufschluß ertheilen dieselben über die Stiftungsgründe

4. Wem steht das Kollaturrecht zu und wie und wann ist es in dessen

Besitz gekommen Hat der Kollator die ganze oder theilweise Baulast

5. Welche Schicksale hatte die Kirche - brannte sie ab - wann wurde
sie wieder gebaut, erweitert, oder wann hat eine bedeutende
Renovation stattgefunden

6. Sind in der Pfarrgemeinde Filialkirchen und Kapellen - seit wann -
wie heißen ihre Stifter, ihre Patrone usw. - und welche besondere

Verpflichtungen hat der Pfarrer in denselben
7. Gab oder gibt es noch in der Pfarrgemeinde religiöse Bruderschaften

- seit wann - welche aUgemeinen und besondern Privilegien und
Urkunden besitzen sie

8. Enthält das Pfarrarchiv ältere Urkunden, Urbare usw. oder sind in
Gemeinde-, Staats- oder Korporations-Archiven Urkunden über die
Kirche vorhanden In welchen gedruckten Werken geschieht
Erwähnung (Hiebei brauchen die bekannten Werke, welche wichtige
Urkunden über unsere Kirchen enthalten, wie Neugart Codex diplo-
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maticus, Trouillat monuments de l'histoire de l'ancien évéché de

Bàie, Weißenbach's Beiträge, Hergott, Diplom., Bronner's Aargau

usw. nur angeführt, die SteUen aber nicht kopirt zu werden.)
9. War die Pfarre ein Pfarr-Rektorat, und sind die frühern ökonomischen

Verhältnisse bezeichnenden Urbarien, Bereine usw. noch
vorhanden, oder wo liegen sie

10. Sind in oder an der Kirche Inschriften, Grabdenkmäler usw. ange¬
bracht, welche geschichtbches Interesse haben (Hiebei sind sämmt-
liche Glockensprüche und Glockenumschriften mit aufzuschreiben.)

11. Bis zu welchem Jahr reichen die Tauf- und Sterbebücher, und be¬

finden sich in denselben Aufzeichnungen merkwürdiger Ereignisse
12. Bis zu welcher Zeit geht das sogenannte Jahrzeitenbuch - ist es auf

Pergament oder Papier geschrieben (Neben Urkunden sind diese

Jahrzeitenbücher die wichtigste Quelle für Ortsgeschichte. Bekannt
sind uns bereits die sehr interessanten und bis ins 14. Jahrhundert
reichenden von Aarau, Laufenburg, Frick, Herznach, Hornussen
und diejenigen des Bezirks Rheinfelden.)

13. Wie heißen die bemerkungswerthen Wohlthäter der Kirche, wann
lebten sie und was leisteten sie -

14. Wie heißen die Pfarrer, welche der Kirchgemeinde vorstunden, und
welche haben sich besondere Verdienste erworben und wodurch
(Zeit des Amtsantrittes, des Wegganges oder des Todes sollte wo
möglich angegeben werden.)

Sollten einzelne hochw. Amtsbrüder über die eine oder andere Frage
eine weitere Erklärung oder andere Mittheilungen wünschen, so steht
Unterzeichneter mit Freude zu Diensten bereit.

K. Schröter, Pfarrer

Begleitschreiben und Fragenschema wurden auf Ersuchen des

Vorstandes der GeseUschaft von der Erziehungsdirektion106 an sämtliche
Pfarrämter versandt, mit Ausnahme derer des Fricktals und von Leug-

gern. Die Exemplare für diesen Kantonsteil sollten - nach einer Notiz
von Augustin Keller - an Pfarrer Schröter in Rheinfelden gehen, der für
ihren Versand zu sorgen hatte. Er hatte auch Gelegenheit erhalten, an der
Jahresversammlung zu Baden mit einem Vortrag über kirchenhistorische
Fragen das Verständnis weiterer Kreise für diese Materie zu erregen.

Vorerst stellte der Vorstand fest, daß die Sammlung an
kirchengeschichtlichem Material im Jahr 1861 einen zum Teil sehr erfreulichen
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Fortgang nahm, so daß man auf nicht allzulange Zeit ein befriedigendes
Ergebnis der Bestrebungen in Aussicht zu nehmen wagte. Es zeigte sich
aber bald, daß ein solcher Optimismus recht unbegründet war. Im Spätjahr

1863 beklagte sich Pfarrer Schröter bitter darüber, daß das vor drei
Jahren aUen Pfarrämtern zugesteUte Formular mit vierzehn verschiedenen,

positiv gestellten Anfragen zur Spezialgeschichte der Pfarrkirchen
ein äußerst geringes Maß von Aufmerksamkeit gefunden habe; daß ein

großer Teil der Empfänger nicht einmal den Erhalt der Anfrage bestätigt,

geschweige denn die Fragen beantwortet habe. Die aus dem
reformierten Landesteil eingegangenen Berichte aber seien so mangelhaft
gewesen, daß sie über die vorreformatorische Zeit, Periode reichster
kirchengeschichtlicher Urkunden, keine oder nur geringfügige Notizen hätten

anzugeben wissen. - Man erwägt wohl mit Recht, ob nicht die

Fragenstellung an sich mit ihren in jeder Hinsicht sehr hohen Anforderungen

das Maß des tatsächlich für die Geistlichen Möglichen einfach
überschritten habe und damit schon der eigentliche Grund zum Versagen der

ganzen Umfrage gegeben war. Nicht ohne weiteres durfte vorausgesetzt
werden, daß die reformierten Geistlichen über die vorreformatorischen
Verhältnisse in ihren Pfarrgemeinden und Pfarrkirchen mit Sicherheit
Auskunft zu geben vermöchten, wo doch vielfach - absichtlich oder
unabsichtlich - die Überlieferung abgebrochen worden war und auch, wie
bekannt ist, die Archive nicht überall mit der notwendigen Sorgfalt
unterhalten waren.

Aus den katholischen Landesteilen, wo die Überlieferung nicht durch
die Reformation gebrochen worden war, scheinen die Mitteilungen etwas
reichlicher eingegangen zu sein, wie sich aus den QueUenangaben bei
Nüscheler107 erschließen läßt.

Unter dem Eindruck dieser Feststellungen lieferte Schröter seinen

Beitrag «Die Pfarrei Staufberg-Lenzburg und das Capitel Lenzburg vor
der Reformation» in die Argovia 1862 und 1863, eben um daran den
Beweis zu führen, wie mancherlei Regesten und Urkunden noch ungenutzt
in den Pfarrarchiven lägen und wie sie - einmal gehoben - darzutun
vermöchten, wie eng kirchbche und politische Entwicklung eines Gemeindewesens

miteinander verbunden seien. Schröters Arbeit könne sich nur
auf das Staatsarchiv stützen; weder Stadtarchiv Lenzburg noch
Kapitelarchiv Brugg-Lenzburg hätte ihm zu Gebote gestanden, und ebenso
sei ihm die erbetene koUegiale Unterstützung nicht gewährt worden.
Deshalb sei seine Arbeit nicht vollständig.
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Die beiden Argovia-Bände 4 (1864/65) und 5 (1866, erschienen 1867)
enthalten noch je einen Beitrag zur Kirchengeschichte, der erstere eine

Abhandlung des Stiftsprobstes J. Huber von Zurzach über des Stiftes
Zurzach niedere Gerichtsherrbchkeit in Kadelburg, nach Urkunden
dargestellt, der letztere eine Veröffentlichung aus dem Jahrzeitbuch der Vill-
merger Pfarrkirche von 1656, Beschreibung der Schlacht zu Villmergen,
von Rochholz mitgeteilt.

Bis hierher hatte Pfarrer Schröter als Redaktor der Argovia gezeichnet.

Im Vorwort zu Band 6 (1871), das die große Zeitspanne von guten
vier Jahren bis zum Erscheinen eines weiteren Bandes zu entschuldigen
sucht, wird als Grund der Wegzug der beiden Hauptstützen der Gesell-

schaftsarbeit, des Bundesrates Welti und des Professors Rochholz,
angeführt. Danach folgt noch die nüchterne Feststellung, daß auch der dritte
im Bunde, Pfarrer Schröter, seine Mitarbeiterschaft habe ruhen lassen.
Tatsächlich erscheint in diesem Band «Das Jahrzeitenbuch der Leut-
kirche von Aarau», von Professor J. Hunziker herausgegeben, und
nicht, wie ursprünglich vorgesehen, von Pfarrer Schröter. Überdies
zeichnet der Vorstand verantwortlich für die Herausgabe des Bandes, es

fehlen die Namen der Redaktoren. Auch das Verzeichnis des Vorstandes
kennt keinen Redaktor. Erst in Band 8 (1874) wird wiederum Rochholz
als Redaktor genannt, Schröter nur als Vorstandsmitglied. Da Schröter
die 1872 in Rheinfelden einsetzende christkatholische Bewegung leitete,
so kann sich sein Beiseitetreten schon damit erklären. Möglicherweise
hatte sich seiner auch eine gewisse Enttäuschung bemächtigt, da sein

AppeU in der kirchengeschichtlichen Angelegenheit nicht mehr Echo
gefunden hatte.

Jedenfalls enthalten die späteren Argovia-Bände keine Arbeit mehr

von ihm.
In der Argovia 23 (1892) erschien die Publikation «Die aargauischen

Gotteshäuser in den ehemaligen Dekanaten Frickgau und Sisgau,
Bistum Basel», von Arnold Nüscheler bearbeitet. An der gleichen Stelle108

teilt der Aktuar, Hans Herzog, mit, daß A. Nüscheler-Usteri in
Zürich sämtliche noch ausstehenden aargauischen Gotteshäuser in
ähnlicher Weise wie diejenigen des Fricktales für die Argovia zu behandeln

gedenke. Nüscheler hat - neben reichen anderen Quellen - die Sammlung
Schröter benutzt. Eine rasche Durchsicht seiner Quellenangaben ergibt,
daß er sich auf gegen 200 pfarrherrliche Mitteilungen stützt, auf über
20 Angaben von Lehrern und Schröter selber ausgiebig zitiert.
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Mit seinen weiteren Publikationen, «Die aargauischen Gotteshäuser
in den Dekanaten Hochdorf, Mellingen, Aarau und Wilbsau, Bistums
Konstanz»109 und der Fortsetzung dieser Arbeit110 hat Nüscheler das

von der Gesellschaft ursprünglich angestrebte Werk im Rahmen seiner

größeren Arbeit über die «Gotteshäuser der Schweiz» verwirklicht. Ein
wesentlicher Punkt des ersten Arbeitsprogrammes war damit tatsächlich

im Verlaufe von vier Jahrzehnten erfüllt.
Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert verflossen. Es ist in

anderem Zusammenhang dargetan worden, was in diesem Zeitabschnitt
für die Erschließung der aargauischen Archive geleistet worden, so daß
die Erfassung der Quellen in ganz anderer Weise möglich ist als Ende des

letzten Jahrhunderts. Zudem ist bis zur Mitte unseres Jahrhunderts die

Archäologie nach ihrer Arbeitsmethode zu einem subtilen wissenschaftlichen

Instrument entwickelt worden, das Einblick in Verhältnisse zu
schaffen vermag, wo die schriftlichen Quellen fehlen. Sie vor aUem hat
das Bild, das uns die auf geschriebene Dokumente abstellende
Forschung von den frühen kirchlichen Zuständen im Aargau vermittelt,
doch wesentlich erweitert, ergänzt und zum Teil auch verändert.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht in Zukunft einmal die Arbeit
von Nüscheler anhand der Ergebnisse der archäologischen Forschung
überprüft und auf den Stand der heutigen Kenntnisse nachgeführt werden

soUte. In mancher Hinsicht bieten die Kunstdenkmäler des Kantons

Aargau eine natürbche Fortsetzung des Werkes über die «Aargauischen
Gotteshäuser», doch machen sie eine zusammenhängende Neubearbeitung

des Stoffes nicht überflüssig.
1 AED.
la AED.
lb «Die am 3. Wintermonat letzthin in Brugg stattgefundene Constituierung einer

Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, auf Grundlage der im Entwürfe
veröffentlichten und provisorisch für ein Jahr angenommenen Statuten, ist Ihnen
bereits bekannt.

In dem Wunsche nun, alle diejenigen Männer des Kantons, welchen die Förderung

der vaterländischen Geschichtsforschung am Herzen liegt, für den Verein, der
sich diese Aufgabe gestellt hat, zu gewinnen, und in dem Vertrauen, daß Sie, obwohl
bei der Constituierung der Gesellschaft nicht anwesend, doch diesen Wunsch billigen
und unterstützen werden, laden wir Sie hiemit ein, nachträglich noch Ihren Beitritt
zu unserer Gesellschaft zu erklären und dadurch den Gründern derselben sich
anzuschließen.

Namens der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau
Der Präsident: A.Keller, Reg. Rat Der Sekretär: Hunziker, Professor» AED.
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2 Rochholz war im April 1866 frühzeitig pensioniert worden. Seine Lehrtätigkeit an
der Kantonsschule hatte zu Anstößen geführt, und eine Entlassung ohne Rücktrittsgehalt

sollte auf diese Art verhindert werden. Welti war Ende 1866 an Stelle des

zurücktretenden Frey-Herosé in den Bundesrat gewählt worden.
3 1862/63 Verfassungsrevision, Judengesetzgebung, 1865 Schulgesetz, 1865 Gesetz

betreffend die Liquidation der Pfrundkollaturverhältnisse, Brandversicherungsgesetz,

1868 Zuchtpolizeigesetz, 1869/70 Fortsetzung der Verfassungsrevision, 1870

obligatorisches Referendum, Gesetzesinitiative, 1870/71 Grenzbesetzung, Beginn
des «Kulturkampfes», 1872 Diözesanstreit, 1872 erste Revision der Bundesverfassung,

1874 zweite Revision der Bundesverfassung. Keller ist persönbeh bis 1867 als

Redaktor am Schweizerboten verpflichtet. Im Dezember 1862 (dauernd bis 1869)
tritt ein Departementswechsel ein; Keller wird Direktor des Innern. Dann
beansprucht ihn sehr die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, sodann seine Tätigkeit

in der Bundesversammlung (Nationalrat 1854 bis 1866, Ständerat 1848,
1867 bis 1881, Präsident 1871).

4 AED.
5 Argovia 1879, S. VIII.
6 Abgedruckt im Taschenbuch 1914.
6a Argovia 1926.
1 Th. Müller-Wolfer, Argovia 1926.
8 Argovia 1931, S. 171/172.
9 Entsprechend wird auch in den Statuten vom 1. Oktober 1933 in § 1 die

Zweckbestimmung ergänzt: «Ihre Aufgabe ist die Erforschung der aargauischen
Geschichte im weitesten Sinne und die Weckung von Verständnisfür unsere Vergangenheit

in der ganzen Bevölkerung». Wörtlich übernommen in die Statuten vom 29.No¬
vember 1953.

10 Alle wichtigen Angaben verdanke ich der freundlichen Mitteilung von Dr. R. Bosch.
11 Vgl. Anhang 9.

na Argovia 1 (1860).
12 AED. Protokollauszug der Regierungsratsitzung vom 10. Februar 1858. Das Blatt

trägt zudem noch in Augustin Kellers Handschrift den Vermerk: «Durch Verfügung

vom 30.August 60 erledigt.»

13 Gesetzesblatt Jahrgang 1860 Nr. 21 123

Verordnung über
Aufzeichnung geschichtlicher Urkunden in den öffentlichen Archiven des Kantons,

vom 26. März 1860

Der Reg.Rat des Kantons Aargau verordnet:

§ 1 : Es soll eine Bereinigung und Verzeichnung der in den Stifts-, Pfarr- und
Gemeindearchiven befindlichen Urkunden von geschichtlicher Bedeutung vorgenommen

werden.
§ 2: Zu diesem Zwecke werden vom Reg.Rate Sachverständige bezeichnet, welche
alle Stifts-, Pfarr- und Gemeindearchive des Kantons zu untersuchen, die Urkunden
von geschichtlicher Bedeutung auszuscheiden und in ein Verzeichnis aufzunehmen
haben.

210



§ 3 : Den Gemeinden ist untersagt, Urkunden der bezeichneten Art (§§ 1 und 2) ohne

Bewilligung des Reg. Rates zu veräußern.

§ 4 : Die Erz. Direktion wird den Sachverständigen die erforderliche Instruktion mit
Genehmigung des Reg. Rates erteilen.

§ 5: Gegenwärtige Verordnung soll durch das Gesetzesblatt bekannt gemacht und
den betreffenden Behörden zur Kenntnis gebracht und überdies in die
Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Gegeben in Aarau, den 26. März 1860 Im Namen des Reg- Rates>

Der Landammann, Präsident: Hanauer
Der Staatsschreiber : Ringier

14 AED. Protokollauszug der Sitzung des Regierungsrates vom 26. März 1860.
15 AED. Handschriftliche Verfügung von A.K. auf Nr. 462.
16 AED. Protokollauszug der Sitzung vom 6. Juni 1860.
17 AED. Verfügung von A.K. auf Nr.908.
18 AED.
19 AED.
20 AED.
21 AED.
22 AED.
23 Reise hin und zurück nicht inbegriffen.
24 AED.
25 Argovia 1860.
26 Eigentümlich ist es, daß in der Argovia 1861, S. XVII, nochmals über diese

Vorgänge referiert wird, was doch schon in der Argovia 1860 geschehen war, wobei der
Bericht 1861 die Dinge in anderm Ablauf - und nicht dem aktenmäßig belegten
entsprechend - darstellt.

27 AED.
28 Argovia 1861, S. VIK.
29 Argovia 1861, S.VIII.
30 Dr. Hektor Ammann, Die Aargauische Historische Gesellschaft 1945/46, Argovia 58

(1946).
31 Argovia 1 (1860): Das Stadtrecht von Baden 1384, Die Öffnung vonTätwil. 2 (1861):

Richtung des Freiamts und Hofrecht von Lunkhofen. 3 (1862/63): Urbar der
Grafschaft Baden. 4 (1864/65): 33 aargauische Offnungen.

32 Argovia 1 (1860).
33 Argovia 2.
34 Latjchenatjer, S. 43.
35 AED.
38 Auftrag der Jahresversammlung 1863 an den Vorstand.
37 Taschenbuch 1929.
38 Argovia 25 (1894).
39 Argovia 35 (1913).
40 Argovia 37 (1917/18), 38 (1920) und 39 (1922).
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41 Schon vier Jahre zuvor hatte er in einem Schreiben an den Bezirksschulrat von
Brugg die Aufmerksamkeit dieser Behörde auf mögliche Altertumsfunde in jener
Gegend gelenkt und die Erwerbung von Fundgegenständen in Aussicht gestellt.

Ms. 99 fol.
26. August 1817

Schulrat des Kantons Aargau
an Bez. Schulrat von Brugg

Der Kanton Aargau hat von jeher viele Altertümer geliefert, welche über die
Geschichte des Landes wichtige Aufschlüsse geben. Leider ist der größte Teil derselben

aus dem Kanton gezogen worden oder gar zu Grunde gegangen. Wenn sich dieser
Verlust nicht wieder ersetzen läßt, so steht dagegen zu erwarten, daß durch die

Erwerbung der Gegenstände dieser Art, die täglich noch aufgefunden werden, mit
der Zeit eine lehrreiche Sammlung für den Kanton zu Stande kommen könnte. Wir
wünschen daher, daß Sie, hochgeehrte, hochwürdige Herren, den Mitgliedern Ihrer
Behörde oder auch andern sachkundigen Männern Ihres Bezirks empfehlen möchten,
auf ausgegrabene Altertümer, namentlich auf Münzen, Inschriften, Gefäße und
Gerätschaften, ihre Aufmerksamkeit zu richten, und ersuchen Sie, diejenigen, die der

Aufbewahrung wert sind, zu unsern Händen käuflich an sich zu bringen; wenn sich

jedoch Gegenstände darbieten sollten, für die ein bedeutender Preis gefordert würde,
oder wenn Sie für solche Gegenstände die Summe von zwanzig Franken sollten
ausgegeben haben, so wollen Sie uns hievon benachrichtigen und unsere fernere Weisung

erwarten.
Da diese Altertümer von der Lokalität ihren hauptsächlichsten Wert erhalten, so

ist wesentlich, daß der Ort, wo sie gefunden werden, jedesmal sorgfältig angemerkt
werde.

Noch sollen wir Ihnen als diejenigen Orte und Gegenden Ihres Bezirkes, wo sich
römische Niederlassungen befanden oder die an römischen Heerstraßen gelegen waren

und wo demnach mehr oder weniger Altertümer entdeckt worden sind, folgende
bezeichnen: Die Gemeinden im Umfang des alten Vindonissa, ferner Braunegg,
Ursprung, Hafen und Villingcn.

Wir versichern Sie unserer besondern Achtung
Der Regierungsrat

Präsident des Schulrats:
J. Friderich

z Dr. Feer

Dr. Feer, Schulrat, Aarau, war 1817 Mitglied der Gesellschaft für vaterländische
Kultur. Vgl. Anhang 3.

42 Bronner, I, S. 41/42.
43 Bronner I 42.
44 Dieser Paragraph wurde in der definitiven Fassung der Statuten 1860 dann gestri¬

chen.
45 Argovia 3 (1862/63) S. XX.
46 AED.
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47 Vgl. Decennal-Register zu den Regierungsrats-Protokollen 1860-1869, 1867 Eingabe
betreffend das Graben nach Altertümern von Privaten zu Konigsfelden.

48 StA V.
49 StA SW.
50 StA V.
51 StAV.
52 StA V.
53 Argovia 1871.
54 Argovia 1881.
55 Erst im Sommer 1896 ersuchte die Direktion des Innern den Vorstand, ihm diejeni¬

gen Personen zu nennen, welche die Inventarisierung der im Kanton vorhandenen
Altertümer übernehmen könnten. Als Leiter dieser Aufgabe für prähistorische und
römische Zeit wurde der Präsident der Gesellschaft, Prof. J. Hunziker, für die
Aufnahme der mittelalterlichen Altertümer Dr. W. Merz, Justizsekretär, und als

Konservator für die Glasgemälde aus Muri Prof. M. Wolfinger, Zeichenlehrer an der
Kantonsschule, vorgeschlagen.

56 Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 6. Auflage, 1953, S. 526 f.
58 «Im Sinne von Art. 724 ZGB sind herrenlose Altertümer von erheblichen

wissenschaftlichem Wert Eigentum des Kantons. Sie werden in der Regel im kantonalen
Antiquarium aufbewahrt. »

59 Wie in der Verordnung von 1929.
60 Maurer, Kunstdenkmäler, Band III: Konigsfelden.
61 StA SW.
62 StA SW.
63 StA SW.
64 Die Sammlung der Gesellschaft war im Frühjahr 1867 dort zur Aufstellung gekommen.

65 Dabei handelt es sich allerdings um ein Mißverständnis des Berichterstatters, denn
der regierungsrätliche Sprecher an jener Jahresversammlung in Bremgarten hatte
nur erwähnt, die Regierung werde im kommenden Jahr — also 1867 — dem Großen
Rat Antrag auf Erstellung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Münzsammlung

und der Glasgemälde des Klosters Muri stellen, nicht aber der gesamten kantonalen

Sammlungen.
66 1872/73, 1874/75, 1875/76.
67 Z.B. Maté-Schale nebst Saugrohr. Modell einer Flußbarke, beides aus der Provinz

Patagones. - Palmblätter-Manuskript aus dem südlichen Indien, enthaltend ein
Bruchstück aus Ramâyana. — Bronzestatuette eines Tieres und Tempelglocke aus
Japan usw.

68 Vgl. Wilhelm Hemmeler, Aarauer Neujahrsblätter 1937 und 1942; Paul
Erismann, Anno dazumal in Aarau, 1952.

69 Regierungsratsbeschluß vom 12.September 1957, Protokoll Nr. 2122.
70 Manuskript auf dem Amt für Denkmalpflege, freundliche Mitteilung von Dr. Felder.
71 AED.
72 AED.
73 Vgl. S. 210, Anm. 3
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74 Argovia 1863.
75 S. 50.
76 Vgl. Maurer, Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Band III, S. 78-81.
77 Mitteilung von Dr. Felder.
78 Maurer, Kunstdenkmäler III, 44.
80 29. Februar 1912. Schreiben der Familie von Hallwil, die Gesellschaft möchte ihren

Protest gegen das Straßenprojekt Seengen-Boniswil unterstützen. Grundsätzliche
Bereitschaft. Man will aber zuerst einen Augenschein nehmen. - 21. März 1912
Beschluß: Eingabe an Baudirektion zuhanden der Regierung mit Protest gegen den
3 bis 4 m hohen Straßendamm.

81 Am 29. Februar 1912 machte der Präsident die Anregung, daß die Gesellschaft zur
Erhaltung schweizerischer Kunstdenkmäler um die Erhaltung verschiedener
aargauischer interessanter Burgruinen, wie Schenkenberg, Iberg bei Riniken usw.,
angegangen werden sollte, zu welchem Zwecke dieselbe vorerst die nötigen
Untersuchungen und Sondierungen der betreffenden Bauten vornehmen müßte. - Der
Präsident soll in diesem Sinne an den Präsidenten jener Gesellschaft schreiben.

82 Große Wiederherstellungsarbeiten 1938, durchgeführt durch die Aargauische
Vereinigung für Heimatschutz, welche die Ruine erworben hatte.

83 Alles nach Taschenbuch 1860.

84 Aarau, 10. Sept. 1860

Hochgeehrter Herr Sauerländer!

Im Beisein des Hrn. Halbmayer, der mich wegen Ihres eingetroffenen Briefes
besucht und mich über den Inhalt des bei Ihnen zu druckenden Historischen Archivs
befragt, beginne ich diese flüchtigen Zeilen, um Ihnen meine aufrichtige und wahre

Meinung über Charakter und Belang des Archivs vorzulegen, so weit sich dieses nämlich

aus dem mir vorliegenden l.Bde beurtheilen läßt.
Ich bin überzeugt, daß dieser Band das Interesse aller historischer Vereine und

historisch gebildeten Männer Deutschlands und der Schweiz gewinnen wird. Dies
schließe ich aus dem Inhalt und au* der Bearbeitungsweise dieses Bändchens.

Der Inhalt ist folgender.

1. Chronik des Vereins, durch Prof. Hunziker.
2. Richtebrief der Stadt Rheinfelden vom Jahr 1290, bearbeitet von Rochholz.
3. Das Stadtbuch von Baden, vom Jahr 138 t, rechtsgeschichtlich bearbeitet von

Reg. Rath Welti.
4. Mägden, Feltschen und Tegerfelden, oder römische, räthische und deutsche

Abkunft der Aargauer Ortsnamen. Urkundlich von Rochholz.
5. Der Überfall Rhcinfeldens durch die Berner im Jahr 1464. Aus den Urkunden,

von Schröter.
6. Die Hunenköpfe zu Brugg. Erklärung der artistischen Beigabe, von Prof. Hunziker.

Zu Nr. 6 bemerke ich, daß wir durch unsern Zeichnungslehrer, Hrn. Schaller, dahier
zwei eben in Brugg neu entdeckte Steinköpfe auf Stein zeichnen lassen und mit
erklärendem Texte dem Archiv beigeben.
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Sie würden uns gefälligst mittheilen, ob Sie gleichfalls Exemplare dieses Bildes,
das in Zürich hübsch gedruckt wird, für diejenigen Exemplare bestellen wollen,
welche Sie in den Buchhandel zu bringen gedenken.

Anstatt Ihnen unser Archiv anzurühmen, will ich nichts anderes sagen, als daß

ich mit meinen Arbeitsgenossen seit schon längerer Zeit allen Fleiß aufgewendet
habe, um etwas dem Lande und dem historischen Fache zur Ehre Gereichendes an
den Tag zu bringen. Meiner schriftstellerischen Ehrlichkeit wollen Sie hierin Glauben

schenken, dies nebst Ihrem Wohlergehen wünscht von Herzen
Ihr ganz ergebener E. Rochholz

(Freundbche Mitteilung von Herrn Remi Sauerländer sen.)

86 Schletters Jahrbücher der deutschen Rechtswissenschaft VII, 2, S. 151. Zeitschrift für
schweizerisches Recht 9, 97. - Das Deutsche Museum von Prutz.

86 Vorsichtiger heißt die Formulierung in späteren Jahrgängen: Der Abdruck ist
möglichst getreu, wir bieten einen nahezu fehlerlosen Text.

87 AED. Zürich, 2. Juli 1862

Hochgeachteter Herr Regierungsrat!

Wie Ihnen wohl aus den öffentlichen Blättern bekannt geworden, hat sich hierorts ein
Verein für Sammlung eines schweizerischen Idiotikons gebildet und ist von einer
veranstalteten Versammlung von Männern aus verschiedenen Kantonen zur Betreibung
dieser Aufgabe ermuntert und beauftragt worden.

Da nun für das Gelingen derselben die Vereinigung aller Kräfte erforderlich sein
muß und insbesondere auch die tätige Teilnahme des Lehrerstandes beinahe
unumgänglich ist, wir aber keinen geeigneteren Weg namentlich zur Erreichung letztern
Zieles wissen, als wenn auf die Lehrerschaft von Seite ihrer vorgesetzten Behörden
in entsprechendem Sinne eingewirkt würde, so nehme ich mir die Freiheit - beauftragt
von meinen Kollegen, Ihnen die in beiliegendem Kreisschreiben enthaltene Bitte mit
dem Ansuchen vorzulegen, Sie möchten die Güte haben, derselben zu entsprechen,
oder wenigstens uns für Ihren Kanton einen Mann zu bezeichnen, der zu dem
beabsichtigten Werke uns seine Beihülfe in der bezeichneten Weise zu schenken geeignet
und bereit wäre.

Herrn Seminardirektor Kettiger haben wir bereits für Basel-Land in Anspruch
genommen.

Ihrer gefälligen Rückantwort entgegensehend, und für dieselbe Ihnen zum Voraus
dankbar, verharre ich in vollkommener Hochachtung

ergebenst G. v. Wyß, Prof.
Verfügung 7. Juli 1862:

Unter Beilage eines Expl. des Programmes, Ansuchen an den Vorstand der histor.
Gesellschaft um gutachtliche Vorschläge. A. K.
Beilage: Kreisschreiben betr. Bildung eines weiteren Ausschusses in der deutschen
Schweiz für die Schaffung eines Idiotikons.
Datiert Zürich, 27. Juni 1862, unterschrieben von H. Schweizer-Sidler, Prof.; Fritz
Staub; Konr. Thomann, Oberlehrer; Salomon Vögelin, Prof.; G. v. Wyß, Prof.

88 Fürsprech Stierli, Aarau.
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89 Argovia 1909, S. Vili. Die Gründungsversammlung hatte im «Roten Haus» statt¬
gefunden, nicht im Rathaus. Vgl. Einladungsschreiben.

90 Separatabdruck aus dem Anzeiger für Schweizerische Geschichte, 1914, Nr. 1.

Abdruck davon im Taschenbuchfür das Jahr 1914, S. V-XX.
91 Über Rochholz z.B. S.VIf. Einige Arbeiten von ihm werden genannt. Dann sagt

Meyer von ihnen, sie seien «für seine Eigenart, weitgreifende eindringliche
Erforschung, aber auch vielfach einer nicht sich bindenden Phantasie folgende
Interpretation bezeichnend. »

91a Wissenschaftlicher Vortrag von Harald Steinacker, Innsbruck.
92 Argovia 1929 (Band 42), Der Kanton Aargau 1803-1813/15 (I.-IV.Teil).
93 Argovia 1939 (50.Band), 1940 (51.Band) 1940 (52. Band), 1941 (53. Band).
94 und 95 Nach Aufstellung von Dr. Otto Mittler, Präsidialakten der Gesellschaft.
96 § 8 des Statutenentwurfes.
97 § 9 des Statutenentwurfes.
98 Die Zustimmung der Mitglieder wurde wiederum mit einem Rundschreiben ein¬

geholt.
99 AED.

100 AED.
101 Beilage II zum Einladungsschreiben.
102 AED.
103 AED.
104 Über aargauische Ortsnamen, Inschriften, Hausreime, Grabschriften, Legende und

Volkslied, Volksbräuche und Volkssprüche, Haustüre, Herd und Ofen im Recht usw.
105 10. Februar, vgl. Argovia 19, S.VI.
106 AED.
107 Argovia 22, 26 und 28.
108 /lrgot>ia23(1892)S.V.
109 argovia 26 (1895).
110 Argovia 28 (1900).
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Anhang 1

Logenprotokoll vom 20. Dezember 1810

Von Schmiel legt an diesem Tag im wesentlichen folgendes Programm vor :

1. Die dermaligen Mitglieder des maurerischen Vereins bilden den Stamm der Gesell¬

schaft für vaterländische Kultur.
2. Bis zur Anzahl von 15 Mitgliedern soll niemand in diese Gesellschaft aufgenommen

werden, der auch nur eine Stimme bei geheimer Abstimmung gegen sich hat.
3. Nur erst alsdann, wenn die Gesellschaft aus 15 Mitgliedern besteht, schließen

2 Stimmen aus. Die Wahl geschieht immer geheim.
4. Bevor ein neues Mitglied zur Aufnahme befragt wird, oder kurz bevor ein Mitglied,

so man aufzunehmen wünschte, sich erklärt hat, ob es in die Gesellschaft für
vaterländische Kultur aufgenommen zu werden wünsche, muß die Gesellschaft zur
Abstimmung schreiten, ob man das betr. Individuum aufnehmen wolle oder nicht.
Erfolgt die allgemeine Zustimmung, so wird erst alsdann ein Mitglied beauftragt,
entweder sich zu verwenden, daß das bemeldete Individuum in die Gesellschaft trete,
oder falls es nur einige Zuneigung gezeigt hätte, demselben zu erklären, daß es

aufgenommen sei.

5. Jedes neu aufgenommene Mitglied gelobt in die Hand des Vorstehers und bei ver¬
sammelter Gesellschaft, daß es dem Inhalt derjenigen Artikel, welche die Annahme
betreffen, genau nachleben wolle.

6. Wird aber ein Vorgeschlagener, der aber seinen Wunsch zur Aufnahme schon zu er¬

kennen gegeben, von der Gesellschaft nicht angenommen, so sucht dasjenige
Mitglied, welches mit dem Vorgeschlagenen am genauesten bekannt ist, demselben den
Wunsch zur Aufnahme auf eine schickliche Weise zu benehmen, um niemanden zu

beleidigen.
7. Die Gegenstände, mit welchen die GeseUschaft sich beschäftigt, sind unbestimmt,

indem diese nichts außer Acht läßt, was nur immer Auffindung, Verbesserung und
Erweiterung eines Kunst- oder Erwerbszweiges, oder morabsche Vervollkommnung

betrifft ; alles in näherem Bezug auf die Bürger des Kantons Aargau.
Zu den vorzüglichsten Gegenständen ihrerForschung und Bemühung zählt indessen:

Ökonomie im ausgedehntesten Sinne.

Kunst und Gewerbe.
Landbau in weitester Beziehung.
Manufakturarbeiten aller Art.
Viehzucht aller Gattung.
Polizei in allen Zweigen.
Geschichte und die dahin einschlagenden Fächer.
Statistik und Geographie.
Naturkunde in ihrem weiten Felde.

8. Die Gesellschaft nimmt für einmal keinen öffentlichen Charakter an, d. h. all ihr Tun
geschieht so lange individuell, bis eine wenigstens aus 15 Mitgbedern bestehende

Versammlung einstimmig erkennt, daß die Gesellschaft für vaterländische Kultur
nun als solche öffentlich auftreten wolle. Bis dahin wird ihre Benennung nur im
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Kreise der Mitgbeder gebraucht; keine Akte trägt ihren Namen, denn es soll keine
erscheinen.

9. Die verschiedenen Bemühungen und Ausarbeitungen übernehmen die Mitglieder
unentgeltlich Ihnen ist es überlassen, privatim die notwendigsten Hülfsmittel
und Erkundigungen einzuholen, welche geeignet sein mögen, Sammlungen zu
veranstalten, Materialien beizuschaffen, Fingerzeige zur Hülfe zu erhalten, Kenntnis
über Rat- und Unterstützungsbedürftige einzuziehen usw. kurz alles, was dazu

dient, um der Gesellschaft einen Vorschlag oder wenigstens einen Vortrag mit
Sachkenntnis machen zu können.

10. Jeder Bericht oder Vortrag, welcher Gegenstände verwickelter Art oder von Wich¬

tigkeit betrifft, muß jedesmal zur Vorberatung einem Komitee aus drei Mitgliedern
zugewiesen werden. Bis die Gesellschaft zu 15 Mitgbedern angewachsen sein wird,
muß in jedes Komitee wenigstens Eines der ältesten Mitglieder der Gesellschaft
ernannt werden.

11. Da die Gesellschaft für vaterländische Kultur nur für das allgemeine Beste zu
würken entschlossen ist und kein eigenes Privatinteresse bezwecken will, so erklärt
sie, daß falls sie auf irgend eine Art aufgehoben werden sollte, sie der in gegenwärtiger

Form bestehenden Regierung des Kantons Aargau alle ihre Sammlungen, Pläne,
Vorschläge etc. als einen Tribut ihrer treuen Anhänglichkeit an den Kanton
uneigennützig übergeben will.

Alle diese Punkte wurden von den versammelten Brüdern einläßlich beraten und
einstimmig angenommen, mit der einzigen Abänderung, daß die fremdsprachlichen
Ausdrücke - namentlich um politische Mißdeutungen zu vermeiden — in passende
deutsche Worte umgewandelt würden.

Schmiel unter allgemeiner Zustimmung erster Präsident der Gesellschaft auf ein

Jahr.

Wernli, II, 1 Msc. 63 q, Seiten 4-6.

Anhang 2

Verfassung der Gesellschaft für vaterländische Kultur im Aargau

1. Zweck der Gesellschaft.

§ 1 Der Zweck der Gesellschaft ist Beförderung alles dessen, was zur genauem
Kenntnis der Geschichte, Natur und Staatskräfte, sowie zur Erhebung der
Wissenschaft, Kunst und des Wohlstandes im Vaterland führt, insofern solches

von Privatmännern geschehen kann.
§ 2 Ausgeschlossen ist daher von ihrem Wirkungskreise Alles, was allein Geschäft

öffentlicher Behörden ist.

2. Mittel der Gesellschaft.

§ 3 Zur Erreichung dieses Zweckes sind die gesamten Glieder der Gesellschaft in

fünf verschiedene Klassen eingeteilt; nämlich in: a) die staatswissenschaftliche
Klasse; b) die historische Klasse; c) die naturhistorische Klasse; d) die

landwirtschaftliche Klasse; e) die Klassefür Gewerbe und Wohlstand.
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§ 4 Jede dieser Klassen wählt in ihrer letzten Sitzung im Jahr aus eigener Mitte
sich Vorsteher und Sekretär für das folgende Jahr.

§ 5 Jede hält monatlich ihre besondere Versammlung.
§ 6 Sie berichtet monatlich vom Fortgang ihrer Arbeiten und Verhandlungen in

der Gesellschaft, von welcher sie fernere Aufträge und Weisungen empfängt.
§ 7 Sie kann die Zahl ihrer Mitgbeder vermehren.

a) Sowohl durch Aufnahme von ordentlichen Mitgbedern der Gesellschaft;
b) als auch durch Aufnahme von andern, die es noch nicht sind, aber
vermittelst ihrer Erwählung außerordentliche Mitglieder der Gesellschaft werden.

Doch müssen solche Wahlen jedesmal der Gesellschaft zur Bestätigung
vorgelegt werden.

§ 8 Sie darf ohne Genehmigung der Gesellschaft nichts an ihrer von derselben fest¬

gesetzten Einrichtung abändern.
§ 9 Jede Klasse hat ihre eigene Kasse und legt von der Verwaltung derselben all¬

jährlich im Christmonat Rechenschaft in der Gesellschaft ab.

§ 10 Die Archive, Naturalien, Instrumente und übriger Besitz der Klassen sind Ge¬

samteigentum der Gesellschaft.

Von den Mitgliedern und Versammlungen der Gesellschaft.

§ 11 Die in Aarau wohnhaften ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft versammeln
sich alle Wochen einmal, um die Berichte der Klassen, die Schreiben auswärtiger

Mitglieder anzuhören und die nötigen Geschäfte zu behandeln.

§ 12 Eben diese in Aarau wohnhaften Glieder sind als ein engerer Ausschuß der im
Kanton Aargau, in der Schweiz und im Ausland zerstreut wohnenden Mitgbeder

der Gesellschaft anzusehen.
§ 13 Sie erwählen namens der ganzen Gesellschaft in der letzten Versammlung vom

Jahr die Beamten der Gesellschaft:
a) einen Präsidenten; b) einen Vizepräsidenten; c) einen Protokoll führenden
Sekretär; d) einen Archivar; e) einen Kassierer.

§ 14 Viermal im Jahr schreiten sie zur Wahl neuer Mitglieder der Gesellschaft, näm¬

lich in der jedesmabgen ersten Versammlung des Monats Jänner, April,
Heumonat und Weinmonat.

§ 15 Zur Aufnahme eines neuen Mitgliedes sind sieben Achtel von den Stimmen der
in der Versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

§ 16 Ein außerordentbches MitgUed der Gesellschaft wird aber schon zum ordent-
Uchen Gliede derselben auf den Vorschlag der Klasse, zu welcher es gehört,
wenn nur zwei Drittel der Versammlung zur Annahme stimmen.

§ 17 Nur die ordentlichen Gbeder der Gesellschaft, sie mögen in Aarau wohnen oder
nicht, haben das Recht, bei Wahlen zu stimmen, Vorschläge zu neuen Aufnahmen

zu machen oder zu Abänderungen in der Verfassung.
§ 18 Außer diesem ist zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Gliedern der

Gesellschaft kein Unterschied.
§ 19 Alljährhch wenigstens einmal wird eine allgemeine Versammlung sämtbcher

ordentlichen und außerordentbchen Mitgbeder der Gesellschaft gehalten.
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§ 20 In der allgemeinen Versammlung legt der vorjährige Präsident Rechenschaft

von den Arbeiten und Verhandlungen der fünf Klassen im vergangenen Jahr ab.
Da werden von allen Mitgliedern Anträge angehört, welche Nutzen und Ehre
des Vaterlandes, oder Wesen und Zweck der Gesellschaft angehen.
Dieser Versammlung dürfen keine Fremde beiwohnen, sie wären den von einem

Mitgbede als Gäste eingeführt und dem Präsidenten der Gesellschaft vorgestellt

worden.
§ 21 Die eigentliche innere Haushaltung der Gesellschaft wird von der Direktion der¬

selben verwaltet.

4. Von der Direktion.

§ 22 Die Direktion besteht aus den fünf Beamten der Gesellschaft (§ 13), dem vor¬
jährigen Präsidenten und den fünf Klassenvorstehern (§ 4).

§ 23 Sie wacht über Aufrechterhaltung und Vollziehung der gesellschaftlichen Ver¬

fassung.
§ 24 Sie führt Aufsicht über das Rechnungswesen und die Kassen der Gesellschaft,

welche letztere bestehen :

a) Aus der Gesellschaflskasse, zu welcher Mitglieder ihre jährlichen Beiträge
geben; b) aus der Armenkasse, die sich aus den Almosen bildet, welche am
Ende jeder wöchentlichen Versammlung in die Armenbüchse fallen.

§ 25 Sie führt die nötige Vorberatung über alles, was die innere Haushaltung der
Gesellschaft betrifft.

§ 26 Es ist kein Beschluß der Direktion gültig ohne vorhergegangene Bestätigung
der Gesellschaft oder deren in Aarau wohnenden ordentlichen Mitglieder.

5. Allgemeine Verfügungen.

§ 27 Es kann in der Verfassung der Gesellschaft keine Änderung gemacht werden als

a) Nach einem dazu wenigstens ein Vierteljahr vorher bei der Direktion ge¬

machten Antrag;
b) welcher in der Allgemeinen Versammlung der Gesellschaft von sieben Achteln

der anwesenden ordentlichen Mitglieder angenommen ist, auf Vorschlag
der Direktion.

Anhang 3

Gesellschaft für vaterländische Kultur
Verzeichnis der Bezirksgesellschaften (Protokoll 1817)

Laufenburg

Bachmann, Oberamtmann
Jos. Brentano, Obristlt.
Brentano, Pfarrer in Gansingen
Brentano, Amtsstatthalter
EngeLberger
Fröwis, Pfarrer in Sulz

Huber, Bezirksverwalter

Jehle, Präsident des Appellationsgerichts
Kalt, Friedensrichter, Frick
Meyer, Stadtammann
Huber, Gerichtsschreiber
Weizmann, Pfarrer

Brugg

Amsler, Bez. Arzt
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Bat, Fürsprech
Beiart, Oberamtmann
Beiart, Stadtrat
Dali, Arzt
Fisch, Helfer
Fischer
Fröhlich, Provisor
Jäger, Stadtammann
Kraft, Kammerer
Kronauer, Arzt
Rahn, Pfarrer in Windisch
Rauschenbach, Schinznach

Rohr, Schinznach

Schmutziger, Pfarrer in Birr
Schuler, Pfarrer
Siegfried, Pfarrer in Umiken
Salin, Apotheker
Stäblin, Spitalarzt in Konigsfelden
Steiger Pfarrer in Effingen
Strauß, Verwalter
Vögtbn, Amtsstatthalter
Wezel, Gerichtsschreiber
Wezel, Pfarrer in Thalheim

Aarau

Bächhn
Bär, Obristlt.
Bauhof
Bertschinger, Appell, gerichtsschxeiber
Dolder
Feer, Schubrat

Feer, Dr. med.

Frey, Appellationsrat
Frey, Stadtammann
Frey, Oberamtmann
Frey, Daniel
Frey, David
Fetzer, Bürgermeister
Frietz
Gehret
Gobalet
Gonzenbach
Herosée Carl
Herosée Jakob
Herosée Johannes

Herzog, RR
Herzog-Gemuseus
Hunziker J. J., Armeninspektor
Hunziker, Obristlt.
Jäger
Jeanrenaud
Imhof Dr.
Kasthofer (Staatsschreiber)
Keser
Lüscher, RR
Meyer Rudolf
Meyer, Dr.
Meyer-Reift
v. Reding, RR
Rengger, RR
Rudolf, RS

Rychner, Stadtrat
Sauerländer
Saxer, Staatsschreiber

v. Schmiel, RR
Schmutziger Dr.
Schmuziger, Stadtrat
Schnell Dr.
K. Setsch
Strauß
Thilo, Professor

Vock, Pfarrer
Wanger, Helfer
Wydler, Apotheker
Zschokke, Forstrat

Lenzburg

Bertschinger, Oberamtmann
Bertschinger, Gerichtsschreiber

v. Hallwil, Oberstlt.
Hünerwadel, Stadtammann
Hünerwadel, Obristlt.
Müller, Oberstinstruktor
Pfeyffer, Schullehrer
Rohr, Fürsprech
Schinz, Pfarrer (in Seengen)
Seiler im Steinbrüchb

Muri

Ammann, Dr., Bez. Arzt
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v. Büren, Pfarrer
Isler, Pfarrer
Hediger, Pfarrer
Huber, Caplan
Stalder, Pfarrer
Strebel, Oberamtmann

Baden

Koch, Pfarrer (Birmenstorf)
Linsemann, Pfarrer
Keller, Pfarrer

Wegmann, Schullehrer
Diebold, Fürsprech
Nieriker, Fürsprech
Schneebeb, Bez. Arzt
Gubler, Bez. Verwalter
Gygis
Moser, Ammann in Würenlos
Trüb, Pfarrer
Zehnder, Ammann in Birmenstorf
Dr. v. Schmid
Rotmann, Caplan

Anhang 4

Gesellschaft für vaterländische Kultur
Protokoll vom 2. März 1811

1. Von einigen Freunden der wahren geselligen Unterhaltung rührte der schöne
Gedanke her, freundschaftliche Zusammenkünfte unter Männern zu veranlassen, die
einem freimütigen, ungezwungenen Verkehr sich gerne hingeben, und, was in den
sonst gewöhnbchen Spiel- und Trinkgesellschaften ebenso selten sich findt als
geübt werden kann, Vergnügen und Befriedigung für Geist und Herz, in wechselseitigem

gefälligem Austausch von Ansichten, Gedanken und Erfahrungen über das

ganze Gebiet menschlichen Wissens und Handelns zu finden gewohnt sind.
Wie zu erwarten w ar, fand auch der diesfällige Antrag aller Orten den geneigtesten
Eingang, und der zahlreiche Besuch der heutigen ersten Versammlung leistete die
erfreulichste Gewähr für das bleibende Interesse der Teilnehmer, an einer für die
bessern Genüsse gestifteten Gesellschaft.

2. Herr Zschokke hatte es übernommen, die Versammlung von der Veranlassung und
von der Absicht der Stiftung dieser Gesellschaft näher zu unterrichten; und nach
seiner geendeten herzlichen Anrede unterhielt er die Gesellschaft auf das angenehmste

durch Mitteilung eines Bruchstückes von Montaignes Tagebuch einer Reise
durch einen Teil der Schweiz, Deutschland und Itaben, welches er von Herrn von
Kotzebue für die Erheiterungen (Zschokkes Pubbkation) erhalten hatte. Dieses in
den 1580er Jahren geschriebene Tagebuch berührt auch den hiesigen Kanton und
ist in Hinsicht der Zeitentfernung in vieler Beziehung auf das was ist und was war,
merkwürdig.

3. Nach geschehener Vorlesung dieses interessanten Aufsatzes sind folgende Punkte
zur Sprache gekommen und von der Gesellschaft genehm gehalten worden:

a) daß sich die Gesellschaft alle Samstage abends um 5 Uhr bis zur Frühlingszeit
in dem gegenwärtigen Lokale und während der schönen Jahreszeit in dem Landhause

des Herrn Zschokke (war aber noch nicht die Blumenhalde) versammeln
wolle. Für jede Versammlung wird dem Gastgeber 24 Bz. Entschädigung, für
das Sommer-Lokale aber dem dermaligen Besitzer (Lehenmanne des Herrn
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Zschokke) jährlich Gl. 45 entrichtet, worunter die Aufwartung mitbegriffen
ist.

b) um gute Harmonie in der Gesellschaft beizubehalten, soll ein vorgeschlagenes
neues Mitglied, gegen welches bei geheimem Abstimmen zwei verneinende
Stimmen fielen, nicht aufgenommen werden.

c) der dermabge Geschäftsbesorger, Herr Oberstlieut. Schmiel, wird bis zum neuen
Jahr beibehalten.

d) Mitgbeder, welche nicht erscheinen können, lassen es demselben anzeigen.
e) Mitglieder, welche durch Vorträge oder Mitteilung von unterhaltenden oder

belehrenden Aufsätzen der Gesellschaft zu vergnügen wünschen, zeigen solche

zu Ausweichung von Koüisionen ebenfalls dem Herrn Geschäftsbesorger an.
4. In dieser Versammlung waren gegenwärtig nach den Nrn. des vorstehenden

Verzeichnisses: Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15. (Dieses Verzeichnis ist bisher nicht gefunden

worden.)

Anhang 5

Von den Bezirksschulräten gemeldete Männer, die geneigt sein möchten,

an der Begründung einer historischen Gesellschaft mitzuwirken

Bezirk Aarau
17. Februar 1858

Prof. Dr. Kurz in Aarau
Prof. Rochholz in Aarau
Prof. Holzinger in Aarau
Prof. Hagnauer in Aarau
Prof. Hefti in Aarau
Pfarrer Zschokke in Aarau
Pfarrer Garonne in Aarau
Pfarrer Doswald in Aarau
Rektor Dr. Fröhlich in Aarau
Gemeindeammann Weiersmüller in Aarau
Gemeindeschreiber Leutwiler in Aarau
Pfarrer Müller in Densbüren
Gemeindeschreiber Senn in Densbüren
Pfarrer Schuler in Erlinsbach
Gemeindeschreiber Lüthi in Erlinsbach
Pfarrer Pfleger auf Kirchberg
Gemeindeschreiber Übelmann in Küttigen

* Vikar Frei in Oberentfelden
Notar Haberstich in Oberentfelden
Dr.Thut in Oberentfelden
Gemeindeammann Zahn in Oberentfelden
Friedensrichter Lüscher in Muhen
Gemeindeschreiber Keppeler in Muhen
Gemeindeammann Hauri in Hirschthal
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Pfarrer Stephani in Gränichen
Gemeinderat Widmer in Gränichen

von Diesbach von Liebegg
Pfarrer Hagenbuch in Suhr
Forstverwalter Zehnder in Suhr
Gemeindeschreiber Rüetschi in Suhr
Gemeindeschreiber Zimmerb in Unterentfelden
Gottlieb Gysi in Buchs

* Von A. K. gestrichen und durch Pfarrer Karrer ersetzt.
Bei Aarau fügt A.K. noch bei: Präs. Haberstich.

Bezirk Baden

15. Juni 1858
* Borsinger, Bezirksamtmann in Baden

Kellersperger, Fürsprech in Baden
Chorherr Huwiler in Baden

* Coadjutor Hermann in Baden

Fürsprech Bürb in Baden
* Forstinspektor Baidinger in Baden

Mayer-Attenhofer, zum Schweizerhof in Baden
Amtsschreiber Reinle in Baden

* Bezirksverwalter Frei in Baden
Bezirksschullehrer Färber in Baden
Stiftspropst Frei in Baden
BezirksschuUehrer Bürb in Baden
Ref. Pfarrer Wanger in Baden

* Taubstummenlehrer Gyr in Baden
* Gemeindeschullehrer Widmer in Baden

Fürsprech Baidinger in Baden
* Bezirksschullehrer Zähringer in Baden

Oberrichter Baidinger in Ennetbaden
* Friedrich Köpfer zum Schwanen in Ennetbaden

Seminardirektor Kettiger in Wettingen
Seminarlehrer Lehner in Wettingen
Amtsstatthalter Bopp-Weiß in Wettingen
Oberlehrer Egloff in Wettingen
Dr. Waßmer, Arzt in Mellingen
Gemeindeammann M.Vogler in Oberrohrdorf

* Oberlehrer Egloff in Oberrohrdorf
* Hauptmann Locher in Remetschwil

Oberlehrer Heimgartner in Fislisbach
Pfarrer Vock in Wohlenschwil
Lehrer Müller in Birmensdorf
Pfarrer Meyer in Gebensdorf

* Oberlehrer Markwalder in Würenlingen
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Lehrer Frei, Ober-Ehrendingen
Lehrer Schmid in Unter-Ehrendingen
Lehrer Meier in Spreitenbach

Alle mit * sind gestrichen (wohl von A.K.), dafür neu hinzugesetzt:
Pfarrer Koch in Wettingen
Gemeindeammann Saxer in Meningen
Großrat Iten in Meihngen
Gemeindeschreiber Hümbeli in Meihngen
Pfarrer Moser in Würenlos

Bezirk Bremgarten

11. Februar 1858

Die Mitglieder des Bezirksschulrates
Sämtliche Pfarrgeistliche des Bezirks
Die Lehrer an den Bezirksschulen Bremgarten und Wohlen
Ferner folgende Persönlichkeiten:
Fürsprech Bruggisser in Wohlen
Gerichtspräsident Nauer in Bremgarten
Bezirksamtmann Weißenbach in Bremgarten
Seiler, Klostergutsverwalter von Hermetschwil und Gnadenthal
Gerichtsschreiber Weißenbach in Bremgarten
Gemeindeschreiber Weißenbach-Meier in Bremgarten

* Gemeindeammann Weißenbach in Bremgarten
Lehrer Donat in Wohlen
Dr. Ruepp in Sarmenstorf
Gemeindeschreiber Baur in Sarmenstorf
Dr. Furter in Dottikon
Dr. Hufschmied in Nesselnbach
Verwalter Füglistaller in Jonen

* Gestrichen (wohl von A. K.).
Dazugefügt: Pfarrer Birchmeier in Lunkhofen.

Bezirk Brugg

19. Juni 1858

Pfarrer Haller in Veitheim
Pfarrer Vögtlin in Bozen
Dr. Urech in Konigsfelden
Posthalter Dambach in Brugg
Notar J. Keller in Oberburg
Rektor Fröhlich in Brugg
Fürsprech Vögtbn in Brugg
Notar Geißberger in Brugg
Pfarrer Märki in Brugg
J.Wild, Lehrer in Brugg
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Pfarrer Muri in Schinznach

J.Fr.Stäbli, Lehrer in Brugg
Oberstlt. Fischer in Brugg

* Pfarrverweser Hagnauer in Mönthal
Pfarrer Siegrist auf Bözberg
Helfer Kraft in Brugg
Bezirksschubatpräsidcnt S. Wildi

* Abgeändert auf Pfarrer Hagnauer in Auenstein (wohl von A.K.).
Beigefügt :

Fürsprech Jäger in Brugg
Pfarrer Amsler in Windisch
Lehrer Häge (in Brugg?)

Bezirk Kulm

II.Mai 1858

Amtsstatthalter R. Hintermann in Reinach
Dekan Strähl in Rcinach
Pfarrer Schlatter in Leutwil
Rektor Merz in Menziken
Ammann Merz in Menziken
Herr Albrecht iu Kulm
Herr Welti in Rued
Bez. Arzt Wieland in Schöftland
Kammerer Imhof in Schöftland

v. Mai im Schloß Rued
Pfarrer Zschokke in Gontenschwil
Oberrichter Frei in Gontenschwil
alt Oberrichter Fischer in Reinach
Oberst Fischer in Reinach
Pfarrer Urech in Birrwil
Bez. Amtmann Steiner in Zetzwil

Bezirk Laufenburg

12. Februar 1858

Bez. Lehrer Andreas Bircher in Laufenburg
Pfarrer Ferd. Kienberger in Mettau
Pfarrer Fz. Rud. Meyer in Frick
Beigefügt (wohl von A. K.):
Fürsprech Dr. Brentano in Laufenburg
Pfarrer Müller in Laufenburg
Pfarrer Mettauer in Sulz

Bezirk Lenzburg

15. März 1858
* Vicar Merz in Amerswil

Dr. Amsler, älter in Holderbank
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von Effinger
* Dekan Schmid auf Staufberg

Robert Hünerwadel, Staufberg
Dr. Erismann in Seengen
Pfarrer Sommerhaider in Seengen
Oberrichter Dössekel in Scon

Herr Lüscher in Seon (oder Fischer?)
Pfarrer Müller in Rupperswil
Stadtschreiber Bertschinger in Lenzburg
Nationalrat Ringier in Lenzburg

* Fürsprech Hämmerli in Lenzburg
Dr. Häusler in Lenzburg
Bez. Amtmann Hünerwadel in Lenzburg
Helfer Landolt in Lenzburg
Pfarrer Häusler in Lenzburg
Walo von Greyerz in Lenzburg

* Gestrichen (wohl von A.K.).
Beigefügt :

Pfarrer Bryner in Holderbank

Bezirk Muri
9. Hornung 1858

Gerichtspräsident Beutler von Muri in Beinwil
Pfarrer Böcklin in Waltenschwil
Dr. Brogli in Merenschwand
Bez. Arzt Huber in Boswil
Pfarrer Huber in Beinwil (Muri)
Pfarrer Huber in Merenschwand
Pfarrer Käppeli in Bünzen
Pfarrer Köpfli in Boswil
Pfarrer Kuhn in O/Rüti
Pfarrer Meier in Dietwil
Pfarrer und Dekan Meng in Muri
Oberrichter Müller in Muri
Dr. Müller in Auw
Bezirksschullehrer Näf in Muri
Bezirksschullehrer Oftinger in Muri
Pfarrer Rei in Bettwil
Fürsprech Suter auf Schloß Horben
Pfarrverweser Suter in Auw
Pfarrverweser Stocker in Abtwil
Rektor Straub, Bezirksschule in Muri
Dr. Strauch, Bezirksschullehrer in Muri
Pfarrer Villiger in Sins

Bezirksamtmann Weibel in Muri
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Bezirk Rheinfelden

13. März 1858

Pfarrer Carl Schröter in Rheinfelden
Gerichtssubstitut Arnold Münch in Rheinfelden
Pfarrer J.Bapt. Schmidlin in Möhlin

Bezirk Zofingen

6. September 1858

Keine Nomination
Beigefügt (wohl von A.K.):
Fürsprech Ringier in Zofingen
Pfarrer Rahn in Zofingen
Rektor Frickart in Zofingen
Pfarrer Baumann in Brittnau
Pfarrer Müller in Kölliken
Bez. Amtmann Senn in Zofingen
Fürsprech Strähl in Zofingen

Bezirk Zurzach

12. Mai 1858

Dr. Weißenbach in Kaiserstuhl
Pfarrer Keller in Schneisingen
Pfarrer Werndlin in Leuggern
Dr. Lorenz in Klingnau
Dr. J.Meyer in Zurzach

Anhang 6

1 erzeichnis der zur Gründung einer historischen GeseUschaft

einzuladenden Persönlichkeiten

\on Augustin Kellers Hand, undatiert, mit dem einleitenden Vermerk: «Die Einladung

zum Beitritte zur Historischen Gesellschaft ist zu versenden an:»

* Rektor Frickart in Zofingen
Pfarrer Doswald in Aarau
Stadtammann Weiersmüller in Aarau
Stadtschreiber Leutwiler in Aarau
Pfarrer Müller in Densbüren

* Pfarrer Karrer in Entfelden
* Landammann Hanauer in Aarau
* Reg. Rat Dr. Brentano in Laufenburg
* Altlandammann Dorer in Baden

Chorherr Huwiler in Baden

Propst Frei in Baden
Pfarrer langer in Baden
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Oberrichter Baidinger in Baden
Pfarrer Welti im Seminar Wettingen
Pfarrer Leimgruber in Wettingen
Bezirksamtmann Bopp in Wettingen
Pfarrer Koch in Wettingen
Dr. Waßmer in Meihngen
Stadtammann Saxer in Meningen
Großrat Iten in Meihngen
Gemeindeammann Vogler in Rohrdorf
Pfarrer Staffelbach in Fislisbach
Pfarrer Moser in Würenlos
Pfarrer Müller in Laufenburg
Pfarrer Kienberger in Mettau
Kammerer Mettauer in Sulz
Pfarrer Seiler in Zuzgen
Pfarrer Bossard in Wislikofen
Pfarrer Leubin in Kaisten
Bez. Arzt Dr. Wieland in Schöftland
Kammerer Imhof in Schöftland

von Mai, im Schloß zu Rued
Pfarrer Zschokke in Gontenschwil
Oberst Fischer in Reinach
Bez. Amtmann Steiner in Zetzwil
Gemeindeammann Mauch in Kulm
Pfarrer Merz in Ammcrswil
Dr. Amsler, älter, in Wildegg
von Eflinger in ^ ildegg
Pfarrer Bryner in Holderbank
Dekan Schmid auf Staufberg
Robert Hünerwadel, Kaufmann in Niederlenz
Dr. Erismann im Brestenberg
Stadtschreiber Bertschinger in Lenzburg
Nationalrat Ringier in Lenzburg
Dr. Häusler in Lenzburg
Klaßehlfer Landolt in Lenzburg
Pfarer Häusler in Lenzburg
Forstinspektor Walo v. Greyerz in Lenzburg
Gerichtspräsident Beutler in Beinwil (Muri)
Pfarrer Böckb in Waltenswil
Dr. Brogli in Merenschwand
Bez. Arzt Huber in Boswil
Pfarrer Huber in Beinwil (Muri)
Pfarrer Huber in Merenschwand
Pfarrer Meier in Sins
Dekan Meng in Muri
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Oberrichter Müller
Dr. Müller in Auw
Bez. Amtmann Weibel in Muri
Prof. Straub in Baden
Pfarrer Hagnauer in Auenstein

* Pfarrer Fröhlich in Mönthal
* Pfarrer Amsler in Windisch
* Fürsprech Jäger in Brugg
* Pfarrer Gilg in Oberwil

Dr. Hufschmid in Nesselnbach

Kreisingenieur Baur in Sarmenstorf
* Pfarrer Brunner in Wohlen
* Pfarrer Spichtig in Göslikon
* Pfarrer Fuchs in Niederwil
* Pfarrer Birchmeier in Lunkhofen
* Pfarrer Oeschger in Eggenwil
* Kammerer Rohner in Sarmenstorf

Dr. Traugott Ruepp in Sarmenstorf
Oberrichter Bruggisser in Wohlen
Gerichtspräsident Nauer in Bremgarten
Bez. Amtmann Weißenbach in Bremgarten
Klostergutsverwalter Seiler in Niederwil
Gemeindschreiber Weißenbach-Meier in Bremgarten
Gemeindschreiber Baur in Sarmenstorf
Dr. Furter in Dottikon
Verwalter Fügbstaller in Jonen

* Dr. Fügbstaller in Jonen
* Fürsprech Ringier in Zofingen
* Pfarrer Rahn in Zofingen
* Pfarrer Keller in Zofingen
* Bez. Amtmann Senn in Zofingen
* Oberst Siegfried in Zofingen
* Bezirksschullehrer Ganz in Zofingen

Dr. Lorenz in Kbngnau
* Dekan Saxer in Würenlingen
* Oberlehrer Bernheim in Lengnau
* Fürsprech Hauser in Zurzach
* Dr. Schaufelbühl in Zurzach
* Bez. Amtmann Frei in Zurzach

Die mit * Bezeichneten sind auf den Listen der Bezirksschulräte nicht aufgeführt. Zum
Teil sind sie schon auf jene Listen von A.K. nachgetragen worden.
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Anhang 7

Jahresversammlungen der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau
(nach den Protokollen der Vorstandssitzungen und nach der Argovia)

Gründungsversammlung: 1859 3. November Brugg

1860 21. November Baden
1861 30. Dezember Zofingen
1862 keine
1863 3. Dezember Lenzburg
1864 keine
1865 14. Dezember Rheinfelden
1866 16. Oktober Bremgarten
1867 17. September Aarau, im Anschluß an die Jahresversammlung der Allgemei¬

nen Schweizerischen Geschichtsforschenden Gesellschaft
1868 keine
1869 keine
1870 keine
1871 26. Dezember Muri
1872 keine
1873 keine
1874 25. Mai Zurzach
1875 1. Juni Laufenburg
1876 26. Juni Brugg
1877 1. Juni Zofingen
1878 27. Dezember Baden
1879 20. Oktober Kulm
1880 20. Oktober Wohlen
1881 22. August Rheinfelden
1882 keine
1883 29. November Aarburg, 20. Januar Gedenkfeier für den am 8. Januar 1883

verstorbenen Augustin Keller
1884 29. Oktober Frick
1885 keine
1886 9./10. August Aarau, zusammen mit der Allgemeinen Schweizerischen Ge¬

schichtsforschenden Gesellschaft. Präsidialbericht über 25 Jahre
Tätigkeit der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau

1887 31. Oktober Zofingen
1888 12. November Beinwil am See

1889 14. Oktober Laufenburg
1890 keine
1891 Keine Jahresversammlung mit Rücksicht auf die überall im Kanton veranstal¬

teten Bundesfeiern
1892 1. Oktober Baden
1893 9. Oktober Menziken
1894 8. Oktober Rheinfelden
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1895 18. November Aarburg
1896 5. Oktober Meilingen
1897 8. November Zurzach
1898 3. Oktober Bremgarten
1899 9. Oktober Muri
1900 1. Oktober Seengen
1901 11. November Brugg
1902 3. November Lenzburg
1903 ^egen der Zentenarfeier keine Jahresversammlung
1904 7. November Zofingen
1905 14. Juni Kulm
1906 18. Juni Wohlen
1907 20. November Laufenburg
1908 7 September Baden
1909 10 November Brugg, Jubiläumsfeier
1910 11 November Bremgarten
1911 19 Juni Aarburg
1912 29. Mai Rheinfelden
1913 8. September Aarau, zusammen mit der Allgemeinen Schweizerischen Ge

schichtsforschenden Gesellschaft
1914 15. Juni Lenzburg
1915 keine
1916 keine
1917 keine
1918 keine
1919 keine
1920 keine
1921 5. Juni Brugg, gemeinsam mit der Gesellschaft Pro Vindonissa
1922 Keine. Viele M tglieder besuchen die Versammlung der Allgemeinen Schweize

rischen Geschichtsforschenden Gesellschaft
1923 2. Juni Baden (halbtägig)
1924 29. Oktober Zurzach
1925 28. Juni Zofingen
1926 13. Juni Rheinfelden
1927 Brestenberg
1928 Wohlen
1929 Muri
1930 Laufenburg
1931 27. September Aarburg
1932 9. Oktober Baden
1933 1. Oktober Bremgarten
1934 4. November Aarau. Jubiläumsfeier, 75jähriges Bestehen
1935 13. Oktober Zofingen
1936 6. September Rheinfelden
1937 10. Oktober Kaiserstuhl
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1938 21. August
1939 24. Juni

7. Januar 1940

1940

1941

1942 11. Oktober
1913 12. September
1944 27. August
1945 26. August
1946 24. November
1947 31. August
1948 29. August
1949 28. August
1950 27. August
1951 30. September

1952 31. August
1953 29. November
1954 26. September
1955 21. August
1956 30. September
1957 1. September
1958 14. September

Beinwil am See

Frühjahrsveranstaltung, Schenkenberg
Verspätete Jahresversammlung in Aarau
Baden

Lenzburg
Brugg
Klingnau
Laufenburg
Zofingen, Fahrt nach St. Urban
Menziken, mit Fahrt nach Beromünster
Meningen, mit Fahrt nach Brunegg, Wildenstein und Kasteln
Bremgarten, mit Fahrt nach Kappel und Cham

Aarburg, mit Fahrt nach Balsthal, Schöntal und Waidenburg
Frick, mit Fahrt nach Farnsburg, Augusta Raurica
Wohlen, mit Fahrt nach Muri, Schloß Heidegg und Deutsch-
ordenskommende Hitzkirch
Zurzach, mit Fahrt nach St. Blasien, Tiefenstein, Waldshut
Aarau (halbtägig)
Schöftland, Fahrt nach Kirchrued und Sursee

Kaiserstuhl, mit Fahrt nach Donaueschingen
Suhr

Lenzburg
Schöftland, mit Fahrt nach Willisau, Kloster Werthenstein

Anhang 8

Präsidenten der Gesellschaft

Augustin Keller Aarau 1859

Emil Welti Aarau 1865

Augustin Keller Aarau 1867

Jakob Hunziker Aarau 1881

Emil Isler Aarau 1888

Jakob Hunziker Aarau 1892

Jost Winteler Aarau 1901

Samuel Heuberger Brugg 1908

August Geßner Aarau 1922

Hektor Ammann Aarau 1931

Otto Mittler Baden 1946

Rolf Zschokke Aarau ab 1958

Anhang 9

Aargauischer Heimatverband
Heimatarchiv (Sammlung von heimatkundlichen Aufzeichnungen der

Gegenwart und der Vergangenheit)

Vom Aargauischen Heimatverband herausgegebene Stoffübersicht und Anregung zu
Händen von Mitarbeitern im ganzen Kanton Aargau.
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A. Ortschronik über die laufenden Begebenheilen

1. Gemeindeverwaltung:
a) Besitzverhältnisse der Gemeinde: Wald, Jagd, Fischerei.

b) Gemeindepolitik, Tagesfragen in der kantonalen und eidgenössischen Politik.
c) Personalfragen der Verwaltung.

2. Kirchliches Leben.
3. Schulwesen.
4. Rechtsleben, Prozesse und Verbrechen.
5. Vereinsanlässe, Feste, Konzerte, Theateraufführungen.
6. Bauwesen, Brandfälle, Abtragung alter Gebäude, Umbauten, Kirchenbau, Verkehr,

Brücken- und Straßenbau, Schulhausbau, Renovationen an öffentlichen Gebäuden.
7. Krankheiten und Todesfälle bekannter Persönlichkeiten.
8. Viehseuchen und Pflanzenkrankheiten.
9. Naturereignisse: Wetter, Frost, Erdbeben, Hochwasser, Wasserstandsmessungen,

Regenhöhen, Murgänge, Erosionsbeträge, Folgen von Trockenperioden für
Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft, Bemühungen zum Schutz von Bäumen,
erratischen Blöcken, Pflanzen.

10. Bemerkenswerte Funde*: Gräber, Bauwerke, alte Straßen, Fossilien.

B. Heimatkundliche Erinnerungen

I. Die Natur und die Beziehungen der Menschen zu ihr
a) Witterung: Erinnerungen an große Kälte, ausgiebige Schneefälle, Hitze und Trockenheit,

Stürme, Gewitterschäden, Blitzschläge, SteUen besonders häufiger Einschläge,
Kugelblitze, Hochwasser, Wetterregeln, Anschauungen des Volkes über Wettervorzeichen,

Bräuche die sich an Wetterregeln knüpfen, die Bedeutung der Gestirne,
Astrologie.

b) Erdboden: Frühere Nutzung von Steinbrüchen, Goldwäscherei, Erzgräberei,
Ziegelbrennerei, Kohlen, Torf, Salz, Gips, Kalk, Zementgewinnung, Cölestin, Niet, Tünchmittel,

Farben, importierte Mineralien, Erdspalten, Dohnen, Erdrutschungen,
Felsstürze, Erratische Blöcke, natürbche und künstliche Höhlen (Keller etc.) und deren
Geschichte, Refugien und andere künstliche Bodenformen, Wünschelrute.

c) Gewässer: Quellen, fließende und stehende Gewässer, Verlandungen, \ erbauungen,
Auffüllungen, besonders gesundes und ungesundes Wasser (Kropf, Typhus), zur
Schnapsverdünnung ungeeignetes ^ asser, Quellfassungen, Trinkwasserversorgungen,
Rechtliches, Heilquellen, frühere Bedeutung von Badeorten, bekannte Badegäste und
anfällige Anekdoten über sie.

d) Pflanzenwelt:

Forstwesen : Eingebürgerte Bäume, bekannte Bäume und ihre Geschichte, Forstschäden,

Aufforstungen, bekannte Förster und ihr Wirken, Standorte interessanter Pflanzen,
Maßnahmen zu deren Schutz, Bräuche, die mit bestimmten Pflanzen zusammenhängen,

Erinnerungsbäume, Palmsonntags- und Fronleichnamssitten, Buchs,

* Alle neuen Funde bitten wir sofort, womöglich telephonisch zu melden an: Prof.

Steinmann, Heimatmuseum Aarau. Telephon 948.
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Stechpalme, Eibe, Seidelbast, Sefibaum etc., Blumenfeste, Flößerei, Bauweise der

Flöße, Sprachgut der Flößer.
Obstbau : Herkunft besonderer Sorten, Obstverwertung, Schädlinge, Bekämpfungsmaß¬

nahmen, Maikäferplage. Die Einführung von Obstbaukursen.
Gartenbau : Die behebtesten Pflanzen des Bauerngartens, früher gebräuchliche Gemüse

und Genußmittel.
Feldbau: Erinnerungen an früher häufig gepflanzte, jetzt selten oder gar nicht mehr

kultivierte Pflanzen, Flachs, Mohn, Hanf, Hirse, Erntefeste, ehemalige Methoden
des Feldbaues, besondere Regeln.

Weinbau: Frühere Ausdehnung, einstige berühmte Rebberge, Rebensorten, Weinsorten,
Sprüche, die sich darauf beziehen, Trinksitten der Voreltern, Feste und
Winzerbräuche, Reblaus und andere Schädbnge, Kriegsfolge für die Landwirtschaft: 1870

und 1914.

Heilpflanzen: Vulgärnamen der Heilpflanzen, verschiedene Sorten von «Tee», Angabe,
ob die Pflanzen wildwachsend eingesammelt oder in Feld oder Garten kultiviert
wurden, Zimmerpflanzen, Verwendungsart, Tee, Kataplasmen, Salben gegen
Entzündungen, Krämpfe, Nasenbluten, Fußschweiß, Bandwürmer, Spulwürmer,
Abortiva, Aphrodisiaca, Kosmetica, Pflanzen der Tierheilkunde.

Wilde Nähr- und Genußpflanzen: Das Recht, sie zu sammeln (Wein aus Hagebutten,
Tabakersatz).

e) Tierwelt:

Jagd: Seltene Beutestücke, Nachweis alter interessanter Jagdtrophäen, Bilder alter
Jägerausrüstungen, Einbürgerungsversuche mit ausländischem Wild, Wildkrankheiten,

Erinnerungen an Hirsch, Wildschwein, Luchs, Wildkatze und andere seltene

Tiere, Jägersprache, Jägerbräuche, Sprüche.
Fischfang: Außergewöhnliche Fänge, große Stücke, Trophäen, Erinnerungen an den

Lachsfang, Fangmethoden, Stehen und «Zünden», Rechtsverhältnisse, Fischsterben,

Herkunft alter Rechte mit Urkundennachweis, Zünfte und Fischereigenossenschaften,

Fischersprache, alte Fischerbräuche.
Viehzucht: Verschiedene Rassen, berühmte Rassenzuchttiere, Viehseuchen, Wandlun¬

gen in der Viehhaltung, Ziege, Schaf, Rind, Pferd, Kaninchen, Geflügel, Hundezucht,

Haltung von Wildtieren und Ziervögeln, Tierarznei, allerlei Aberglauben
über Milchproduktion und Kalbern, sprachliche Eigentümlichkeiten, Sprüche.

Bienenzucht: Verbreitung, Geschichte, bekannte Bienenväter, Schädlinge.
Vogelschutz : Storch, Uhu, Kolkrabe, Nachtigall, Alpensegler, Wanderfalke etc.
Giftschlangen: Berüchtigte Fundstellen, Vorkommen von Bissen.
Heiltiere: Blutegel, Krebsaugen, Ambra, Zibeth, Hundeschmalz, Apothekerzink, Stin-

kus marinus, «Armsünderschmalz» usw.
Aberglauben im Anschluß an bestimmte Tiere : Fledermaus, Kauz, Totenvogel, Klopf¬

käfer. Sagenhafte Tiere.
Als Speise nicht überall gebräuchliche Tiere: Frosch, Schnecke, Krebs, Insekten etc.

II. Der Mensch und seine Beziehungen zu seinesgleichen

1. Sprache: Verschwindende Ausdrücke, Namen von Dingen, Redensarten, Grußformen,

Flüche.
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2. Nahrung: Besondere Gerichte, ortsübliche Koch-Rezepte, bestimmte Getränke oder
Gebäcke für bestimmte Anlässe. Änderungen in Nahrung und Trunk, neue
Nahrungsmittel: Yoghurt, Bananen, Tomaten, Süßmost, Trinksitten, frühere Bedeutung

der kleinen Brauereien.
3. Kleidung: Trachten, besondere Abzeichen nach Beruf, Stand, Alter, Uniformen.
4. Wohnung: Bauart der Häuser, Strohhäuser, Einteilung der Räume, Hauszeichen,

Haus- und Zimmersprüche, Jahreszahlen, Pläne, alte Bilder, Wandlungen im Baustil

(für das Archiv womöglich Skizzen, Pläne, Photos), Überlieferungen, die sich
an bestimmte Häuser knüpfen, Beleuchtungswesen im Haus und auf der Straße,
Bräuche beim Aufrichten von Gebäuden, Siechenhäuser, Waschhäuser.

5. Die Familie: Unverheiratete, Stellung in der Familie, Rolle der Großeltern, Geburt,
Taufe, Hochzeit, Begräbnissitten, Dienstboten, Taglöhnerwesen, Heimindustrie.
Alte Geräte : Spinnräder etc. Beinamen und Übernamen einzelner Famihenglieder,
Famibenbeinamen und deren Deutung, Erinnerungen an Originale.

6. Die Schule: Das alte Schulhaus, Schulerinnerungen aus früherer Zeit, Schulreisen,
Examen, Schulmänner, Schülerstreiche, Jugendfeste, Kadettenwesen,
Jugendfürsorge, Schulferien und ihre Beziehung zu den landwirtschaftlichen Arbeiten.

7. Die Kirche: Kirchweih, Glockenweihe, Kirchumbauten, Gebräuche bei kirchlichen
Festen: Weihnachten, Ostern, Pfingsten usw., Fastnachtsbräuche, Prozessionen,
Umzüge, bekannte Pfarrherren, Sigriste, Kirchenpfleger, Konfessionsfragen,
Gemeinnützigkeit, Armenpflege.

8. Aberglauben: Gespenster, Blutwunder, Hexen, Sagen, Märchen, Moritaten, Lieder.
9. Handwerk und Gewerbe: Ansässige und fahrende Handwerker, Korbflickcr, Kesselflicker,

Zigeuner, Hausierer, Hausindustrien, Entwicklung des Fabrikwesens.
10. Verkehr: Marktwesen, Schaustellungen, Botenwagen, Post, Schiffstransporte,

Saumtiere, Eisenbahnerinnerungen, Fuhrwerke verschiedener Art, die ersten Velos,
Automobile, Motorräder, Luftschiffe, Telephon, Telegraph, elektrische Kraft,
Wege-, Straßen- und Brückenbau, eingegangene Verkehrswege, Pflastersteine.

11. Militär: Musterung und Aushebung, Rekrutendienst, Erinnerungen an einzelne

Instruktoren. bekannte Offiziere, Manöver, Paraden, Uniformen, Veteranen
(Sonderbund, 1856 und 1870), Weltkriegserinnerungen.

12. Öffentliches Leben: Gemeindeverwaltung, öffentliche Maßnahmen während der

Kriegsjahre, Brotkarten, Gemeinderechte an Wald, Jagd, Fischfang, politische
Betätigung von Gemeindemitgliedern in Kanton und Eidgenossenschaft, berühmte
Prozesse, Rechtspflege, Hinrichtungen, Feierlichkeiten beim Ämterwechsel.

13. Vereinsleben: Welche Vereine bestanden vor 50 und vor 25 Jahren? Erinnerungen
an einzelne Feste, Vereinsanlässe, Konzerte, Aufführungen, Reisen, Schützenfeste,
Turnfeste, Sängerfeste, Musikfeste, Gelegenheitsgedichte.

14. Erinnerung an Funde, die in der Gemeinde gemacht wurden: Mammut und andere

Fossiben, Gräberfunde, alte Gebäude, Römerstraßen, Steinwerkzeuge. Wenn möglich

genaue nachträgliche FeststeUung der Finder, Fundumstände, Fundorte,
Funddaten (Beispiel: Top. Atlas Blatt Südlich von Buchstabe das

Flurnamens...), Aufbewahrungsort des Fundobjektes, Nachweis allfälliger Aufzeichnungen

und Zeitungsnotizen.
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1. Quellen

ungedruckte,

AED

Ms. 99 fol.

Protokoll

StA SW

StA V

im Aargauischen Staatsarchiv (StA)

Akten betreffend Historische Gesellschaft des Kantons Aargau,
1858 bis 1862, Archiv der Erziehungsdirektion
Akten der Gesellschaft für vaterländische Kultur, Historische
Sektion, 1814 bis 1832

Protokoll der Gesellschaft für vaterländische Kultur des Kantons

Aargau 1811 bis 1830, 13 Bände

Akten betreffend Konigsfelden (Antiquitätenkabinett), 1867

Fasz. 89

Akten betreffend Altertümer (Ausgrabungen usw.), 1867 Fasz.

78, 1868 Fasz. 9

A. K. Augustin Keller. Wo Keller die Abkürzung selber

benutzt, wurde sie belassen

Wernli

gedruckte

Argovia

Jahresberichte

Neujahrsblätter

Taschenbuch

in der Aargauischen Kantonsbibliothek

Rudolf Wernli, Geschichte der Aargauischen Kulturgesellschaft,

Allgemeiner Teil; Geschichte der Kulturgesellschaft des

Bezirks Aarau, IL Teil, Manuskript, Ms. 63 q

Argovia, Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons

Aargau, 1860 bis 1959, 70 Bände

Berichte der Gesellschaft für vaterländische Kultur (Aargauische
Kulturgesellschaft), 1814 bis 1846

Neujahrsblatt für die aargauische Jugend, herausgegeben von
der historischen Klasse der Gesellschaft für vaterländische Kultur

im Aargau, 1816 und 1817

Taschenbuch der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau,
1860 bis 1929, 21 Bände

2. Literatur

soweit nicht an Ort und Stelle angeführt

Bronner Franz Xaver Bronner, Der Kanton Aargau, 2 Bände 1844

Feiler Richard Feller, Die schweizerische Geschichtsschreibung im
19. Jahrhundert, 1938

Frankbn, Werke Benjamin Franklin, Sämtliche Werke, aus dem Englischen
und Französischen übersetzt mit Zusätzen und Anmerkungen
verschen von G.T. Wenzel, 1780
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Franklin, Leben Benjamin Franklin, Sein Leben von ihm selbst beschrieben.

Vorwort von Berthold Auerrach, 1876

Haider Nold Halder, Geschichte des Kantons Aargau, I. Band, 1953

Helvetischer Helvetischer Almanach für das Jahr 1816, OreU, Füßli & Co.,

Almanach Zürich

Hundert Jahre Hundert Jahre Allgemeine Geschichtsforschende GeseUschaft der
Schweiz 1841-1941

Laucbenauer Eduard Lauchenauer, Die wirtschaftliche Entwicklung des

Kantons Aargau seit der Gründung der Aargauischen Bank, 1956

Meinecke Friedrich Meinecke, W/eltbürgerium und Nationalstaat, Stu¬

dien zur Genesis des deutschen Nationalstaates, 7. Auflage,
1928

Müller J. Müller, Der Aargau. Seine politische, Rechts-, Kultur- und
Sittengeschichte, 2 Bände, 1871

Paul Paul, Grundriß der germanischen Philologie, Band VI: Karl
von Amira, Recht

Schaffroth Paul ScnAFFROTii, Heinrich Zschokke als Politiker und Publi¬
zist während der Restauration und Regeneration, in Argovia 61

(1949)

Steinbart Gotth. Samuel Steinbart, System der reinen Philosophie oder

Glückseligkeitslehre des Christentums, 1778

Tschopp Albert Tschopi-. Freimaurerlcge zur Brudertreu 1811-1911.
1911
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